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		XII.

Beiträge zur Systematik und Psychologie des Rotwelsch und der ihm
verwandten deutschen Geheimsprachen.

		Von Professor Dr. L. Günther in
Gießen.

		[bookmark: page1]

		II.

Die Stände, Berufe und Gewerbe.

		(Fortsetzung.) [bookmark: text1]F1

		 

		ϑ) Zusammensetzungen, die hergeleitet sind von den
Zeitwörtern tragen (bezw. rotw. bu[c]keln) und
halten:

		aa) von rotw. bu(c)keln (bu[c]klen) = tragen
[bookmark: text2]F2:

		Stierbukler (St.-Bu[c]k[e]ler) =
»Hühnerträger« (doch wohl eine Art Gewerbsbezeichnung). Zur
Etymologie von Stier = Huhn s. das Näh. schon
Teil I, S. 231, Anm. 1.

		Belege: Pfister 1812 (306:
Stierbukler); v. Grolman 69 (
St.-Bukler) u. T.-G. 102 (
St.-Buckeler); Karmayer G.-D. 220 (
St.-Bukler).

		Kasfai(i)m-Buckeler (Kasfaimbukler) = Briefträger,
Briefbote. Zur Etymologie von Kasfaim u. ähnl. =
Brief, Schreiben, Geschriebenes [bookmark: text3]F3 s. schon Teil I, Abschn.  F,
Kap. 1 unter »Kaswener«. [bookmark: page2]

		Belege: v. Grolman 33 (
Kasfaiim-Buckeler) u. T.-G. 87 (
Kasfaim-Buckeler); Karmayer G.-D. 203 (
Kasfaimbukler). – Über das Syn. Mäuslbuckler s.
noch weiter unten.

		Schmunk-Buckeler (Schmunkbuck[e]ler) = Butterführer,
Butterträger, Schmalzträger (doch wohl auch Gewerbe). Zur
Etymologie: Das rotw. Schmun(c)k (Schmink,
Schmünck u. a. m.) = Butter, Schmalz, Fett, eine schon
recht alte und ziemlich häufig erwähnte Bezeichnung, die auch heute
noch in den Krämersprachen u. dergl. fortlebt [bookmark: text4]F4, ist wohl nicht
hebräischen Ursprungs (wie Meisinger in der Zeitschr.
für hochd. Mundarten, Bd. III, S. 126 angenommen),
sondern unserer Muttersprache entlehnt; s. Näheres bes. bei
Grimm, D. W.-B. IX, Sp. 1132 (mit Hinweis auf
das schles. und oberlaus. Schmunken = Bissen; vgl. auch
schon A.-L. 601 vbd. mit Schmeller, Bayer.
W.-B. II, Sp. 544 unter »schmucken«,
Nr. 1 (Intens, von »schmiegen«); ferner Horn,
Soldatensprache, S. 92 u. Anm. 1. [bookmark: page3]

		Belege: v. 
Grolman 62 ( Schmunk-Buckeler) u.
T.-G. 87 ( Schmunkbuckeler);
Karmayer 145 ( Schmunkbuckler). Über das Synon.
Schmun(c)klappen s. noch Teil III.

		Kraxenbuckler = kleiner Krämer (der mit der
»Kraxen«, südostdeutsch = »Gestell zum Tragen auf dem Rücken« [s.
Paul, W.-B., S. 307] herumzieht) [bookmark: text5]F5.

		Beleg: nur bei
Karmayer 98.

		Mäuslbuckler = Briefträger.

		Beleg und Etymologie: nur bei
Karmayer 109 (wo Mäusl = Brief, Brieftasche
ist [Ursprung unsicher]; vgl. auch schon oben S. 152,
Anm. I) [bookmark: text6]F6 .

		bb) Moderneren Ursprungs sind einige von tragen
abgeleitete Berufsbezeichnungen, nämlich:

		Flebbenträger = Briefträger, Briefbote. Betr.
Flebbe, hier = Brief, s. schon die Angaben oben in
Kap. 1, lit. a, β unter »Fleppapflanzer«.

		Belege: Rabben 50,
Ostwald (Ku.) 51 und danach auch
Klenz, Schelten-W.-B., S. 113.

		Schwellenträger = Soldaten des Eisenbahnregiments, aus
der Soldatensprache entlehnt (s. Horn, Soldatenspr.,
S. 32).

		Beleg: nur bei Ostwald 141
[bookmark: text7]F7 .

		cc) Ableitungen von halten (übrigens nur im
übertragenen Sinne des Wortes) finden sich (für Berufe
[bookmark: text8]F8) bloß bei
Karmayer, so:

		Fichtschmierhalter = Nachtwächter (46); zur
Etymologie von Fichtschmier = Nachtwache s. schon
Teil I, Abschn. A, Kap. 1, lit. b,
S. 249 unter »Schmiere«.

		Kugelschmierhalter = »Marqueur«, älterer Ausdruck für
»Kellner« (100, vgl. ebds. Kugelschmier halten =
»marquieren«, [bookmark: page4]
was sich vielleicht speziell auf das Aufpassen beim Billardspielen
beziehen dürfte, das bei Karmayer, a. a. O.
Kugel hadern heißt; vgl. ebds. Kugelbohle[n], f. =
Billard).

		ι) Eine recht umfangreiche Gruppe von Berufsbezeichnungen bilden
die Zusammensetzungen, die hergeleitet sind von solchen
Zeitwörtern, die eine Bewegung des menschlichen
Körpers (von Ort zu Ort) bezeichnen, wie gehen
und springen (nebst ihren verschiedenen Synonymen),
reiten und fahren. Über die Besonderheit dieser
Kategorie, daß nämlich das vorangestellte Hauptwort in der Regel
nicht (wie sonst) das Objekt der Tätigkeit
andeutet, wurde bereits oben S. 131, Anm. 2 kurz
gehandelt.

		aa) Ableitungen von gehen oder gleichbedeutenden bezw.
sinnverwandten (insbes. auf die schnellere oder langsamere
Bewegung der Füße hindeutenden) Zeitwörtern:

		αα) von gehen [bookmark: text9]F9, dialekt.
geien (od. geihen) [bookmark: text10]F10:

		Medinegeher oder - geier = Landhausierer (der
auf dem Lande, der Landstraße, der Medine [vom hebr.
medînâ(h); s. schon [bookmark: page5] Teil I, Abschn. A, Kap. 1,
S. 243 unter »Zajit«] seinem Geschäft nachgeht)
[bookmark: text11]F11; vgl. Günther, Rotwelsch, S. 73,
Anm. 74; Klenz, Schelten-W.-B., S. 64.

		Belege: a) für Medinegeier:
Thiele 279/80; A.-L. 544 (unter »Geier«) vgl.
mit 572 (unter »Medine«); b) für Medinegeher:
A.-L. 572 (unter »Medine«); Berkes 117.

		Mokumgeher oder - geier =
Stadthausierer (der – im Gegensatze zu dem
Medinegeier – in der Stadt, rotw. Mokum
u. ähnl. [bookmark: text12]F12 [bookmark: page6] [vom hebr. mâqôm = »Ort«;
s. Pott II, S. 13; A.-L. 575 vbd. mit
IV, S. 447 (unter »Kum«); vgl. Günther, Rotwelsch,
S. 26 u. 47 und Geographie,
S. 75, 76, 98, 99], sein Gewerbe betreibt);
vgl. Günther, Rotwelsch, S. 73, Anm. 74;
Klenz, a. a. O., S. 64.

		Belege: a) für Mokumgeier:
Thiele 285 vbd. mit 280;
A.-L. 544 (unter »Geier«) [bookmark: text13]F13 ; b) für Mokumgeher:
nur Berkes 118 [bookmark: text14]F14 .

		Haungeher = Hausierer ( Etymol.
unsicher).

		Beleg: bei Pollak 215;

		ββ) vom älteren rotw. besinnen, etwa in der Bedeutg.
»begehen«:

		Landbesinner = Flurknecht, Feld- oder
Flurschütz (Schütze). Etymologie: Daß »Besinner« in
dieser Zusammensetzung (in der das Subst. »Land« als Objekt
erscheint) zu sinnen, ahd. sinnan = »ire,
proficisci«, dann auch = »tendere, trachten« (s.
Schmeller, Bayer. W.-B. II, Sp. 292 unter
»sinnen«, Nr. 2, lit. c) gehört, hat schon
Hoffmann v. Fallersleben in s. Mittlgn. von und
für Schlesien I (1829), S. 59 (= Weimar.
Jahrb. I [1854], S, 332) nachgewiesen.

		Belege: Hildburghaus.
W.-B. 1753 ff. (229); Rotw. Gramm.
v. 1755 (14 u. D.-R. 35);
v. Grolman 44 u. T.-G. 93;
Karmayer G.-D. 207;

		γγ) von rennen (als besonders schnelle Gangart)
[bookmark: text15]F15:

		Winderenner = Pförtner, Torsteher, Portier.
Etymologie: Der Ausdruck bezieht sich wohl auf das
fortwährende Hineilen (»Rennen«) an die zu öffnende
Winde, d. h. hier die Tür (vgl. darüber schon
Teil I, Abschn. E bei »Windefackler« unter
»Fackler«).

		Beleg: nur bei
Karmayer 182. – Eine (in der Form allerdings
abweichende) Analogie enthält das Gergo der
venezianischen Gauner in der Umschreibung corri
sempre für den immer geschäftig hin- und hereilenden Kellner;
vgl. Lombroso, L'uomo delinquente I,
p. 469 (bei Fraenkel, S. 386);

		δδ) von latschen (in der Bedeutung »schlapp
einhergehen« [bookmark: text16]F16. [bookmark: page7]

		Fußlatscher = Fußgendarm.

		Belege: Schütze 69;
Wulffen 398; Kundenspr. III (425);
Klausmann u. Weien (Ku.) XIII;
Ostwald (Ku.) 54 u. danach auch Klenz,
Schelten-W.-B. S. 51. – In der Soldatensprache ist
der Ausdruck für den Infanteristen gebräuchlich (s.
Horn, Soldatenspr., S. 32), desgl. auch sonst wohl in
der allgemeinen Umgangssprache (s. Grimm, D. W.-B.
IV, 1, Sp. 1034; H.  Meyer, Richt. Berliner,
S. 41 unter »Fußfanterist«). Analogie im engl.
Militär-Slang: footwabbler = »Infanterist« (
Baumann, S. 68). Vgl. auch die beiden folgenden
Vokabeln.

		Sandlatscher = Infanterist.

		Beleg:
Ostwald 126. Dieser, der Soldatensprache (s.
Horn, a. a. O., S. 32 u. Anm. 2)
entstammende Ausdruck ist (gleich Fußlatscher) auch
allgemein volkstümlich geworden (s. Weise, Ästhetik,
S. 155). Über das Synon. Sandhase s. noch
Teil III. Analogien im franz. Argot: marche à
terre und poussecailloux, beides ebenfalls =
»Infanterist« (s. Villatté,
S. 180 u. 204) [bookmark: text17]F17 ;

		εε) von patschen (einem schallnachahmenden
Zeitworte, hier im Sinne des – durch Hineintreten in den
Kot – ein klatschendes Geräusch verursachenden Marschierens;
vgl. Schmeller, Bayer. W.-B. I, Sp. 415;
Paul, W.-B. S. 398):

		Lakenpatscher = Infanterist. Zur Etymologie:
La(c)ke, oberd. ( nicht – wie Horn,
Soldatenspr., S. 32, Anm. 4 sagt – niederd.)
Form für »Lache«, d. h. »Pfütze« (ahd. laccha neben
lahha, wohl aus latein. lacus, vulgärlat. laccus); vgl. noch Näh.
bei Schmeller, Bayer. W.-B. I,
Sp. 1432 (unter »Lacken«) vbd. mit Kluge, W.-B.,
S. 274 (unter »Lache«) u. Paul, W.-B.,
S. 314 u. 315 (unter »Lacke« und »Lache«).

		Belege: A.-L. 564;
Groß 412; Ostwald (Ku.) 91. Auch
diese Bezeichnung stammt wohl gleichfalls aus der
Soldatensprache (s. schon A.-L. III,
S. 126 u. IV, S. 564, sowie Horn,
a. a. O., S. 32: Lachenpatscher) und ist von
da aus dann auch allgemeiner gebräuchlich geworden (s.
z. B. Hügel, Wien. Dial.-Lex., S. 98, hier auch in
der Nebenbedeutg. »Leute, die in starkem Regen zu Fuß gehen
müssen«). Nach Schmeller, a. a. O. I,
Sp. 1432 ist Lackenpatscher im bayer. Dialekt auch
eine Bezeichnung für »Gassenjunge« sowie ein Scherzname gewesen,
den sich die Hilfsgeistlichen auf dem Lande [bookmark: page8] untereinander beilegten
[bookmark: text18]F18 . Auch das
ähnliche Dreckstampfer (= Infanterist) der
Soldatensprache (s. Horn, S. 32) ist schon in
weitere Kreise des Volkes eingedrungen (s. Weise,
Ästhetik, S. 155). Analogia im engl.
Militär-Slang: mud-crusher (d. h. eigentlich
»Schlammpatscher«) = Infanterist sowie mud-picker =
Pionier ( Baumann, S. 136 u. Einltg.,
S. CXI);

		ζζ) von pilgern (zu Pilger, Pilgrim, Lehnwort aus
dem lat. peregrinus, vulgärlat. pelegrinus; s. Paul, W.-B.,
S. 403):

		Straßenpilger = Barbier (wohl bes. auf dem
Lande).

		Belege: Rabben 126,
Ostwald 149 und danach auch Klenz,
Schelten-W.-B., S. 14 [bookmark: text19]F19 .

		bb) Ableitungen von springen und sinnverwandten
Zeitwörtern ( hüpfen, hopsen, dämmelen, d. h.
»tanzen«):

		αα) von springen:

		Zusammensetzungen mit Springer finden sich nur bei
Karmayer für Berufe [bookmark: text20]F20, nämlich:

		Martinispringer = Kreishauptmann:
Karmayer 110; vgl. Martinispringerei = Kreisamt.
Betr. Martini = Märtine (Medine) s. u. a.
schon Teil I, Abschn. A. Kap. 1,
S. 243/44. Zur Erklärung des etwas sonderbar klingenden
Ausdrucks könnte man allenfalls das alte Ratsrutscher =
Bürgermeister (vgl. Teil I, Abschn. E unter
»Rutscher«) zum Vergleiche heranziehen, wenn nicht hier vielleicht
überhaupt ein Druckfehler vorliegt [bookmark: text21]F21 . [bookmark: page9] Schlanglspringer oder
Stranglspringer = Seiltänzer:
Karmayer: 142 u. 161. Zur
Etymologie vgl. schon Teil I, Abschn. E unter den
Synonymen Schlanglingler und Stranglingler. –
Luftspringer war ein älterer gemeinsprachl. Ausdruck für
»Artist«; s. Klenz, Schelten-W.-B., S. 5;

		ββ) von hupfen (= hüpfen; vgl. Kluge, W.-B.,
S. 216) [bookmark: text22]F22: Budelhupfer =
Kaufmann, Kommis (als derjenige, der in dem Budel
[Dimin. von Bude = Laden] herumhüpft).

		Beleg: Pollak 208. Vgl.
einerseits das ältere gemeinsprachl. Budensitzer = Kaufmann,
Krämer (s. Klenz, a. a. O., S. 70) sowie
andererseits Ladentischspringer für
»Ladenmädchen« (Berlin, aus der modernen Literatur, bei
Klenz, S. 82);

		γγ von hopsen (wie oberd. hoppen = hüpfen;
vgl. Paul, W.-B., S. 266 unter »hopp«)
[bookmark: text23]F23:

		Kartoffelhopser, Stoppelhopser oder
Furchenhopser = Infanterist.

		Beleg: Ostwald 76. Diese
Ausdrücke, von denen besonders Stoppel-, hopser sich eines
allgemeineren Gebrauchs erfreut (s. H.  Meyer,
Richt. Berliner S. 119), sind wohl sämtlich aus der
Soldatensprache übernommen worden (vgl. Horn,
a. a. O., S. 32). Die abweichende Bedeutung von
Stoppelhopser (näml. Ökonom, Landwirt) in der
Studentensprache (s. Horn, S. 32,
Anm. 5; J.  Meier, Studentenspr.,
S. 50 u. Anm. 323 [S. 92]; Kluge,
Studentenspr., S. 10 u. 128) soll
übrigens (nach Schrader, Scherz und Ernst, S. 90,
Weise, Ästhetik, S. 152 u. Klenz,
Schelten-W.-B. 86) ebenfalls (hier und da) volkstümlich
sein;

		δδ) vom gaunersprachl. dämmelen = tanzen [bookmark: text24]F24:

		Kabohl(s)-Dämmeler = Seiltänzer. Zur Etymologie
von Kabohl = Seil, Strick usw., s. schon oben Kap. 1,
lit. a, γ unter »Kabohlmalochner«.

		Belege: v. 
Grolman 32 u. D.-G. 122; Karmayer
G.-D. 202. [bookmark: page10]

		cc) Ableitungen von reiten und fahren:

		αα) von reiten [bookmark: text25]F25. Die
Zusammensetzungen mit Reiter als Berufsbezeichnungen, die
noch heute besonders in der Kundensprache beliebt
erscheinen (und zwar auch für solche Berufe, denen die
Tätigkeit des Reitens im gewöhnlichen Sinne des Wortes meist recht
fern liegt, wie z. B. Ellenreiter = Zeugkaufmann,
Zeilenreiter = Zeitungsetzer), sind größtenteils offenbar
unter dem Einflusse der Studentensprache zustande gekommen,
in der sie uns schon im 17. u. 18. Jahrhundert
begegnen. »Damals« nämlich – so bemerkt Kluge in seiner
»Studentensprache«, S. 71 –, »als der Student seine
Ausflüge zu Roß unternahm, ... setzte sich reiten in
manchen seltsamen Wendungen in der Burschensprache fest«
[bookmark: text26]F26, und auch das Zeitwort
»umsatteln« sowie die Redensart »auf oder in allen Sätteln gerecht«
entstammen »den gleichen Bedingungen« [bookmark: text27]F27. – Die Gauner- und
Kundensprache liefert folgende Beispiele: [bookmark: page11] Kantireiter =
Hausierer; fem. - erin = Hausiererin. Zur Etymologie
von Kanti = Haus s. schon Teil I, Abschn. C,
S. 17, Anm. 1, betr. die Belege Näh. auch noch in
Beitr. III.

		Beleg: Karmayer 89.

		Stangreiter = Gefällsaufseher (Etymol.
unsicher).

		Beleg: Karmayer 158
[bookmark: text28]F28 .

		Ellenreiter = Zeugkaufmann, auch wohl Kaufmann
überhaupt.

		Belege: Schütze 66;
Ostwald (Ku.) 43. Diese Bezeichnung
ist – neben Ellenritter [bookmark: text29]F29 für den
Kommis, Handlungsgehilfen (bes. in einem sog.
Manufakturwarengeschäfte) auch allgemein volkstümlich. Vgl.
u. a. Schrader, Bilderschmuck, S. 52 u.
Scherz und Ernst, S. 90; Hügel, Wien: Dial.-Lex.,
S. 55; H.  Meyer, Richt. Berliner, S. 33;
Klenz, Schelten-W.-B., S. 70. Die Studentensprache
kannte auch noch das Synon. Ellenleutnant (s.
Kluge, Studentenspr., S. 88/89) oder gar
Ellenmajor (s. Klenz, a. a. O.,
S. 74: Scheren- und Ellenmajor bei
Laukhard); als mecklenburg. führt Klenz,
S. 70 noch an: Ellenjud =
Manufakturist (»ohne Rücksicht auf den Glauben«). Ältere
Ausdrücke für den Handlungsreisenden waren:
Musterkartenreuter (Anf. des 19. Jahrh. in
der Lit.), Musterreiter (vielleicht =
»Musterreisender«) oder Probenreiter (früher wirkliche
Berufsbezeichnung, »angeblich, weil sie zu Pferde reisten«,
Klenz, a. a. O., S. 55).

		Zeilenreiter = Zeitungsetzer.

		Belege: Schütze 100;
Ostwald (Ku.) 170, danach auch Klenz,
Schelten-W.-B., S. 20 (= »Schriftsetzer«, »Buchdrucker«
überhaupt).

		Blechreiter = Gendarm, Schutzmann (wohl bes. der
berittene).

		Belege: Rabben 26;
Ostwald (Ku.) 25 u. danach auch Klenz,
a. a. O., S. 51. Vgl. über die Synonyme
Blechkopp und Blechkappe noch Teil III. In der
Soldatensprache sind dagegen Blechreiter
»Kürassiere« (früh. bayr. »schwere Reiter«); s. Horn,
Soldatenspr, S. 30 [bookmark: text30]F30 ; [bookmark: page12]

		ßß) von fahren [bookmark: text31]F31 :

		Glänzfahrer = Grenzjäger, Grenzaufseher. Zur
Etymologie vgl. Teil I, Abschn. E unter
»Glänzer«.

		Beleg: Karmayer 70.

		k) Im Anschluß an diese Gruppe seien noch genannt zwei
Ableitungen von fechten und bändigen (im Sinne
von »[Tiere] dressieren«), Tätigkeiten, bei denen es sich (wie
bei springen, reiten usw.) gleichfalls um körperliche
Geschicklichkeiten handelt. Es sind die sonderbaren Ausdrücke
Himmelsfechter und Heringsbändiger.

		Himmelsfechter = Leinenweber [bookmark: text32]F32. Nach
Klenz, Schelten-W.-B., S. 155 soll die Bezeichnung
daher stammen, daß der Weber »in dem Webstuhl gewissermaßen
zwischen Himmel und Erde hängend herum fechtet«.

		Beleg: nur bei Kahle 37; doch
ist der Ausdruck früher wohl allgemein volkstümlich
gewesen (s. Schrader, Scherz und Ernst,
S. 92 und Klenz, a. a. O., S. 155,
der ihn als mecklenburgisch anführt). Nach anderen Sammlungen der
Gauner- und Kundensprache ist dagegen Himmelsfechter einer
der zahlreichen Spottnamen für den beschäftigungslosen,
arbeitsscheuen Bummler; vgl. unten den »Anhang« am Schlusse dieses
Kapitels.

		Heringsbändiger = (wandernder) Kaufmann [bookmark: text33]F33. [bookmark: page13]

		Belege: Schütze 71;
Kundenspr. III (426), IV (434);
Klausmann u. Weien (Ku.) XXII;
Ostwald (Ku.) 67. – In der allgemeinen
Umgangssprache wird die Bezeichnung meist etwas spezieller, nämlich
für den »Ladendiener in einem Kolonialwarengeschäft« gebraucht; s.
Schrader, Scherz und Ernst, S. 90; H. 
Meyer, Richt. Berliner, S. 94; Klenz,
Schelten-W.-B., S. 71 (hier auch zahlreiche Synonyme, wie
u. a. [bes. in Berlin] Heringsfritze oder -
kopp, [in Leipzig] Heringskrämer oder - seele,
[in Mecklenburg] Heringsgriper).

		λ) Als Ableitungen von Zeitwörtern, die sich auf die
Funktion eines Sinnesorganes ( blicken) sowie
die Tätigkeit des Sprechens beziehen (nämlich
gaunersprachl. pollen = reden, sagen [bei Karmayer]
und krämersprachl. quässen = sagen, sprechen) sind
anzuführen:

		aa) von blicken:

		Nachtblicker = Nachtwächter (der in der Nacht
umherblickt, Wache hält).

		Beleg:
Schlemmer 1840 (368);

		bb) von pollen = reden, sagen (auch kleiden, nach
Karmayer 126):

		Schrazlpollner = Schullehrer, Schulmeister, d. h.
also wohl derjenige, der mit den Schrazln, d. i. den
Kindern (s. zur Etymologie schon oben S. 140)
redet, plaudert, m. a. W., der sie unterrichtet, vgl. das
Synon. Plauderer (s. Teil I, Abschn. E) sowie
das gleich folgende Märtenquässer.

		Beleg: Karmayer 149;

		cc) von quässen = sagen, sprechen (im
nordwestfäl. Bargunsch [446]; vgl. dazu etwa unser populäres
[nordd.] quaseln oder quazeln = »törichtes Zeug
sprechen« [s. Paul, W.-B., S. 409; Genthe,
S. 97] sowie das engl. quoth):

		Märtenquässer = Lehrer, d. h. (wie
Schrazlpollner) derjenige, der mit den Kindern (Märten)
spricht, plaudert, der sie unterrichtet.

		Beleg: Nordwestfäl.
Bargunsch (444) [bookmark: text34]F34 .

		Der noch übrige Rest der in diese
Klasse (Nr. 2, a; vgl. S. 136) gehörigen
zusammengesetzten Berufsbezeichnungen läßt sich systematisch kaum
mehr in einzelne größere Gruppen zusammenfassen, da die Bedeutung
der in Betracht kommenden Zeitwörter gar zu verschieden ist, jedoch
kann man allenfalls noch die im wesentlichen rein sachlich
umschreibenden Ausdrücke (α) von den mehr
groben (β) oder humoristisch gefärbten (γ)
unterscheiden. Zur [bookmark: page14] Gruppe α) gehören (in
alphabetischer, d. h. nach dem Anfangsbuchstaben des
ganzen Wortes gegliederter Reihenfolge) etwa:

		Fleppenleger = Buchdrucker. Vgl. oben S. 145:
Fleppenpresser = Buchbinder sowie zur Etymologie von
Fleppe die Verweisungen unter
»Fleppapflanzer« (Kap. 1, lit. a, β).

		Beleg: Karmayer 48.

		Forchblanker = Zimmermaler. Etymologie: Der zweite
Bestandteil des Wortes gehört zu dem – jedenfalls von »blank«
abgeleiteten – Zeitw. blankeln, das bei
Karmayer 19 durch »bleichen« wiedergegeben ist,
während Forch für »Zimmer« unklar bleibt.

		Beleg: Karmayer 50.

		Härtlingschärfer = Schleifer [bookmark: text35]F35, gleich dem
Synon. Härtlingdreher od. -draher zu Härtling, Hertling usw.
= Messer (vgl. schon Teil I, Abschn. E,
S. 46).

		Beleg: Karmayer 79.

		Mischpetführer= Inquirent,
Untersuchungsrichter (auch wohl Vorsitzender Richter,
Beamter). Zur Etymologie s. schon Teil I,
Abschn. E bei »Mischpotfakler« unter »Fackler«.

		Belege:
Zimmermann 1847 (373 unter »Ballmischpet«
u. 383); A.-L. 574; Rabben 90. Über das
Synonym. Ballmischpet s. Näh. noch unten in Abschn. B.,
über Mischpotkaswener (als Synon.): Teil I,
Abschn. F, Kapitel 1 unter »Kaswener«.

		Pierplatter = Pflasterer. Etymologie: von
pierplatten = pflastern, Pierplatte(n) = Stein, zu
Pier = Stein ( Karmayer 124), in dem
jedenfalls das französische pierre steckt, und
platten zu »platt«, »Platte« u. dergl. m.

		Beleg: Karmayer 124.

		Randihaderer = Taschenspieler. Etymologie: zu
Randi, Rande = Sack, Tasche (s. schon oben
Kap. 1, lit. a, β unter »Ranterlpflanzer«) und
hadern = spielen, Karten spielen (
Karmayer 79), zu Hader
= (Spiel-)Karte (s. schon Beitr. I, S. 253,
Anm. 3).

		Beleg: Karmayer 130.

		Strafling- oder Streiflinggarner = Strumpfwirker.
Zur Etymologie: betr. Strafling, Streifling = Strumpf
s. schon früher Kap. 1, lit. a, β bei den Synon.
Strafling- od. Streiflingpflanzer; garnen (von »Garn«)
ist (nach Karmayer 54) = spinnen, wirken,
weben.

		Beleg: Karmayer 160. [bookmark: page15]

		Surumfingler = Branntweinbrenner. Etymologie: von
Surum = Branntwein ( Karmayer 163), Nebenform zu
Suroff, Soruf(f), Sorof(f), Soref, Sorf u. a. m.
[bookmark: text36]F36,
aus dem hebr. sârûf, Part. pass. von » sâraf« =
»brennen« (s. A.-L. IV, S. 477 [unter »Soroph«]
u. 594 [unter »Sarfenen«]; Günther, Rotwelsch,
S. 85), und fingeln (finkeln) = kochen (
Karmayer 46), worüber Näheres schon Teil I,
Abschn. E unter »Funker«. – Vgl. dazu auch noch unten
lit. b bei dem Synon. Sorfserfer.

		Beleg: Karmayer 163.

		Zur Gruppe β sind etwa zu zählen (in
alphabetischer Ordnung):

		Heckenscheißer oder Staudenscheißer =
Jäger (bes. auch als Truppengattung). Zur Etymologie:
Beide Ausdrücke stammen wohl aus der Soldatensprache (s. schon
A.-L. III, S. 126 vbd. mit Horn,
Soldatenspr., S. 32) [bookmark: text37]F37 und sollen sich speziell darauf beziehen, daß
die Jäger »darauf dressiert« werden, jede Deckung, auch eine Staude
auszunützen ( Horn, a. a. O.; vgl. auch
Ostwald 147). Hecke ist hier natürlich nicht
Objekt, sondern Ortsbezeichnung (vgl. oben S. 131,
Anm. 2).

		Belege: a) für
Heckenscheißer: A.-L. 548; Groß 406;
Ostwald (Ku.) 66 u. danach auch Klenz,
Schelten-W.-B., 69; b) für Staudenscheißer: nur
Ostwald 147. [bookmark: page16]

		Lappentunker oder - titscher (zu
titschen, ostmitteld. = tunken; s. Klenz,
Schelten-W.-B., S. 26) = Zeugfärber.

		Belege: Kahle 37;
Kundenspr. IV (434);
Ostwald (Ku.) 93 u. danach auch Klenz,
a. a. O., S. 26; vgl. auch Borstel, Unter
Gaunern, S. 7 [bookmark: text38]F38 .

		Zur Gruppe γ) endlich dürften zu rechnen sein
folgende (gleichfalls alphabetisch geordnete)
Gebilde:

		Chausseeeinnehmer = Trainsoldaten; entstammt der
Soldatensprache und bezieht sich darauf, daß »sie auf Märschen die
Chaussee beengen«; s. Horn, Soldatenspr., S. 32.

		Beleg: Ostwald 32. – Ein
älterer Spottname (18. Jahrh.) für den gemeinen
Soldaten war Graben-Füller, worüber Näh. bei
Klenz, a. a. O., S. 146.

		Krawattenanmesser = Scharfrichter. Der Ausdruck, der die
Schlinge für die Todeskandidaten mit einer Krawatte vergleicht,
stammt aus Österreich, wo die Hinrichtungen mit dem Strange
vollzogen werden.

		Belege: Pollak 209;
Ostwald 34 u. danach auch Klenz,
a. a. O; S. 120; bei Pollak u. Ostwald
Nebenbedeutg.: Gurgelabschneider. Zu vgl.
Krawattenmacher (od. Halsabschneider) = Wucherer,
worüber Näh. noch in Teil III.

		Oberverdachtschöpfer = Auditeur, Staatsanwalt, aus
der (bayerisch.) Soldatensprache übernommen; vgl. Horn,
a. a. O., S. 58.

		Belege: Ostwald 110 u.
danach Klenz, a. a. O., S. 116.

		Ofenhänger = »alter Bauer, welcher im Altenteil oder
Leibgedinge sitzt« (weil er sich meist in der Nähe des Ofens
aufzuhalten pflegt). Ofen ist also hier
Ortsbezeichnung (vgl. oben S. 131,
Anm. 2).

		Beleg:
Schlemmer 1840 (369).

		Pinselquäler = Anstreicher.

		Belege: Ostwald,
»Nachtrag«, (Ku.), S. 2, danach auch Klenz,
a. a. O., S. 94 (»für einen Dekorationsmaler«);
ebds. ist auch Pinseltraktierer als kundensprachl. für
»Maler« angeführt (jedoch ohne Gewährsmann) [bookmark: text39]F39 . [bookmark: page17]

		b) Die von speziellen rotw. Zeitwörtern fremden Stammes
abgeleiteten und mit einem Hauptworte verbundenen
Berufsbezeichnungen (vgl. oben S. 136).

		Bei dieser Gruppe ist wieder noch zu unterscheiden, ob auch
das Substantiv gleichfalls fremden Ursprungs ist oder
nicht. [bookmark: page18]
Bildungen letzterer Art finden sich nur selten und mögen daher
vorweg betrachtet werden. Da übrigens als fremde Sprache auch
hier (vgl. oben Nr. 1, lit. b) ausschließlich das
Hebräische in Betracht kommt, so ergeben sich folgende
Unterabteilungen:

		α) Zusammensetzungen von einer Tätigkeitsform hebräischen und
einem Hauptworte deutschen Stammes:

		Mit Sicherheit kann hierher nur ein einziges Beispiel gerechnet
werden [bookmark: text40]F40,
nämlich:

		Krache(r)tserfer = Kohlenbrenner, Köhler.
Etymologie: vom rotw. Krache(r)t = Holz,
Wald (worüber das Näh. schon im Kap. 1,
lit. a, α unter »Krachetfetzer«) und
serfen (sarfen, sarphenen u. a. m.) =
brennen (brandstiften, brandschatzen), braten, kochen
[bookmark: text41]F41, [bookmark: page19] vom gleichbedeut. hebr.
sârâf (vgl. A.-L. S. 594 [unter »Sarfenen«]
vbd. mit IV, S. 477 [unter »Soroph«]).

		Belege: v. Grolman 39;
Karmayer 97.

		β) Zusammensetzungen, bei denen die Tätigkeitsform und das
Hauptwort hebräischen Ursprungs sind:

		Bejerhergener = Leichenbegleiter. Etymologie:
betr. Bejer = Leiche (vom hebr. peger) s.
u. a. schon Teil I, Absch. E, S. 69 u.
Anm. 1; das rotw. Zeitw. hergen = laufen, gehen,
kommen (s. z. B. Pfister 1812 [299];
v.  Grolman 28, T.-G. 96 [hier wohl
verdruckt: herzen] u. 108; Karmayer
G.-D. 201 [ hergen u. herzen]) ist wohl als
eine seltenere Nebenform von dem gleichbedeut.
halchen(en) (auch alchen, holchen u. a. m.)
[bookmark: text42]F42, aus hebr. hâlak (s. auch schon
oben S. 213, Anm. 1) aufzufassen.

		Belege:
Pfister 1812 (295);
v. Grolman 7 u. T.-G. 109;
Karmayer G.-D. 191.

		Wahrscheinlich auf dasselbe Zeitwort dürfte auch zurückgeführt
werden:

		Sardenhergener od. - hargener = Feldschütz. Danach
wäre die Etymologie des Ausdrucks: von rotw. Sarden
oder Sode u. ähnl. = Feld (s. z. B.
Pfister 1812 [304: Sarden u. Raden,
vielleicht bloß Druckf. statt: Saden];
Christensen 1814 [319, 320: Sode];
v.  Grolman 55/57 u. T.-G. 93 [
Sarden u. Raden] u. 67 [ Sode];
Karmayer 136 [ Sarde(n)] u.
G.-D. 214 [ Raden] u. 219 [
Sode]; letzteres auch noch bei Neueren, wie
Rabben 124 u. [bookmark: page20] Ostwald 149), aus dem gleichbedeut.
hebr. sâde(h) (vgl. auch A.-L. IV,
S. 464 |unter »Sodad«]), und dem rotw. hergen =
gehen usw. ( dafür z. B. auch A. 
Landau nach gefl. Mitteilg.). Man könnte jedoch auch denken
an das rotw. hergenen oder (häufiger) hargenen =
töten, totschlagen, umbringen (s. z. B.
v. Grolman 28 u. T.-G. 127;
Karmayer G.-D. 200; Thiele 256;
A.-L. 548; Groß 406; Berkes 110; vgl.
in Krünitz' Enzyklopädie 1820 [350: halgen
= töten]), vom gleichbedeut. hebr. hârag (vgl.
A.-L. 548 [unter »Hargenen«] vbd. mit IV,
S. 359 [unter »Horag«]), so daß dann
Sardenhergener (-hargener) etwa den Mann bedeutete, der
die schädlichen Tiere des Feldes tötet (für diese Hypothese,
der lautlich nichts entgegensteht, z. B. Prof. 
Stumme).

		Belege:
Pfister 1812 (304: Sardenhergener);
v. Grolman 57 ( Sardenhargener) u.
T.-G. 93 (wie Pfister); Karmayer
G.-D. 215 (beide Formen).

		Dôkesmagaimer = Lehrer. Etymologie: vom jüdd. u.
rotw. Do(h)kes (Doges, Dochus) oder
Toches (Toges, Tochus) u. a. m. = »der
Hintere« (podex) [bookmark: text43]F43, das nach weitverbreiteter
Ansicht zu hebr. táchath (jüd. tochess) = »unten,
unterhalb, hinten« gehören soll (s. A.-L. 615 [unter
»Toches«] vbd. mit IV, S. 480 [unter »Toges«] u.
Meisinger in d. Zeitschr. f. hochd. Mundarten I,
S. 177; dagegen aber zweifelnd: Kluge, W.-B.,
S. 95 unter »Dokes«), und Magaim (Magaye[n]
u. ähnl.) = Schläge bezw. magaienen (machayen,
makaimen, makayen u. ähnl. = schlagen, züchtigen (vgl.
dazu schon oben S. 135/36, Anm. 3, sowie Näh. auch noch
in Beitr. III). Die Bezeichnung entspricht demnach völlig den
deutschen Synonymen Steißklopper und
Arschpauker (vgl. oben lit. a, α,
bb, ββ, u. γγ).

		Belege: Pfälzer
Händlersprache (437; vgl. hier 438: magaim =
Schläge).

		Medinehalchener = Landhausierer. Vgl. dazu schon oben
S. 213 bei dem Synon. Medinegeier
sowie (betr. halchenen) oben [bookmark: page21] S. 213, Anm. I und (in
dieser Abtlg.) S. 227 u. Anm. 2 unter
»Bejerhergener«.

		Beleg: nur bei A -L. 572, während er
IV, S. 291 dem Ausdruck eine andere Bedeutung –
nämlich: »ein Gauner, welcher aufs Land geht, um dort zu
stehlen oder zu betrügen« – beigelegt hat.
Groß 416 hat die Redensart: Medine
halchenen für »vagabundieren«.

		Sorfserfer (Ssoref-Ssarfener) = Branntweinbrenner.
Etymologie: Die Bezeichnung ist gewissermaßen pleonastisch,
da Sorf (Ssoref) = Branntwein [bookmark: text44]F44 (wie Soruf[f], Sorof[f]
u. a. m. aus dem hebr. sârûf; vgl. schon oben
S. 223 u. Anm. 1 unter »Surumfingler«) und
Serfer (Ssarfener), hier = »Brenner« als Beruf, auf
dasselbe Stammwort, nämlich das hebr. sârâf = »brennen«,
zurückgehen (vgl. auch oben S. 226 unter
»Krache[r]tserfer«).

		Belege:
Pfister 1812 (306);
v. Grolman 67 u. T.-G. 86;
Karmayer G.-D. 219; Thiele 303 (hier:
Ssoref-Ssarfenen [bookmark: text45]F45 .

		Zoßkenpeiker od.
Zoskenpeiker (Züsschen-Peuker, Zößchenpeuker,
Zoßchenpäckerer) = Roßschlächter, Pferdeschlachter.
Etymologie: von rotw. Zosken (Zos[s]chen,
Zößchen u. a. m.) = Pferd, eine der vielen (Dimin.-)
Formen, zu denen das gleichbedeut. hebr. sûs umgestaltet
worden (vgl. schon Teil I, Abschn. A, Kap. 1,
S. 244) [bookmark: text46]F46 und
peikern (paikern), hier = töten, schlachten (vgl.
Schütze 81), zu hebr. peger (wofür zu vgl.
schon Teil I, Abschn. F, Kap. 1,
S. 29 unter »Pöckerer« vbd. mit Abschn. E,
S. 69 bei »Begerschaberer« [bookmark: page22] u. Abschn. F, Kap. 1,
S. 21 bei »Begerkattgener«). S. auch Günther,
Rotwelsch, S. 29 u. Klenz, Schelten-W.-B.,
S. 106.

		Belege: Kahle 37 (
Zoßkenpeiker); Schütze 100 (
Zoskenpeiker); Wulffen 404 (
Zösschen-Peuker); Kundenspr. III (430:
ebenso, jedoch mit ß geschrieben), IV (434: wie Kahle);
Ostwald (Ku.) 172 (wie
Kundenspr. III, jedoch in einem Wort geschrieben,
außerdem noch: Zoßchenpäckerer); vgl. auch Klenz,
a. a. O., S. 106. – Über die Andeutschung
dieses Ausdrucks in der Form
Süßchenbäcker (Kundenspr. III [423]) [bookmark: text47]F47 , wobei man an eine Berufsübertragung denken könnte,
s. auch noch Teil III [bookmark: text48]F48 .

		Anhang: Eine »Fülle von humorvollen Bezeichnungen«
kennt – wie auch Ostwald (Vorwort, S. 4)
richtig bemerkt – die Kundensprache »für den wirklich
arbeitsscheuen duften Kunden« [bookmark: text49]F49. Da sie meist den Anschein erwecken, als übe
der Nichtstuer eine bestimmte Tätigkeit, irgend ein geheimnisvoll
verhülltes Gewerbe aus (vgl. auch schon Einleitung,
S. 215), so sollen auch sie hier anhangsweise mitgeteilt
werden, jedoch noch unter Ausschluß derjenigen Ausdrücke, bei denen
es sich um Vergleiche mit wirklich existierenden Berufen handelt
[bookmark: text50]F50, die
vielmehr erst in Teil III in Zusammenhang mit den sog.
Berufsübertragungen zu betrachten sind. Dagegen gehören schon
hierher (in alphabet. Ordnung): [bookmark: page23]

		Berg- und Talversetzer.

		Belege: Schütze 63;
Wulffen 396; Kundenspr. III (424);
Klausmann u. Weien (Ku.) XXII;
Ostwald (Ku.) 21, danach auch Klenz,
Schelten-W.-B., S. 62; vgl. auch Borstel, Unter
Gaunern, S. 11.

		Himmelsfechter.

		Belege: Wulffen 399;
Kundenspr. III (426);
Ostwald (Ku.) 68 u. danach auch Klenz,
a. a. O., S. 62; vgl. auch Borstel,
a. a. O., S. 12. – Über die Nebenbedeutg.
»Leinenweber« s. schon oben S. 220 [bookmark: text51]F51 .

		Luft- und Dichtmacher.

		Belege: Wulffen 400;
Kundenspr. III (427);
Ostwald (Ku.) 98 u. danach auch Klenz,
a. a. O., S. 62. Über die Bedeutg. des ähnlich
klingenden Licht- und Dichtmacher s. oben Kap. 1,
lit. b, α, S. 309.

		Schlangengreifer.

		Belege:
Ostwald (Ku.) 131 u. danach Klenz,
a. a. O., S. 62.

		Türklinkenputzer.

		Belege:
Kundenspr. III (429);
Ostwald (Ku.) 158 u. danach auch
Klenz, a. a. O., S. 62; vgl. auch
Borstel, a. a. O., S. 14; nach
Groß 434 = Bettler (vgl. schon oben
S. 142, Anm. 3).

		Wolkenschieber.

		Belege: Schütze 99;
Kundenspr. III (430); Klausmann u.
Weien (Ku.) XXVI;
Ostwald (Ku.) 168 u. danach auch
Klenz, a. a. O., S. 62, vgl. auch
Borstel, a. a. O., S. 14. Über andere
Bedeutungen dieses Ausdrucks s. schon oben
S. 148 u. 149, Anm. 1.

		 

		(Fortsetzung
folgt.) [bookmark: page24]

			[bookmark: foot1]Vgl. Archiv
Bd. 38, S. 193 ff., 42,
S. 1 ff., 43, S. 1 ff., 46,
S. 1 ff. u. 289 ff., 47,
S. 131 ff.
	[bookmark: foot2]Belege: v. Grolman, Aktenmäß.
Geschichte 1813 (313); Pfister bei
Christensen 1814 (318); Pfullendorf.
Jaun.-W.-B. 1820 (345); v. Grolman 12 u.
T.-G. 127; Karmayer 24; Schwäb.
Händlerspr. in Lützenhardt (nach Kapff,
a. a. O., S. 215). Seiner Etymologie nach
gehört dieses Zeitw. natürlich zu unserem »Buckel« (nordd.
»Puckel« gespr.) in der Bedeutg. »Rücken« (vgl. Näh. bei
Kluge, W.-B., S. 76 u. Paul, W.-B.,
S. 96), das z. B. Karmayer, a. a. O.,
auch als gaunersprachl. Vokabel angeführt hat. Vgl. auch
Pott II, S. 17.
	[bookmark: foot3]Belege: s. schon Basl.
Glossar 1733 (202: Chaßfeyen = Schreiben,
etwas Geschriebenes); ferner (im 19. Jahrh.): v.
Grolman 13 u. T.-G. 114 (
Chasfayum = Paß), 33 u.
T.-G. 87 ( Kasfaim od. Kasfajum =
Briefschaften, Briefe, Paß; vgl. auch 24 u. 35:
Kasfaim als plur. von Gesahv od. Kesahv =
Brief, Schrift); Karmayer G.-D. 203 ( Kasfaim,
Kasfinjum; vgl. 204: Kasfainn als plur. von
Kesahte = Schrift, Brief). Zu vgl. auch noch:
A.-L. 554 ( Kesav = Schrift, Brief),
Rabben 71 ( Kassaph = Brief, Schreiben, Buch) u.
Ostwald 77 (Form ebenso, Bedeutg.
a) Schreiber, b) Buch). Über andere Formen s. schon
Teil I, Abschn. F, Kap. 1 unter
»Kaswener«.
	[bookmark: foot4]Belege: a) für die Form Schmun(c)k: Lib.
Vagat. (55, Bedeutg.: Schmalz); Schwenters
Steganologia um 1620 (141: ebenso);
A. Hempel 1687 (167, Bedeutg.: Butter);
Waldheim. Lex. 1726 (186: ebenso); W.-B. von
St. Georgen 1750 (218, Bedeutg.: Schmalz);
Hildburghaus. W.-B. 1750 ff. (231: Schmalz
od. Butter); Rotw. Gramm. v. 1755 (21: ebenso);
W.-B. des Konstanzer Hans 1791 (253: Schmalz);
Schintermicherl 1807 (289: Schmalz od. Butter);
Sprache der Scharfrichter 1813 (309: Butter,
Schmalz, Kammfett etc.); v. Grolman, Aktenmäß.
Geschichte 1813 (312: Fett); Pfister bei
Christensen 1814 (329: Schmalz); Pfullendorf.
Jaun.-W.-B. 1820 (344: ebenso); v.
Grolman 62 u.
T.-G. 87, 93, 119 (Fett, Butter, Schmalz);
Karmayer 145 (ebenso);
A.-L. 601 (wie in der
Scharfrichterspr. 1813); Groß 429 (ebenso);
Ostwald (Ku.) 134 (Schmalz, Fett); Winterfelder
Hausiererspr. (441: Butter); Schwäb.
Händlerspr. (486: Schmalz); Regensburg.
Rotwelsch (489: ebenso); Eifler
Hausiererspr. (490: Fett); Lothringer
Händlerspr. (nach Kapff, a. a. O.,
S. 216: Butter); vgl. auch Pleißlen der Killertaler
(436: schmong = Schmalz) u.
Lotekhôlisch (Meisinger 126); über die alte
Feldsprache s. Horn, Soldatensprache, S. 92.
Dazu treten noch folgende Nebenformen: b)  Schmink:
Niederd. Lib. Vagat. (78, Bedeutg.: Schmalz); c) 
Schmünck: Rotw. Gramm. v. 1755 (D.-R. 44,
Bedeutg: Schmalz, Butter); d)  Schmunkert: Körners Zus. zur
Rotw. Gramm. v. 1755 (241: = Schmunk);
Krünitz' Enzyklopädie 1820 (351: Butter, Fett);
e)  Schmuk: Körners Zus. zur Rotw. Gramm,
v. 1755 (241: = Schmunk); Pfullendorf.
Jaun.-W.-B. 1820 (338: Butter); f)  Schmück:
Christensen 1814 (329: Schmalz); v.
Grolman 62 (= Schmunk); Karmayer
G.-D. 217 (Fett, Butter, Schmalz). Endlich geht auf
denselben Stamm wohl auch noch g)  Smickse oder
Smix(e) = Butter zurück, das sich im Niederländ. Lib.
Vagat. 1547 (93 u. 94/95), bei Bonav.
Vulcanius 1598 (115) und im Duisburger
Vokabular 1724 (184) findet.
	[bookmark: foot5]Im wes. gleichbedeutende Ausdrücke unserer Gemeinsprache
sind die bei Klenz, Schelten-W.-B.,
S. 64 u. 65 angeführten
Reffkrämer (zu Reff = Rückentraggestell, wozu zu
vgl. Kluge, W.-B., S. 368 u. Paul, W.-B.,
S. 417) u. das ältere Tabulettenträger od. -
krämer (zu Tabulett = Fächer-, Tragkasten); vgl.
auch noch ebds. S. 9 unter »Kiepenkerl«.
	[bookmark: foot6]Von nicht-beruflichen
Bezeichnungen vgl. noch Verpaschbuckler = Schleichhändler,
Schmuggler bei Karmayer 175, wozu betr. den ersten
Bestandteil dieser Zusammensetzung zu vgl. Teil I,
Abschn. F, Kap. 4 unter »Pascher«. – Eine Art
Personifizierung einer Sache ist Fanibuckler = Leuchter,
ebenfalls bei Karmayer (42).
	[bookmark: foot7]Über den Ausdruck Fackelträger für
»Bettelbriefschreiber« s. Näh. noch zu Anfang von
Teil III.
	[bookmark: foot8]Über Zusammensetzungen mit Halter für
Gaunerarten, wie bes. Stradehalter für den die
Landstraße (zur Ermittlung geeigneter Gelegenheit zu
gaunerischer Tätigkeit) beobachtenden Räuber, Dieb usw. s.
A.-L. IV, S. 291, vgl. auch 611/12. – Aus
unserer Gemeinsprache ist von Interesse die Umschreibung
moderner Sklavenhalter für »Bordellwirt« (s.
Klenz, Schelten-W.-B., S. 17).
	[bookmark: foot9]Von »gehen« ist auch
eine ganze Reihe von Bezeichnungen für bestimmte
Gaunergattungen hergeleitet worden, jedoch lautet bei diesen
Zusammensetzungen die Substantivierung nur vereinzelt »
Geher« (s. z. B. das fem. Schackgeherin
oder Geschockgeherin in der Münchener
Deskription 1727 [191, 193; vgl. zur
Etymologie: Beitr. I, S. 283/84, Anm. 5] u.
Ratgeher = Dieb schlechthin nach Tetzner, W.-B.,
S. 310 [eigentl. wohl = Nachtdieb, vgl. weiter
unten: Rattegänger]) oder » Geier« (
Fichtegeier oder Lailegeier = Dieb zur Nachtzeit nach
A.-L. 544; vgl. schon Hildburghaus.
W.-B. 1753 ff. [227: Fichte gehen = stehlen
gehen]; s. auch unten S. 213, Anm. 1 betr.
Medinegeier sowie Pleitegeier = betrügerischer
Bankerottmacher nach Rabben 102 u.
Ostwald 115), in der Regel aber » Gänger«, so
z. B. (vgl. A.-L. II, S. 121 u. IV,
S. 291): Geschockgänger oder
Schockgänger (Schuckgänger) = Marktdieb (s.
u. a. Hildburghaus. W.-B. 1753 ff. [234]
bezw. Eintr. im Darmst. Exempl. d. Rotw. Gramm.
v. 1755 [238]), Rattegänger = Nachtdieb (s.
schon W.-B. des Konstanz. Hans 1791 [254:
Ratiginger], vom rotw. Ratt[e] u. ähnl. = Nacht
[s. W.-B. des Konst. Hans,
»Schmusereyen« 256-58 u. a. m.], vom
gleichbedeut. zigeun. rat; vgl. A.-L. 590 u.
Günther, Rotwelsch, S. 31 vbd. mit
Pott II, S. 273/74 [unter »Rat«],
Liebich, S. 155 [ ratt], Jühling,
S. 225 [ Rati] u. Miklosich,
Beiträge III, S. 18 u. bes. Denkschriften,
Bd. 27, S. 54 [unter »rat«]), Morgengänger =
»Diebe, welche des Morgens früh sich in die Häuser schleichen«
usw. (s. z. B. Mejer 1807 [280]),
Tchillesgänger = Abenddiebe (Näh. s. bei
Mejer 1807 [280]; zur Etymologie [vom hebr.
tĕchillâ(h) = »Anfang«, nämlich des bürgerlichen Tages der
Juden, der mit Sonnenuntergang begann] vgl.
A.-L. 614 [unter »Techille«] vbd. mit IV,
S. 369 [unter »Cholal«]), Trararumgänger =
Postdiebe (Näh. s. schon bei
Mejer 1807 [283]; vgl. betr. Trararum auch
schon Teil I, Abschn. E bei »Trararum-Juckeler« unter
»Juckeler«), Chasnegänger (zu hebr. chatunnâ[h]
= »Hochzeit«, vgl. schon Bd. 46 S. 292, Anm. 2)
= gewaltsame (nächtliche) Einbrecher (s. Näh. schon bei
Mejer 1807 [283] vbd. mit A.-L. II,
S. 121, 148 u. IV, S. 529 [unter »Chaßne«]
u. 374 [unter »Chosan«]), Leilegänger od.
Lailegänger = Nachtdiebe (s. z. B. schon
Pfister bei Christensen 1814 [325]; vgl.
A.-L. 564 sowie zur Etymologie: Teil I,
Abschn. A, Kap. 1, S. 229 unter »Leilest«),
Fichtegänger, ebenfalls = Nachtdiebe (s. A.-L. II,
S. 121 u. IV, S. 539, vgl. auch noch Tetzner,
W.-B., S. 309; zur Etymol. s. Teil I,
S. 249), Moosgänger (auch Ma[a]s-, Mees-,
Mösgänger) = Beutelschneider (s. Näh. bei v. 
Grolman 47 u. T.-G. 88; vgl.
Karmayer 109, 113 u. G.-D. 210;
Groß E. K. 51; zur Etymologie s.
Beitr. I, S. 266, Anm. 3), Golegänger oder
Jo(h)legänger = Kollidiebe (s.
Lindenberg 188 u. a. m., von Neueren
noch Rabben 57, 66 u. Ostwald 60,
72; zur Etymologie s. Teil I, Abschn. A,
Kap. 1, S. 220 unter »Aglon«),
Geschäftsgänger = Dieb schlechthin (s.
Lindenberg 108; vgl. dazu noch Teil III i. Anf.
betr. Geschäft = Diebstahl) usw. – Über ähnliche
Zusammensetzungen mit Halchener od. Holchener,
d. h. ebenfalls »Gänger«, vom rotw. halchen(en) =
gehen (aus dem gleichbedeut. hebr. hâlak [s.
A.-L. 547 (unter »Halchen«) u. IV,
S. 358 (unter »Holach«); Günther, Rotwelsch,
S. 27]) s. noch A.-L. II, S. 121 u. IV,
S. 291. – Umgekehrt sind mit »Gänger« fast gar keine
Berufsbezeichnungen gebildet worden; vgl. jedoch die (schon
oben S. 145 erwähnte) Zusammensetzung Funkganger =
Schmied bei Karmayer G.-D. 198, bei der freilich die
zweite Hälfte etymol. unsicher erscheint.
	[bookmark: foot10]Diese Formen
stammen nicht sowohl – wie man denken könnte – aus dem
Niederdeutschen her (s. Günther, Rotwelsch, S. 73,
Anm. 74), als vielmehr aus dem jüd.-deutschen Jargon;
vgl. Näh. bei Landau in den Mitteilungen zur jüdischen
Volkskunde, Jahrg. X (1908), S. 36.
	[bookmark: foot11]Die Wendung auf die Medine gehen für
»das Land als Hausierer durchziehen« (s. A.-L. 572) ist
auch heute noch vereinzelt in den Krämersprachen anzutreffen; s.
z. B. Winterfelder Hausierersprache (441: auf
die Mardaine gehen = »auf Handel gehen«). Nach A.-L. IV,
S. 291 soll übrigens Medinegeier auch den
Gauner bezeichnet haben, »welcher aufs Land geht, um dort zu
stehlen und zu betrügen«; vgl. dazu etwa auch schon
Thiele 279 unter »Medine«. Über
Medinehalchener als Synon. s. noch unter
lit. b.
	[bookmark: foot12]Schon im Lib.
Vagat. (54) findet sich die – dem Hebräischen noch
näher stehende – Form Mackum = Stadt, die auch später
noch – neben Ma(k)kum, Ma(c)ken –
wiederholt worden ist; seit dem 18. Jahrh. überwiegen
jedoch die Formen Mocum ( Basl.
Glossar 1733 [202]), Mocken (
Strelitz. Glossar 1747 [214]),
Mo(c)kum (so schon W.-B. von
St. Georgen 1750 [218]),
Mokem (W.-B. des Konstanzer
Hans 1791 [254]; vgl. ebds. in den
»Schmusereyen« 257 u. 260: Mogum od.
Mokum) u. a. m. In Beitr. III ist auf die
Vokabel noch genauer zurückzukommen.
	[bookmark: foot13]In
engerer Bedeutung (»der in der Stadt [geht und] stiehlt«) auch
bei Groß 404.
	[bookmark: foot14]Über (das
moderne wien.) Kuttengeier = Geistlicher, bei dem »Geier«
wohl als Tiername aufgefaßt werden darf, s. das Näh. noch in
Teil III.
	[bookmark: foot15]Über Zusammensetzgn. mit » Läufer« s.
das Näh. schon Teil I, Abschn. E, S. 59 unter
»Laufer«.
	[bookmark: foot16]S. dazu schon i. Bd. 46,
S. 4 ff., Anm. 4 die Angaben bei
Laatschen-Fetzer. Vgl. ferner auch noch La(a)tschen =
eingetretene Schuhe (s. Schmeller, Bayer. W.-B. I,
Sp. 1542; Paul, W.-B. S 320; Genthe,
S. 32; H.  Meyer, Richt. Berliner, S. 71),
das – für »Schuhe« schlechthin – auch dem Rotwelsch
bekannt gewesen ist (s. z. B.
Falkenberg 1818 [334: Latschen]), während
Pfister 1812 (301),
v. Grolman 41 u.
Karmayer 103 dafür Lasche(n) haben.
Quadratlatschen nennt der Berliner » große
Füße« (s. H.  Meyer, a. a. O.,
S. 97), aber auch wohl »Stiefel« (schlechthin); ebenso in
der Soldatensprache (Nebenbedeutung: Füße schlechthin); s.
Horn, Soldatenspr., S. 64; in der Kundensprache
bedeutet es (nach Ostwald [Ku.] 119) »
große Stiefel«, Nebenbedeutg. hier aber auch
»Weißkohl« (s. auch Schütze 84).
	[bookmark: foot17]Ob
Großlatschen = Fuhrmann bei
Karmayer 75 vielleicht ein Druckfehler für
Großlatscher ist, bleibt zweifelhaft. Da nämlich in der
Abteilg. G.-D. 200  Großlaatsche den »Frachtwagen«
bedeutet – im Gegensatze zu Kleinlaatsche = Karren u.
dergl. (93 u. G.-D. 205) –, womit auch v. 
Grolman 27, 37 u.
T.-G. 94, 104 übereinstimmt, so ist wohl eher
anzunehmen, daß es sich bei Karmayer 75 um eine
unrichtige Verdeutschung (»Fuhrmann« statt »Frachtwagen«)
handelt.
	[bookmark: foot18]Nach
Ostwald (Ku.) 91 bedeutet
Lachenpatscher, nach der schwäb.
Händlersprache (480) Lachepatscher oder
Lachpatscher die Ente, wofür das ältere Rotwelsch
Dreckpatscher (oder -batscher) kannte; vgl. z. B.
Hildburghaus. W.-B. 1753 ff. (227); Rotw.
Gramm. v. 1755 (7 u. D.-R. 34; v. 
Grolman 17 u. T.-G. 91.
	[bookmark: foot19]Pilger
allein kommt für Berufe nicht vor, dagegen kennen
Schütze 83 und
Ostwald (Ku.) 104  Pilger als
gleichbedeutend mit »schwerer Junge«, d. h. dem gewiegten
Einbrecher (vgl. Abschn. B). Über Pülcher (im
Wien. Dial. = Pilger) für »Nichtstuer« u. dergl. s. Näheres
bei Schrauka, Wien. Dial.-Lex.,
S. 131, 132.
	[bookmark: foot20]Zur Bezeichnung
von Gaunerarten (s. A.-L. II, S. 121 u.
IV, S. 291) sind sie dagegen auch in anderen Sammlungen
anzutreffen, so u. a. bes. Scheinspringer (oder
Schaispringer) = Diebe, die bei Tage ( Schein)
stehlen (s. z. B. schon W.-B. des Konstanzer
Hans 1791 [255],
Schöll 1793 [268/69] u. öfter
im 19. Jahrh., bis in die Neuzeit; vgl.
Groß 426; Rabben 117;
Ostwald 129) und (seltener) Nachtspringer =
»Diebe, so des Nachts auf den Landstraßen Reisende und Wagen
berauben« (s. z. B.
Schlemmer 1840 [368]).
	[bookmark: foot21]Nämlich
statt Martiniprinzer (vgl. die Zusammensetzungen mit
Prinzer im Teil I, Abschn. F, Kap. 2). So
steht z. B. bei Karmayer 79 auch
Häuflpringer = Bürgermeister, Stadtrichter, Syndikus u.
Häuflpringerei = Magistrat, Stadtgericht offenbar für
Häuflprinzer, - prinzerei. Aus- pringer(ei)
konnte dann aber weiter leicht - springer(ei) entstehen.
Vgl. auch Grimmelspringerei = »Kriminal« (sc. wohl:
-gericht) bei Groß E. K. 37, während
Karmayer 74  Grimelprinzerei =
Kriminalgericht hat.
	[bookmark: foot22]Hupfer (oder
Hüpfer) für sich allein soll nach Ostwald (Ku.) 70
den Rheinpfälzer bedeuten. Als Gaunerbezeichnung findet sich
Nachthüpfer in gleichem Sinne wie
Nachtspringer (s. S. 216, Anm. 3) bei
Schlemmer 1840 (368).
	[bookmark: foot23]Ohne Zusatz soll Hopser nach
Klenz, Schelten-W.-B., S. 150 gemeinsprachl. für
»Tanzlehrer« vorkommen. Von Zusammensetzungen mit
Hopser für Gaunerarten s. bes. Golehopser =
Kollidiebe (die Koffer und dergl. vom Wagen stehlen; Näh.
darüber s. z. B. bes. schon bei Thiele 254; vgl.
auch A.-L. IV, S. 291/92 und 517 [unter
»Aggeln«]), gleich den im wesentl. synon. Bezeichnungen
Gole- od. Jo(h)legänger (s. oben S. 213,
Anm. 1), Gole- oder Jolejäger (s.
z. B. Rabben 57, 66) und
Golesch(l)ächter (s. Teil I, Abschn. A,
Kap. 1, S. 240, Anm. 1) wohl auch noch in der
Gegenwart gebräuchlich (s. z. B. Ostwald 61);
bei A.-L. IV, S. 291 auch das Synon.
Latschenhopser (wozu zu vgl. Bd. 46, S. 4,
Anm. 4).
	[bookmark: foot24]Über die Etymologie dieses Wortes, das sich
m. W. nur bei v.  Grolman (15 u.
T.-G. 126) u. Karmayer (G.-D. 195) findet,
vermochte ich nichts Sicheres festzustellen.
	[bookmark: foot25]Über
reiten (auch: einen Ritt machen oder auf den
Ritt gehen) als terminus technicus der Gaunersprache für
eine bestimmte Tätigkeit der Ladendiebe (u. bes.
-diebinnen) – nämlich das Klemmen von Waren zwischen die
Oberschenkel – s. schon Zimmermann 1847 (386)
u. Fröhlich 1851 (407) sowie
A.-L. 591 vbd. mit 589 (unter »Rachaw«) und
Thiele 294/95 (unter »Rachwener«), von Neueren s.
u. a.: ΩΣ in Z. V. 434; Groß 424;
Rabben 111;
Ostwald 122 u. 123.
	[bookmark: foot26]So z. B. die Pandekten, die
Hefte, ein Buch, die Logik reiten, d. h.
studieren; s. Kluge, Studentenspr., S. 118 unter
»reiten«, Nr. 1, auch S. 109 unter
»nachreiten« (z. B.: Kolleghefte nachreiten) und
S. 124 unter »Schwanz«; vgl. Schrader,
Bilderschmuck, S. 52. Von dazu gehörigen
Substantivierungen seien genannt: Pandektenreiter (od.
-ritter) = Jurist (s. J.  Meier,
a. a. O., S. 54 u.
Anm. 586 [S. 95]; Kluge, a. a. O.,
S. 10 u. 111; Klenz, Schelten-W.-B.,
S. 116) u. Postillenreiter = Theologe (s.
Kluge, a. a. O. S. 71 u. 115;
Klenz, a. a. O., S. 43), womit noch
Bibelhusaren für Studierende der Theologie (
Kluge, a. a. O., S. 83) zu vergleichen
ist. – Über Zusammensetzungen mit Hengst (wie
Pomadenhengst u. dergl.), worauf Kluge,
a. a. O., S. 71 ebenfalls in gleichem
Zusammenhange noch verweist, s. das Nähere noch in
Teil III. – Auch der jetzt allgemeiner gebräuchliche
Ausdruck reiten im Sinne von »futuere« (s. z. B.
v. Schlichtegroll in d. »Anthropophyteia«, Bd. VI,
S. 8; K.  Müller, ebds. Bd. VII, S. 15)
stammt wohl aus der Studentensprache (s. Kluge,
a. a. O., S. 118, Nr. 2); vgl. dazu aus der
Gaunersprache Schnallenritt für »coitus« (s.
A.-L. 602 sowie noch Teil III über die Bezeichnung
Schnalle für »Dirne«).
	[bookmark: foot27]Weniger Material enthält in dieser Beziehung die
Soldatensprache, obwohl ja auch ihr die Vergleiche mit dem
Reiten nahe liegen, jedoch kennt sie z. B. die
Bezeichnung Kesselreiter für die Küchenmannschaften; s.
Horn, Soldatensprache, S. 54. Über
Blechreiter s. den Text. Von Ausdrücken unserer
Gemeinsprache vgl. etwa noch Aktenreiter =
Beamter (in der Lit. Anf. des 19 Jahrh.) oder
Schimmelreiter für denselben Begriff (in Österreich, zu
Schimmel aus lat. simile = ähnlicher Fall,
Musterformular, also eigentl. für einen, der die Akten nach
gleichem Schema bearbeitet; beides bei Klenz,
Schelten-W.-B., S. 15; vgl. Grimm,
D. W.-B. IX, Sp. 159) und Krippenreiter für
einen adeligen Landmann (s. Klenz, a. a. O.,
S. 54). Zu Wechselreiter vgl. Schrader,
Bilderschmuck, S. 53.
	[bookmark: foot28]Über Schwarzreiter =
Komödiant (bei Karmayer 152) s. schon oben
S. 133. Ferner erwähnt Karmayer 167 die
Zus. Dupfglänztrapper für ›Ulan‹, d. h. etwa
»Lanzenreiter«, von Dupfglanz = Lanze und
trappen (wohl = trappeln), d. h.
reiten.
	[bookmark: foot29]In
älterer Sprache auch Junker von der Ellen (s.
Klenz, a. a. O., S. 71). Ellenritter
oder Ritter von der Elle ist sonst übrigens auch bekannt als
Spottname des Schneiders; vgl. Klenz,
a. a. O., S. 127 u. 129. – Über
gauner- und kundensprachl. Berufsbezeichnungen mit
Ritter (das sich zu »Reiter« verhält wie »Schnitter« zu
»Schneider«) s. das Nähere noch im Teil III.
	[bookmark: foot30]Das Gebiet des
Berufs-, insbs. des Gewerbslebens streift endlich
auch noch Tappenreiter, d. h. »ein Mensch, der in
verschiedenen Gewerben reist (so: Kundenspr. II
[423], oder auch »ein Kunde, der auf Orts- und
Meistergeschenke ( Tappen) reist« (so
Ostwald [Ku.] 152).
	[bookmark: foot31]Eine große Rolle
haben Verbindungen mit fahren und Zusammensetzungen mit
Fahrt und Fahrer bei den Ausdrücken für bestimmte
Gaunerarten und ihre Tätigkeit gespielt, was von
A.-L. IV, S. 291 lange nicht genügend gewürdigt ist.
Zur Erklärung vgl. im allg.: Günther, Rotwelsch, S. 18,
Anm. 1; Weiteres auch noch im Teil III. – Über das
soldat. (österreich.) Schinakelfahrer = Pioniere s.
schon oben S. 360, Anm. 1.
	[bookmark: foot32]Fechter (ohne Zusatz), zu fechten =
betteln (ursprüngl. wohl von dem Umherstreifen verabschiedeter
Landsknechte gebildet; vgl. Grimm,
D. W.-B. III, Sp. 1388, Nr. 4; Paul,
W.-B., S. 161; Horn, Soldatenspr., S. 82 u.
Anm. 1), das schon zu Anfang des vorigen Jahrhunderts auch bei
den Gaunern gebräuchlich gewesen (s. z. B.
v. Grolman, Aktenmäß.
Geschichte 1813 [311]; Pfister bei
Christensen 1814 [320];
v. Grolman 19 u. T.-G. 85;
Karmayer 44) und heute bes. kundensprachl.
ist (s. Schütze 67; Rabbon 47;
Kundenspr. III [425]; Ostwald [Ku.] 46)
bedeutet soviel wie »Bettler« (s. Karmayer 44),
insbes. »bettelnder Handwerksbursche« (s. schon
v. Grolman T.-G. 85 u. 100 u. noch
heute Ostwald [Ku.] 46 u. danach auch
Klenz, a. a. O., S. 62).
	[bookmark: foot33]Nach Horn, Soldatensprache S. 122 soll
Bändiger für sich allein in der
Soldatensprache für den Arrestverwalter oder
Gefängnisaufseher vorkommen. – Krankheitsbändiger für
»Arzt« findet sich vereinzelt in der Lit. des vorigen
Jahrhunderts (s. Klenz, a. a. O., S. 7).
Das ironisch vom Volke für »Prinzenerzieher« gebrauchte
Prinzenbändiger hat ein noch gröberes Seitenstück in
dem (jetzt veralteten) engl. Slangworte
bearleader (d. h. »Bärenführer«) für den
»Hofmeister, der den jungen Herrn auf Reisen begleitete« (
Baumann, S. 10).
	[bookmark: foot34]Als eine weitere
Analogie hierzu sei auch noch genannt Gronzepretter = Lehrer
im Hennese Flick von Breyell (448), denn das heißt
eigentl. so viel wie »Kinderpriester od. -pastor«, von
Gronze = Kind und Pretter (wohl aus dem französ.
prêtre) = Priester, Pastor, also einer, der den Kindern
etwas vorpredigt.
	[bookmark: foot35]Über
einige kundensprachl. Berufsbezeichnungen mit Schleifer s.
noch Teil III bei den Berufsübertragungen.
	[bookmark: foot36]Die älteste Form Suroff findet sich
schon im Strelitzer Glossar 1747 (214), weitere
Belege für die sonstigen (sehr mannigfaltigen) Formen bei
Schütze 92 unter »Soroff«. Wie die dortige
Zusammenstellung zeigt, hat sich der Ausdruck auch noch in der
Neuzeit (in der Gauner-, Kunden- u. Krämersprache) erhalten.
S. dazu auch noch Wulffen 403,
Rabben 124 u.
Ostwald 145 (Hauptform: Soroff).
	[bookmark: foot37]Die
Soldatensprache kannte (bzw. kennt heute) noch
verschiedene andere Zusammensetzungen mit Scheißer. So war
das alte Schimpfwort Blackscheißer (ndd.
Blackschiter, zu ndd. Black = schwarze Tinte; vgl.
engl, black) für »Schreiber usw. ... zu
Friedrich Wilhelms I. Zeit in Offizierskreisen die gang
und gäbe Bezeichnung eines studierten Mannes« ( Horn,
Soldatenspr., S. 27, 28; s. auch Klenz,
S. 46, 115, 136; vgl. dazu das moderne
Tintenpisser = Schreiber in einem militär. Bureau bei
Horn, a. a. O., S. 28; Klenz,
a. a. O., S. 138), ferner Stiefelscheißer =
Kavalleristen (modern) und Mauerscheißer, früher = »in
Garnison liegende Musketiere«, noch heute in Österreich =
Festungsartilleristen ( Horn, a. a. O.,
S. 30, 31). Aus der allgemeinen volkstüml. Sprache vgl.
u. a. noch die bei Klenz, a. a. O.,
S. 5, 11, 54, 72, 104 angeführten
ndd. Berufsbezeichnungen Pillenschiter = Apotheker,
Pummelschiter = Bäcker (zu Pummel, ndd. =
»Wecken«), Kittschiter = Glaser, Knappschiter =
schlecht wiegender Krämer u. Pinnenschiter =
Nagelschmied (zu Pinn[e] = kleiner Nagel). Aus der
Studentensprache stammt das jetzt allgemein gebräuchliche
Patentscheißer (s. Kluge, Studentenspr.,
S. 111).
	[bookmark: foot38]Etwas anderes als bei den
bisher betrachteten Zusammensetzungen liegt das Verhältnis bei
Portionshandlanger = Kellner (Diener), kleiner Wirt, da
Handlanger zunächst als selbständiges Substantiv erscheint,
im Anschluß an welches das Zeitwort handlangen
wahrscheinlich erst später gebildet ist (so: Paul,
W.-B., S. 241). Belege: Rabben 103;
Ostwald (Ku.) 117 u. danach (für
Kellner) auch Klenz, a. a. O.,
S. 75. Eine Analogie dazu bietet das niederd.
Gottswurdhandlanger für »Küster« (nach Klenz,
S. 81), wozu zu vgl. Gottswurd von'n Lan'n (=
Gottes Wort vom Lande) für einen Dorfpfarrer ( Klenz,
S. 44).
	[bookmark: foot39]Ähnlich zu beurteilen wie
Portionshandlanger (s. die vorige Anm.) ist
Spinatwächter = Polizeisoldat, Landjäger, Finanzwächter,
Feldaufseher, Flurschütz, insofern es sich auch bei Wächter
um ein selbständiges Substantiv handelt, das zwar zu dem Zeitwort
wachen gehört, zunächst aber aus dem Hauptworte Wacht
abgeleitet ist (s. Paul, W.-B., S. 631; vgl. auch
Kluge, W.-B., S. 478 unter »wach« a. E.). Der
Zusatz » Spinat« ist hier Farbenbezeichnung. Der Ausdruck
nimmt nämlich Bezug auf die (spinat-) grüne Farbe des
Rockes (Uniform) der genannten Beamten (s.
A.-L. 609). Vgl. noch die Synon. Grünspecht, Specht,
Laubfrosch in Teil III. Belege:
A.-L. 609 (Polizeisoldat, Landjäger);
Groß 432 (Landjäger, Finanzwächter);
Rabben 124 (Feldaufseher, Flurschütz);
Ostwald 146 (Landjäger); danach auch Klenz,
a. a. O., S. 52 (südd. für Gendarm). Dieselbe
Bezeichnung war früher auch soldatisch (für Polizeisoldaten;
s. schon A.-L. III, S. 126 u. Horn,
Soldatenspr., S. 122) und ist noch heute in Österreich für
die (grün uniformierten) Zoll- und Finanzbeamten
gebräuchlich (s. Horn, S. 122; Klenz,
a. a. O., S. 158). Endlich sei hier noch eine Anzahl
von (in gleicher Weise) zusammengesetzten Berufsbezeichnungen
angeführt, deren Etymologie ganz (a) oder teilweise (b)
in Dunkel gehüllt bleibt, obwohl die diesen Bildungen zugrunde
liegenden Zeitwörter vermutlich aus unserer Muttersprache
herstammen dürften. Zur Gruppe a) hat namentlich
Karmayer mancherlei geliefert, s. z. B. etwa:
Faistenzainer = Kesselflicker, Pfannenflicker (43),
Hungerschmaler = Dolmetscher (85),
Schachdunkelspangerer = Theaterunternehmer (137); keine
befriedigende Erklärung konnte ich auch erhalten für:
Hagstutzer = Pastor im Pleißlen der
Killertaler (435). Bei der Gruppe b) ist meist die
Bedeutung oder doch die Etymologie des in Betracht kommenden
Zeitworts zweifelhaft, so bei Paschpframmer =
Gefällsaufseher, Mauthaufseher ( Karmayer 122;
vgl. wegen Pasch: Teil I, Abschn. F,
Kap. 4 unter »Pascher«); ähnlich bei Kassabortler
= Schweinetreiber ( Karmayer 89), dessen
Bestandteile: Kassa (od. Kassert) = Schwein und
borteln = treiben sich zwar aus demselben
Glossar (89 u. 22) nachweisen lassen, von denen aber
nur der erstere etymologisch sicher feststeht (s. darüber
schon Teil I, Abschn. A, Kap. 1,
S. 236 unter »Raue«), während der zweite seinem Ursprung
nach unklar bleibt. Auch bei Schab(b)erkocher, d. h.
eigentlich ein Schmied (oder Schlosser), der
Brecheisen (Einbrecherwerkzeuge) macht, dann auch = Schmied
schlechthin (vgl. schon Einleitg., S. 197), das in seiner
ersten Hälfte unzweifelhaft gehört zu Schab(b)er (oder
Schaberer) = Brecheisen, Meißel (s. z. B. schon
Hosmann 1700 [174]; Koburger
Designation 1735 [204]; Jüd.
Baldober 1737 [207]; Strelitzer
Glossar 1747 [214]; W.-B. von
St. Georgen 1750 [215]; Hildburghaus.
W.-B. 1753 ff. [221/22 u. 231]; Rotw.
Gramm. v. 1755 [26 u.
D.-R. 31 u. 41]; seit Brills
Nachrichten 1814 [314] u. Pfister u.
Christensen 1814 [328] dann öfter
im 19. Jahrh. u. auch in der Gegenwart noch bei
Groß 426, Rabben 115 u.
Ostwald 127), vom hebr. schâbar (jüd.
schobar) = »brechen« (s. A.-L. 595 vbd. mit IV,
S. 463 [unter »Schobar«]; Hoffmann-Krayer im
Schweiz. Archiv für Volkskunde III, S. 240, Anm. 7;
Günther, Rotwelsch, S. 80 u. 100), ist die
Etymologie von kochen (das z. B. schon im
Hildburghaus. W.-B. 1753 ff. [229] in dem
speziellen Sinne von »ratteln und binden« angeführt ist) unsicher.
Selbst wenn man aber seinen Stamm für identisch mit unserem
gemeinsprachl. »kochen« (Lehnw. aus dem lat. coquere)
hält, dürfte Schaberkocher doch nicht zu den
Berufsübertragungen im e. S. zu zählen sein, da ja das
Substant. zu »kochen«: » Koch« (nicht: »Kocher«) heißt.
Belege: Koburger Designation 1735 (204);
Rotw. Gramm. v. 1755 (20 u. D.-R. 44);
v.  Grolman 58 u T.-G. 87, 120;
Karmayer 137; Groß 426. Bei
Scherberhaurer = Pflasterer (bei
Pollak 229) endlich bereitet dagegen das Subst.
Scherber Schwierigkeiten, während Haurer wohl zu
dem (in Teil I, Abschn. E, Kap. 2 unter
»Lanninger« erwähnten) mundartl. hauren = »kauern,
niederhocken« gehören dürfte.
	[bookmark: foot40]Einige ähnliche Zusammensetzungen in
Karmayers Glossar übergehe ich, weil die Ableitung des
Hauptwortes aus dem Deutschen zu unsicher erscheint. Dagegen sei im
Anschluß an die Gruppe α noch erwähnt:
Fransendalfner (Franzen- od. Franzlingdalfner) =
»Hadern- od. Strazensammler«, d. i. Lumpensammler (
Karmayer 51, 52), da Franse(n),
Franze(n) oder Franzling für »Fetzen, Hader, Lumpen,
Straze« ( Karmayer 51, 52) unserem
gemeinsprachl. »Franse« entspricht, das zwar Lehnwort aus dem
Französischen ( frange; vgl. Kluge,
W.-B., S. 147; Paul, W.-B., S. 175), aber längst
bei uns ganz eingebürgert ist, während dalfenen =
sammeln ( Karmayer 26) doch wohl eines
Stammes ist mit dalfen = betteln (ebds. 26), das
auch sonst weit verbreitet gewesen (vgl. die Zusammenstellg.
bei Schütze 95 unter »talfen«) und – wie
schon früher (Teil I, Abschn. B bei der Zus.
»Talfkunde«) erwähnt – zu hebr. dal = »arm« gehört.
Ähnlich verhält es sich mit Taftkätscher = Tuchmacher im
Nordwestfäl. Bargunsch (444), zu
Taft (Taffet) = leichter Seidenstoff, einem gleichfalls
bei uns schon lange eingebürgerten Lehnworte aus dem
Persischen ( tâfta, ital. taffetà, franz.
taffetas; vgl. Kluge, W.-B., S. 453;
Paul, W.-B., S. 541) und kätschen (=
katschen), d. h. hier wohl »schneiden«; s. zur Etymol.
aus dem Hebr. schon oben S. 134; vgl. auch oben
S. 150 das Synon. Leinwandschneider.
	[bookmark: foot41]S. z. B.
Pfister 1812 (304: sarphenen); Pfister
bei Christensen 1814 (330: serfen);
Christensen 1814 (330: sörfern); v. 
Grolman 57, 66 u. T.-G. 87 (
sarfen, serfen, sarfenen);
Karmayer 153 ( serfen) u.
G.-D. 215 ( sarfen[en] u. a. m., von
Neueren s. noch Groß 425,
Rabben 115 u. Ostwald 127 (die
sämtl. sarfenen haben; vgl. auch ansorfenen = Feuer
anlegen (bei Groß E. K. 8 u.
Wulffen 396) entsprechd. dem synon. anserfenen
in älteren Quellen. Dem engeren Gebrauche von serfen für
»brandstiften« u. dergl. entspricht es, daß die
Substantivierung Serfer (Särfner, Sarfener) für sich
allein meist in dem Sinne von »Brandstifter« od.
»Mordbrenner« vorkommt (s. z. B. Pfister bei
Christensen 1814 [330: Serfer; vgl.
Christensen: Särfner];
v. Grolman 66 u. T.-G. 111 (wie
Pfister); Eberhardts Polizeil.
Nachrichten 1828 ff. (365: ebenso);
Karmayer 153 (desgl.);
Thiele 301 ( Ssarfener);
Groß 425 (ebenso);
Rabben 115 (desgl.);
Ostwald 127 (desgl.); vgl. auch Tetzner,
W.-B., S. 310 (ebenso).
	[bookmark: foot42]Das sehr alte Wort (s. schon G. 
Edlibach um 1490 [20: alcha]) findet sich
später (seit dem 16. Jahrh. bis in die Gegenwart) in
sehr verschiedenen Formen, wie alchen (s. Lib.
Vagat. [53] u. a. m., bes.
im 16. u. 17. Jahrh., aber auch noch später),
holchen (holecha) (s. Schwenters
Steganologia um 1620 [134] u. öfter, bes. noch
im 18. Jahrh. vorherrschend), hulchen (s.
z. B. Strelitzer Glossar 1747 [214]
u. a. m.), halchen (s. Körners Zus. zur
Rotw. Gramm, v. 1755 [240] u. dann öfter),
halchenen (s. Pfister 1812 [299]
u. a. m.). Aus der Neuzeit s. u. a. noch
Groß 393 ( alchen, chalchen)
u. 405 ( halchen, holchen, hulchen, haulechen
u. a.); Wulffen 396 ( alchen);
Rabben 16 (ebenso; vgl. hier 63:
Hulchener = »einer, der mit irgend einer gaunerischen
Absicht umgeht«);
Ostwald 12 u. 69 (im wes. ebenso; vgl.
auch Sprache der Pfälzer Händler [437]: hulchen =
»springen«).
	[bookmark: foot43]Belege:
v. Reizenstein 1764 (248, jüdd.:
Tochas); ferner (seit dem 19. Jahrh.):
Pfister 1812 (297 u. 306: Dohkes
u. Toches); Krünitz'
Enzyklopädie 1820 (349: Dochus);
v. Grolman T.-G. 101 ( Dohkes);
Karmayer G.-D. 192 ( Dahkes);
Thiele 316 ( Tochess);
Zimmermann 1847 (378/79 [unter »Heichus«:
Tochus u. 388: Toches);
Fröhlich 412 ( Toches);
A.-L 615 ( Toches, Toges, Doges);
Groß 434 (ebenso, wenn Toehes als Druckf.
aufzufassen); Rabben 130 ( Tochus u.
Toches); Ostwald 154 (ebenso); vgl. auch
Borstel, Dirnenspr., S. 10 ( Toches); aus
den Krämerspr. s. Pfälzer Händlerspr. (437:
dôkes) u. Schwäb. Händlerspr. (485:
Dâches). Auch sonst ist das Wort landschaftl. noch weit
verbreitet; s. darüber z. B. »Anthropophyteia«, Bd. II,
S. 7 ( Doches: in Wien), Bd. IV,
S. 14 u. VII, S. 19 ( Tokus: im
Bergisch. u. Westfälischen), VI, S. 8 ( Thok[u]s:
allgem. berlin.-jüd.), VI, S. 13 ( Doges: in
Frankfurt a. M.).
	[bookmark: foot44]Die kurze Form Sorf (für Branntwein) hat
zuerst Pfister 1812 (306; vgl. 322 bei
Christensen 1814: Jain-Sorf), dann folgen
v. Grolman und Karmayer (s. d. Belege im
Text); vgl. ferner Hall. Lattcherschmus (493:
Zorf). – Ssoref haben
Thiele 303 u.
Fröhlich 1831 (410); vgl. dazu auch schon
Deecke bei A.-L. III S. 250 (
Jajen-Zoref) u. Christensen 1814 (322:
Sajem-Soref = Jajem-Soref); ferner
Groß 432 ( Soref neben anderen Formen) u.
Kundenspr. II (423: ebenso). Für die übrigen
Formen s. Schütze 92; vgl. auch schon oben S. 223,
Anm. 1.
	[bookmark: foot45]Im W.-B. von
St. Georgen 1750 (215) findet sich
Merten-Raufer (nach dem Abdrucke bei A.-L. IV,
S. 132: Merten-Kaufer) für
»Branntweinbrenner« (für dessen Erklärung A.-L.,
a. a. O., Anm. 7  Kaffer = Mann od.
hebr. gêbîr [vgl. Teil I, Abschn. A, S. 227]
herangezogen). Vielleicht ist aber – mit Rücksicht auf das
Synon. Sorfserfer – dafür auch Merten-Serfer zu
lesen. Über Merten (genauer: Soruf-Merten =
Branntwein, im W.-B. von St. Georgen [205]), wohl eine
Bildung von dem Eigennamen Martin s. A.-L. IV,
S. 28; Günther, Rotwelsch, S. 85.
	[bookmark: foot46]Belege: a) für
Zosken: Hermann 1818 (330);
Schütze 100; Rabben 144; bei
Ostwald 172  nur in der engeren Bedeutung
»Pferdefleisch« die auch Schütze erwähnt; b) für
Zos(s)chen: A.-L. 612; Schütze 100;
Hallischer Lattcherschmus (493); c) für
Zößchen (Zösscheni: Wulffen 404;
Kundenspr. III (430);
Ostwald (Ku.) 172. – Für die sonstigen Formen
vgl. Schütze 100; s. auch die folgende Anm.
	[bookmark: foot47]Die Form Süßchen findet sich zwar
allein (für »Pferd«) nicht, dagegen kommt die (
ältere) Schreibung Süßgen schon im Schles.
Räuberprozeß 1812 (293) vor. Verwandt erscheinen auch
Sößgen, Sößchen od. Söschen (s.
Hildburghaus. W.-B. 1753 ff.
[222 u. 231]; Sprache der
Scharfrichter 1813 [309]; A.-L. 609;
Groß 437) u. Suschen (A.-L. 612) od.
Susschen ( Winterfelder Hausiererspr.
[441]).
	[bookmark: foot48]Der Ausdruck
Walboser = »Krüger«, Gastwirt, der zwar ganz hebräischen
Ursprungs ist (entstanden aus: ba'al bajit), ist des
besseren Zusammenhangs wegen erst in Abschn. B bei den
Zusammensetzungen mit Ba(a)l(l) näher zu behandeln. Vgl. i.
Bd. 46 S. 310, Anm. 2 die Bemerkungen
betr. Ballmacher oder - maker (= Soldat, aus
ba'al milchâma).
	[bookmark: foot49]Auch
für Leute, die überhaupt kein eigentliches Geschäft oder Handwerk
gelernt haben (oder das früher erlernte vergessen haben) und
zurzeit auf Wanderschaft sind, auch dann aber »meist mit dem
Beigeschmack des Bummlers, der auch keine Arbeit sucht«; so:
Schütze 99 unter »Wolkenschieber« vbd. mit
Kundenspr. III (424) unter »Berg- und
Talversetzer«.
	[bookmark: foot50]Die sich jedoch bei nähererer
Betrachtung auch als bloße Phantasiegebilde, ironische
Umschreibungen für das Nichtstun darstellen, so z. B.
Chausseegrabentapezierer, Leichenwagenbremser,
Turmspitzenvergolder, Schneeschipper im Sommer
u. a. m. Den Übergang von der im Text behandelten Gruppe
zu diesen Berufsübertragungen bildet Kirschenpflücker im
Winter (s. Kundenspr. III [426];
Ostwald [Ku.] 80), da hierbei die berufliche
Eigenschaft der (vermeintlichen) Tätigkeit nicht so stark
ausgeprägt ist wie bei dem Seitenstück Schneeschipper im
Sommer. – Türklinkenputzer (s. d. Text) könnte
ev. auch zur zweiten Gruppe gezählt werden.
	[bookmark: foot51]Vielleicht ist diese Bedeutung die
ursprünglichere gewesen und ihre Verwendung für den arbeitsscheuen
Bummler daraus zu erklären, daß beim Übergang von der Handweberei
zum Maschinenbetrieb viele Webergesellen zunächst arbeitslos
wurden; vgl. dazu Schütze 77 unter
»Läppchen«.


	
		
		XIII.

Die Iserlohner Dressuranstalt für Polizeihunde.

		Von Hans Gross.

		In der kurzen Zeit von 1½ Jahrzehnten, die seit der
ersten Anregung über die Verwendung von Polizeihunden [bookmark: text52]F52 vergangen ist, hat sich diese Frage
theoretisch und praktisch überraschend kräftig entwickelt. Eine
Anzahl begabter und für die fragliche Arbeit geeigneter Männer hat
sich mit dankenswertem Eifer, aber auch mit ungeahnten Erfolgen in
die Dienste der Sache gestellt, Fachblätter und besondere Werke
haben sich bemüht, Leuten, welche Interesse, aber nicht genügende
Kenntnisse besaßen, Unterricht zu geben, und so sehen wir heute
kaum glaubliche Leistungen von Polizeihunden, die sie als
unentbehrlich in der modernen Polizeitechnik erscheinen lassen.
Abgesehen von einigen kenntnislosen Leuten, welche ihre
Unwissenheit in törichten Scherzen über die Polizeihunde zu
verbergen suchen, findet die Sache allgemeine Anerkennung und
dankbare Aufnahme.

		Die Bemühungen einzelner Männer, welchen der Aufschwung der
ganzen Sache zu danken ist, wurden dadurch beeinträchtigt, daß die
Schulung von Polizeihunden Privatsache blieb, somit zu sehr im
kleinen betrieben wurde, und auf alle Einrichtungen verzichten
mußte, die nur geboten werden können, wenn alles aus dem großen
heraus gearbeitet wird, wo also weites Gelände zur Verfügung steht,
wo man die Leistungen vieler Hunde miteinander vergleichen, die
Erfahrungen der Führer austauschen und endlich auch sachgemäße
Zucht im Größeren betreiben kann. Es war daher ein äußerst
glücklicher Gedanke, daß die im gewerbfleißigsten Teile von
Westfalen gelegene Stadt Iserlohn es übernommen hat, dort eine
städtische Schule für Polizeihundführer und Polizeihunde
einzurichten, welche nach wissenschaftlichen Grundsätzen und
erprobten Erfahrungen unter Leitung des vortrefflichen Kenners,
Polizeikommissar Fritz Jurisch, [bookmark: page25] ausgezeichnete Erfolge und besonders gutes
Kundenmaterial mit bester Ausbildung erzielt. Diese Iserlohner
Schule ist heute in der Frage tonangebend und hoffentlich auch
vorbildlich für ähnliche Anstalten, die über ganz Deutschland und
Österreich im gleichen Sinne verbreitet werden sollten. Dann kann
der Grundgedanke erreicht werden: »Jedem Gendarmen, jedem
Schutzmann einen treuen Gehilfen, Begleiter und Schützer in Gestalt
eines braven Polizeihundes«.

		Vorerst wollen wir hoffen, daß sich die Iserlohner Anstalt zu
einer Art Zentralschule ausbildet, wo gute Polizeihundführer
gründlich nach wissenschaftlichen Grundsätzen, und was sehr wichtig
ist, zwar nicht eigensinnig uniform, aber einheitlich ausgebildet
werden.

		Ich will einige Beispiele für die erstaunlichen Leistungen von
Iserlohner Polizeihunden anführen; sie wurden mir vom Herrn
Direktor Gersbach in Berlin (Herausgeber der bekannten
Zeitschriften »Die Polizei«, »Der Gendarm«, »Der Polizeihund« usw.)
mitgeteilt, die Darstellungen sind also völlig zuverlässig.

		1. In einer Wirtschaft in Iserlohn war ein
Einbruchsdiebstahl verübt worden. »Kurt von der Mark« nahm nach
aufgenommener Witterung vom Tatort seinen Weg durchs Fenster. Er
verfolgte dann eine Fährte etwa 3000 Meter bis zu einem
Hause, in das er hineinlief. Dort jagte er die Treppe hinauf bis in
eine Schlafkammer. Hier sprang er in eins der dort stehenden Betten
und verbellte. Dann kroch er unter das Bett und apportierte
Seidenpapier, in das gestohlene kurze Tabakspfeifen eingewickelt
worden waren. Hierdurch wurde die Tat bewiesen. Die Täter waren
nicht anwesend.

		2. Eine andere nicht minder glänzende Leistung desselben
Tieres: Ein Iserlohner Schutzmann wurde bei Durchführung einer
Festnahme von Italienern überfallen, bedroht und mit großen
Pflastersteinen bombardiert. Der Beamte gab das Notsignal. Der Hund
»Kurt von der Mark« lag gerade bei seinem Führer in dessen
etwa 200 Meter entfernten Wohnung im ersten Stock. Der
Hund sprang, wie er das Notsignal hörte, auf seinen im Bette
liegenden und festschlafenden Führer und weckte ihn. Dieser ließ
sofort den Hund heraus, während er sich ankleidete. Als der
Schutzmann dann selbst dem Tatorte zueilte, kam der Hund ihm schon
mit den Resten von zwei Spazierstöcken entgegen. Dem Schutzmann,
der sich in Not befunden hatte, war, wie er dem Kollegen dann
erzählte, »Kurt von der Mark« gerade im kritischen Momente zu Hilfe
gekommen. Drei der Angreifer riß er sofort nieder, so daß der
Angegriffene sie festnehmen konnte. Die übrigen ergriffen die
Flucht. [bookmark: page26]

		3. Nicht minder geschickt arbeitete »Greif von der Horst«
gelegentlich eines schweren Einbruchsdiebstahls in einer
Maschinenfabrik in Iserlohn. Die Arbeit wurde
etwa 43 Stunden nach Begehung der Tat aufgenommen. Nach
Aufnahme der Fährte im Gießsande des Fabrikhofes stellte und
verbellte der Hund einen Mann. Dieser gestand die Tat sofort
ein.

		4. Ebenso tüchtig erwies sich der »Teil von der Höhe«. Auf
einer Chaussee vor Iserlohn gingen Pferde mit einem Wagen durch.
»Tell« kam gerade mit seinem Führer des Weges. Losgelassen eilte
das Tier den Pferden voraus, sprang an ihnen in die Höhe und biß
das eine in die Nase, so daß es erschreckt stehen blieb.

		5. Sodann hat »Tell« in zahlreichen Fällen bei
Menschenaufläufen, tatsächlichen Widerstandes usw. höchst wirksam
eingegriffen, so daß in allen Fällen der Beamte ungeschädigt davon
kam, wie auch die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit in jedem
einzelnen Falle schnell wieder hergestellt wurde.

		6. Geradezu verblüffend war die Arbeit eines anderen
Iserlohner Polizeihundes. Es handelte sich um einen Hammeldiebstahl
bei einem Gutsbesitzer im Hönnetal. Ein Hammel war abgeschlachtet,
ihm das Fell abgezogen und in einen Hafersack in der Flutröhre der
Straße zum Hönnetal verborgen worden.

		»York genannt Schnurry« begann seine Arbeit 39 Stunden
nach begangener Tat. Der Hund erhielt vorerst Witterung an dem
Sack, von wo er eine Fährte die Chaussee längs
etwa 350 Meter bis zu einem Bauernhofe ausarbeitete. Hier
witterte »York« aus 4 Personen den Knecht heraus und
verbellte ihn. Der Knecht beteuerte seine Unschuld, auch wies er
einwandsfrei nach, daß er überhaupt während der ganzen Tage nicht
vom Hofe fortgewesen sei. Gleichzeitig aber wurde festgestellt, daß
der Hafersack von diesem Hofe stammte. Mithin mußte der Knecht den
Sack an den vermeintlichen Täter abgegeben haben. »York« erhielt
nunmehr Witterung an dem Hammelfelle. Er verfolgte eine Fährte
etwa 1700 Meter bis zu den Steinbrüchen im Hönnetal. Da
zwischen den hier arbeitenden 300 Steinbrucharbeitern der
Täter wahrscheinlich zu suchen war, wurden sämtliche Leute in
Gruppen in den drei hintereinanderliegenden Steinbrüchen
aufgestellt. »York« nahm nach nochmals erhaltener Witterung seinen
Weg von Gruppe zu Gruppe, jeden einzelnen eingehend anwitternd. Im
dritten Steinbruch witterte er einen Arbeiter mitten aus einer
Gruppe heraus, ergriff ihn am Handgelenk und zerrte ihn vollends
hervor. Der Arbeiter wurde bleich und derart erschrocken, daß er
vorerst kein Wort herauszubringen imstande war, dann gestand er die
Tat ein. [bookmark: page27]

		Von dem Verbleib des Fleisches wollte er nichts wissen. »York«
wurde nochmals angesetzt, nachdem er nunmehr an dem Arbeiter
Witterung erhielt. Der Hund arbeitete auf der Chaussee eine Fährte
etwa 1200 Meter aus. Er ging in ein Haus, drang in die
Wohnung ein, nahm seinen Weg von der Küche in die Schlafkammer,
kroch unter das Bett und verbellte. Es wurde hier das Fleisch in
Gefäßen in Essig liegend vorgefunden.

		7. Eine andere Tat desselben Tieres wird durch folgenden
Fall illustriert. Ein Fabrikant aus Olpe bat um Übersendung eines
Beamten mit Hund, da ihm ein wertvoller Zierbaum – Ulme –
in seinem Garten abgebrochen worden war; auch andere Bäume waren in
gleicher Weise beschädigt. Schutzmann Goerz mit Hund genannt
»Schnurry« traf 4½ Uhr Nachmittag auf dem Tatorte ein.
Der Hund nahm Fährte vom Tatort, eine Chaussee entlang, auf eine
Entfernung von 1,2 Kilometer. Er nahm dann seinen Weg zum
Hause eines Wirtes über den Hof durch das Fenster einer Viehküche.
Diese war verschlossen. Der Hund nahm darauf seinen Weg zurück zur
Haustüre herein, die Treppen hinauf zur oberen Etage. Hier witterte
er erst mehrere Türen ab (5-6 Stuben), blieb vor einer
Tür stehen und verbellte. Nach Öffnung witterte er 3 dort
stehende Betten ab, sprang in eines und verbellte auch hier. Nach
Feststellung des Bettinhabers stellte sich heraus, daß er der Sohn
des Wirtes war, der sich auf dem Felde befand. Während der Sohn vom
Felde geholt wurde, ging der Führer mit dem Hund zum Tatort zurück.
Der Hund nahm wiederum die gleiche Fährte. Er lief auf den Hof und
apportierte eine Hose, die dem Sohne, als dem Bettinhaber im Zimmer
des ersten Stockes gehörte. Inzwischen traf der Sohn in der Nähe
des Hauses ein. »York« nahm die Fährte auf und verbellte den auf
der Chaussee sich befindlichen Sohn des Wirtes. Es wurde
festgestellt, daß der Verdächtige beim Nachhausekommen in der Nacht
vorher den Weg durch das Fenster zur Viehküche genommen hatte,
Beginn der Arbeit etwa 17 Stunden nach Ausführung der Tat
um 4½ Uhr nachmittags, Beendigung 6¾ Uhr.

		8. Schließlich sei noch »Schnurrys« Tüchtigkeit
gelegentlich eines Einbruchsdiebstahls im Amte Werl (Westf.)
erwähnt. 200 Pfund Mettwurst waren aus einer
verschlossenen Fleischkammer gestohlen worden. »Schnurrys« Arbeit
begann etwa 18 Stunden nach der Tat und zwar
um 5 Uhr nachmittags. Nach eingehender Augenscheinnahme
am Tatort konnte der Täter nur unter dem Personal des Besitzers
gesucht werden. Verdachtsgründe: Die Fleischkammer mußte mit einem
eigenen Schlüssel geöffnet und wieder abgeschlossen sein. [bookmark: page28] Der Schlüssel hatte
seinen Platz in der Küche. Die Türe zur Küche konnte nur von den
mit den Verhältnissen vertrauten Personen geöffnet werden. Es hat
sich der sehr wachsame, draußen an der Kette liegende Hofhund nicht
gemeldet, trotzdem der Besitzer erklärte, daß der Hund bei jeder
Annäherung von Personen anhaltend laut belle. Die Ehefrau des
Besitzers hat in der Nacht etwa 5 Stunden wach gelegen.
Sie hat weder ein Anschlagen des Hundes, noch sonst ein Geräusch
vernommen.

		Die Wurst mußte mithin z. B. in einen Sack gepackt und
durch das Fenster der Fleischkammer auf den Hof geworfen worden
sein. Der Hund hielt unter dem fraglichen Fenster Witterung.
Sämtliche Personen, auch der Besitzer mit Frau, waren vorher auf
dem Hofe aufgestellt worden. Der Hund nahm nun seinen Weg zum
Viehstalle, als den Beschäftigungsort des Schweizers. Von da aus
verfolgte er die Fährte über den Hof zu der dort aufgestellten
Menschengruppe. Nachdem er jeden einzelnen angewittert hatte, faßte
er den Schweizer am Handgelenk, zog ihn heraus und verbellte ihn
fortgesetzt. Dieser wurde sehr bleich, bestritt aber, der Täter zu
sein. Es wird vermutet, daß der Schweizer Helfershelfer gehabt hat,
die die Wurst mittelst Wagen fortgeschafft haben. Der Schweizer
wurde vom Besitzer als Liebhaber von Mettwürsten bezeichnet, und es
scheint, daß er die Wurst aufbewahren wollte, um sie nach und nach
mit seinen Helfern zu verzehren. Sämtliche andere Wurstsorten,
sowie Schinken und Speck waren nicht berührt worden.

		[bookmark: page29]

			[bookmark: foot52]Im »Jahrbuch für die österreichische Gendarmerie« für
das Jahr 1897.


	
		
		XIV.

Kriminologische und sexologische Studien

		von Medizinalrat Prof. Dr.  P. Näcke
in Hubertusburg.

		I.

Zum Kapitel der Transvestiten nebst Bemerkungen zur weiblicher
Homosexualität.

		Der Name »Transvestiten« stammt bekanntlich von M. 
Hirschfeld, der in seinem ausgezeichneten Buche [bookmark: text53]F53 uns hierüber zuerst
erschöpfenden Aufschluß gab, obgleich die Sache als solche vorher
ja schon bekannt war. Hirschfeld versteht darunter die
Verkleidungssucht normaler oder pathologischer Individuen, wobei
die Motive wie auch die sexuelle Triebrichtung verschiedene sein
können. Wie ich dies schon s. Z. in einer Besprechung von
Hirschfelds Buche sagte, halte ich den Ausdruck:
Transvestismus, Transvestiten, für keinen glücklichen und den
Namen: Verkleidungssucht, Verkleidungssüchtiger, für besser
und klarer, vor allem für deutsch. Es handelt sich nämlich in der
Tat um eine wahre Sucht, sich zu verkleiden, und zwar meist das
Kleid des anderen Geschlechtes anzulegen, doch nicht
ausschließlich, da manche Männer und Frauen eine phantastische
Kleidung ihres eigenen Geschlechts erwählen. So ging
z. B. der englische Maler Lukas, dem s. Z. die Flora aus
Wachs im Kaiser Friedrich-Museum in Berlin zugeschrieben wurde, in
seinem Atelier stets als Hamlet gekleidet [bookmark: text54]F54.

		Die Fälle sind immerhin ziemlich selten. Vielleicht kommen sie
aber nur seltener dem Arzte zu Gesicht. Hirschfeld hat in
seinem Buche 17 Fälle mitgeteilt, also noch immer wenig
genug, doch kennt man ziemlich viele Beispiele aus der Geschichte,
Kunst und Literatur. Ich selbst hatte noch keinen solchen Fall
gesehen, bis auf einen später zu erwähnenden, und war daher
Hirschfeld sehr dankbar, [bookmark: page30] als er mir und mehreren Kollegen
am 19. Oktober 1911 in seiner Wohnung etwa
½ Dutzend Transvestiten vorstellte, von denen zwei in sehr
eleganter Damentoilette erschienen. In einem Lokale sah ich dann
noch zwei weitere Fälle. Da nun an diese Vorstellung, welche
Hirschfeld durch eine kurze Orientierung über den Gegenstand
einleitete [bookmark: text55]F55, sich
eine lebhafte Diskussion seitens mehrerer anwesenden
Sexologen (Dr. Burchard, Dr. Merzbach) anschloß,
woran ich mich gleichfalls beteiligte und die Transvestiten selbst,
die der besseren Gesellschaft angehörten, ihre Ansichten über
verschiedene Punkte kundgaben, ich selbst endlich mir bei ihnen
über Verschiedenes Klarheit zu verschaffen suchte, so glaube ich,
daß es sich wohl der Mühe verlohnt, gleichsam als Ergänzung zu
Hirschfelds Buche, hier darüber kurz zu referieren. Die
Sache hat zwar nur einen relativ geringen forensischen, aber einen
hohen psychologischen Wert und verdient darum auch das Interesse
des Juristen.

		Zunächst handelt es sich darum: sind die Transvestiten homo-
oder heterosexuell? Von den Anwesenden waren sämtlich bis auf einen
einzigen heterosexuell, zwei andere in einem Lokale homosexuell.
Beide geschlechtliche Triebrichtungen kommen also vor, und es fragt
sich nur, welche überwiegt. Das Material ist zu gering, um hierüber
sicher zu entscheiden, doch möchte ich aus dem Umstande, daß von
den Transvestiten der Geschichte, Kunst und Literatur die meisten
homosexuell zu sein scheinen, entnehmen, daß die Heterosexualität
wahrscheinlich seltener vertreten ist. Es ist auch psychologisch
viel näher liegend, daß ein Homosexueller gern sich als Weib
verkleidet [bookmark: text56]F56, weil er sich als solches fühlt
und vice versa das Weib als Mann, als daß ein Heterosexueller es
tut. Wir können also zunächst eine homosexuelle (inkl.
bisexuelle), heterosexuelle und asexuelle Form
unterscheiden. Die Letztere scheint nämlich wirklich
vorzukommen. Ein als Weib verkleideter Mann X. erzählte
mir, daß er nie je eine Neigung zum männlichen oder weiblichen
Geschlecht empfunden, folglich auch nie sexuell verkehrt habe.
Dementsprechend hatte er nie irgendwie sexuell geträumt.

		Das führt mich zu den sexuellen Träumen, auf die ich als
feinstes [bookmark: page31]
Reagens bez. der Sexualpsyche wiederholt aufmerksam gemacht habe
[bookmark: text57]F57. Alle haben
heterosexuell geträumt; den Homosexuellen habe ich darnach nicht
speziell befragt. Nun war es mir sehr interessant, zu erfahren, daß
ein anwesender Akademiker Y., ein außerordentlich gebildeter
und sich gut beobachtender Mann, erzählte, er habe schon als Kind
immer davon geträumt, wie seine Mutter ihn in Mädchenkleidung
steckte, was ihn beseligte. Bei den anderen spielten in den
sexuellen Träumen wahrscheinlich die weiblichen Kleider eine große
Rolle, doch habe ich das nicht speziell erkundet. Die Homosexuellen
träumen natürlich nur homosexuell; ob dabei auch die
weibliche Kleidung mitspielt, weiß ich nicht, glaube es aber
wohl.

		Die Stärke des Geschlechtstriebes war eine sehr verschiedene.
Bei X. fehlte er, wie gesagt, angeblich ganz, beim
Akademiker Y., der seit vier Jahren eine Maitresse besitzt,
war er sehr stark, bei einem Techniker war er mittelmäßig. Es sind
demnach alle Grade vertreten. Die Neigung, sich zu verkleiden,
scheint schon seit der Kindheit bei den meisten zu bestehen. Wir
müssen dieselbe daher wohl meist als angeboren
bezeichnen, mindestens die Disposition dazu, mögen dann immerhin
auch später noch gewisse Gelegenheitsursachen dazu kommen. Wer
z. B. Geschwister des anderen Geschlechts hat, besitzt mehr
Gelegenheit, seinem Hang früh zu fröhnen oder ihn groß zu ziehen
als ein Anderer.

		Man kann einen permanenten, temporären oder
intermittierenden Typus des Transvestismus unterscheiden.
Der Erstere tritt dann ein, wenn die Verkleidung zeitlebens oder
doch während des größten Teiles desselben getragen wird. So war der
Wirt des einen Lokals, das wir besuchten, ein homosexuelles Weib,
das seit 30 Jahren ununterbrochen männliche Kleidung
trug. Das Gesicht war breit, plump, bartlos, die Haare kurz
abgeschnitten. Es bestand ein starker Bierbauch, die Allüren usw.
waren ganz männlich, und die Stimme hoch. Sie erzählte mir, daß sie
verheiratet gewesen war, den Mann nie geliebt habe, wie überhaupt
nie einen Mann, und einen Sohn besitze. Nach dem Tode ihres Mannes
eröffnete sie eine Kneipe und hatte, wie sie sagte, [bookmark: page32] nie mit der Polizei wegen
ihrer Kleidung Konflikt gehabt, obgleich sie als Transvestitin in
der ganzen Gegend bekannt war. Ihr Lokal dient früh als Kaschemme
[bookmark: text58]F58, am Tage als Aufenthalt für Heterosexuelle und
abends für weibliche Homosexuelle. Die Preise waren ausnehmend
teuer, was mit der prekären Lage eines solchen Lokals
zusammenhängt, das jeden Augenblick polizeilich geschlossen werden
kann. Die Wirtin machte einen sehr bescheidenen, anständigen
Eindruck, trotzdem sie auf Wunsch der Anwesenden höchst obszöne
Lieder und Gassenhauer vortrug. Die Kellnerin, gleichfalls
homosexuell, mit kurz geschorenem Haar, machte dagegen einen ganz
knabenhaften Eindruck; sie geht sehr oft als Junge angezogen und
erschien in der Tat sehr bald auch als solcher, mit langen Hosen
und Jackett. Ihr Wesen war gemein, im Gegensatz zur Wirtin. Sie
besaß seit vier Jahren ein homosexuelles Verhältnis.

		Die andern Transvestiten, die ich sah, waren meist nur
temporäre, d. h. sie verkleideten sich gewöhnlich nur zu
Hause, selten außerhalb. Der Techniker Z. dagegen bietet ein
Beispiel eines intermittierenden Typus dar, d. h. er fühlt nur
zeitweilen den Drang nach Verkleidung [bookmark: text59]F59, und zwar bloß zu Hause. Er schilderte, was für
[bookmark: page33] Kämpfe es mit
seiner Frau anfangs gegeben habe, ehe diese sich mit seiner
Verkleidungssucht abfinden konnte. Für diejenigen, die sich nur zu
Hause kostümieren, erscheint das Kostüm das Natürliche,
während ihre gewöhnliche, männliche Tracht ihnen unbequem ist und
unnatürlich vorkommt. Ganz merkwürdig hierbezüglich war der
Fall X. Er ging als Weib in einem hocheleganten Kleide, mit
modernstem Hute und moderner Frisur und benahm sich auf das
Täuschendste wie eine Dame. Die Art, wie er auf der Chaiselongue
saß, wie er Schleier, Handschuhe hielt, die Hand auf den Tisch
setzte, den Kopf und die Augen bewegte, war täuschend der Frau
nachgeahmt oder vielmehr nachempfunden. Wäre nicht das etwas grobe,
glatte Gesicht [bookmark: text60]F60 mit den vorstehenden
Backenknochen und eine tiefe Altstimme nicht gewesen, so hätte
jeder ihn zweifellos für eine Frau gehalten. Er war Damenschneider,
hatte große Kundschaft, mehrere Schneidermädchen, wagte aber nie zu
Hause als Weib zu gehen. Das Merkwürdigste war nun, daß er, der,
wie oben schon gesagt wurde, niemals irgend eine Libido empfunden,
bisher nur einige Male sich verkleidet hatte, trotzdem er vor
Sehnsucht danach sich immer verzehrte. Es war erst das
vierte Mal, daß er als Weib sich verkleidet hatte! Von
seiner Kunst zeugte ein Kleid, das er dem zweiten
anwesenden (wahrscheinlich homosexuellen) Transvestiten aus
einer gewöhnlichen Portière angefertigt hatte. In dieser
Verkleidung schienen ihm nun auch gewisse weibliche Eigenschaften
zu eignen. So sprach er bescheiden, fast geziert und als er mit uns
in das Lokal der Homosexuellen ging und die Wirtin ihre obszönen
Lieder losließ, war es ihm höchst fatal, wie der Gesichtsausdruck
bezeugte. Ob er ein gleiches Benehmen auch zu Hause zeigte, weiß
ich nicht. [bookmark: page34]

		Wir kommen nun zur wichtigen Frage, ob diese Sucht nach
Verkleidung ein sexuelles Äquivalent darstellt oder sonst mit der
Sexualität zusammenhängt. Nun, das scheint gewöhnlich nicht
der Fall zu sein. Der Mann, das Weib fühlen sich wohl in ihrem
neuen Kleide, empfinden dasselbe als ganz natürlich, aber Sexuelles
empfinden sie dabei nicht, wenigstens nicht für gewöhnlich.
Offenbar haben sie gewisse innere männliche oder weibliche
Eigenschaften, die auch nach äußerer Kundgebung drängen
[bookmark: text61]F61. Dabei kann
der Tag- oder Nachttraum durchaus heterosexuell sein, wie wir
sahen. Interessant war, was der Akademiker Y. berichtete. Er
meinte, es sei bei ihm ein gewisses masochistisches Gefühl, das ihn
beselige. Die Frau sei schon durch ihre vielfach beengende Tracht
an der freien Entfaltung dem Manne gegenüber gehindert und im
Nachteil. Darin stecke bereits ein Gefühl der Passivität, der
Erniedrigung, der Verachtung. Und das sei für ihn wohl das
Hauptmotiv der Verkleidung. Dieses bewußt oder unbewußt
masochistische Element dürfte aber wohl sicher nur eine große
Ausnahme sein [bookmark: text62]F62. Die meisten Heterosexuellen fühlen sich in
dem Kostüm wohl, weil es ihren innern natürlichen Gefühlen
entspricht. Bei andern kann es ja leicht nachempfunden werden. Wir
wissen z. B., daß der Schauspieler sich sehr bald in seiner
Rolle, seiner Kleidung, ganz heimisch fühlt und darin schließlich
aufgeht, so daß auf kurze Zeit durch Anregung der Phantasie eine
Art von Pseudologia oder vielmehr Pseudophysis phantastica
eintritt, die freilich nach Schluß des Stückes aufhört, während der
echte Transvestite sich weiter darnach sehnt, wenn er die Kleider
abgelegt hat, ablegen mußte. Der homosexuelle Verkleidungssüchtige
will seinen innern Menschen dadurch noch mehr herauskehren. Fühlt
er sich mehr als Weib, so wird er [bookmark: page35] gern auch weibliche Kleider tragen usw.
[bookmark: text63]F63 Ganz merkwürdig war nun das Verhalten des
Technikers Z. Derselbe behauptete, daß er, wenn verkleidet,
potenter, angriffslustiger seiner Frau gegenüber sei, als sonst.
Das wäre also eine direkte sexuelle Reizung und dürfte immerhin
sehr selten sein. Erwähnen möchte ich noch, daß die Transvestiten
immer mit der Mode gehen, also auch hier das Weib kopieren
[bookmark: text64]F64.

		Wie steht es nun mit dem innern Menschen? Sind diese Leute
entartet oder nicht? Leider ist das Material noch zu gering, um
diese wichtige Frage zu lösen, und man müßte die Betreffenden auch
lange beobachten können, um darüber mit einiger Sicherheit etwas
aussagen zu können. Äußerlich machen die Leute, welche ich sah,
durchaus keinen entarteteten Eindruck. Der Akademiker hatte ein
glattes, fast jungenhaftes Gesicht, wie man dies bei jungen
Akademikern so oft sieht; die andern trugen Bart, und nur die zwei
Verkleideten waren rasiert. Die als Mann verkleidete Wirtin machte
mich darauf aufmerksam, daß sie unter dem Kinn sich rasieren müsse,
doch findet sich das nicht selten bei virilen oder älteren Frauen.
Deutlich in die Augen springende Stigmata degenerationis waren, an
den unbekleideten Körperteilen wenigstens, nicht zu sehen, nur daß
Z. abstehende (Henkel-)Ohren aufwies und eine etwas niedrige
Stirn. Er machte einen etwas schwachsinnigen, läppischen Eindruck,
während die anderen intellektuell normal zu sein schienen. Ob
Zwitterbildung (falsche) leicht Anlaß zu Transvestitismus
gibt, ist mir unbekannt. Ich lernte kürzlich einen echten
Zwitter (d. h. mit männlichen und weiblichen Keimdrüsen)
kennen, der bis zum 7. Jahre als Frau erzogen ward, dann
Männerkleider trug. Er hatte sich in den Frauenkleidern nicht
wohler gefühlt, als in Männertracht, war also kein
Transvestit. (Siehe hierüber dieses Arch., Bd. 43,
S. 340.)

		Wir werden also, um es nochmals kurz zusammenzufassen, sagen
können, daß die Verkleidungssucht 1. scheinbar meist
angeboren [bookmark: page36]
scheint und schon im Kinde sich regt; 2. bei Homo- und
Heterosexuellen vorkommt; 3. bei allen möglichen
Stärkegraden der libido; 4. temporär, intermittierent
oder permanent auftritt; 5. mit der Sexualität scheinbar
meist nichts zu tun hat und 6. an sich absolut kein
Stigma degenerationis darstellt, ebensowenig wie die Inversion. Sie
kann bei Dummen, Gescheiten, Niedrigen und Edeln, Geistesgesunden
und Geisteskranken [bookmark: text65]F65
verkommen, also bei ganz-, halb- und Unzurechnungsfähigen. Sie
stellt eine angeborne Perversion [bookmark: text66]F66, nicht Perversität dar und dürfte
forensisch im ganzen wenig Bedeutung haben, am meisten noch als
Erreger öffentlichen Skandals. Hirschfeld hat in seinem
Buche übrigens alle die möglichen Berührungen mit dem Gericht
eingehend beleuchtet. Nicht selten wird auch in der Verkleidung zum
Selbstmorde geschritten, noch öfter aber entdeckt man das wahre
Geschlecht erst beim Tode oder bei einer Operation. Ganz gewöhnlich
sind die Berufsverkleidungen. Bisweilen besteht endlich ein
Zwangstrieb, sich zu verkleiden, wie es scheint, und zwar permanent
oder episodisch. Vererbung scheint nicht vorzukommen.

		Ich habe einige Zeit an die Möglichkeit gedacht, daß es sich
beim Transvestitismus um eine Art von Fetischmus handle, muß aber
diese Idee aufgeben, da die Kleidung als sexueller Reiz, was man
doch von einem pathologischen Fetisch verlangt, meist nicht
wirkt. Wir wissen dagegen, daß manche Hetero- und Homosexuelle nur
koitieren können, wenn der Partner ein besonderes Kostüm oder
Strümpfe, Schuhe usw. von bestimmter Farbe und Form anhat.
[bookmark: text67]F67 Das [bookmark: page37] also ist dann sexueller
Fetischismus, dort aber nicht. Während also die eigentlichen
Fetischisten, Sadisten, Masochisten, Exhibitionisten sexuelle
Zwecke verfolgen und auch meist als so geboren erscheinen, fehlt
das sexuelle Ziel beim Transvestitismus für gewöhnlich ganz. Es ist
eine eigentümliche, angeborene Abartung des Fühlens, die nach der
kleidlichen Äußerung drängt und entschieden zur Stütze der
bisexuellen Veranlagung des Menschen mit herangezogen werden
kann. Es ist bei dem Betreffenden mehr von der innern
männlichen oder weiblichen Psyche im entgegengesetzten äußeren
Geschlechtshabitus vorhanden, als sonst. Es handelt sich
hier also um eine Anomalie, um eine psychische
Zwischenstufe, gewiß nicht um eine Krankheit.

		Wir haben also auch hier wieder vom Normalen, der nicht oder nur
zeitweise an Verkleidungen Vergnügen findet, bis zum Transvestiten
eine Stufenreihe. Natura non facit saltum! Nur muß man diese
weniger auf sexuellem, als vielmehr auf rein psychischem Gebiete
suchen. Der Normale amüsiert sich gern einmal in einem weiblichen
Kostüme, wird aber dabei sicher sich nie als Weib fühlen,
wie der Transvestit. –

		Als Beispiel, wie ein ärztliches Gutachten in foro bez. des
Transvestitismus abzufassen ist, teile ich folgendes mit, von
Dr.  Magnus Hirschfeld und Iwan Bloch abgefaßt.
[bookmark: text68]F68

		»Herr Josef M.,
geboren 2. August 1863 zu R. (Bayern),
jetzt Kaufmann zu M. (Bayern), hat die beiden Unterzeichneten
Anfang September 1911 zur Beobachtung, Behandlung und
Begutachtung aufgesucht. Seinem Wunsche gemäß erstatten wir das
folgende ärztliche Gutachten, das sich stützt, 1. auf die
Lebensgeschichte des pp. M., 2. auf unsere Beobachtung
und Untersuchung. – 1.  Lebensgeschichte. Der
jetzt 48 jährige Patient gibt an, daß seine Eltern
verstorben sind. Sein Vater war dem Trunke ergeben und verließ
seine Frau, als Josef 15 Jahre alt war. Seit dieser Zeit
hat er nichts mehr von sich hören lassen. Er hatte oft
Selbstmordgedanken geäußert. Die Mutter soll sehr nervös und
schwächlich gewesen sein. Josef ist das jüngste von sechs Kindern,
von denen zwei, ein Bruder und eine Schwester, verstorben
sind (an Schwindsucht bzw. Wassersucht). Es leben noch drei
Schwestern im Alter
von 62, 57 und 54 Jahren. J. selbst hat
von Kindheit an viele Krankheiten [bookmark: page38] durchgemacht, u. a. auch
mit 28 Jahren eine schwere Meningitis mit
mehrwöchentlicher Bewußtlosigkeit. Er war ein ängstliches, leicht
zum Weinen geneigtes Kind, litt viel an Alpdrücken und an
Stuhlverstopfung, mit welchem Leiden er noch heute behaftet ist.
Auch wurde er viel von bösen Träumen geplagt. In der Schule lernte
er gut, interessierte sich am meisten für biblische Geschichte. Er
spielte zwar auch mit Knaben, aber viel lieber mit Mädchen, hatte
auch große Freude an Puppen, die sogar noch heute besteht, und
lernte auf eigenen Wunsch Kochen und Sticken. Schon als Knabe
zog er heimlich Mädchenkleider an, so oft es ihm möglich war
und, wenn seine Haare lang genug waren, flocht er sie, worüber er
oft verspottet wurde. Die Geschlechtsreife trat
zwischen 16 und 18 Jahren ein. Die Stimme wurde
tiefer und es stellte sich eine eigenartige Empfindung an den
Brustwarzen ein, die heute noch vorhanden ist. Der
Geschlechtstrieb war von Anfang an sehr schwach entwickelt, auch
der Bartwuchs stellte sich erst mit 25 Jahren ein und ist
gering geblieben. Auch die Körperbehaarung entwickelte sich fast
gar nicht. Schon damals sagte man allgemein, er mache den Eindruck
eines Mädchens, und als er einmal in den zwanziger Jahren
Damenkleider anzog und sich darin zeigte, erkannten ihn nicht
einmal seine nächsten Verwandten und Bekannten. Bis heute hat Pat.
einen geschlechtlichen Verkehr nicht gehabt, da er niemals einen
besonderen Drang dazu verspürte, überhaupt vor geschlechtlicher
Berührung, z. B. Anfassen seiner Genitalien beim Urinieren,
einen Ekel hat und vor allem ausschließlich von dem Gedanken
und dem Gefühle beherrscht wird, als Frau zu leben. Er glaubt, daß
er von selbst niemals zu einem Geschlechtsverkehr gelangen würde,
da er gar keinen Trieb dazu spüre und viel zu schüchtern sei.

		Der nackte oder halbnackte weibliche Körper übt
keinerlei Reiz auf ihn aus. Jedoch war sein geschlechtliches
Empfinden auch niemals auf das männliche Geschlecht gerichtet. Von
Kindheit an besteht dieser leidenschaftliche Hang bei ihm, sich als
Frau zu kleiden. Er hat immer wieder versucht, diesen Hang zu
bekämpfen, namentlich nach den weiter unten zu erwähnenden
unangenehmen Erlebnissen und Konflikten – aber es war
vergeblich. Die Folge einer längeren Enthaltsamkeit von der
Frauentracht war stets eine schwer geistige Depression. ›Das Leben
freut ihn nimmer‹, wie er sich ausdrückt. Glücklich fühlt er sich
immer nur in Damenkleidern, wo er ein ganz anderer wird und die
frühere Melancholie und Befangenheit einer inneren harmonischen
Stimmung weicht. Sein ganzer seelischer Zustand hängt davon ab, ob
er Frauenkleider trägt oder nicht. Für die Befriedigung dieser
Neigung würde er, wie er sagt, sich entmannen lassen, ja selbst ins
Gefängnis gehen, wenn sie anders nicht möglich wäre. Die weibliche
Kleidung bot ihm von jeher Ersatz für alles andere. – Seine
Lebensgeschichte, aus der wir nun die wichtigsten und wesentlichen
Einzelheiten hervorheben, bestätigt diese seine Angaben in vollem
Umfang. Der Pat. ist fromm katholisch erzogen, ist sehr religiös
und bekleidete sieben Jahre die Stelle eines Meßners. Er wurde eben
dieser Stelle enthoben, als er einmal während des Faschings in
Damenkleidern ging. Dann wurde er Trappistenfrater in
Natal (Südafrika), von wo er aber nach ¾ Jahren wegen
Krankheit fortging und nach Bayern zurückkehrte. Er ließ sich dann,
um seine unwiderstehliche Neigung zum Anlegen von weiblichen [bookmark: page39] Kleidern
wenigstens in Gestalt eines Surrogats zu befriedigen, vor acht
Jahren einen dunklen Mantel, eine Art Talar machen, um die ihm vor
allem so widerwärtigen und lästigen männlichen Beinkleider nicht
anziehen zu müssen. Darauf wurde er angeklagt, sich Priester- bzw.
Ordenstracht angemaßt zu haben, aber schließlich freigesprochen. Er
ließ sich dann einen farbigen Mantel anfertigen, so daß er nicht
mehr mit einem Priester oder Ordensmann verwechselt werden konnte.
Wenn er aber in diesem Rocke ausging, erregte er allgemeines
Aufsehen und wurde öffentlich verspottet. Eine neue Anklage hatte
wieder Freisprechung zur Folge. In der Urteilsbegründung wies der
betreffende Richter darauf hin, daß ein Gesetzesparagraph betreffs
der Art der Kleidung nicht existiere. Nur dürfe man nicht die,
einen bestimmten Stand kennzeichnende Tracht, z. B. eine
Uniform, anlegen. Auf dieses Urteil hin kleidete sich pp. M. ganz
als Dame, weil er dies für erlaubt hielt und dann auch gehört
hatte, daß in Schl., Bezirksamt M., Oberbayern, eine Dame namens R.
D. ohne jede Erlaubnis als Mann gegangen sei. Es wurde ihm
auch 1910 vom Bezirksamt M. bestätigt, daß die vor zwei
Jahren verstorbene R. D. 30 Jahre lang in Männerkleidung
gegangen sei. Als daraufhin M. Frauenkleider angelegt hatte, wurde
er 1910 wieder angeklagt,
in 1. und 2. Instanz verurteilt, jedoch am
24. Dezember 1910 vom Kgl. Oberlandesgericht
München freigesprochen. Nachdem ihm sein unverschuldeter
Zustand schon sehr viel Geld gekostet und viel Kummer und Verdruß
bereitet hatte und nachdem er aus Dr. Hirschfelds Buch
»Die Transvestiten« die wahre Natur seines Zustandes erfahren
hatte, hat er uns gegenüber den Wunsch ausgesprochen, durch ein von
uns erstattetes Gutachten auch vor der zuständigen Behörde den
Beweis führen zu können, daß seiner Natur mehr die Frauenkleidung
entspricht als die Männertracht und demgemäß die öffentliche
Erlaubnis zu erhalten, erstere dauernd zu tragen. –

		2.  Status praesens. Die
Unterzeichneten haben den pp. M. mehrere Wochen beobachtet,
eingehend seinen körperliehen und seelischen Zustand untersucht und
das Folgende festgestellt. Der Pat. ist 1,66 m groß, von
schlanker Gestalt, die Schulterhöhe beträgt 43,5 cm, die
Beckenbreite 39 cm; der Habitus ist im allgemeinen
männlich. Die Muskeln sind schwach entwickelt, die Brust zeigt
weibliche Rundung, Hände und Füße sind klein, so daß Pat.
Damenschuhe und Damenhandschuhe trägt. Farbe der Haut
dunkelgelblich. Das Haupthaar war lang, weich und blond, ist aber
zum großen Teile infolge der Meningitis ausgefallen, der Rest
ergraut. Er trägt jetzt eine in der Mitte geteilte Haarperücke. Der
Körper ist fast gar nicht behaart, auch der Bartwuchs an Kinn und
Oberlippe ist sehr gering. Die Genitalien sind männlich, jedoch
wenig entwickelt, die Hoden leicht atrophisch. Der Gang ist mehr
weiblich wie männlich, die Schritte sind klein und leicht, auch das
Körpergewicht von 63 kg ist verhältnismäsig gering. M.
macht in Männerkleidung einen scheuen, nervösen, sehr wenig
männlichen Eindruck, errötet leicht, spricht mit allerdings
männlicher, aber leiser Stimme. Sobald er Frauenkleidung angezogen
hat, ist sein Verhalten völlig verändert. Er scheint erst dadurch
sein natürliches Wesen gewonnen zu haben, macht als Frau einen viel
harmonischeren und ausgeglicheneren Eindruck, während er in
Männertracht befangen, geniert und verängstigt ist. Auch haben wir
ihn wiederholt auf die Straße begleitet und uns überzeugt, daß
[bookmark: page40] er keinerlei
Aufsehen in der Öffentlichkeit erregt. Durch sein ganzes Leben hat
er außerdem bestätigt, daß seine ganze Geschlechtlichkeit
gewissermaßen sich auf diese Neigung zur Frauentracht konzentriert
und beschränkt. Seine Enthaltsamkeit macht beinahe den Eindruck der
Asexualität. Es ist deshalb nicht zu befürchten, daß er seine
Frauenkleidung jemals dazu benutzen wird, um Unrechtes zu tun. Auf
der andern Seite erscheint es im Interesse seines
Gesundheitszustandes dringend geboten, ihm die Frauentracht, in der
er weder auffällt, noch objektives Ärgernis erregt, zu belassen.
Sowohl aus Deutschland als auch aus dem Auslande liegen bereits
eine ganze Reihe von Präzedenzfällen vor, in denen man, wenn
besondere Umstände es erforderten, Personen gestattet hat, die
Tracht des andern Geschlechts zu tragen. Im Falle M. würde ein
Verbot dieser Tracht eine außerordentliche Härte sein, die sehr
leicht den Selbstmord eines Menschen zur Folge haben würde, der in
jeder Beziehung, vor allem auch in moralischer Hinsicht, ein
ehrenhafter, harmloser Mensch ist, der still für sich dahin lebt,
ohne jemandem etwas zu leide zu tun.

		Dr.  Magnus Hirschfeld und Dr. 
Iwan Bloch.

		Durch Beschluß des Berliner Polizeipräsidiums
ward dem Kaufmann Josef M.
am 27. September 1911 die Erlaubnis zum
Tragen von Frauenkleidern gegeben, und zwar auf das durch den
Rechtsanwalt M.s eingereichte Gutachten der obigen Ärzte hin.

		Epikrise. Wir haben vor uns also einen geradezu
klassischen Fall von Transvestitismus, der 18. (mit
den 17 von Hirschfeld), der ausführlich untersucht
werden konnte und nun in der Literatur niedergelegt ist. Die Zahl
ist, wie man sieht, noch eine geringe, und noch weiteres Material
ist daher anzusammeln, bevor wir über das sonderbare Spiel der
Natur ins klare kommen. Die groben Umrisse können wir aber doch
bereits erkennen und sind sie schon oben von mir dargelegt worden.
Wie in allen solchen echten Fällen, zeigt sich die Neigung des
Mannes, in Frauentracht einherzugehen, schon sehr früh und zwar
unwiderstehlich, was allein schon für das Eingeborene dieser
merkwürdigen Perversion spricht. Der M. ist ein schwer belasteter
Mensch, der viele Krankheiten durchmachen mußte, namentlich eine
böse Gehirnhautentzündung, sich spät und schwach entwickelte, in
seinem körperlichen Verhalten mehr weibliche Züge an sich trug,
schwach entwickelte Geschlechtsteile aufwies und eine so schwache
Libido besaß, daß er noch nie koitierte. Er ist aber
Heterosexueller. Da er nie irgend einen Trieb zum geschlechtlichen
Verkehr zeigte, gehört er zu unserer gewiß seltenen Gruppe von
Asexuellen, einem Ausdruck, den auch das Gutachten einmal
gebraucht. Das Zurückbleiben des Körpers – der Geist scheint
völlig normal gewesen zu sein – ist offenbar durch seine
Belastung, namentlich Trunksucht des Vaters, und seine Krankheiten
bedingt. Es ist aber mehr als fraglich, ob dies auch der Grund des
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abnormen Fühlens war. Offenbar ist Letzteres nur ein Akzidens, und
wir müssen uns hüten, den M. allein schon deshalb für entartet zu
halten. Der Trieb war bei ihm so mächtig – man wäre fast
versucht, hier von einem Zwangstrieb zu reden – daß der
häufige Versuch, der Verkleidungssucht nicht nachzugeben, ihn tief
deprimierte. Also lag hier eine wahre Abstinenzerscheinung
vor, wie bisweilen bei der gewöhnlichen sexuellen Abstinenz. Es ist
durchaus möglich, daß sie hier zum Selbstmord führen könnte. Die
Gutachter sprechen konstant vom »Patienten« M., was ich nicht recht
verstehe, da M. z. Z. sicher, bis vielleicht auf eine gewisse
Nervosität, die sich aus seiner Belastung, seiner
Gehirnhautentzündung usw. und seinem Lebensroman genugsam erklärt,
nicht krank war. Sein abnormes Fühlen wird sich nicht
irgendwie behandeln oder einschränken lassen. Natürlich kann auch
jeder Transvestit, wie jeder Hetero- oder Homosexuelle usw. krank
sein, entartet usw. braucht er aber nicht zu sein.

		— — —

		Nachträge bei der Korrektur.

		Die Geschichte lehrt uns (siehe bei
Hirschfeld, Bloch, Moll usw.), daß es stets
viele Transvestiten gegeben hat, doch ist leider über ihre Vita
sexualis nichts oder nur wenig bekannt geworden. Die meisten
dürften Heterosexuelle gewesen sein. Ein sehr prägnantes Beispiel
war die virile Schwester Kleists, Ulrike, die sehr viel in
Männerkleidern einherging; sie war aber wohl heterosexuell, was bei
der Rosa Bonhuer mehr als zweifelhaft ist. Ob ähnliches aus dem
Altertum vorliegt, weiß ich nicht – außer bei den
Amazonen –, doch fiel es damals sicher nur wenig auf, da der
Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Kleidung kein großer
war. Sehr merkwürdig waren gewisse Hochzeitssitten der
Dorer (Sparta), wo noch Anklänge an den Brautraub bestanden.
Nach der Einholung erhielt die Braut im Hause einer älteren
Verwandten Manneskleider und in Argos sogar einen falschen Bart.
Ein ähnlicher Trachtenwechsel soll sich auch anderwärts finden und
selbst bei der Entbindung; wahrscheinlich sollten durch die
Verkleidung die feindlichen Dämonen getäuscht werden. – Sehr
interessant sind die Bemerkungen über die Psyche bei
Verkleidungstrieb, die Numa Praetorius über das Buch
Hirschfelds im 3. Jahrgange der
Vierteljahrsberichte des wissenschaftl.-humanitären
Komitees (1912, p. 230ss.) macht. Mit Recht sagt
er (p. 240), daß der Verkleidungstrieb kein
Äquivalent der Abarten des Geschlechtstriebes darstelle, er sei
also nicht auf gleiche Stufe mit den anderen sexuellen Anomalien zu
stellen, also sei er keine eigentliche sexuelle Anomalie, da
er keine geschlechtliche Befriedigung gewähre. Und das gilt sicher
für die meisten Fälle. Der Kern des Triebs sei vielmehr »Umwandlung
der geschlechtlichen Wollust in ein allgemeines Wohlgefühl; der
Trieb ist Trieb nach Weibsein bzw. Mannsein, nach der Frauen- bzw.
Mannesrolle, Trieb: aus dem Vorhandensein eines physischen
geschlechtlichen Merkmals heraus dieses innere Fühlen zu
verwirklichen.« [bookmark: page42]

		Zum Schlusse möchte ich noch einige Bemerkungen über
weibliche Homosexuelle anfügen. Früher habe ich nur männliche
zu sehen bekommen. [bookmark: text69]F69 Es ist auch viel schwerer,
weibliche zu sehen. – Zurzeit (d. h. also
Okt. 1911) existieren, wie mir Hirschfeld sagte, in
Berlin genau 41 homosexuelle Lokale, die der Polizei wohl
bekannt sind, aber nicht geschlossen werden, um darüber immer eine
gewisse Kontrolle zu haben. Dagegen ist es nach den Eulenburg-
Prozessen verboten, homosexuelle Bälle abzuhalten. Die Lokale
werden gewöhnlich von den Urningen nur Dienstag, Sonnabend und
Sonntag besucht, besonders sind die zwei letzten Tage beliebt.
Meist werden sie um 11 Uhr geschlossen und nur die ganz
feinen, die sich dann als »geschlossene Gesellschaft« bezeichnen
müssen, haben die Berechtigung, das Lokal länger offen zu halten.
Lokale für Urninden gibt es natürlich viel weniger, als für
Urninge. Cafés werden vorgezogen. [bookmark: text70]F70

		Ich hatte nun Gelegenheit, zwei Typen von solchen Lokalen kennen
zu lernen, ein gewöhnliches und ein feines. Das Erstere ward zuerst
besucht. Im Hintergrunde eines schmalen, langgestreckten Zimmers
saßen ca. ½ Dutzend Mädchen und Frauen, die äußerlich durch
nichts von andern sich unterschieden, auch nicht in Frisur und
Kleidung. Alle tranken Bier und rauchten Zigaretten. Sie verhielten
sich still und benahmen sich durchaus anständig. Dagegen schien
einigermaßen der Umstand zu sprechen, daß sie die Zotenlieder der
als Mann (siehe oben) verkleideten Wirtin ruhig über sich
ergehen ließen, doch mochten sie dies schon oft gehört haben und
mußten es ruhig hinnehmen. Sie sahen nicht so aus, als ob sie
solche Lieder gern hörten. Selbst die Wirtin benahm sich im
Gespräche bescheiden, während die Kellnerin (auch eine
Transvestitin) ein ziemlich freches Aussehen hatte.

		Von der Wirtin habe ich schon erzählt. Es saßen da aber noch
zwei junge Mädchen, die jedoch nicht zusammengehörten, wie sie
sagten. Die eine war eine Australierin; sie wollte gar nicht
glauben, daß dort und in England die Homosexualität sicher
mindestens so häufig sei als in Deutschland, nur noch viel
versteckter, da alles Sexuelle zu berühren dort überhaupt streng
verpönt ist [bookmark: page43]
und eine krasse Prüderie herrscht, welcher ungeachtet alle
Perversitäten sicher noch mehr grassieren als auf dem Festlande und
dazu in brutaleren Formen. Ein anderes junges Mädchen machte einen
etwas unruhigen Eindruck. Es lief öfter zum Klavier, wo die
Kellnerin die Wirtin beim Gesang begleitete. Wie die Wirtin sagte,
verfolgt sie jene auf Schritt und Tritt und möchte sie gern für
sich haben, wogegen die andere sich vorläufig aber sträubt, zumal
sie ein Verhältnis mit einer anderen seit vier Jahren hat. Die
Wirtin glaubte aber doch, daß schließlich die Liebesbedürftige ihr
Ziel erreichen werde. Weiter saßen da zwei würdige Matronen, die
ältere in goldener Brille, in den 50ern, die andere kleiner,
etwas jünger erscheinend. Sie leben seit 25 Jahren
zusammen, sind also »verheiratet«, und die ältere, größere spielt
die Rolle des Mannes. Im allgemeinen findet man wahrscheinlich
solche länger dauernde Verhältnisse bei Frauen häufiger als bei
Männern, was damit zusammenhängt, daß die Frau treuer ist und
weniger polygam veranlagt als der Mann.

		Nun ging es in das feine Lokal, an einer Hauptverkehrsstraße.
Das breite Außenfenster war tageshell erleuchtet und an der Tür
hing ein Schild: »Geschlossene Gesellschaft«. In einem Vorraum war
die Kleiderablage. Man trat sodann in einen festlich erleuchteten,
höchst eleganten und ganz in Weiß gehaltenen, langen, schmalen
Saal, dessen hintere Hälfte erhöht war. Vorn war ein langes Büffet.
Eine Reihe runder Tische mit Stühlen waren da, Männer und
Frauen – beide Teile homosexuell, denn andere dürfen das Lokal
nicht betreten! – saßen gruppenweis zusammen. Es ward hier
sogar Champagner getrunken. Es war schon nach 11 Uhr, die
Hauptmasse sollte aber erst nach 12 Uhr kommen. Auch hier
ging alles ruhig und anständig zu. Gesungen ward nicht, nur von
Damen einigemale getanzt und zwar der in Berlin z. Z. so
beliebte »Schiebertanz«, der wahrscheinlich aber bald polizeilich
verboten werden dürfte, da er nicht nur unschön, sondern auch
entschieden obszön ist.

		Die Wirtin, eine schöne, elegante Erscheinung in prachtvoller
Toilette und großem Plüschhut, noch jung, hält mit ihrer reichen
Freundin, mit der sie seit 10 Jahren »verheiratet« ist,
das Restaurant [bookmark: text71]F71 [bookmark: page44] und verdient durch Nebengeschäfte viel
Geld. Sie stammt aus guter Familie, ist sehr gebildet und fühlte
sich seit den frühesten Jahren homosexuell. Dasselbe sagte mir auch
eine hübsche, 32jährige Zahnärztin. Sie war schon zweimal
verlobt gewesen, im letzten Augenblicke aber dem Bräutigam
entlaufen. Männer geliebt hatte sie nie, nur Frauen. Auch sie hatte
ihr konstantes Verhältnis. Mit 17 Jahren bekam sie zuerst
die Regel und seitdem hat sie diese nur einmal im Jahre. Wie die
Ärzte festgestellt haben sollen, wäre der eine Eierstock
atrophisch. Sie ist eine sehr beschäftigte Zahnärztin und machte
ebensowenig wie die anderen einen entarteten Eindruck. Sie glaubt,
daß auch in ihrer Verwandtschaft Homosexualität vorkomme. Mit den
übrigen Anwesenden habe ich nicht gesprochen.

		Man sieht jedenfalls, daß es sich hier bei den Urninden um eine
ganz eigene Welt handelt. Aber auch unter ihnen – wir wissen
nicht, ob sie an Zahl gleich oder geringer sind als die
Männer – gibt es alle Grade der Libido, der Intelligenz, der
Zurechnungsfähigkeit und der Herzensgüte. Man darf sie also,
ebensowenig wie die Urninge, alle über einen Kamm scheren wollen.
Auch hier gibt es viele Pseudohomosexuelle, namentlich unter den
Dirnen, bei denen bekanntlich die Tribadie sehr häufig vorkommt.
Doch handelt es sich hier gewöhnlich nur um rein onanistische,
pseudohomosexuelle Handlungen, nicht um echtes homosexuelles
Fühlen. Echte Urninden wird es hier kaum mehr geben, als sonst. Daß
sie zu homosexuellen Handlungen neigen, versteht man, wenn man
sieht, daß sie sehr bald den natürlichen Verkehr mit den Männern
zum Überdruß bekommen und ihr Liebesbedürfnis entweder bei einem
Zuhälter befriedigen oder aber mit anderen Bordellmädchen
onanieren, also zu Pseudo-Tribaden werden. Man glaubt, daß die
weibliche Homosexualität, wie auch die männliche, in den oberen
Gesellschaftsschichten häufiger zu finden ist als in den unteren,
doch bestreiten das Hirschfeld und Andere. Ich sprach
darüber einmal mit einem praktischen Landarzt, der eine sehr große
Praxis hatte und einen weiten Blick besaß. Er konnte sich nur
eine einzigen Falles besinnen, daß ein Mann homosexuell war,
nie eine Frau. Das gibt doch zu denken! Eine sehr talentierte
Schriftstellerin, eine Homosexuelle, die gerade der Homosexualität
auf dem Lande nachgegangen war, behauptete mir gegenüber, daß sie
früher ganz bestimmt dort ebensoviel Urninden angetroffen habe, wie
in der Stadt. [bookmark: page45]

		II.

Die Grenzen der sexuellen Aufklärung.

		Es ist merkwürdig, wie seit einigen Jahren das Interesse für
Geschlechtsvorgänge im Publikum um sich gegriffen hat. Das hängt
sicher nicht bloß mit den gewaltigen wissenschaftlichen Forschungen
auf diesem Gebiete zusammen, sondern nicht zum wenigsten mit der
regen Propaganda, die viele populäre Schriftsteller dafür machen,
unterstützt gewiß noch teilweis durch Verleger, die dadurch neue
Gewinne einzuheimsen hoffen und das, wie die Tatsache ergibt, mit
Recht.

		Es fragt sich nun, wieviel an diesen Bestrebungen berechtigt
ist, wieviel nicht. Trotzdem durch das Christentum das Sinnliche im
Menschen immer mehr geknebelt ward, der Katholizismus hier weiter
mithalf und das Zölibat als das Höchste hingestellt wurde, hatte
sich das Volk im ganzen doch wenig darum gekümmert, wie die muntere
Vermehrung der Volkszahl deutlich bewies. Aber auch in den
gebildeten Schichten bereitete sich allmählich eine Auflehnung
gegen das Verachten des Sexuellen vor, bis durch neuere Forschungen
die Reaktion immer lebhafter wurde. Man erkannte immer mehr die
volle Berechtigung auch des Sexuellen, als etwas uns von Gott
Eingepflanzten an und suchte dasselbe mündlich und schriftlich
darzulegen. Immer mehr sah man ein, wie tief dasselbe in unser
ganzes Leben, unsere ganze Kultur eingreift, wie Kunst, Literatur,
Wissenschaft, Religion davon mächtige Einflüsse und Einschläge
erhalten, ja, wie auch sogar unser eigenes Ich, unser Charakter
davon durchtränkt ist und eine tiefe Wurzel von dorther bezieht. So
ward das Verächtliche, ja Ekelhafte, was die mißverstehende
Religion und Dogmatik über alles Sexuelle ausbreitete, immer mehr
weggezogen und einer objektiveren Würdigung die Bahn gebrochen.
Namentlich haben hierzu die Sexologen viel beigetragen, indem sie
das Ubiquitäre der sexuellen Regungen und Abirrungen aufwiesen.
Freud zeigte sehr plausibel, wie ein Teil des
Sexuellen – den er sicher weit überschätzt – sublimiert
wird, d. h. zu geistigem Schaffen irgend einer Art oder zu
gewissen Eigenschaften umgewandelt wird. [bookmark: text72]F72

		Besonders sind es 3 Themen, die in neuerer Zeit
wissenschaftlich und populär ein besonderes allgemeineres Interesse
verdienen: die sexuelle Aufklärung der Jugend, die sexuelle
Abstinenz und die Lehre von den sexuellen Perversionen und
Perversitäten. Dies erklärt sich nicht nur daraus, daß für das
große Publikum diese Dinge mehr oder weniger [bookmark: page46] neu sind, sondern auch daraus, daß
der Laie sogar instinktiv fühlt, was für große praktische Folgen
eine richtige Aufklärung in diesen Dingen haben müsse.

		Am ersten tauchte die Frage der sexuellen Aufklärung der Jugend
auf und sie bewegte sich seit Jahrzehnten besonders in der
Richtung, die Jugend vor den Gefahren der Onanie zu warnen, welche
freilich ungebührlich aufgebauscht wurden. Unzählig waren die
hierher gehörigen populären Schriften seit ihrem Urahnen, dem
berüchtigten Buche Retaus über »Selbstbewahrung«. Trotzdem
wird man wohl nicht behaupten wollen, daß die Selbstbefleckung
abgenommen hätte. Viele Gemüter wurden aber durch die gemalten
Schreckbilder ängstlich, suggerierten sich allerlei Nervenleiden
und wurden gewiß oft genug der Nervosität und bei bestehender
Anlage wohl auch einmal der Psychose zugeführt, wobei in letzterem
Falle aber nicht die Onanie als Ursache zu gelten hat –
wir kennen jetzt kein onanistisches Irresein! – sondern die
durch jene ungeschickten Bücher angeregte Angst, Sorgen und so
fort. Erst später trat noch eine ganz andere Gefahr als die der
Onanie auf, vor der man die Jugend bewahren wollte: die
Geschlechtskrankheiten. Man erkannte mehr und mehr die furchtbaren
Folgen derselben an. Die Gynäkologen wiesen dem Tripper einen hohen
Prozentsatz bei Entstehung der Frauenkrankheiten und der Sterilität
an, die Nervenärzte erkannten namentlich die Syphylis als direkte
oder indirekte Ursache verschiedener Nervenleiden, und durch die
Irrenärzte ward ihr Zusammenhang mit der Paralyse festgestellt
sowie als wahrscheinliche Ursache bei 10 Proz. und noch
mehr der Idioten und Imbezillen. Dieser neuen Tatsachen nahm sich
natürlich die populäre Literatur an, übertrieb die Schäden,
erzeugte so manche Syphylophoben und verängstigte viele Gemüter
unnötigerweise.

		An eine geordnete Belehrung der Jugend dachte man aber erst in
neuester Zeit, und die verschiedensten Vorschläge traten hierfür
auf, sogar an praktischen Versuchen, wenigstens die Abiturienten
höherer Schulen zu belehren, hat es nicht gefehlt. Noch aber ist
keine Einigung darüber erzielt, wann diese Aufklärung zuerst
erfolgen soll, durch wen und auf welche Weise. Man glaubt aber doch
im allgemeinen, daß eine solche eintreten soll, sobald passende
Gelegenheit sich dazu darbietet, d. h. wenn die Kinder
anfangen nach dem warum? zu fragen. Zu Hause dürfte es am besten
geschehen durch die Eltern und zwar in passender, dem kindlichen
Verständnis adäquater Weise. In der Schule kann der
naturwissenschaftliche Unterricht, besonders die
Befruchtungsvorgänge bei den Pflanzen, als geeigneter Ausgangspunkt
[bookmark: page47] dafür gelten.
Jedenfalls ist es besser, die Belehrung geschieht in zarter Weise
seitens der Eltern und Lehrer, statt in der rohen Art durch die
Mitschüler, was der gewöhnliche Weg des Wissens ist. Schon früh muß
der Vater, noch mehr aber der Lehrer zunächst auf die Gefahren der
Onanie hinweisen, ohne aber zu übertreiben oder einen ertappten
kleinen Sünder als einen schweren Verbrecher zu brandmarken. Die
abgehenden Schüler in den größeren Städten sind schon in den
mittleren Klassen der höheren Schulen auf die Gefahren des
geschlechtlichen außerehelichen Verkehrs hinzuweisen. Es ist
lächerlich hier erst bis zum Abgange der Primaner warten zu wollen,
wenn schon die meisten Tertianer in sexualibus theoretisch zu Hause
sind, manche sogar in praxi, noch mehr aber gilt dies von den
Primanern und Sekundanern [bookmark: text73]F73. Man warte also nicht erst, bis die
Geschlechtskrankheiten bereits Verheerungen angerichtet haben! Bei
den Mädchen muß die Mutter beim Herannahen der Pubertät den
Eintritt der Menstruation mit ihren Folgen ihrer Tochter
voraussagen, sie vor Onanie warnen und auch vor intimem Verkehr mit
dem anderen Geschlecht wegen einer möglichen Schwangerschaft oder
Ansteckung. Sie kann das viel besser und natürlicher tun als die
Lehrerin, und das Gleiche gilt vom Vater beim Sohne, wenn –
beide nicht nur die nötige Bildung haben, sondern vor allem das
erforderliche Zartgefühl und Lehrtalent besitzen, woran es leider
so oft hapert. Der Mutter muß auch obliegen, ihre Tochter vor der
Hochzeit in die Geheimnisse der Ehe einzuführen, wenn es nicht
schon vorher geschah. Mit 18 oder 20 Jahren
könnte man recht gut auch den jungen Leuten eins von den vielen
guten Aufklärungsschriften über sexuelle Dinge in die Hand
geben.

		Mit diesen wenigen Andeutungen will ich mich hier begnügen, da
die Sache, wie schon gesagt, noch nicht ganz spruchreif ist, und
ich hier vor allem von einer anderen sexuellen Aufklärung
reden möchte. Die eben geschilderte betraf die normalen
physiologischen Vorgänge. Dazu gehört auch, bis zu einem gewissen
Grade, die so wichtige Anleitung zur sexuellen Abstinenz bis zur
Verheiratung, namentlich wegen der drohenden Ansteckungsgefahren
und ihrer furchtbaren Folgen. Ich habe auch dies Kapitel wiederholt
behandelt [bookmark: text74]F74, will aber hier gar
nicht darauf eingehen, zumal die Meinungen darüber gleichfalls noch
sehr hin und herschwanken. [bookmark: page48]

		Ich habe hier vielmehr eine weitere Aufklärung im Sinne und zwar
die bezüglich der sexuellen Perversionen und Perversitäten, die
gewöhnlich bei der sexuellen Belehrung der Jugend nicht berührt
wird, was in diesem Alter meist auch wenig nötig erscheint. Was
mich speziell veranlaßt, hier darüber zu schreiben, ist folgender
Brief, den ich mit dem Poststempel Nürnberg
vom 19. November 1911 von einem Anonymus
erhielt. Er lautet folgendermaßen:

		Hochverehrter Herr Professor!

		Verzeihen Sie, hochverehrter Herr Professor, daß
ich mir erlaube, Sie auf ein Thema aufmerksam zu machen, das
aktuell und wichtig genug wäre, von hochgeschätzter Seite
besprochen zu werden. Es sind das die Gefahren der Aufklärung auf
homosexuellem Gebiete.

		Von einem Regierungsvertreter wurde einmal dem
Vertreter der Gegner des berüchtigten § geraten: »Klären Sie das
Volk auf, daß es die Beseitigung dieses § versteht.« In diesem
Sinne wurde in bester Absicht nun gearbeitet. Der Erfolg?

		In einem Städtchen meiner Heimat lebt seit acht
Jahren ein Oberst in Pension, ein Edelmann in jeder Beziehung,
hochgeachtet und beliebt. Er lebt fast einsam, nur der Jagd, zwei
Schwestern versehen den Haushalt ... Ich war entsetzt, als ich
gelegentlich kurzen Aufenthaltes dort aus hämischem Philistermund
auf der Bierbank hören mußte: ... Unser Oberst? Ist mir kein
Rätsel mehr. Denkt nur an Eulenburg, Moltke x. x. Wie lang
ist's her, hat sich Hauptmann Sommer in Ingolstadt, dann
Hofkavalier Baron Beckedorf beim Fürsten Taxis erschossen? Und der
Oberst? Noch so jung und schon a. D. Wer weiß? Der hat auch
noch kein Frauenzimmer angeschaut!« ...

		Das nur ein Beispiel von vielen gewiß ähnlich
gelagerten Fällen. Vielleicht könnten Sie, hochverehrter Herr
Professor, Worte finden, dahin, daß diese Seelenrätsel zur Debatte
kommen in wissenschaftlich gebildeten interessierten Kreisen, nicht
aber weiter in Vorträgen, Massenbroschüren usw. vor der
unverständigen Masse zur Enträtselung aufgerollt werden, wodurch
sehr häufig nur Stoff zu Verleumdungen und Verdächtigungen
geschaffen wird.

		In aufrichtiger Verehrung!

		Ich kann dem Briefschreiber nur Recht geben. Schon lange,
bereits im Altertum, kannte man allerlei Perversionen und
Perversitäten sexueller Art [bookmark: text75]F75. Aber sie wurden mehr als verabscheuungswerte
Kuriositäten betrachtet, die nur selten vorkommen und kaum
wirkliches Interesse beanspruchen. Da war es v. 
Krafft-Ebing, der zuerst in seiner Psychopathia sexualis
diese disjecta membra [bookmark: page49] zusammenlas, sie lichtvoll in Rubriken
einteilte, ihre relative Häufigkeit nachwies und schon das Bestehen
eines endogenen Faktors für viele wenigstens annahm. Auf seinen
Schultern erstanden dann viele Sexologen, die noch tiefer
eindrangen, Detailfragen zu lösen suchten oder neue Probleme
aufstellten, vor allem aber immer mehr das Endogene betonten,
namentlich in der echten Homosexualität, sodann aber auch die Keime
all dieser sexuellen Abirrungen bereits im Normalen nachwiesen, sie
also meist als Hypertrophien allgemein angeborener Anlagen
bezeichnen konnten. So ward der Exhibitionismus, Fetischismus,
Sadismus, Masochismus studiert, am meisten jedoch die
Homosexualität, da diese offenbar am verbreitetsten erschien, die
schwersten sozialen Folgen nach sich zog und schon früh die
Gesetzgeber gegen sich aufbrachte. Den von jeher bestehenden
Kapiteln: Unzucht, Sachbeschädigung, Diebstahl usw. wurden nun
eigene Urnings-Paragraphen hinzugefügt, die noch jetzt leider in
den meisten Ländern bestehen, so z. B. bei uns. Ich habe aber
hier nicht näher darauf einzugehen, besonders da ich speziell in
diesem Archive und anderen Orten oft genug die Homosexualität
eingehend untersucht habe.

		Ich sagte schon, daß alle diese Abnormitäten im großen Publikum
nur wenig Interesse erweckten und sogar meist unbekannt waren. Da
kam die eindringliche und vielfältige Forscherarbeit, die nicht nur
das Psychologische zu erforschen hatte – denn die Sexualpsyche
gehört zur allgemeinen Psyche und ist durch viele Fäden mit ihr
verbunden –, sondern auch die Richter in foro zu beleuchten
suchte, da leider die Sexualverbrechen aller Art sich immer mehr
häuften. Die Presse sorgte nun zunächst dafür, daß die Details aus
den Gerichtssälen in das große Publikum getragen wurden, bis in das
kleinste Provinzblättchen hinein. Noch mehr taten es jedoch
berufene, vor allem aber unberufene Skribenten, die den Markt mit
populären Darstellungen über das sexuelle Gebiet überschwemmten,
und die Verleger sorgten weiter für anziehende, verlockende bunte
Umschläge, die mehr auf den Lüsternen als den Lernbegierigen
berechnet waren. Was Wunder, daß diese kleinen, billigen Hefte
rasend abgingen und nun heute jeder Besenbinder über Sadismus oder
Urningtum sein Parere abgeben zu können glaubt. Man muß nur selbst
gesehen haben, wie z. B. in Berlin zur Zeit der
Eulenburgprozesse auf den Straßen die Extrablätter oder Broschüren,
welche diese behandelten, abgingen. So ward zunächst das
Großstadtproletariat, aber auch mehr oder weniger die Provinz mit
unverstandenem Zeuge gefüttert und geradezu vergiftet. Endlich
wurden auch wissenschaftliche, noch mehr aber populäre Vorträge
über diese Materie gehalten. [bookmark: page50]

		Bei dieser bedauerlichen Sachlage ist es nun höchste Zeit die
warnende Stimme zu erheben, will man nicht dereinst die Rolle des
Predigers in der Wüste spielen. Die große, auf das spezielle
Gebiet der sexuellen Perversionen und Perversitäten gerichtete
Forscherarbeit war absolut nötig, und sie stellt nur den
Anfang weiterer Untersuchungen dar. Habe doch ich mit anderen sogar
die Notwendigkeit der Errichtung eines eigenen Lehrstuhles für
Sexologie an Universitäten, mit obligatem Unterricht und
Bestimmung der Sexologie als Examenfach, mehr als einmal warm
befürwortet. Besonders der praktische Arzt wird, wenn er näher
zusieht, sehr bald einsehen, was für eine große und oft unheilvolle
Rolle die abgeirrte, überstarke oder frühzeitige Sexualität spielt.
Bis jetzt stand er diesen Dingen ziemlich ratlos gegenüber, weil er
so gut wie nichts davon wußte. Das muß anders werden! Aber
auch der Jurist soll schon auf der Universität sich um diese Dinge
kümmern, um sie bei Sexualverbrechen richtig zu beurteilen, was er
bisher nicht tun konnte. Er muß sich hierbei von persönlichen Zu-
oder Abneigungen, dogmatischen Sätzen usw. nicht beirren lassen,
sondern soll diese Dinge biologisch kennen und begreifen lernen.
Dann erst wird er gerecht urteilen und auch hier das »Menschliche,
Allzumenschliche« begreifen. Aber endlich muß jeder Gebildete
von diesen sexuellen Abirrungen das Nötigste wissen, weil ihm
dann erst vieles aus Kunst, Literatur und Wissenschaft klar wird
und er dadurch auf die große Rolle des Sexuellen überhaupt in allen
diesen Gebieten, vor allem aber in der Ethik, Psychologie,
Pädagogik, hingewiesen wird. Dann auch wird er anders und gerechter
speziell über die Homosexuellen denken. Der Lehrer insbesondere
wird frühzeitig dadurch sein Auge für allerlei Anzeichen abnormen
sexuellen Gebahrens schärfen und bei Zeiten hier eingreifen können.
Noch mehr aber gebildete und belehrte Eltern.

		Aber weiter als in gebildete Kreise soll man die Kenntnis
dieser Dinge nicht bringen! Das große Volk, die Ungebildeten
brauchen davon nichts Näheres zu wissen. Es würde ihnen, da sie
davon doch nur wenig verstehen würden, wenig nützen, sogar nur
schaden und bei ihnen die Autorität der Gebildeten noch mehr als
jetzt schon untergraben. Die Lehrer in der Schule würden schon ein
wachsames Auge auf die Volksschüler haben, sie auch später in der
Fortbildungsschule durch passende Aufklärung vor etwaiger
Verführung zu bewahren wissen. Das genügt völlig. Eine
systematische Belehrung des Volkes in diesen Dingen halte ich, im
Gegensatz zu der über physiologisch-sexuelle [bookmark: page51] Vorgänge, für unnötig und
sogar gefährlich. [bookmark: text76]F76 Der Verstand ist noch nicht reif genug, um
gewisse Tatsachen richtig begreifen und würdigen zu können, das
soll ihren Leitern überlassen werden. Auch der Arzt kann hier
gelegentlich mit einspringen, und so dürfte das Wohl des kleinen
Mannes gut bewahrt werden und Fehlen aus Unkenntnis des Gesetzes
schwerlich vorkommen. Vor allem aber sollte die Presse in ihren
Berichten über solche sexuelle Vorgänge zurückhaltender sein,
gewisse Prozesse dürften nicht öffentlich verhandelt, die
populären Darstellungen seltener und vor allem die
Schauergeschichten und Hintertreppenromane, die sich mit sexuellen
Aberrationen befassen, unterdrückt werden. Wenn die Wahrheit
auch nur eine unteilbare ist, so muß man sie, wie der Arzt die
Medizin, in praxi doch dosieren, d. h. nicht jedem in voller
Stärke verabreichen. Die volle Helligkeit verträgt eben nicht jedes
Auge.

		— — —

		III.

Über Privatrache (Volksjustiz) beim Ehebruch, speziell die
ραφανίδωσις.

		Eine ethnographisch-psychologische Studie.

		Jedes Verbrechen wurde bekanntlich zunächst vom Einzelnen,
Geschädigten persönlich gerächt, bis mit festerer Fügung des
Staates die Staatsgewalt selbst die Strafe in die Hand nahm.
Trotzdem wurde [bookmark: page52]
noch lange in einzelnen Fällen die Privatrache gestattet und auch
heute noch werden oft genug auf diese Weise kleine Verbrechen oder
Vergehen gesühnt, wenn auch contra legem. Es ist dies ja auch
begreiflich. Unmöglich kann man wegen jeder Kleinigkeit den Staat
um Hilfe anrufen, und so wird die Privatrache gewissermaßen
stillschweigend geduldet. Es besteht demnach neben der Staatsjustiz
im Verborgenen mehr oder weniger noch eine Volksjustiz. Besonders
die Prügelstrafe spielt hier eine große Rolle und vereinfacht sehr
den Geschäftsgang. Schärfere Strafen, namentlich aber Tötung,
sollen natürlich stets der Privatrache entzogen sein und kommen in
der Tat in zivilisierten Gegenden nur selten vor, außer bei dem
leider noch immer blühenden Duell. Am schärfsten zu verurteilen ist
aber die Lynchjustiz, also ausgeführt durch die erregte Volksmasse,
die in blinder Leidenschaft weit über das Maß des Erlaubten
hinausgeht und Recht und Unrecht nie genau prüft.

		Vielleicht mit am längsten hat die Selbsthilfe bestanden –
und besteht teilweis noch jetzt – beim Ehebruch. Das begreift
sich leicht, da ja die Ehe eine fast so alte Institution ist wie
das Eigentumsrecht. Das erste Motiv der Bestrafung lag sicher in
der Verletzung des Eigentums, da ursprünglich die Frau nur
als res, als Eigentum galt. So kommt es auch, daß bisweilen der
Ehebrecher wie ein Dieb bestraft ward und wird, z. B. durch
Abschneiden von Nase und Ohren. Mit der Veredelung der Ehe kam aber
als zweites Motiv der Vertrauensbruch hinzu, wie
Westermarck mit Recht anführt, indem die schuldige Treue
seitens des Verführers verletzt wird, und so besonders ein Vergehen
gegen den Ehemann der treulosen Frau zustande kommt. Als drittes
Motiv sei die Eifersucht erwähnt, die vielleicht noch
vor dem zweiten Motiv auftrat, und vor allem gern eine
Affekthandlung auslöst, so namentlich die leicht entstehende
Tötung, zumal wenn der Ehebrecher in flagranti ertappt wurde. Dies
Moment spielt gewiß auch noch heute eine Hauptrolle, wobei sich
zugleich mit höherer Kultur noch das Gefühl der erlittenen
Schmach verbindet. Dies betrifft aber immer nur die persönliche
Seite des Ehebruchs. Fast noch wichtiger erscheint die
soziale Seite desselben, die freilich bei der Privatrache
nicht oder nur leise mit anklingt. Der Ehebruch erzeugt nämlich ein
Gefühl der Unsicherheit bez. der rechtlichen Kinder und deshalb
mußte der Staat vor allem hier eingreifen, da ja eine
intakte Familienführung einen Grundpfeiler der Familie und somit
auch des Staates bildet.

		Es mußte also allmählich der Ehebruch immer schärfer geahndet
werden und zwar nicht nur durch das Gesetz, sondern auch in der
[bookmark: page53] Privatrache.
Die Art und die Höhen der Strafen geben uns daher bis zu einem
gewissen Grade einen Maßstab für die Hochhaltung der Ehe, indirekt
auch des Weibes, obgleich hier fast immer und überall auch die
Herren- und die doppelte Geschlechtsmoral galten, d. h. bei
den Männern wurde die Tat meist milder beurteilt, als bei der Frau.
Hatte doch das starke Geschlecht überall die Gesetze gemacht und
sich natürlich in Vorteil gegenüber den armen Frauen zu setzen
gesucht. Alles, was zuungunsten der Letzteren vorgebracht wurde und
wird, so z. B. bez. des Ehebruchs die daraus resultierenden
Unsicherheiten betreffs der Abstammung der leiblichen Nachkommen,
sind in letzter Instanz doch nur Scheingründe! [bookmark: text77]F77

		Da Hunger und Liebe die stärksten Triebe im Menschen darstellen,
der erstere der Selbsterhaltung, der zweite der Fortpflanzung
dient, so sind die daraus entstehenden Delikte:
Diebstahl (zunächst von Nahrungsmitteln, dann im weiteren
Sinne) und sexuelle Delikte (darunter Verführung und Ehebruch)
sicher die häufigsten, und doch kommt nur ein verschwindend
geringer Teil derselben zur Kognition der Behörden. Das allein
spricht schon dafür, wie viel mehr Fälle davon noch jetzt durch die
Privatrache gesühnt werden, als durch die staatlichen Maßnahmen;
das meiste allerdings bleibt wohl überhaupt unentdeckt.

		Im folgenden wollen wir nun kursorisch die gesetzliche und die
eigenmächtige Behandlung des Ehebruchs bei verschiedenen Völkern
beleuchten und daraus einige Lehren zu ziehen suchen. Wir fangen
hierbei am besten wohl bei den Alten an, bei den Griechen und
Römern.

		1.

		Professor Josef Kohler in Berlin schrieb mir
am 1. Februar 1912: »Ich darf Ihnen vielleicht
mitteilen, daß es allgemein griechisches Recht war, daß der
Ehebrecher, wenn nicht getötet, doch schon mißhandelt und
verstümmelt werden durfte, wie das schon aus dem gortynischen
Gesetz hervorgeht, doch war ein Lösungsrecht gegeben und die Unbill
trat erst ein, wenn der Täter nicht innerhalb einer bestimmten Zeit
von seinen Verwandten ausgekauft wurde.«

		Herrmann weiß in seinem Lehrbuche der Griech.
Rechtsaltertümer (Freiburg und
Tübingen 1884, 3. Aufl.) nichts hierher gehöriges
[bookmark: page54] zu berichten,
wohl aber in seinem Lehrbuch der Griechischen
Privataltertümer (Freiburg und
Tübingen 1882, 3. Aufl.). Der Ehebruch ward bei den
Griechen zunächst nur als Störung des Hausfriedens angesehen, die
den Beleidigten zu unmittelbarer Rache ermächtigte. Auch die
Entehrung einer Jungfrau war nur ein Eingriff in fremde Rechte, der
durch nachfolgende Heirat völlig ausgeglichen ward. Der Kaufpreis
konnte zurückverlangt werden, wenn die Frau im Ehebruche betroffen
ward. Sonst bestand die Rache in Geldbuße (μοιχάγρια) oder in
körperlicher Strafe (παρατιλμός, ῥαφανίδωσις).

		Noch ausführlicher belehrt uns aber besonders Beauchet in
seinem hochinteressanten Werke: Histoire du droit privé de la
République Athénienne, Bd. I, Paris 1897, wo wir auch die
Grundlagen der griechischen Ehe am besten kennen lernen. Der
Ehemann durfte nicht mit Dirnen (courtisanes) oder Knaben
verkehren, der Ehefrau stand sonst die δίκη κακώσεως, die Anklage
auf κάκωσις (Schlechtigkeit, schlechte Führung) zu, doch
meinen die Einen, daß dies nicht jeder beliebig verheirateten Frau
zukäme, sondern nur der γυνὴ ἐπίκληρος (=
Erbtochter) (p. 229). Beauchet glaubt dies auch, und zwar
anknüpfend an Suidas und Demosthenes. Die ἐπίκληροι
waren Frauen, die den Vater verloren, keine Brüder mehr hatten und
unter spezieller Vormundschaft eines Archonten
standen (p. 230). Der einfache Ehebruch war für den Mann
nach dem attischen Rechte ohne Folgen. Nur der Ehebruch der Frau
wurde durch das Straf- und Zivilrecht bestraft. Der Ehebruch des
Mannes war höchstens eine »faute morale«. Der Ehebruch der Frau
bringt dagegen fremdes Blut in die Familie, Kinder, die unwürdig
sind, den Familiengöttern heilige Opfer zu bringen, oder, wenn es
doch geschieht, ist es ein sacrilegium. Schon das Gesetz Manus
unterscheidet so. Ehebruch heißt im attischen Rechte μοιχεία,
bezeichnet aber auch jeden illegitimen Verkehr mit einem Mädchen
oder einer Wittwe. Auch wird φϑορά (Verderben) = μοιχεία
gebraucht. Der Ehebrecher heißt μοιχός, die Ehebrecherin
μοιχευομένη (pag. 233). Die Frau und ihr Verführer werden
ziemlich streng bestraft. Ehebruch kann die Ehe lösen, die Frau
wird verstoßen (234). Nach einem Gesetze Drakons konnte der
Ehebrecher, in flagranti ertappt bei einer Verheirateten oder einer
Konkubine, straflos durch den Ehemann oder die Konkubine getötet
werden, doch nur eben in jenem Falle (p. 235). Wenn
dagegen der Ehebruch im Bordell geschah oder mit einer Dirne, oder
wenn eine Falle gestellt war, so wurde der Tod nicht gestattet,
auch nicht, wenn beide Teile zum Heimatsaltare flohen. Man glaubt
endlich, daß μοιχεία einem Fremden gegenüber nicht galt (236).
Wo der [bookmark: page55]
Ehebrecher nicht getötet werden durfte, konnte man ihn aber zur
Schmach mißhandeln, und zwar 1. durch παρατιλμός und
2. ῥαφανίδωσις. Die Alten, besonders die Komiker spielen oft
darauf an. Man behauptet sogar, man hätte dem Ehebrecher die Augen
ausstechen oder ihn mit dem Glüheisen brennen können, doch ist das
nicht sicher (p. 237). Der geschädigte Ehemann kann aber
auch ganz auf Rache verzichten und nur eine Geldbuße verlangen. Er
konnte den Ehebrecher auch einsperren, bis zur Kautionsstellung.
Der Letztere konnte die Sache eventuell
anfechten (p. 238). Wurde der Ehebrecher nicht in
flagranti ertappt, so konnte man gegen ihn eine γραφή μοιχείας
anstrengen; in flagranti wurde wahrscheinlich der Tod
ausgesprochen (p. 239). Ob die Frau selbst bestraft
wurde, ist nicht sicher, doch mußte sie verstoßen werden, wurde
ἄτιμος, durfte auch keine Schmucksachen tragen. Einzelne Gesetze
entzogen ihr auch die Mitgift (p. 242). Der Ehemann war
wahrscheinlich stets der κύριος der Frau, aber nicht ohne weiteres
ihr Vormund; wo sie bevormundet ist (das bes. bei der
ἐπίσκληρος, Näcke) so bleibt der Vormund der κύριος.

		Nach Iwan Bloch [bookmark: text78]F78 wurde die griechische Ehe
als notwendiges Übel betrachtet. Ehen aus Liebe waren selten.
Besser schon war die römische Ehe, da die römischen Matronen mehr
geehrt waren. Eine merkwürdige Folge der strengen Auffassung des
Ehebruchs und der Bestrafung der Ehebrecher bei Griechen und Römern
war nach Bloch die Begünstigung der Prostitution, die
schon seit Solon planmäßig betrieben ward, um die Ehen zu
schützen. Es bestand also Freiheit des Verkehrs mit den Dirnen,
die meist Sklavinnen waren, dazu erzogen und verkauft oder von
ihren Besitzern so ausgenutzt. Sie waren, ebenso bei den Römern,
eingeschrieben und sittenpolizeilich überwacht (von den
Ädilen). Die solonischen Huren gehörten dem Staatsfiskus an und
brachten ihm Einkünfte. Dieser außereheliche Verkehr ward also
sogar empfohlen und begünstigt, und Bloch glaubt, daß im
Altertume die Hurerei vielmehr florierte als heute, schon allein,
weil es viel mehr Sklaven als Freie gab. Daß der Ehebruch in
Griechenland an der Tagesordnung war, bezeugt unter anderen, wie
Moll [bookmark: text79]F79
richtig erwähnt, die griechische Mythologie – ein vorzüglicher
Niederschlag der geltenden Ethik –, die von Ehebruch und
Knabenliebe förmlich wimmelt. Nach Westermarck [bookmark: text80]F80 (p. 364) galt
bei [bookmark: page56] den
Römern als Ehebruch nur der Verkehr mit einer fremden Ehefrau,
nicht aber mit einem fremden Mädchen. Plutarch
verurteilt (p. 365) den treulosen Gatten, auch
Aristoteles verlangt, aber nur aus Klugheitsrücksichten, vom Mann
Treue. Bemerkenswert ist, daß Plautus im »Mercator« meint, es sei
ungerecht, daß der Gatte Treue fordert, ohne selber treu zu sein.
Er ist also wohl der einzige antike Schriftsteller, der die
doppelte Geschlechtsmoral verdammt! Das Christentum verurteilte
dann beiderseits den Ehebruch, und das war ein großer Fortschritt.
Nach den römischen Juristen ( Westermarck, p. 366)
war der Ehebruch nur strafbar beim Weibe, weil die Gefahr der
Unterschiebung eines Kindes vorlag und die Versuchung zur Untreue
sowie die Leichtigkeit dazu beim Mann viel größer wäre.
Hammurabi (im 2. Jahrt. vor Chr. König
der 1. Dynastie Babyloniens) bestrafte in seinem
Gesetzbuche den Ehebruch und sonstige die Ehe gefährdende Vergehen
schwer, in der Regel mit Todesstrafe. [bookmark: text81]F81

		Wir sehen also daraus, daß im Altertum überall Garantien gegen
den Ehebruch bestanden, wenn auch in verschiedener Ausgestaltung.
Die Strafen waren meist schwer und vom Staate verhängt, doch gewiß
nur bei Anklage, und diese scheint doch recht selten gewesen zu
sein, da in der Literatur darüber nur spärliche Notizen vorhanden
sind. Die griechischen Papyri aus der
ptolemäisch-römisch-byzantischen Zeit enthalten darüber scheinbar
auch nur Weniges [bookmark: text82]F82. Es ward eben meist nicht
an die große Glocke gehangen, geduldet oder Selbsthilfe geübt, wozu
das Gesetz ja bei Ertappung in flagranti meist sogar die Erlaubnis
gab.

		Bez. der griechischen Ehe ist gewiß noch manches dunkel. Am
besten kennt man noch die Bestimmungen bei den Athenern in der
Blütezeit. Wie es vorher, nachher war, wie in den einzelnen
Staaten, das weiß man wohl kaum. Jedenfalls gab es da
Verschiedenheiten, namentlich, ob es sich um einfachen oder
doppelten Ehebruch handelte, ob es nur Freie betraf, Sklavinnen,
Metöken, Heloten usw. Doch kennen wir nicht die Unterschiede. Auch
war es jedenfalls nicht gleich, ob die eine Partei reich, vornehm
war, Protektion genoß oder nicht. Jedenfalls konnte nicht nur der
ledige Mann sich sexuell ausleben, sondern auch der
verheiratete – kaum das Mädchen – aber sie mußten die
Ehen respektieren und sich vor dem Ertapptwerden hüten. Sonst
schadete es ihnen nur selten, wohl aber der Frau, die scheinbar
jedoch mit dem Leben stets davon kam, während der [bookmark: page57] Mann eventuell getötet
oder stark mißhandelt werden konnte. Wenn der Ehebruch (bei
Ertappung) staatlich streng geahndet wurde, so geschah es weniger
aus ethischen als aus rein privatrechtlich praktischen oder
sakralen Gründen. Die Frau galt ja in der Hauptsache noch als res
und als Sinnesobjekt. Der Begriff der reinen, lauteren Liebe
zwischen den Geschlechtern entwickelte sich erst allmählich bei den
Griechen [bookmark: text83]F83.

		Wir erwähnten nun schon oben, daß eine mehrfach angezogene
Strafe für den ertappten Ehebrecher die ῥαφανίδωσις, die
»Verrettichung«, die Eintreibung eines Rettichs in den After,
darstellte. Jeder klassisch Gebildete wird sich dieser
abscheulichen Prozedur aus der Lektüre des Aristophanes erinnern.
Herr Professor Dr.  Roscher in Dresden [bookmark: text84]F84, der
berühmte Philolog, hatte die Güte, mir die zwei hierher gehörigen
Stellen nebst Übersetzung und Erklärung nach den Scholiasten
herauszuschreiben. » Aristoph. Plut. 168: ὁ δ άλούς γε εοιχὸς
διὰ δέ που παρατίλλεται = Ein anderer, der im Ehebruch ertappt ist,
wird gerupft, d. h., dem werden die Haare an der Scham, den
Achseln usw. ausgerissen. Der alte Scholiast bemerkt dazu: ὅταν ὁ
μοιχὸς μὴ ἔχῃ ἀργύριον διὰ σέ, ὦ Πλοῦτε, παρατίλλεται. παρατίλλουσι
γὰρ ἵνα λάβωσι χρυσὸν καὶ ἀπολυϑῶσιν ... τὰς τρίχας τοῦ
πρωκτοῦ τίλλεται αὕτη γὰρ ὥριστο δίκη τοῖς μοιχοῖς πένησιν,
αποραφανιδώσις καὶ παρατιλλμοί, οἱ γὰρ π λούσιοι χρήματα παρέχοντες
ἀπελύοντο ... (ὁ μοιχός) διὰ τὸ μὴ ἔ χειν ἀργύριον τὰς
ὑπογαστρίους παρατίλλεται τρίχας, καὶ τέφραν ξέουσαν περιπάσσεται.
D. h. der vermögende Ehebrecher mußte sich mit Geld loskaufen,
dem Unvermögenden wurden die Haare am πρωκτός ausgerissen und auch
mit heißer Asche bestreut, auch erlitt er die
ἀποραφανίδωσις. – Aristoph. Nub. 1083 (vorher war
von einem Ehebruche die Rede, bei dem der Betreffende ertappt, und
sich mit der Berufung auf Zeus' Ehebruch entschuldigt): τί δ, ἢν
ῥαφανιδώϑῇ πιϑόμενός σοι τέφρᾳ τε τιλϑᾑ; ἔξει τίνα γνώμην λέγειν,
τὸ μὴ εὐρύπρωκτος εἶναι d. h. wie aber, wenn dein Schüler
gerettigt wird und ihm mit heißer Asche die Haare ausgerupft
werden? Mit welchen Gründen will er dann beweisen, daß er
keinεὐρύπρωκτος, d. h. einer sei, dessen Hinterer durch das
Eintreiben eines Rettichs weit geworden ist? Der alte Scholiast
sagt dazu: Οὓτω γὰρ τοὺς | ἁλόντας μοιχοὺς ᾔκιζοντο [bookmark: page58] ῥαφανίδας λαμβάνοντες
ἔβαλλον εἰς τοὺς πρωκτοὺς τούτων καὶ παρατὶλλοντες αυτοὺς ϑεσμὴν
τέφραν ἔπέπασσον βασάνους ἱκανοὺς έργαζόμενοι.
Hesych. (antikes Lexikon): ῥαφανιδωϑῆναι. τοὺς μοιχὺς ταῖς
εκφανίσιν ἤλαυνον κατὰ τὴς ἕδρας ... [bookmark: text85]F85.

		In einem Nachtrage (vom 30. I. 1912) teilt
mir Roscher noch mit: »Aus den Ihnen ... übersandten
Zeugnissen geht deutlich hervor, daß der Staat den
Ehebrecher nicht bestraft [bookmark: text86]F86, sondern der Selbstrache des
Beleidigten überließ, der ihn sogar ungestraft töten
durfte (vgl. Xenoph. Hier. 3,3 und Plat. Gesetze
p. 874). Auch schwere körperliche Züchtigung, wohin auch die
ῥαφανίδωσις zu rechnen ist, war gestattet. Oft mochte sich der
Ertappte durch die Geldbuße an den Beleidigten von einem schlimmen
Schicksale loskaufen, und so wird eine solche in der Tat bei
Lysias (de caede Erat. 25) angeboten und (in
Neaer. 65) angenommen. (Becker, Charikles III
2 325). Vgl. auch die Ihnen übersandten Zeugnisse
aus den Scholien zu Aristophanes ...«

		Höchst interessant erscheinen mir aber besonders die
Ausführungen von Professor Dr.  Petermann in
Dresden (Brief vom 13. Februar 1912) zu unserem
Gegenstande, Ausführungen, die der 75jährige Gelehrte bei
seinem phänomenalen Gedächtnisse und Wissen – er ist das
größte Gedächtnis-Genie, das ich bisher kennen lernte – aus
dem Stegreife niederschrieb. Sie lauten folgendermaßen: »Natürlich
war es kein Justizakt, die Raphanidosis, wie etwa das öffentliche
Bespringen der Ehebrecherin durch einen Esel in Campanien, das bei
Apulejus eine Rolle spielt und bei den Pornographen bis auf die
Neuzeit nachklingt, sondern ein privater Racheakt nach dem jus
talionis, welches zunächst zur Pädication des erwischten
Ehebrechers führte, die aber mehr bei den Römern eine Rolle spielt,
während die Griechen die symbolische Ausführung in Form der
Raphanidosis bevorzugen. So wird von Martial ein
leichtsinniger junger Mensch gewarnt, der mit der Frau eines
Tribunus militaris ein ehebrecherisches Verhältnis unterhielt und
im schlimmsten Falle, wenn erwischt, auf das »supplicium puerile«
gefaßt war: »Castra vere!« Non licet hoc! – »Ist etwa erlaubt,
was du tust?« Auch Horaz warnt vor dem Ehebruche mit seinen
gefährlichen Folgen. Der Eine breche auf der Flucht den Hals. Hunc
perminxeerunt calones (Die Stallknechte). Das permingere
bedeutet wörtlich: »bepissen«, kann aber ebenso wie »meiere« auch
in obszönem Sinne verstanden werden. Die Ausführung durch die
Knechte erhöhte natürlich die Schande und ermöglichte eine [bookmark: page59] ausgiebigere
Ausführung. – (So wird bei Aretino eine Buhldirne
durch die Aussicht auf ein lohnendes Abenteuer auf einen
herrschaftlichen Landsitz gelockt, dort aber von der gesamten
männlichen Dienerschaft mißbraucht, endlich aber auf den
splittrigen Stumpf eines Feigenbaumes gesetzt und darauf hin- und
hergezerrt, bis man sie mit ganz zerkratztem Hintern ihren Esel
besteigen läßt.) Bei der Pädikation durch den betrogenen Ehemann
hatte dieser zur Entschädigung doch noch selbst eine
Lustempfindung. Bei der Ersetzung durch den Rettich erscheint der
Geschlechtsakt lediglich als Qual für den Schuldigen, und das
Vergnügen für den Geschädigten besteht bloß in dem Bewußtsein,
seinem Gegner solche zuzufügen. Der Akt selbst zerfällt in zwei
Abschnitte, den vorbereitenden (τέφρᾳ τε τιλϑῇ, er wurde mit
Asche gerupft). Die Enthaarung des Gesäßes war das Kennzeichen
erlittener Pädikation, die eigentlich auf Knaben gemünzt, bei
Erwachsenen verlangte, daß sie solchen möglichst ähnlich gemacht
waren, also namentlich durch sorgfältige Enthaarung (podice
laeves), während der richtige Mann in seinen Bart und seinen
schwarzbehaarten Hintern seinen Stolz setzte, weshalb auch Herakles
als μελάμπυγος verehrt wird. Bei uns gilt bekanntlich im Volksmunde
das Gleiche als Auszeichnung des Adels. Der dieser Manneszierde
beraubte konnte sich natürlich längere Zeit nicht im Gymnasium
sehen lassen. Das Einreiben mit Asche diente als Vorbereitung zum
zweiten Teile, um das Eintreiben des Rettichs möglichst schwer und
schmerzhaft zu machen. Sonst wird bekanntlich zur Erleichterung der
Pädikation Fett oder Speichel angewendet. Den Rettich konnte man
natürlich von viel größerem Durchmesser nehmen als das männliche
Glied, und die Anwendung eines Phallus kommt auch sonst vor. So bei
der Pferdekur (Petronius c. 138, I) [bookmark: text87]F87, die Oenothea zur Wiederherstellung
seiner Manneskraft mit dem Encolp vornimmt. Hierbei kommt als
inneres Reizmittel Pfeffer auf dem eingeölten Instrument zur
Anwendung. Bei der Raphanidosis wirkte in gleicher Weise, aber nur
zum Zwecke der Schmerzerregung, der ätzende Saft des Rettichs.
Während früher ein »Gerettichter« moralisch ruiniert war, hatte
dieses Vorkommnis bei Aristophanes gar nichts mehr zu
bedeuten; ἦν εὐρύπρωκτος, so fragt der λόγος ἄδικος: τὶ πείσεται
κακόν. Man konnte die höchsten Ehrenstellen einnehmen, auch wenn
man dieses Vorkommnis in seiner Vergangenheit hatte. Ja, er weist
im Theater mit dem Finger umher auf die große Mehrzahl der
Zuschauer, überall εὐρύπρωκτοι, so daß [bookmark: page60] der λόγος δίκαιος, der Vertreter des
rechtschaffenen Prinzips, sich geschlagen gibt und im Publikum
Zuflucht sucht [bookmark: text88]F88. Das paedicari als Strafe
spielt bekanntlich auch beim Schutze der Obstgärten eine Rolle,
deren Wächter in unzähligen Priapeis die diebische Jugend auf die
Gefahr aufmerksam macht, die sie bei ihm in anbetracht der
ungeheuren Größe seines Penis laufen (quot pondo tibi mentula
est cacanda). Charakteristisch ist jedenfalls, daß, während sonst
Jungen allüberall und zu allen Zeiten auf die Hinterbacken
gezüchtigt werden, hier der After und Damm zur Züchtigung
ausersehen werden. Die Krone der Verruchtheit in dieser Beziehung
gebührt aber den Mördern des englischen
Königs Eduard II (1327). Während dieser nach seiner
Absetzung im Schlosse Berkley gefangen gehalten wurde, erscholl
eines Nachts schreckliches Geschrei aus dem Schlafgemach des
Königs. Als man in dieses eindrang, fand man ihn tot mit verzerrtem
Gesicht aber ohne äußere Spur von Verletzung. Es hieß, er sei durch
Einstoßen eines glühenden Eisens in den Mastdarm getötet worden.
Während es sich hier um historische Vorkommnisse handelt, sind die
Wütereien der Sadisten gegen den After, bzw. bei den Frauen die
Vagina, meist Ausgeburten einer tollen Phantasie. Die Juliette des
Marquis de Sade wimmelt davon. Tatsache ist dagegen eine ältere
Missetat aus der Zeit des Regenten. Ein vornehmer Päderastenklub
befriedigte erst seine Lust in der gewohnten perversen Weise an
einer Prostituierten, band sie dann an Armen und Beinen auf ein
Bett fest, schob ihr einen Raketenstab in die Vagina [bookmark: text89]F89 und zündete diesen an. Die Entrüstung, die
diese Scheußlichkeit erweckte, war so groß, daß selbst der Regent
seine Kameraden nicht vor einer strengen Ahndung schützen
konnte.

		In einem Nachtrage (14. Februar 1912) schreibt
noch Prof.  Petermann folgendes: »Charakteristisch für
die römische Auffassung der Paedicatio als Strafe oder Rachemittel
ist folgendes Catull'sches Epigramm (Nr. 16):

		Paedicabo ego vos
et irrumabo. Aureli pathice et cinaede Furi, Qui me ex versiculis
meis putatis, quod sint molliculi, parum pudicum;

		Nam castum esse decet pium poetam ipsum;
versiculos nihil necesse est. [bookmark: page61]

		Spaßhaft ist es freilich, daß er, um seine sittliche Reinheit zu
erhärten, ihnen eine sittliche Schandtat in Aussicht
stellt (die freilich nach römischer Auffassung nur für den
leidenden Teil eine Schande war) und daß er sie mit einem Akte zu
strafen droht, der für sie ein Ziel der Sehnsucht war! Daß in der
Sprache unserer Knaben »Rettiche« mit A...prügel gleichbedeutend
ist, möchte ich nicht mit der Raphanidosis in Verbindung setzen,
selbst nicht durch Vermittelung eines gelehrten Philologen, während
den Jungen nur das Resultat, nicht der Zusammenhang klar geworden
wäre, sondern lediglich mit dem brennenden Schmerze, den die
Züchtigung auf dem betroffenen Körperteile, der Rettich auf der
Zunge, zurückläßt« [bookmark: text90]F90.

		Prof. Dr.  Ilberg, in Wurzen, der beste Kenner der
griechischen Ärzte, schreibt mir
am 7. Februar 1912 unter anderem folgendes:
»... offenbar handelt es sich bei der ῥαφανίδωσις um ein rohes
volkstümliches Verfahren, einen Akt der Selbsthilfe, von dem kein
Gesetz weiß. Nach solonischem Gesetz war der Ehebrecher, in
flagranti ertappt, völlig dem betrogenen Ehemann in die Hand
gegeben; er konnte ihn an Leib und Leben bestrafen oder wie er
sonst wollte. Da mag es denn auch, unter Assistenz von Sklaven, zum
Lynchungsakt des ῥαφανιδοῦν gelegentlich gekommen sein. Wer nach
Belegen sucht, wird gewiß bei Griechen und Römern manche finden.
Mir schwebt ein Gedicht des Catull vor (15) mit der
Drohung an einen lüsternen Rivalen am Schluß:

		A tum te miserum malique fati!

Quem attractis pedibus patente porta

Percurrent raphanique mugilesque! [bookmark: text91]F91

		Auch der vorletzte Vers der zweiten Satire des Horaz ist
von manchen auf jene Strafe bezogen worden Es heißt dort: »ne nummi pereant aut puga ant denique
fama.«

puga = πυγή = Steiß könnte in der Tat die
ῥαφανιδωσις bedeuten, allerdings auch bloß paedicatio (
Näcke).

Bei Juvenal (10, 317) finden sich gleichfalls die
mugiles erwähnt:

»... verberibus quosdam moechos

et mugilis intrat«

und bei Horaz Sat. II 7, 46 ss. liest man:

»te conjux aliena capit, meretricula Davum

peccat uter nostrum cruce dignius?
 [bookmark: text94]F94. Eine Erwähnung z. B. [bookmark: page62] auch bei
Alkiphron 3, 62: ὁ μοιχὸς δὲ ἀπολεῖται ῥαφάνοις
τὴν ἕδραν βεβυσμένος (auch hier übrigens der Plural!) Zeit:
III. Jahrh. p. Chr., der Autor archaisiert aber. Bei
den Ärzten wird die Sache m. W. nicht erwähnt, Verletzungen,
Neubildungen, Geschwüre freilich an den betr. Stellen sehr oft. Die
Ätiologie kann natürlich sehr verschieden sein ...«

		Der Geograph und Ethnologe, Prof. O.  Stoll in
Zürich, teilte mir unter anderem folgendes
am 5. Februar 1912 mit: »... Das
griechische ῥαφανιδοῦν »rettigen« war neben dem Ausreißen der
Schamhaare (παρατιλμός) eine schimpfliche Strafe, die der
Ehemann dem Ehebrecher zu applizieren das Recht hatte, die aber
wohl eher der Volksjustiz als dem geschriebenen Recht entsprach.
Falls die Schuldigen in flagranti ertappt wurden, d. h. in
ipso coitu, so hatte der Ehemann das gesetzliche Recht, seinen
Rivalen zu töten, ohne wegen Mordes belangt zu werden, falls der
verpönte Coitus nicht etwa in einem Bordell stattfand oder die Frau
anerkanntermaßen gewerbsmäßige Unzucht trieb. Viel schärfer
ausgesprochen war die kriminelle privatrechtliche Behandlung der
Ehebrecherin. Dies hängt damit zusammen, daß der Ehebruch der Frau
als ein viel schwereres Verbrechen angesehen wurde als der des
Mannes und zwar deswegen, weil durch den Ehebruch der Frau Gefahr
bestand, daß ein illegitimes Kind in den Familienverband
eingeschmuggelt und der religiösen und rechtlichen Vorteile
teilhaftig wurde, die nur legitimen Kindern zustanden. ῥαφανίς ist
wohl sicher der »Rettig«, d. h. eine der zahlreichen
Kulturvarietäten von Raphanus sativus L., als deren Urheimat das
gemäßigte Westasien gilt, die aber schon frühzeitig, jedenfalls
schon vor dem historischen Altertum, auch auf europäischen Boden
gelangt waren [bookmark: text95]F95. [bookmark: page63] Eigentliche
ethnographische Parallelen zum ῥαφανιδοῦν fallen mir momentan nicht
ein, wenn man nicht etwa das Zerquetschen der Hoden des Verführers
seitens des beleidigten Ehemannes bei den Abessiniern dahin rechnen
will. Eine Anzahl von Beispielen finden Sie in Westermarcks
Geschichte der menschlichen Ehe (1893) S. 118 ff.
Auch in der Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft ist,
soviel ich bei flüchtiger Durchsicht sehe, manches enthalten, was
allerdings nicht direkt als Parallele zum ῥαφανίζεσϑαι aufgefaßt
werden kann. Allgemein herrscht die Tendenz vor, den Ehebruch der
Frau härter zu bestrafen, als den des Mannes. Dies erklärt sich zum
Teil aus der tieferen Stellung der Frau bei der Mehrzahl der
Völker, zum Teil aber auch noch daraus, daß beim Ehebruch der Frau
die Gefahr einer Fälschung der Blutsverwandtschaft gegeben
ist ...«

		Ich führe endlich noch folgende Stellen aus einem Buche des
berühmten Folkloristen Dr.  Höfler in Tölz
vom 5. Februar 1912 an. »... ῥαφανιδόω
 (ῥαφανίζεσϑαι) als entehrende Strafe ... war vielleicht
ein entehrendes Symbol des coitus praeternaturalis ...« Dann
erwähnt Schreiber noch verschiedene Strafen bei Ehebruch in
verschiedenen Völkern, die ich später erwähnen werde. Weiter
schreibt er: »Superfoetatio galt früher als Folge eines
Ehebruchs (conjugium supranaturale). Das Adulterium naturae =
Mißgeburt (durch Einfluß der Geister im Alptraum),
Monstrum ... (? sagenhaft?) Entmannen des Mannes mit dem
Dengelhammer (sogenanntes Dengeln). Ich habe etwas derartiges
einmal als Volksglaube vom Hörensagen in Erfahrung
gebracht (Oberbayern). Dengelhammel – ein mit dem
Steinmesser (= tengil) kastrierter Hammel (germanische
Kastration). »Der sollte gedengelt werden« = sollte kastriert
werden, sagt man vom Ehebrecher in Oberbayern ... [bookmark: text96]F96.

		Überschauen wir nun das Gesagte, so können wir bezüglich der
ῥαφανίδωσις wohl folgendes aussagen:

		1) In keinem niedergeschriebenen Gesetze der Alten, weder
bei Drakon, noch Lykurg, Solon usw. finden wir diese Strafe
festgelegt.

		2) Sie ist somit nur der Privatrache zuzuweisen, und wie
jede leibliche Züchtigung und Mißhandlung überhaupt war sie
erlaubt, aber nur, wenn der Ehebrecher in flagranti ertappt
wurde und arm war, d. h. sich nicht loskaufen konnte.

		3) Sie ward bloß an Männern ausgeführt, wahrscheinlich nie an
Frauen und verlangte wohl stets die Mithilfe von andern. [bookmark: page64]

		4) Sie galt als schimpflich [bookmark: text97]F97 und sollte
jedenfalls symbolisch die Paedicatio darstellen, die als Erduldung
für einen Freien ja auch als entehrend galt, wenigstens zu gewissen
Zeiten [bookmark: text98]F98.

		5) Ob die ῥαφανιδωσις auch außerhalb des athenischen
Gebiets stattfand, ist fraglich, Professor Ilberg glaubt es
aber doch.

		6) Ebenso wenig ist bekannt, ob die Strafe nur an Freien,
oder auch Sklaven und Metöken ausgeübt wurde.

		7) Da bloß Komiker – und den Scholiasten nach
anscheinend nur bei Aristophanes erwähnt – und einige Redner
der Unsitte gedenken, wir aber wissen, daß bei ihnen nicht alles
ohne weiteres wahr zu sein braucht, so könnte man sich fragen, ob
überhaupt wirklich die Strafe so vollführt wurde
[bookmark: text99]F99. Doch wird auch bei den Römern –
allerdings wieder nur bei Dichtern – der Sache gedacht, daß
man damit wohl als mit einer Wirklichkeit rechnen muß.

		8) Scheinbar bestand diese Strafe auch bei den Römern,
freilich nur auf das Zeugnis der Dichter hin. Hier werden sogar
Fische dazu gebraucht.

		9) Von den gewiß oft furchtbaren Folgen der Operation wird
uns nichts, auch anscheinend nichts bei den griechischen Ärzten,
berichtet. Außer den großen Schmerzen schon beim παρατιλμος
[bookmark: text100]F100, noch
[bookmark: page65] mehr beim
Einstreuen der heißen Asche, am meisten aber durch die rohe
Eintreibung des scharf beißenden, vielleicht gar geschälten
Rettigs, mußten nur zu leicht schwere Zerreißungen des
Dickdarmendes erfolgen, langes Siechtum und nicht selten
Blutvergiftung und Tod.

		10)  Ethnologische Parallelen zum ῥαφανιδοσις lassen
sich anderwärts nicht beibringen. Wohl aber kann man damit
indirekt in Verbindung bringen die erzwungene Pädikation bei
Frauen (siehe später), das Bespringen durch einen Esel, ferner
das Kastrieren durch Zerquetschen der Hoden, Eingießen heißen
Metalls in die Vagina usw. Das alles als Ausfluß der Privatrache.
Daneben gibt es freilich noch andere Prozeduren, die wir sogleich
betrachten wollen.

		2.

		Bei den Naturvölkern läßt sich Privat- von Staatsrache meist
nicht scharf trennen, da ein geschriebenes Gesetz fehlt. Wir können
[bookmark: page66] im
allgemeinen wohl nur sagen, daß die Privatrache gewöhnlich nicht
öffentlich geschah, wie die von der Tradition, der allgemeinen
Sitte geforderten oder vom Häuptling diktierten und von einem
Beamten vollführten Strafen. Das vorauszuschicken, scheint für das
Folgende nicht überflüssig.

		Nach Westermarck [bookmark: text101]F101
[bookmark: text102]F102 (p. 124) spielt
wahrscheinlich auch bei den Wilden der Eigentumsbegriff beim
Ehebruch eine große Rolle. Der Verführer konnte froh sein, wenn er
den Wert der Braut oder sonst nur Geldstrafe zu zahlen brauchte,
oder wenn er Prügel oder den Kopf geschoren bekam, die Ohren
abgeschnitten, ein Auge zerstört, die Beine mit Speeren durchbohrt
oder wenn Gleiches, der Ehebruch, an seiner eigenen Frau geschieht.
Meist wird er getötet. Bei den Waganda wird Ehebruch noch strenger
geahndet als Mord, und in Teilen von Neu-Guinea soll der Tod außer
bei adulterium fast unbekannt sein. Nach Reade (l. c.
p. 122) leidet bei Wilden häufiger der Verführer, als das
Opfer, meist jedoch wird das treulose Weib mißhandelt, oft getötet
oder verstümmelt, z. B. ihr die Nase abgebissen oder
abgeschnitten (dies auch im alten Ägypten). Im
Jahre 1120 dekretierte das Konzil zu Neaopolis in
Palästina, daß der Ehebrecher kastriert wird und die Nase ihm
abgeschnitten. In den »Uplandslag«, einem alten schwedischen
Provinzialgesetze, wird die Ehebrecherin mit Geld bestraft; wenn
sie keines hatte, wurden ihr Haare, Ohren und Nase abgeschnitten.
Manche Indianer (z. B. die Creaks), schneiden ihr die
Ohren ab, viele Völker rasieren ihr Haupt. Tief eingewurzelt ist
bei den Wilden (p. 130) der Glaube, daß das Weib dem
Manne angehöre, oft aber wird sie nur als Objekt betrachtet, der
Ehebrecher als Dieb, und deshalb werden ihm bei einigen Völkern
Afrikas die Hände abgehauen.

		Mehr noch über den Ehebruch finden wir in einem anderen Werke
Westermarcks, in: Ursprung und Entwicklung der
Moralbegriffe, Leipzig 1907, und zwar im besonderen
Bd. II, p. 359 ss. Die Motive der Bestrafung werden
dort ungefähr so dargestellt, wie wir sie am Anfang unserer Studie
gaben. Sehr merkwürdig ist es, daß manche Völker (p. 360)
den Ehebruch nicht bestrafen, so bei einigen Indianern,
Mongolen, Buschmännern; doch das sind große Ausnahmen. Die Irokesen
bestrafen nur die schuldige Frau. Im allgemeinen muß man den Wert
der Frau ersetzen oder Geldbuße zahlen, oder man erhält
Peitschenhiebe, oder büßt ein Auge oder Ohr ein oder die Beine
werden mit Speeren durchstochen. Viel häufiger wird der Ehebrecher
[bookmark: page67] getötet,
besonders wenn in flagranti ertappt. In Albanien muß sogar
der Gatte den Verführer töten. Bei den Juden ward er hingerichtet,
ebenso bei den christlichen Gesetzgebern (Konstantin
d. Gr. und Theodosius). Auch geschah es im Mittelalter, so in
Schottland; später verfolgte man ihn überhaupt nicht mehr, wie denn
in England noch jetzt Ehebruch als ein bloß kirchliches Vergehen
nicht mehr bestraft wird. Die Bestrafung richtete sich bei den
Völkern oft genug nach dem Gange des Verführers, oder dem des
Gatten oder beider, oder der Ehebrecherin. Der Ehebrecher wird bei
den Monbuttus hingerichtet, wenn die Schuldige von
königlichem Hause ist, sonst muß er eine Geldbuße bezahlen. Bei den
Bakongo (p. 361) schwankt die Strafe zwischen einer
geringen Geldbuße bis zur Todesstrafe. Bei den Chinesen wird der
Sklave mehr bestraft als der Freie. In Indien ist die Strafe
verschieden nach Rang. Manche Völker bestrafen den Ehebrecher wie
einen Dieb durch Abhauen einer Hand oder beider. Erst später
vereinigen sich bezüglich der Ehefrau Eifersucht, Besitzstolz und
Ehrgefühl. Die Strenge der früheren europäischen
Ehebruchsgesetze (p. 362) beruht auf Abscheu gegen
regellosen Beischlaf. Manche Wilde bestrafen nur den Verführer als
Dieb und Entehrer, nicht die Frau. Meist jedoch jagen sie die Frau
fort, schlagen, mißhandeln sie. Nicht selten wird sie sogar
getötet, eventuell mit ihrem Galan, oder sie kann nicht mehr
heiraten. Meist wird vom Gatten (p. 363) die eheliche
Treue nicht für eine so strenge Pflicht gehalten, wie bei der Frau.
Bei den Igorroten (Luzon) müssen beide Schuldige die Hütten
und die Familie auf ewig verlassen. Bei manchen Völkern soll es
keinen Ehebruch geben. [bookmark: text103]F103 In China (p. 364) wird die
Ehebrecherin oft in kleine Stücke zerschnitten. Die alten Arier
sahen in der Untreue des Mannes kein Unrecht, bestraften hingegen
die Frau sehr streng. Bei den alten Germanen war Untreue dem Manne
erlaubt. Wie lax bei Griechen und Römern die Ehetreue von den
Männern gehalten wurde, sahen wir schon früher. Auf Samoa und
Neu-Guinea ( Westermarck l. c., I, 162) wird
nur Mord und Ehebruch mit dem Tode bestraft, bei den Bataks bloß
Raub und Mord. Die Kongoneger erkannten auf Todesstrafe angeblich
nur bei Vergiftung und Ehebruch. Bei den nordamerikanischen
Wajandoten (p. 265) wurde der Ehebrecherin das erste Mal
das Haar abgeschnitten, das nächste Mal verlor sie das linke
Ohr.

		Nach dem Gesetze Kanuts (I, p. 432) sollen dem
Ehebrecher Nase und Ohren abgeschnitten werden. Der australische
Ehemann (p. 517) [bookmark: page68] darf in der Regel sein schuldiges Weib nicht
töten, dazu muß er manchmal die Einwilligung des Stammes haben.
Im 13. Jahrhundert durfte in England schon hie und da der
betrogene Ehemann das Paar nicht in flagranti töten, auch nicht
einen Teil desselben, wohl aber den Ehebrecher
entmannen (p. 248).

		Nach Buschan [bookmark: text104]F104) (p. 4) wird bei einigen
westafrikanischen Stämmen, welche die Jungfernschaft hochhalten,
dem Mädchen, das sich vergangen hat, eine zerquetschte
Capsicumschote in die Scheide gesteckt, was sehr schmerzhaft ist
und nicht selten Entzündung und selbst Verödung der Scheide
herbeiführt. Bei manchen Völkern muß der Verführer zahlen oder wird
durchgeprügelt, auch getötet. Bei vielen Völkern (l. c.
p. 238) besteht dagegen volle Freiheit des Geschlechtsverkehrs
bei unverheirateten Mädchen und Jünglingen, doch muß die
verheiratete Frau die eheliche Treue streng bewahren, nicht aus
ethischen Gründen, sondern wegen Eingriffs in Besitzrechte.
Liebrecht [bookmark: text105]F105 bringt auch manches
hierhergehörige Interessante. In Rom (p. 84) war es
ehedem Sitte, jede Ehebrecherin in ein Bordell zu stecken und ihr
dort zur Schande mit Pauken und anderen Instrumenten eine
Katzenmusik zu bringen. Theodosius schaffte dies erst ab.
Sokrates (Hist. Ekkles. 5,18) erzählt, daß sie gezwungen
wurde, in einer kleinen Zelle sich jedem preiszugeben, und dabei
erscholl zu ihrer Schande ein Glöckchen. In Lancashire mußte die
Ehebrecherin (p. 387) früher Esel reiten, oder sie ward
auf 2 Stangen (riding stang) oder auf Schultern in
Prozession getragen und das Volk machte dabei allerlei Musik. Nach
Weinhold (p. 429) mußte nach Stadtrechten des
mittelalterlichen Nordens die Ehebrecherin den Ehebrecher am
sündigen Glied durch die Straßen ziehen. Ähnlich nach
altschwedischem Rechte. Liebrecht glaubt auch, daß
ursprünglich die Ehebrecherin gezwungen ward, den Mitschuldigen zu
kastrieren. Bei Olaus Magnus (p. 513) kommt für
die Ehebrecherin auch Steintragen (ebenso bei Ducange) vor
oder sie ward öffentlich angekettet. Auch in den Hinterbacken
konnte sie mit einem Nagel gestochen werden.
Höfler (brieflich, l. c.) ergänzt diese Angaben
Liebrechts durch andere Notizen. Die Germanen verjagten
darnach die schuldige Ehefrau (Tacitus IX, Leges
Visigoth. XXXIV, 3, Bonifacius Epist. 29). Bei den
Türken geschah dasselbe. Die Mohammedaner peitschten sie aus oder
steinigten sie [bookmark: text106]F106. Das Steintragen erscheint
als Rudiment der [bookmark: page69] Steinigung. Hierher gehört noch das
Haberfeldtreiben (Oberbayern) und das Häckselstreuen zwischen
den Wohnungen der Schuldigen (Oberbayern).

		Endlich bemächtigte sich sogar der Aberglaube des Ehebruchs, wie
uns Wuttke belehrt [bookmark: text107]F107.
Darnach darf man (§ 828) nicht in die Fußspur eines
Ehebrechers treten, sonst bricht man ein Bein (Oldenburg).
Wenn eine Kuh schlägt (§ 694), so borgt man sich einen
Stock von einem Ehebrecher und schlägt sie damit, so legt sie den
Fehler ab (Oberpfalz). Untreue Weiber (§ 757) gehen
nach ihrem Tode um, und wenn ein Mann auf ehebrecherischen Wegen
bei ihnen vorbeikommt, muß er mit ihnen tanzen, bis er tot
niedersinkt (Schweiz).

		— — —

		Aus dem Dargestellten ersehen wir, daß die Bestrafung des
Ehebruchs eng mit der Idee der Heiligkeit der Ehe, resp. des bloßen
Besitzes zusammenhängt, und wieviele verschiedene Faktoren hier bei
der Strafhöhe maßgebend sind. Dies spricht sich auch darin aus, daß
bald nur der Ehebrecher, bald nur die Ehebrecherin, oder beide,
aber in verschiedenem Maße bestraft wurden. Während jedoch der
Staat immer mehr und mehr sich das Recht zusprach, die Strafen
selbst zu verhängen und die Selbsthilfe auszuschließen, wurde
gerade mit dem Ehebruch eine Ausnahme gemacht, meist aber nur dann,
wenn das Paar in flagranti ertappt ward. Woher diese Ungleichheit
anderen Delikten gegenüber? Wohl hauptsächlich aus der richtigen
Erwägung, daß gerade hier der Affekt, besonders aber die
Eifersucht, in späterer Zeit das verletzte Ehrgefühl, zu einer
solchen Höhe ansteigt, daß die Handlung fast reflektorisch
erfolgt und daher angedrohte Strafen hier nur selten hemmend wirken
dürften. Es ist also eine Konzession an das schwache Fleisch. Die
christliche Kirche erlaubte es sogar vielfach, und auch heute noch
wird der Teil, welcher den Schuldigen oder die Schuldige tötete,
oft nur mild bestraft, in Frankreich sogar öfter ganz
freigesprochen. Bei uns tritt die Selbsthilfe durch Tötung des
ertappten Ehebrechers ein, eventuell im Duell, vorwiegend in den
höheren Ständen, weil hier namentlich das Ehrgefühl oft geradezu
krankhaft gesteigert erscheint. Die niederen Volksschichten sind
dem Ehebruche gegenüber bekanntlich viel toleranter; Selbsthilfe
ist seltener und gelinde, Prügel genügen oft schon. Hier sind eben
die Affekte der Eifersucht und des verletzten Ehrgefühls meist
geringer entwickelt, wie überhaupt die höheren Gefühle.

		Bei den Alten muß Ähnliches angenommen werden. Vor allem ward
die Ehe viel laxer behandelt, wenigstens von Seiten des Eheherrn,
des κύριος. Daher suchte man vom Ehebrecher nur eine [bookmark: page70] Geldsumme zu erlangen.
Konnte er sie nicht leisten, so ward er vom Geschädigten mit
Erlaubnis des Staates gemißhandelt. Hier und in vielen anderen
Fällen sehen wir nun fast ein wirkliches jus talionis
ausgeübt (ähnlich wie beim Dieb), d. h. der Verbrecher
wird an dem Gliede bestraft, das gesündigt hat, also am
Geschlechtsteile oder in dessen Umgebung. Der Ehebrecher konnte
aber höchstens nur pädiziert werden, was bei den Alten, wenigstens
in der Blütezeit für schmachvoll galt, während das aktive
Pädizieren durchaus nicht ohne weiteres entehrte. Der Ehebrecher
konnte, wie wir ferner sahen, im Mittelalter gewaltsam von Mensch
oder gar Tier koitiert werden. Die bloße Schande durch passiv
erduldete Pädikation genügt aber den Alten nicht. Die Operation
mußte deshalb auch schmerzhaft sein, daher die rohe ῥαφανίδοσις.
Einige ähnliche Prozeduren bei Frauen (an der Vagina) aus
anderen Zeiten haben wir schon kennen gelernt. Das Entmannen, das
von verschiedenen Völkern zu verschiedenen Zeiten bei dem
Ehebrecher mitunter vorgenommen wurde, scheinen die Alten nicht
angewandt zu haben, offenbar als eine zu grausame, zu harte Strafe.
Warum aber, so wird man vielleicht mit Recht fragen, ist diese
ῥαφανίδοσις scheinbar bloß auf den Kreis der Griechen und Römer
beschränkt gewesen? Das wissen wir nicht, und es wäre deshalb
ziemlich überflüssig, hier Hypothesen aufzustellen. Vielleicht
geschah es aber, weil die Päderastie bei ihnen so weit verbreitet
war und auch als Strafe diente. Weist ja doch Aristophanes auf die
vielen ευρύπρωκτοί unter den Zuschauern des Theaters, welche ja
hier nur Kynaeden bezeichneten.

		Jedenfalls waren im Altertum, wie auch später und jetzt noch
Anzeigen wegen Ehebruchs sehr selten und das aus mannigfachen
Gründen. Man wollte die Schande nicht an die große Glocke hängen,
der Prozeß war gewiß auch damals langwierig und kostspielig, und so
behalf man sich und behilft sich auch jetzt noch lieber selbst,
wenn auch gewiß nur selten noch in einer so barbarischen Weise, wie
es z. B. die ῥαφανίδοσις darstellt. Meist, außer, wie gesagt,
in den oberen Ständen, genügen Prügel, und ganz abgeschwächt
erscheint die Strafe beim Haberfeldtreiben und Häckselstreuen in
Oberbayern, Akte, die allerdings ganz den Charakter einer
Lynchjustiz, aber einer sehr milden, an sich tragen. Auch bei der
Ehebrecherin läßt sich solche Abschwächung der Strafe
nachweisen (Steine tragen, auf dem Esel reiten usw.)

		[bookmark: page71]

			[bookmark: foot53]M.  Hirschfeld: die Transvestiten.
Berlin, 1910. Pulvermacher.
	[bookmark: foot54]Ich erinnere auch daran, daß z. B. Richard Wagner
stets nur als »Meister« in Barett, Samtrock, Kniehosen und
Schnallenschuhen auftrat, was in Bayreuth sehr komisch ausgesehen
haben soll.
	[bookmark: foot55]Zugleich hatte er weit über
hundert Photographien und Bilder aller Art von Transvestiten auf
Tischen ausgelegt, welche er, z. T. vermehrt, in einem
Atlas 1912 mit dem Titel: Der erotische
Verkleidungstrieb, Berlin, Pulvermacher, herausgab.
	[bookmark: foot56]Übrigens belieben einige
Homosexuelle nicht direkt in Weibertracht aufzutreten, als vielmehr
in einem phantastischen, wallenden Gewande, das an die römische
Toga etwas erinnert. Das sah ich vor Jahren bei einem
aristokratischen Urninge.
	[bookmark: foot57]Näcke: Der Traum als feinstes Reagens
für die Art des sexuellen Empfindens. Allgem. Zeitschr. für
Psychiatrie 1905 – Über Kontrastträume und speziell über
sexuelle Kontrastträume. Dieses Archiv
Bd. 28, 1907. – Beiträge zu den sexuellen Träumen.
Ibidem, Bd. 29 (1908). – Die Diagnose der
Homosexualität. Neurolog. Zentralbl. Nr. 8. 1908. –
Echte, angeborene Homosexualität und Pseudohomosexualität. Deutsche
medizin. Wochenschr. 1909, Nr. 34. – Homosexualität
und Sachverständiger. Reichs-Medizinal-Anzeiger,
Nr. 2, 1910. – Die diagnostische und prognostische
Brauchbarkeit der sexuellen Träume. Aerztl.
Sachverständigen-Zeitung, Nr. 2, 1911.
	[bookmark: foot58]Wie ich erfuhr, gibt es nach den
Mitteilungen des Berliner Polizeikommissars Weiß z. Z. in
Berlin höchstens nur noch 1-2 wirkliche Verbrecherhöhlen,
Kaschemmen, während es früher deren viele gab. Die Verbrecher haben
nicht abgenommen, wohl aber ihre Lebensweise geändert. Manche
werden sogar aristokratisch und es gibt z. B. in der Nähe
Berlins eine ganze Verbrecher-Villen-Kolonie und eine solche auf
einer Havelinsel, wo die großen Unternehmer und Zuhälter
wohnen.
	[bookmark: foot59]Hier
könnte man fast von einer Art Zwangstrieb reden. Es kann nämlich
ein wahrer Zwangstrieb auch bei geistig ganz Normalen
vorkommen. Einen solchen Fall teilte mir Hirschfeld mit. Ein
Unterbeamter in sehr verantwortungsreicher Stellung erzählte ihm,
daß er seit seiner Kindheit den Trieb gehabt habe, sich als Frau zu
kleiden. Manchmal trete dieser Drang fast zwangsmäßig auf.
Wenn er es dann nicht tut, wird ihm Angst, Schweiß bedeckt die
Stirn, das Herz pocht usw., bis er diesem Zwangstriebe Folge
leistet. Er kann es natürlich nur zu Hause tun und hatte deshalb
mit seiner Frau viel Streit, die sich sogar scheiden lassen wollte,
weil sie ihm sagte, er sei homosexuell, bis er eines Tages ihr
Hirschfelds Buch über die Transvestiten zu lesen gab, woraus sie
erkannte, daß die Verkleidungssucht auch bei Heterosexuellen
vorkomme. Jetzt hält sie ihn für heterosexuell – was er auch
ist – und sie leben wieder glücklich zusammen. Fatal ist ihm
nur, daß sein einziges Kind, ein Mädchen, jetzt 13 Jahre
alt ist und er fürchtet, sich vor ihr zu kompromittieren. Er weiß
noch nicht, er was machen soll. Bei Geisteskranken könnte es auch
eine Zwangsidee sein, die dazu führt, oder der Wahn, ein Weib zu
sein. Dann würde der Betreffende sich wohl als Weib fühlen, nicht
aber das beseligende Gefühl der Transvestiten haben. Die
Metamorphosis sexualis paranoica – der Wahn der
Geschlechtsverwandlung – kommt nach
Bleuler (Dementia praecox, 1911, Wien,
p. 325) bei der Dementia praecox vor. Der männliche
Geisteskranke fühlt sich dann andauernd oder zeitweise als Frau. Es
mögen nach ihm noch andere Gründe als Impotenz hierfür vorliegen,
vor allem kompliziert mit Homosexualität. Ich selbst habe nie einen
solchen Fall bei Dementia praecox gesehen, wohl aber einen bei
manisch-depressivem Irresinn. Der betr. Kranke behauptete
dann in seiner hypomanischen Phase, er sei ein Weib, menstruiere,
habe Eierstöcke usw. Doch konnte ich nie den Gedanken ganz los
werden, daß es sich hier um bloße Fopperei handelte, da Patient
gern alle anulkte und froh war, Jemandem einen Bären aufzubinden.
Übrigens brachte er wiederholt die gleiche Sache vor. Wohl denkbar
wäre ein solches Gefühl der Geschlechtsverwandlung nur beim
echten Paranoiker durch Wahnideen und beim Hypochonder. Noch
leichter, wenn zugleich Homosexualität besteht. Ob Impotenz das
allein vermag, wie Bleuler meint, ist mir etwas
zweifelhaft.
	[bookmark: foot60]Er war rasiert, doch schien
der Bartwuchs wenig entwickelt zu sein.
	[bookmark: foot61]Sie scheinen z. T. sehr zur Eitelkeit
zu neigen, wie die guten Frauen. So lassen sie sich z. B. gern
in ihrer Verkleidung photographieren; ausgelegte Bilder eines
solchen waren sogar nackt aufgenommen worden und zwar so, daß in
einem Bilde der Penis unsichtbar gemacht worden war, wohl durch
Nachhintenziehen, um so wahrscheinlich auch nackt äußerlich als
Frau zu imponieren! Nach Hirschfeld lieben sie auch sehr
weibliche Handarbeiten, weibliche Betätigungen, daher treten sie
gern auch als Soubretten, Schlangenbändigerinnen usw. auf. Der eine
verkleidete Transvestit, den ich sah, wünschte sehnlichst an einem
Variété ein Engagement als Tänzerin zu erhalten, obgleich er
keinesfalls von Beruf Tänzer war. Es scheint ferner, daß die
Verkleidungssüchtigen sehr gern tanzen, weil sie dadurch in ihrer
neuen Rolle sich noch wohler fühlen. Auch die Homosexuellen tun es
gern, wenn sie mit dem Geliebten zusammen sind.
	[bookmark: foot62]Ein entsprechendes
sadistisches ist bei einer als Mann verkleideten Frau sicher noch
viel seltener, da ja Sadismus bei Weibern an sich viel seltner ist,
als bei Männern.
	[bookmark: foot63]Nur der weiblich fühlende Homosexuelle wird
sich als Weib verkleiden, nicht der männlich fühlende, der
Aktive.
	[bookmark: foot64]Ja, es kann sogar vorkommen, daß die
Betreffenden in der Tracht ihres Geschlechts mehr auffallen,
als in der andern, fremden. So wandte sich z. B. im
Jahre 1907 eine Schriftstellerin K. an die
Öffentlichkeit, da sie schon siebenmal von deutschen
Sicherheitsbeamten arretiert wurde, weil man sie für einen
verkleideten Mann hielt. Ähnlich verhielt es sich mit einem
verkleideten Transvestiten, der mir vorgestellt wurde. Derselbe
wollte auf der Fahrt von Petersburg nach Berlin den Abort für
Männer benutzen, und man wollte ihn nicht hereinlassen, weil man
ihn für ein Weib hielt, und als er sich später als Weib anzog,
geschah das gleiche bez. der Benutzung des weiblichen Aborts, weil
man ihn für einen verkappten Mann hielt, so daß er in arge
Bedrängnis geriet.
	[bookmark: foot65]Ich sah früher nur einen
einzigen Transvestiten und das war ein Geisteskranker. Ein Bauer
hatte, wahrscheinlich mit als erstes Symptom seiner Paranoia, zu
Hause stundenlang die Röcke seiner Frau getragen, was zu Hause
immer zu Streit Anlaß gab. Ich habe aus ihm leider nie
herausbekommen können, aus welchen Motiven er sie trug.
	[bookmark: foot66]Scheinbar
tritt sie öfter in den oberen Gesellschaftsschichten und gern bei
Künstlern und Literaten auf. Doch sahen wir bei Hirschfeld
das Bild eines steirischen Bauernsohnes, der von Jugend an einen
Drang nach Mädchenkleidern verspürt hatte und später, als es ihm
polizeilich gestattet wurde, als Frau zu gehen, heiter und
zufrieden aussah, während er früher mürrische Gesichtszüge
darbot. (Siehe das folgende Gutachten von
Hirschfeld.)
	[bookmark: foot67]Gerade, als ich im Oktober 1911 in
Berlin war, wurde ein, wie man sagt, künstlerisch wertloser Schwank
gegeben: Ein Walzer von Chopin. Darin wird erzählt, wie ein Mann
bloß potent war, wenn er einen bestimmten Walzer im
Nebenraum hörte! Ähnliches habe ich nie gehört. Übrigens ist es
immerhin möglich, daß einmal der genitale Reiz nur vom Gehörorgane
ausgelöst wird. Hier dürfte dann sicher aber ein musikalisches
Erlebnis bei dazu gegebener Disposition mitgewirkt haben. In der
Praxis kann wirklich alles vorkommen, auch das scheinbar
Unmögliche. So erzählte mir z. B. Hirschfeld, daß ein
Mann ihn konsultierte und folgendes gebeichtet habe. Seine
Sexualbefriedigung war nur durch folgenden Akt möglich: Er
fischte auf der Straße ein Frauenzimmer auf, ging mit ihr in ein
Restaurant, ließ sie Semmel usw. essen, dann ausspeien und er
verschlang unter Orgasmus das Erbrochene! Also ein Masochist,
beinahe ein masochistischer Koprophage!
	[bookmark: foot68]Erschienen in Hirschfeld:
Geschlechts-Umwandlungen. Beiträge zur forensischen Medizin.
Bd. I. 1912. Adler-Verlag.
	[bookmark: foot69]Näcke. Ein Besuch
bei den Homosexuellen Berlins. Archiv f. Kriminalanthrop. usw.
Bd. 15, p. 244.  Bruno Meyer (dies
Archiv, Bd. 40, 250 ff.) vertritt z. T. ganz
falsche Ideen bez. der Homosexualität, die schon längst von ersten
Kennern abgetan sind. Leider hängt ihnen auch Prof. Groß,
z. T. wenigstens, noch an.
	[bookmark: foot70]Früher
traf man die Urninden Berlins nur in Cafés und zwar
Nachmittags an; nie in Kneipen.
	[bookmark: foot71]Ihr Vorgänger als Wirt war
ein Urning gewesen, der bald entdeckte, daß seine Frau eine Urninde
war, und er ließ sich scheiden. Die Frau hatte Freundinnen und den
früheren Kellner, einen Italiener, beibehalten, der noch jetzt in
dem Lokale fungiert. Auf die Frage, ob er homosexuell sei,
antwortete er »nein, doch kann ich es noch werden«. Das ist
natürlich ausgeschlossen, wenn nicht etwa eine »tardive«
Homosexualität (siehe Näcke: Über tardive
Homosexualität, Sexual-Probleme, Sept. 1911) sich noch zeigt,
was sehr selten ist. Durch Verführung, Beispiel usw. wird
niemand ein Urning.
	[bookmark: foot72]Freilich läßt sich dies in concreto nie strikte
beweisen!
	[bookmark: foot73]Auf dem Gymnasium
der Großstadt, das ich besuchte, waren schon in Sekunda Jungen mit
Tripper, und dabei war unsere Klasse durchaus eine gute und
solide!
	[bookmark: foot74]Zuletzt in der Deutschen Medizin.
Wochenschrift 1911, Nr. 43.
	[bookmark: foot75]Unter
Perversionen verstehe ich die sexuellen Abirrungen resp.
Variationen auf angeborener Basis, wo also das Endogene
alles oder das meiste ist; unter Perversitäten dagegen die
erworbenen gleichen Abirrungen, wobei Verführung,
Nachahmung, Reizhunger usw. die Hauptrolle oder den einzigen Grund
abgeben.
	[bookmark: foot76]Wie gefährlich eine
unangebrachte Belehrung ist, sehen wir jetzt an der immer wieder
auftauchenden Propaganda für den Neu-Malthusianismus. Menschen, die
durchaus nicht die Tragweite ihrer Worte zu berechnen imstande
sind, bringen hier das thörichtste Zeug vor, wie kürzlich der
Kongreß der Malthusianer in Dresden im
Oktober 1911 bewies. Ich selbst war früher Anhänger
dieser Richtung, da sicher die Qualität der Menschen besser
ist als die Quantität, und bekanntlich bei großer Kinderzahl,
ungenügenden Ernährungsverhältnissen, schlechter Erziehung usw. ein
großer Teil durch Tod, Verbrechen, Irrsinn usw. zugrunde geht. Das
Schwierige liegt nur darin, zu entscheiden, wie viele Kinder
gut gezogen werden können, und von wem, da es bei Talentierten und
Genialen sogar erwünscht sein könnte, möglichst viele Nachkommen zu
haben. Grund für die meisten, der Zeugung einen Hemmschuh
anzulegen, wird stets die Bequemlichkeit sein, und wozu dies
führt, das sehen wir an Frankreich, das nicht einmal genug Leute
für sein Heer finden kann, noch weniger für die Kolonien und so zum
Großstaat zweiten Ranges herabsinken wird. Ich halte daher jetzt
den Malthusianismus für schädlich, und nur unter bestimmten
Umständen sollte der Arzt ihn den Leuten anraten. Das Volk, das
leider schon jetzt von selbst darauf kommt, darf damit nicht
vertraut werden.
	[bookmark: foot77]Also auch das, was Schopenhauer (die Welt
als Wille und Vorstellung) vorbringt. Nach ihm ist die eheliche
Treue des Mannes künstlich, der Ehebruch des Weibes der Folgen
halber und auch »subjektiv, wegen der Naturwidrigkeiten viel
unverzeihlicher, als der des Mannes«.
	[bookmark: foot78]Die sexuelle Frage
im Altertum und ihre Bedeutung für die Gegenwart. »Die neue
Generation«, 1912, ½ H.
	[bookmark: foot79]Moll: Handbuch der
Sexualwissenschaften. Leipzig 1912, p. 580.
	[bookmark: foot80]Westermarck. Ursprung und Entwickelung der
Moralbegriffe, Leipzig, 1907.
	[bookmark: foot81]Ulmer: Hammurabi, sein Land und seine Zeit. Der
Alte
Orient. 9. Jahrg. 1. H. 1907.
	[bookmark: foot82]San Niccolò:
Strafrechtliches aus den griechischen Papyri. Dies Archiv,
Bd. 46, p. 118 ff.
	[bookmark: foot83]Aus früher Zeit haben wir aber
schon z. B. die Gestalten von Andromache und
Penelope.
	[bookmark: foot84]Brief vom 27. Januar 1912.
	[bookmark: foot85]Fast genau dieselben Worte gebraucht auch Suidas (
Näcke).
	[bookmark: foot86]Dies galt
aber nicht stets, wie wir früher sahen. Nur der in flagranti
Ertappte ward der Privatrache überlassen (
Näcke).
	[bookmark: foot87]Noch in meiner Jugend bekamen etwas schlappe Pferde von
den Roßtäuschern Pfeffer in den Hintern geschüttet, damit sie durch
wildes Aufbäumen überschüssige Kraft vortäuschten. (
Petermann.)
	[bookmark: foot88]Wie mir Prof. 
Ilberg am 16. Mai 1912 schreibt, hat an
dieser Stelle Aristophanes aber sicher nur die Päderasten im
Sinne, nicht die Gerettichten.
	[bookmark: foot89]Wie mir Prof.  Petermann mündlich noch
mitteilte, wurde aus dem Egerlande (die Picher aus Asch) im
Mittelalter erzählt, daß eine Frau ihrer Nebenbuhlerin, einer
Ehebrecherin, glühendes Metall in die Vulva goß. (
Näcke.)
	[bookmark: foot90]Auch jetzt noch gilt wohl
in der Schule der Ausdruck »Rettich« = Prügel oder Verweis, als
etwas Scharfes, Beißendes. Bei Schmoller (bayrisches
Wörterbuch, Stuttgart und Tübingen 1817 usw.) findet sich
in Bd. II, p. 170 unter: Rätich (Rádi)
angegeben, daß es hochdeutsch Rettich (raphanus) heiße. Im
Oberbayrischen heiße: seine Rettiche kriegen = Verweis bekommen.
Ratich hänge offenbar mit radix zusammen (
Näcke).
	[bookmark: foot91]mugiles
waren eine uns unbekannte Art von Seefischen (
Näcke).
	[bookmark: foot92]Es heißt dort: »ne nummi pereant aut puga ant denique
fama.«

puga = πυγή = Steiß könnte in der Tat die
ῥαφανιδωσις bedeuten, allerdings auch bloß paedicatio (
Näcke).

Bei Juvenal (10, 317) finden sich gleichfalls die
mugiles erwähnt:

»... verberibus quosdam moechos

et mugilis intrat«

und bei Horaz Sat.
	[bookmark: foot93]II 7, 46 ss. liest man:

»te conjux aliena capit, meretricula Davum

peccat uter nostrum cruce dignius?

	[bookmark: foot94]Also stand auch Kreuzigung als Strafe fest, die
gewöhnliche Sklavenstrafe.
	[bookmark: foot95]Im Athenaeus, Dindorf
vol. II, Lipsiae 1827, lese ich auf p. 48, daß es
nach Theophrastus 5 Arten von ῤαφανιδες gab; die
süßeste war die böotische (γλυκοτάτην δ'εῖναι τὴν Βοιωτίαν καὶ
τῷ σχήματι στρογγύλην. ἁπλῶς δέ, φησίνὠν εστι λεῖα τὰ φὐλλα,
γλυκώταται εισιν). Jedenfalls wurde zur ῥαφανίδωσις aber nur die
schärfste, beißendste Art gewählt und ein großes Exemplar genommen.
Möglichenfalls wurde der Rettich noch geschält, zur größeren
Schmerzbereitung. Rettiche waren übrigens schon ein
Frühstücksgericht. Unsere Möhren wurden kaum zum Rettichen
gebraucht. Man kannte sie aber auch als Daucus sativus, bei
Dioscorides (III, 52) heißt er Dauca
sylvestris (quem alii cerascomen, Romani carotam aut
pastinacam rusticam vocant. Griech. σταφυλῖνος ἄγριος, καῦκος.
Agricus spricht von der carota ( Näcke).
	[bookmark: foot96]Bei Schmeller (bayerisches Wörterbuch,
Stuttgart, Tübingen, 1827 ss.) finde ich unter: »Dengeln«
angegeben = castrare jumenta (Bd. I, 57). (
Näcke.)
	[bookmark: foot97]Daher auch
das Schimpfwort: ῥαφαφανιδωμένος  (Handwörterbuch der griech.
Sprache von Passow, Leipzig 1857).
	[bookmark: foot98]Im »Erbförster«, dem besten Stücke
O.  Ludwigs, wird der Sohn des alten Erbförsters im
Walde von den Waldhütern des neuen Försters auf Befehl des
Letzteren angehalten, ihm die Hosen abgezogen und etwas
Schimpfliches an ihm vorgenommen, was aber nicht näher gesagt wird.
Nach 24 Stunden erscheint der Sohn tief beschämt vor dem
alten Vater, der außer sich ist über das Bubenstück. Während die
meisten hier einfache Prügel verstehen, habe ich und andere bei dem
niederträchtigen Charakter des neuen Försters an die Möglichkeit
einer Erduldung der Pädikation gedacht. Kastration ist wohl
ziemlich sicher auszuschließen, da der Sohn dann nicht schon so
kurz nach der Operation beim Vater erscheinen könnte.
	[bookmark: foot99]Weder Celsus, noch Caelius
Aurelianus (Dioskorides) sprechen von den ῥαφανιδοσις. Es gibt
auch keine bildlichen Darstellungen hierüber, wie z. B. über
die Knabenliebe, die ja namentlich in der späteren griechischen
Zeit meist eine wahre Päderastie, Paedicatio war; anders in der
klassischen.
	[bookmark: foot100]Es wurden aber nicht nur, wie man es
allgemein glaubt, bloß die Scham-, sondern auch die Achselhaare
ausgerupft. Schon das ist ein Beweis dafür, daß die Griechen die
pubes sich im allgemeinen nicht ausrupften, wie es im
Orient, wenigstens bei den Frauen, Mode war und ist. Daß die
antiken Venus- und Frauengestalten ohne pubes dargestellt
wurden (in der Steinbildung), geschah wohl eher aus
ästhetischen Gründen oder um die Personen jünger erscheinen zu
lassen, trotzdem kam auch hier Ausrupfen vor. Das bezieht sich
gewiß auch auf die Jünglinge, die ohne pubes dargestellt werden, im
Gegensatze zu gereiften Männern ( Herakles). Der
bekannte Archäolog, Prof. Studniczka in Leipzig, sandte mir
folgende hochinteressante Zeilen
am 10. April 1912. »Sehr geehrter Herr
Medizinalrat, soweit ich ohne besondere Untersuchung sagen kann,
verschiebt sich das Bild des Vorkommens der Schamhaare in der
antiken Kunst, das Sie sich gemacht haben, nur wenig durch
Betrachtung der attischen Vasen aus der Zeit beiderseits
von 500 v. Chr., also vom Ende der archaischen
Periode, wo sich überhaupt starke realistische Tendenzen zeigen. So
malt z. B. der bedeutende Vasenmaler Euphronios nackte Hetären
mit Schamhaar (Furtwängler und Reichhold,
Gr. Vasenmalerei I. Taf. 63) und Makron gibt, auf
dem von ihm bemalten Topf des Hieron, dasselbe Detail sogar durch
das Gewand hindurch sichtbar, und zwar bei Helena, die nach der
Einnahme Trojas den Menelaos durch ihre Schönheit
bezwingt (Furtwängler II Taf. 85). Das ist um so
wichtiger, als schon diese Periode das Wegsengen der Schamhaare
durch ein Lämpchen kennt, ganz wie es Aristophanes,
Ekkles. 12, erwähnt. Diese Prozedur stellt eine hübsche Schale
der Zeit bald nach 500 dar, wie soeben Hauser in
den Jahresberichten des österr. archäol. Instituts 1909,
S. 85 ff. nachgewiesen hat (mit Abbild.). Auf wenig
späteren Vasen finden Sie Männer und Silene, bei denen sogar Bauch-
und Brusthaar wiedergegeben ist (Silene des Malers Taris,
F. R. I. Taf. 48, Herren aus der Gesellschaft auf
der Vase des Brygos, ebendort, Taf. 50). Und das kommt
gelegentlich auch noch im 4. Jahrh. vor, z. B. bei
einem alten Staatsrat des Dareios auf der Perservase in
Neapel (F. R. II. Taf. 88). Aber selbst in
jener alten Zeit herrscht schon mäßigste Behaarung, ja wird das
Schamhaar mitunter ganz weggelassen, sogar bei Silenen, wo an
Epilation nicht zu denken ist (z. B. F. R. I.
Taf. 43, 44), während gerade bei diesen Vasen die Plastik
in der Angabe der Behaarung mit am weitesten geht (Marsyas des
Myron im Lateran, und der bekannte geschundene, in mehreren
Exemplaren). Es ist die Tendenz auf Unterdrückung des
Unwesentlichen und unbestimmt Geformten, was hier wirkt, und nicht
die Sitte. Daß der Orient in der Enthaarung des weiblichen Körpers
besonders weit gegangen wäre, möchte ich nicht glauben. Denn die
wenigen Frauen mit deutlich angegebenen Schamhaaren in der Plastik,
die mir einfallen, sind babylonisch-assyrisch-phönikisch,
z. B. Jahrb. des deutsch. archäologischen Instituts 1897,
S. 202 und Perrot und Chipser, Hist. de
l'art dans l'antiq. II, S. 508 ...«
	[bookmark: foot101]Westermarck: The history of Marriage.
	[bookmark: foot102]London,
Macmillan 1891.
	[bookmark: foot103]In Sparta war er ganz
außerordentlich selten.
	[bookmark: foot104]In Moll:
Handbuch der Sexualwissenschaften, Leipzig, 1912,
p. 234.
	[bookmark: foot105]Liebrecht: Zur
Volkskunde. Heilbronn 1879.
	[bookmark: foot106]In Konstantinopel wurde die
Ehebrecherin oder der Galan in einen Sack gesteckt und in das Meer
versenkt ( Näcke).
	[bookmark: foot107]Wuttke. Der
deutsche Volksaberglaube der Gegenwart. Berlin 1900.


	
		
		XV.

Ein Fall hartnäckiger Simulation von Geisteskrankheit.

		Von Oberarzt Dr.  Gerhard Schäfer,
Hamburg-Langenhorn.

		Am 28. Juni 1908 wurden in Hamburg zwei
Männer verhaftet, die einem Schutzmann verdächtig vorgekommen waren
und ein anscheinend sehr schweres Paket, dessen Inhalt sich nachher
als Einbruchswerkzeug herausstellte, trugen. Zur Rede gestellt,
ergriffen beide die Flucht nach verschiedenen Seiten. Einer von
ihnen, der uns im folgenden allein beschäftigende falsche
Amerikaner, wurde auf dem Boden eines Hauses, in das er geflüchtet
war, versteckt aufgefunden und ging erst nach einigem Widerstreben
mit zur Wache. Seinen, von der Kriminalpolizei
am 29. Juni angelegten Personalbogen unterschrieb er: »I
bin Stiel, Frang S...« Er gab an, er sei erst seit einer Woche in
Hamburg, habe vorher als Minenarbeiter in Montana
sich 2500 Mark erspart und befinde sich auf Reisen, um
die Welt kennen zu lernen. Nach Deutschland sei er gekommen, da er
die deutsche Sprache beherrsche, die er in St. Francisco in
der deutschen Schule und durch Umgang mit Deutschen gelernt habe.
Das Werkzeug habe er gefunden und wolle es verkaufen. An Geld habe
er noch 40 Mark bei einem Mädchen in Altona, dessen Namen
er nicht wisse und dessen Wohnung er nicht sage.

		S... wurde wegen Fundunterschlagung, begangen an dem
Einbruchswerkzeug, dem Amtsgericht zugeführt, von ihm jedoch
entlassen und der Polizeibehörde wieder übergeben. Von dieser wurde
er am 11. Juli aus dem Hamburger Staatsgebiete
ausgewiesen. Kurze Zeit darauf tauchte der Verdacht auf, S... hätte
mit anderen Komplizen einen in Hamburg im Kontor einer
Versicherungsgesellschaft sehr raffiniert ausgeführten
Einbruchsdiebstahl, bei welchem ein Geldschrank mit Pulver
gesprengt wurde, begangen, und am 22. Juli wurde er mit
einer Prostituierten auf dem Bahnhofe in Bremen verhaftet. Er
führte zwei Dietriche, eine elektrische Taschenlampe, eine geladene
Browningpistole, einen Glaserdiamanten und 421,65 Mark
[bookmark: page72] in barem
Gelde bei sich. Er war sich »einer strafbaren Handlung nicht
bewußt«. »Die beiden Dietriche habe ich vor etwa 14 Tagen
in Hamburg, von einem mir unbekannten Manne, mit dem ich Bier
trank, erhalten. Der Mann sagte, da könne ich gut mit aufschließen.
Benutzt habe ich die Dietriche noch nicht, denn ich habe noch kein
Zimmer gehabt und konnte deshalb keinen Gebrauch davon machen. Die
Laterne habe ich mir gekauft, damit ich, wenn ich Treppen steige,
leuchten kann. Den Revolver habe ich, als ich in London ankam, zu
meiner eigenen Sicherheit gekauft. Den Diamant habe ich vor einigen
Tagen in einer Wirtschaft gefunden. Das Geld welches ich bei mir
führe, ist mein Eigentum.«

		S... wurde nach Hamburg transportiert. Der Polizeibericht
vom 23. Juli sagt: »S..., welcher Amerikaner sein will,
spricht ein ganz geläufiges Deutsch, namentlich wenn er sich im
Lauf der Vernehmung in Erregung befindet. Er will auch etwas
Dänisch können.« – Am 24. Juli wurde S... dem
Untersuchungsgefängnis zugeführt. In der Aufnahmeverhandlung findet
sich der Vermerk: »– da er der deutschen Sprache nicht mächtig
ist –«. In seiner Mütze fanden sich drei Stücke einer Säge.
Nun war aufgefallen, daß S... ganz neu in Kleidung war, und daraus
entstand der Verdacht, daß er auch an mehreren Ladeneinbrüchen, bei
denen namentlich Kleidungsstücke gestohlen wurden, beteiligt sei;
jedenfalls wurde sein Anzug als von einem
am 15./16. Juli 1908 bei einer Hamburger Firma
ausgeführten Einbruch herstammend erkannt. Bei den gerichtlichen
Vernehmungen machte S... bezüglich seiner Personalien die früheren
Angaben, bestritt jede Schuld, hatte für alles eine Erklärung und
wo eine solche fehlte, sprach er von Betrunkenheit seinerseits. Im
Laufe der Untersuchung gelang es, durch seine Mutter festzustellen,
daß er nicht Frank S... aus St. Francisco, sondern X. Y.
Sch... aus Mecklenburg, geboren 1884, ist. Nun ließ sich auch
aus seinen Akten ein klares Bild seines Vorlebens gewinnen. Er ist
uneheliches Kind. 1895 wurde er zur Zwangserziehung
verurteilt und befand sich in der Landesarmenanstalt in Kiel. Im
Jahre 1900 war er bei einem Hufner im Dienst, dem er
wiederholt entwich, angeblich wegen Mißhandlung. Nach der letzten
Entweichung will er sich zwei Jahre im Mecklenburgischen als
Hofgänger, Knecht und Viehhüter an verschiedenen Orten aufgehalten
haben. Im März 1902 begab er sich in Hamburg in
Schutzhaft, von wo er dem Landesdirektorat Kiel zugeführt wurde. In
diesem Jahre erfolgte auch seine erste erhebliche Strafe, nämlich
drei Wochen Gefängnis wegen Diebstahls, während er bis dahin nur
wegen Bettelns vorbestraft war. [bookmark: page73] Nach Angabe seiner Mutter ist er in dem
gleichen Jahre mit einem Schiff als Trimmer von Hamburg aus
gefahren, vermutlich war er längere Zeit in Amerika, jedenfalls
aber blieb sein Aufenthaltsort unbekannt, so daß
er 1907 von der Strafkammer des Landgerichts Altona wegen
Verletzung der Wehrpflicht verurteilt wurde. Einem Bekannten, C...,
soll Sch... früher angegeben haben, er sei in Amerika
zu 12 Jahren Zwangsarbeit verurteilt gewesen,
nach 3½ Jahren aber entflohen und habe sich
seit 1906 im Rheinland und in Westfalen aufgehalten. Wie
die Mutter erzählt, war er im Frühjahr 1908 dreimal auf
kurze Zeit in ihrer Wohnung in Altona. Da alle Protokolle in
deutscher Sprache abgefaßt sind, nehme ich an, daß er zunächst
nicht weiter versucht hätte, sein Amerikanertum durch Unkenntnis
der deutschen Sprache zu beweisen. Dies scheint erst im
September 1908 der Fall gewesen zu sein, denn auf Anfrage
des Herrn Untersuchungsrichters teilte das Untersuchungsgefängnis
anfangs dieses Monats mit: »Er spricht immer nur englisch und tut
so, als sei er der deutschen Sprache nicht mächtig.« Außerdem wird
berichtet, »daß Sch... täglich schimpft und skandaliert, so daß er
in die Tobzelle hat gesetzt werden müssen. – Er hat auch fünf
Tage lang keine Speisen zu sich genommen, jetzt aber wieder
freiwillig solche verlangt.« Nebenbei sei erwähnt, daß ähnlich wie
Sch... sich auch sein Tatgenosse vorübergehend benahm. Auf Ersuchen
des Herrn Untersuchungsrichters erstattete einer der Herren
Gerichtsätzte ein Gutachten über den Geisteszustand des
Sch ... Er kommt zu dem wohlbegründeten Verdacht, daß Sch...
ein hartnäckiger, raffinierter Simulant ist, stellt jedoch betreffs
weiterer Untersuchung Antrag aus § 81, StPrO.

		— — —

		Am 16. Dezember 1908 wurde Sch... demgemäß
in die Irrenanstalt Langenborn aufgenommen. Er wurde ausnahmsweise
während der ganzen Untersuchungszeit, mit wenigen Unterbrechungen,
in einer Zelle gehalten. Er sah wohl aus und befand sich in gutem
Ernährungs- und Kräftezustand. Die körperliche Untersuchung
erschwerte er teils durch passiven Widerstand, teils durch
allerhand Allotria, z. B. stieß er auf die Aufforderung, tief
zu atmen, komische brummende Töne aus, was ihm selbst sichtlich
Spaß machte. Bei der mehrfach an verschiedenen Tagen vorgenommenen
Augenuntersuchung, fing Sch... sofort an lebhaft mit dem Kopfe zu
wackeln und die Augen verdrehen, doch konnte, indem sein Kopf
gestützt wurde, festgestellt werden, daß die Pupillen mittelweit
waren und auf Licht reagierten. Die Kniescheibenreflexe waren
lebhaft gesteigert. Die linke Schulter [bookmark: page74] wurde ganz in die Höhe gezogen getragen,
Sch... behauptete, das sei der Nordpol, die rechte Schulter der
Südpol. Er ließ sich die linke Schulter nicht herunterdrücken, es
konnte aber festgestellt werden, daß sie nicht immer so hoch
getragen wurde, und daß sie frei beweglich war.

		Das erstere ergab sich, als Ref. nach seiner Visite, von Sch...
ungesehen, beobachtend in dessen Nähe blieb, während die »Visite«
scheinbar von instruierten Wärtern weiter gemacht wurde, indem sie
die folgenden Zellentüren eine nach der andern öffneten und
schlossen. Als sich das Geräusch entfernte, ließ Sch... die
Schulter merklich herabsinken, zog sie aber wieder in die Höhe, als
er an dem absichtlich etwas verstärkten Türgeklapper hörte, daß man
sich seiner Zelle aufs neue nähere. Dies war ganz im Anfang der
sechs Wochen, später ging Sch... immer in seine Bettdecke gehüllt,
»like an indian« umher, so daß und vielleicht auch damit man nicht
genau sehen konnte, wie er seine Schulter trug; daß er sie
keineswegs immer so hoch trug, wie dann, wenn man darauf ostentativ
sein Augenmerk richtete, trat aber trotzdem bei mehr als einer
Gelegenheit zutage. Zu diesen Gelegenheiten gehörte ein
zweckentsprechend arrangiertes Bad des Sch..., das Ref., ebenfalls
ungesehen, beaufsichtigte. Die Schulter wurde mehrfach
vorübergehend ganz normal gehalten. Gleichzeitig erwies sie sich
auch beim Abseifen, das von Sch... teilweise mit der linken Hand
ausgeführt wurde, als völlig frei beweglich. Außer seiner
merkwürdigen Schulterhaltung zeigte Sch... auch noch häufig eine
auffallende Bewegung. Er ließ seinen Körper auf dem linken Bein
ruhen, berührte mit der rechten Fußspitze den Boden und schüttelte
das Bein krampfartig. Auf Befragen, was das solle, erklärte er,
Telegramme durch das Bein zu empfangen, resp. den Versuch zu
machen, mit seiner Hilfe welche aufzufangen, drahtlose natürlich
als moderner Mensch. Auch abgesehen von diesem Telegraphenbetrieb
war Sch... fast immer in lebhafter Bewegung, er lief umher, tanzte
gelegentlich Negertänze, pfiff, sang, und vor allem schwatzte er
ununterbrochen in englischer Sprache.

		Ref. gab sich anfangs den Anschein, davon nichts zu verstehen,
ging aber nach einigen Tagen zwecks ausgiebigerer Unterhaltung
darauf ein, etwas Englisch mit Sch... zu sprechen. Das hatte auch
die gewünschte Wirkung, denn während Sch... bis dahin in ziemlich
monotoner Weise versichert hatte, er sei amerikanischer Millionär,
sein Körper sei elektrisch, er müsse nach New York abreisen usw.,
produzierte er nun alle möglichen Geschichten, der Papst habe mit
ihm telegraphisch gesprochen wegen einer Spende für die [bookmark: page75] Armen, seine
Paula sei ein hübsches Mädchen, sie sei in St. Petersburg,
dann, sie sei in Sibirien, seine Seele sei fünf Millionen Jahre alt
und dergleichen Dinge mehr, auf die einzugehen sich nicht lohnt.
Bemerkenswert ist indessen, daß ihm, dem angeblich kein Wort
deutsch Sprechenden und Verstehenden, doch einige kleine
Entgleisungen passierten. Einmal sagte er, von seinen Dollars
schwatzend, ganz deutlich »fufzigtausend«, ein Wort, das sich von
dem englischen fifty thousand im Klang doch recht auffallend
unterscheidet; daß er wenigstens etwas Deutsch verstand,
ergab sich bei mehreren Gelegenheiten. Am Tage nach seiner Ankunft
in der Anstalt kam Ref. abends plötzlich in Sch...s Zelle und
richtete an den schon Schlafenden auf deutsch die Aufforderung,
aufzustehen, mit auf den Korridor zu kommen und wieder
zurückzugehen; er kam ihm jedesmal nach, ohne daß dabei, wenigstens
geschah es nicht mit Absicht, irgendwie pantomimisch nachgeholfen
wäre. Ebenso antwortete er auf unvermutete deutsche Fragen, wie
z. B. »wie gehts,« mehrfach sinngemäß. Im allgemeinen
versicherte Sch... dagegen geradezu auffallend oft, er verstände
nichts, wenn man Deutsch zu ihm sprach. Im Widerspruch stand dazu
sein aufmerksamer, gespannt forschender Ausdruck, den er durch
verstärktes Plappern zu maskieren suchte. Zudem hätte man
vielleicht, wenn er wirklich nichts davon verstand, annehmen
können, daß er über die immer wieder versuchten deutschen Anreden
ärgerlich geworden wäre; auch davon war nicht die Spur zu
bemerken.

		Die vegetativen Funktionen Sch...s waren sehr gut; er schlief
ruhig und lange und aß seine nicht kleine Portion Essen bis auf den
letzten Rest auf. Er sprach viel davon, daß er gerne Portwein
tränke; nachdem ihm einmal ein Quantum davon mit diagnostischen
Hintergedanken verabfolgt war, wurde er etwas lebhafter und
gesprächiger, behielt aber sein sonstiges Verhalten bei. Vielleicht
sind ihm Bedenken gekommen, ob es zweckmäßig sei, seine Energie
durch Weingenuß zu gefährden, er lehnte in der Folge allen Portwein
ab, behauptete, er tränke nie Portwein, sprach davon, der genossene
Wein sei vergiftet gewesen und überschlug auch zwei Mahlzeiten;
übrigens zeigte er dabei nicht den geringsten ängstlichen
Affekt.

		Zum Schlusse seien noch ein paar Episoden erwähnt, die, wenn sie
auch nicht viel beweisen, immerhin nicht uninteressant sind. Um die
Wirkung auf Sch... zu sehen, wurde dessen Komplize M..., der sich
hier ebenfalls im gesicherten Hause befand, von Ref. veranlaßt,
unauffällig vor Sch...s Fenster vorbeizugehen. Sch..., der nichts
wußte, daß er beobachtet wurde, rief ihn sofort mit sichtlichem
[bookmark: page76] Interesse
an, »he he«. Als er aber merkte, daß jener, der sich schon oft über
ihn lustig gemacht hatte, ihn nicht ganz ernst nähme, stellte er
sich, die Situation schnell erfassend, als Millionär vor, erzählte
von seiner Nordpolschulter usw. Er ging indessen nicht vom Fenster
weg, solange M... zu sehen war. Kurz vor seiner Zurückführung wurde
Sch... einige Male auf den Korridor und auch einmal auf die
Abteilung zu den andern Insassen des gesicherten Hauses geführt.
Auf dem Korridor erregte eine eiserne Tür mit einem
Sicherheitsschloß sein Interesse, und als der Wärter ihm
begreiflich machte, daß sie nicht so ohne weiteres zu öffnen sei,
gab Sch... seine Meinung dahin zu verstehen, daß dies mit
»Pulver« (er sprach das Deutsch) wohl möglich sein müsse. Auf
dem Tagesraum, der Sch... von Ref. im Scherz als
Millionärklub (wie die Irrenabteilung des Fuhlsbütteler
Gefängnisses von den Gefangenen genannt wird) vorgestellt wurde,
benahm sich Sch... sehr gewandt und gewann im Nu einige Partien
Poker, die er mit einem Patienten spielte. Am Morgen danach
erzählte er mir mit vergnügtem Lächeln, er sei Präsident des
Millionärklubs geworden.

		Am 25. Januar 1909 wurde er in das
Untersuchungsgefängnis zurücktransportiert.

		— — —

		Als Resultat der Irrenanstaltsbeobachtung wurde von mir
am 3. Februar 1909 das folgende schriftliche
Gutachten abgegeben:

		Der ziemlich mühsamen und zeitraubenden Beobachtung Sch...s
steht die verhältnismäßig einfache Beurteilung des Falles
gegenüber. Ich pflichte dem Herrn Vorgutachter vollkommen bei, wenn
er Sch... für einen Simulanten hält, der sich der Bestrafung
entziehen will und vielleicht gehofft hat, aus der Irrenanstalt
resp. beim Transport zu entkommen. Ein Täuschungsversuch Sch...s
ist aus folgenden Gründen anzunehmen.

		Das Bild einer Geisteskrankheit, wie Sch... es darstellt, ist
überhaupt nicht bekannt. Er ist in einen der typischen Fehler der
Simulanten verfallen, daß er aus Unkenntnis der vorkommenden
Krankheitsformen nicht nur einige ganz unwahrscheinliche, besser
gesagt, unmögliche Symptome bietet, sondern auch noch das wenige,
was an seiner scheinbaren Krankheit überhaupt diskutabel ist, so
übertreibt, daß es dadurch wieder seine Glaubhaftigkeit völlig
verliert. Ich denke dabei an die produzierten Wahnideen und
Halluzinationen Sch...s. Sie sind ja bekanntlich bei sehr vielen
Geisteskrankheiten vorhanden und treten mehr oder weniger deutlich
und zahlreich, meist allmählich, manchmal aber auch plötzlich auf.
Daß aber jemand, [bookmark: page77] der, wie das bei Sch... augenscheinlich der
Fall ist, früher nie derartiges merken ließ, plötzlich eine solche
Masse von allen möglichen wunderlichen und gesuchten
Halluzinationen und Wahnideen (sein Millionärtum, die
elektrische Telegraphie mit dem Papst, der Geburtstag der fünf
Millionen Jahre alten Seele, die Nordpolschulter) produziert, wie
Explorant, das ist im höchsten Grade verdächtig. Bei der Idee von
dem vergifteten Portwein vermisse ich einen entsprechenden Affekt,
der in diesem Falle, wenn auch nicht als notwendig, so doch als
meist vorhanden zu erwarten wäre.

		Für Simulation spricht auch das energische Sträuben des Sch...
bei der Untersuchung seiner Augen; es erklärt sich wohl daraus, daß
er einer verbreiteten, aber nur in kleinem Umfange richtigen
Laienansicht folgend, glaubte, man könne an ihnen sehen, ob er
geisteskrank sei oder nicht.

		Man hat ferner gar nicht den Eindruck eines schwer
Geisteskranken bei Sch..., im Gegenteil hatte sein Gebahren immer
etwas Komisches, was er auch selbst empfinden mochte, denn es
schien mir manchmal, als ob er nur mit Mühe das Dekorum wahre. Daß
er die nötige Unverfrorenheit besitzt, alles glaubhaft machen zu
wollen, wovon er sich Vorteil verspricht, zeigen die Erklärungen,
die er abgab, als bei ihm die beträchtliche Geldsumme, die Pistole,
die Laterne, die Dietriche und der Diamant gefunden wurden.

		Unter den obenerwähnten geradezu unmöglichen Symptomen verstehe
ich den während der Haft eingetretenen Verlust der früher bekannten
deutschen Sprache und das ebenfalls in dieser Zeit entstandene
Hochziehen der ehemals geraden Schulter. Beide Symptome sind, was
ihre Erscheinungsform und ihre Entstehungsweise anlangt, derartig,
daß sich in der Tat kaum darüber diskutieren läßt.

		Will man noch positive Beweise, daß es sich um Simulation
handelt, so glaube ich auch dieser Forderung genügt zu haben; ich
erinnere daran, daß Sch... seine Schulter frei bewegen konnte und
sie sinken ließ, wenn er sich nicht beobachtet glaubte, und daß er
die Worte »fufzigtausend« und »Pulver« aussprach, und deutschen
Aufforderungen Folge leistete. Hier möchte ich noch daran erinnern,
daß ihm, dem angeblichen Amerikaner, bereits früher einmal eine
kleine Entgleisung mit der deutschen Sprache passiert ist, indem er
das Polizeiprotokoll vom 29. Juni 1908 mit »J
bin,« statt »J am« unterzeichnete.

		Erschwert wurden die Nachweise der Simulation erheblich durch
die ganz außerordentliche Energie, mit der Sch... seine Rolle
durchführte. Allerdings hat er sie nicht allzuschwer gewählt, denn
das [bookmark: page78]
Englische ist ihm offenbar durch mehrjährigen Gebrauch völlig
geläufig und gewohnt, die unbequeme Schulterhaltung erleichterte er
sich etwas durch das Einwickeln in Decken, das kleine
Verschiedenheiten weniger hervortreten ließ, und die Produktion der
»Wahnideen« erfordert schließlich nicht viel mehr als etwas
Phantasie und Dreistigkeit. Nach dem Bisherigen ist wohl
anzunehmen, daß Sch... noch längere Zeit versuchen wird, mit seinen
Täuschungen durchzudringen.

		Nun wäre noch die Frage zu erörtern, ob Sch... nicht, trotzdem
er die Haupterscheinungen seiner Geistesstörung simuliert,
vielleicht psychisch alteriert ist, denn es ist eine
Erfahrungstatsache, daß Simulationsversuche von Geisteskranken
manchmal, von Minderwertigen sogar mit Vorliebe, unternommen
werden. Für diese Auffassung fehlt indessen jeder Anhalt. Sch...
hat, bis er plötzlich im Untersuchungsgefängnis sein jetziges
Verhalten anfing, auf niemanden den Eindruck eines geistig abnormen
Menschen gemacht, so daß es wohl eines weiteren Eingehens auf
diesen Punkt nicht bedarf.

		Indem ich meine Absicht dahin ausspreche, daß Sch... zurzeit
lediglich simuliert, habe ich mich damit auch bereits über seine
Zurechnungsfähigkeit mit bezug auf die ihm zur Last gelegten
Straftaten ausgesprochen, denn es liegt kein Grund vor anzunehmen,
er habe sich damals in einem andern Geisteszustande befunden, als
jetzt.

		Ich gebe somit mein Gutachten dahin ab: Sch... befand sich zur
Zeit der Begehung der strafbaren Handlungen nicht in einem Zustande
von Bewußtlosigkeit oder krankhafter Störung der Geistestätigkeit,
durch welchen seine freie Willensbestimmung ausgeschlossen
wurde.

		— — —

		Im Gefängnis setzte Sch... nach Abschluß der
Irrenanstaltsbeobachtung das Spiel fort; er spektakelte immerfort,
zerriß seine Sachen und trieb sein Toben namentlich des Nachts oft
so arg, daß ihm, um einigermaßen Ruhe zu bekommen, die Fesseln
angelegt wurden. Dies machte die Sache aber nur noch schlimmer.
Hatte er bis dahin mit Fäusten an die Tür geschlagen, so
bombardierte er sie jetzt mit dem Schließeisen. Es blieb nichts
anderes übrig, als ihm die Fesseln wieder abzunehmen und die
Zwangsjacke anzuziehen. Diese konnte er nun natürlich nicht dauernd
tragen, und als er wieder aus ihr herauskam, benutzte er die
Freiheit seiner Arme dazu, einem Aufseher mit einem Holzmesser zu
Leibe zu gehen, das ihm dann mit Gewalt abgenommen werden mußte.
[bookmark: page79]

		Während dieser Zeit wurde Sch... für 20 Tage vom
Untersuchungsgefängnis in das Strafgefängnis Fuhlsbüttel überführt,
um dort nachträglich die im Jahre 1907 vom Landgericht
Altona gegen ihn wegen Verletzung der Wehrpflicht erkannte Strafe
zu verbüßen.

		Im Mai 1909 fand die Hauptverhandlung gegen Sch...,
wegen des Einbruches in dem Kleidergeschäft, vor einer Strafkammer
des Landgerichts Hamburg statt. Sch... wurde gefesselt vorgeführt,
befand sich aber trotzdem anscheinend in recht guter Laune,
schwatzte unaufhörlich Englisch vor sich hin, schüttelte Telegramme
aus den Beinen, hielt die linke Schulter in die Höhe gezogen und
ließ das Gericht tun, was es wollte. Nachdem sowohl der
Gerichtsarzt, als auch Ref. das Verhalten des Sch... als Simulation
erklärt hatten, wurde er zu zwei Jahren sechs Monaten Zuchthaus,
fünf Jahren Ehrverlust und Zulässigkeit von Polizeiaufsicht
verurteilt.

		Ende Juni desselben Jahres kam endlich für Sch... der Tag, an
dem vor dem Schwurgericht in Hamburg über seine
Geldschranksprengung verhandelt wurde. Der Amerikaner, wie er von
dem Herrn Staatsanwalt bei dieser Gelegenheit, zur Unterscheidung
von einem ähnlich wie er heißenden Mitangeklagten, genannt wurde,
erschien mir erregter und gereizter, als das vorige Mal, auch war
die Stimmung offenbar weniger gut und er sah schlecht aus. Seine
Rolle aber spielte er mit derselben Virtuosität weiter, so daß
nicht nur bei den Geschworenen, wie aus ihren Fragen hervorging,
immer wieder die Ansicht auftauchte: »Vielleicht ist das, was wir
sehen, doch wirklich Krankheit,« – sondern daß selbst ein
zufällig anwesender Gerichtsarzt mit längerer psychiatrischer
Erfahrung für einen Augenblick Ähnliches dachte, wie er mir
erzählte. Die Gutachten der ärztlichen Sachverständigen lauteten
aber wie das vorige Mal, und Sch... wurde unter Einbeziehung der
vorigen Strafe mit einer Zuchthausstrafe von sechs Jahren und sechs
Monaten, Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf zehn Jahre mit
Zulässigkeit von Polizeiaufsicht belegt.

		Und nun geschah das Wunderbare: Unmittelbar nach Verkündung des
Urteils, ¾ Jahr nach dem Beginn von Sch...s
»Geisteskrankheit«, sank die hohe Schulter herab, wurde die Haltung
wieder gerade, kehrten Besinnung und Vernunft zurück, war auch die
Muttersprache dem Pseudo-Amerikaner wiedergegeben und es erklärte
Sch..., er habe die Sache, d. h. das Simulieren, satt, seine
Hoffnung sei gewesen frei zu kommen. Endgültig hatte er aber
anscheinend doch noch nicht auf die ihm liebgewordene Rolle
verzichtet, er fing nach einigen Tagen wieder an, thörichte
Behauptungen aufzustellen wie, er sei zu Irrenhaus verurteilt und
ginge deshalb nicht ins Zuchthaus. [bookmark: page80] Der so erfahrene wie mißtrauische
Gefängnisbeamte, unter dessen Oberaufsicht Sch... stand, gab seine
Meinung dahin ab, Sch... scheine sich das Simulieren, wenn auch in
anderer Form als bisher, für die Strafhaft vorbehalten zu haben.
Wie wir sehen werden, behielt er damit Recht.

		Die Sache ließ sich gleich gut an. Bei seiner Einlieferung in
das Zuchthaus füllte Sch... das ihm vorgelegte Formular eines
Lebenslaufes folgendermaßen aus:

		Lebenslauf. des Sch...

		— — —

		Nachdem er sich so eingeführt hatte, versuchte Sch..., seiner
energischen Natur entsprechend, sich zunächst auf wirksamere Weise,
als durch Fortführung seiner Amerikaner-Rolle, zu helfen.

		In der Nacht zum 15. Dezember 1909 machte er
einen Ausbruchsversuch, der beinahe von Erfolg gekrönt war. Nachdem
er sich aus dem übergebenen Arbeitsmaterial (Hosen für das
Waisenhaus) Kleider angefertigt hatte, grub er sich (man denke
in einer Nacht!) mit einem Bandeisen seines Bettes durch die
Gefängnismauer, stieg an einer aus dem Bett gefertigten Leiter
hinab, versuchte mit derselben Leiter die Außenmauer zu
übersteigen, wurde aber dabei von dem Posten bemerkt und angerufen.
Da er nicht antwortete, schoß der Posten und veranlaßte ihn, sich
in den Hof zurückzuziehen, wo er in einer Gemüsemiete versteckt
aufgefunden wurde.

		In seiner Arbeitshose fand man einen Zettel folgenden
Inhaltes:

		»An Director

		ih versuhe auszubrechen wen es mir Glükt dan
werden ihn woll die Hare zuberge stehen aber vergesen sie nur den
Schmerz ih liebe eben sogut meine Freiheit wie sie solte ih
erschose sin dan werden sie einen Brief um meine Hals finden bite
schiken sie den nah meiner Mutter lasen sie an keinen beamten ihre
Rahe aus den mir könen sie hier niht halten ih bin
schon 6 mal aus gebrohen 10 mal schwerere
Zuhthaus wie dies ih werde ales in der Zeitung schreiben was ich
erlebt habe in Untersuhunggefängnis den aus Deutschland gehe ich no
niht raus.

		Rache. X. Y. Sch... alias Frank S...

(Hier stehen einige Gaunerzeichen.) [bookmark: page82]

		Im Jahre 1910, bis in das folgende hinein, geben nur einige
Bemerkungen der Gefängnisbeamten Kunde von Sch...s Ergehen. Seine
Arbeit war zwar genügend, die Führung aber schlecht (es wurden
in seinem Besitz gelegentlich ein Schraubenzieher, ein Messer
gefunden, er schrieb Kassiber usw.), der Herr Anstaltsgeistliche
schrieb: »Lügt und simuliert und ist durchaus unempfänglich für
alles Höhere,« das Gesamturteil lautet: »Ein höchst gefährlicher
Mensch, dabei unwahr bis in die Fingerspitzen.«

		Um die Mitte des Jahres befand er sich zur
Erholung 14 Tage im Lazarett, er wollte von seinem
Ausbruch nichts wissen und behauptete, in der Mauer sei ein Mann,
der ihn immer photographiere.

		Dann gehen die resignierten Äußerungen weiter: »Es ist durchaus
nichts mit ihm anzufangen und er redet oft verworrenes Zeug,« »Ihm
nötigt nur ihn scharf anfassende Gewalt Achtung ab.«

		Anfang 1911 hielt ich den Fall, den ich aus der Ferne
immer mit Interesse begleitet hatte, für abgeschlossen vom
psychiatrischen Standpunkte aus und hatte nur noch den Wunsch,
Sch... selbst noch einmal eingehend zu sprechen, um positive
Beweise dafür zu bekommen, daß Sch... nicht geistige Abnormitäten
schwererer Art aufwiese. Diese Feststellung hatte er mir seinerzeit
während der Irrenanstaltsbeobachtung durch sein unsinniges Gebahren
unmöglich gemacht, wiewohl aus seinem »geordneten« Vorleben
geschlossen wurde, daß er lediglich simuliere.

		Als dem Sch... mein Wunsch, zu dem er seine Einwilligung geben
oder versagen konnte, mitgeteilt wurde, erklärte er sich zunächst
einverstanden, dann scheint in ihm die Hoffnung aufgestiegen zu
sein, die Gelegenheit anderweitig ausnutzen zu können, und er
verweigerte die Unterredung. Was er sich dachte, wurde bald
deutlicher: er forderte entlassen, oder in die Irrenanstalt
versetzt zu werden.

		Diese Äußerung und eine Erregtheit im Benehmen, als ob er »aus
dem Häuschen« wäre, veranlaßten die erneute Untersuchung durch den
Herrn Gefängnisarzt und als deren Folge im April die Verlegung ins
Lazarett, die erste Stufe zur Irrenanstalt. Natürlich verstand man
ihn im Lazarett auch, und als er deshalb immer wieder drängte:
»Bitte, Herr Dr., schicken Sie mich nach Langenhorn, ich will
hier mit der Anstalt nichts mehr zu tun haben, ich kann dann auch
von da besser fortkommen,« hielt man ihm vor, er hoffe wohl
von Langenhorn aus leichter entweichen zu können, er habe ja auch
schon von Fuhlsbüttel einmal einen Ausbruchversuch gemacht. Sch...
überhörte, was man ihm, im Falle er in die Irrenanstalt [bookmark: page83] käme,
zutraute, und erklärte in bezug auf seinen Fluchtversuch aus
Fuhlsbüttel: »Das ist mir schon 1000mal gesagt. Ich weiß von
einem Ausbruch nichts. Ich verlange, aus dieser Anstalt entlassen
zu werden, meine Strafe ist vorbei.« Diese Behauptung stellte er,
oft in recht erregtem Tone, immer wieder auf. Gründe dafür wußte er
freilich nicht anzugeben, er drückte sich um die Frage nach ihnen
mit allgemeinen Redensarten herum, berief sich wohl auch auf seinen
»instinktiven Geist«, oder seine »höhere Seele« und eine »Kraft«,
die ihm das gesagt habe und flüchtete sich, wenn man ihm energisch
auf den Leib rückte, dahinter, er habe nicht nötig Auskunft zu
geben, er verweigere sie. Mit der Frage, wie es um seinen
Geisteszustand stände, hat Sch... sich anscheinend oft beschäftigt;
eine Lösung, von der ich annehme, daß sie ihm die vorteilhafteste
schien, hat er wohl aus demselben Grunde ausführlich und klar in
einem Mitte April verfaßten Lebenslauf niedergelegt. Lassen wir ihn
selbst erzählen. Er berichtet, nach seiner ersten Verhaftung sei er
auf die Polizeiwache gekommen:

		»... da bin ih 14 Tage gewäsen
und bin dan auh frei gekommen aber wärent der zeit in
der ...wache bin ih eines Nachs in die Zelle durch den
Kakelofen gebrochen da bin ih auf den Koriedor, wolte oben auf den
Boden rauf und da hat mir die Nachtaufseherrin gesehen und die hat
dan geschriehen da sind die Aufsehers gekommen die haben mir dan
hinter die Klosettür gefunden da haben sie gesagt ih solt raus
kommen da bin ih gekommen habe aber die Hende nah forne gehalten
damit sie sehen solten das ih mih freiwillich ergebe (den ich
greife keinen Menschen an) da habe ih aber fon hinten so einen
sümftigen Schlag auf den Kopf bekommen das ich sofort zuboden wiel
und da haben die mir soschandhaft gehauen und mit Tüsen getreten
das ih geglaubt habe ih müste mein Geist auf geben und ih bin
festüberzeuht wen es niht für den Oberaufseher seine Trau gewäsen
were hätten die mir dot geschlagen den die Trau hat den Sebel aus
den Aufseher seine Hand gerissen und hat gesagt wen die mir noch
einmal schlagen täten, tät sie den Aufseher ein mit den Sebel hin
hauen. da haben die mir die Hende auf der Rüken geschlosen mih zu
Boden geworfen dan haben die Segelgarn genommen mir dis um die füse
gebunden die füse rükwers nach meinen Rüken rauf gezogen und dan
das Segelgarn an meine Hende gebunden und dan hat mir der
Oberaufseher noch ein par mall mit den fus im Bauch geträten und da
hat seine Trau zu ihn gesagt das du ein Aas bis hab ih gewust aber
das du so ein Biest bist das hab i niht gewust. dan [bookmark: page84] haben die mir liegen
lassen gleih da nah hab ih meine besinnung verloren bin dab wieder
auf gewacht und da habe ich die ganze Nacht so gelegen was ih da
aus gehalten habe das könte keine Teder beschreiben am morgen haben
die mir die eisen ab genommen bin nah 3 Fage frei
gekommen und jeder der mih früher gekant hat und mih wieder gesehen
hat der hat zu mir gesagt mensch was is mit dir los du siest ja aus
wie der Tot. das zeiht wie ih die eine Naht geliten haben mus. und
ih glaube auh das das damals mein Geisteszustand zerstört hat den
ih war nahdem ih frei kam manhmal ganz stumpfsinnig ganz dum wuste
manhmal garnih das ih überhaubt lebe, wurde bald nachdem in Bremen
mit eine Dame verhaftet. Wen ih aus die Bahn in Bremen stieg kam da
ein Krimienal und fruh mih ob ih fon Hamburg komme da bin ih sofort
in ein Stumpfsin gefalen die selbe anfäle die ih schon gemerkt habe
gleih nach meiner entlassung aus der ...wache, wiegesagt ih
wurde ganz dum und wuste überhaubt nih das ih lebe mir schwebte das
ales sowie im Fraum formir. fon Bremen bin ih nah Hamburg in das
Untersuchung Gefängnis gekomen da kann ih
höchstens 1 Mamat gewesen sein und da habe ih folstendich
meinen Verstand Verloren. Ich habe for meinen Verhaftung in
der ...wache niemals etwas gemerkt das ih jemals Geistes
zerstört war und darum glaube ih auch das meine Geisteskrankheit
woran ih geliten habe von die schandhafte Grusellhafte Nacht die
ich in der ...wache zugebracht habe herstamt. Ich habe jest
meinen Narmalen Geist wieder wie ih ihn for meine Verhaftung in
der ...wache gehabt habe Und wen mir Gerechtigkeit gegeben
wird könnte kein Arz einen wahren Grund an geben, das ih jest noch
Geisteskrang bin. Ich erkläre mih jest als fölich Geistich
gesund.«

		Ich habe diese Erzählung des Sch... wörtlich angeführt, nicht
etwa, weil ich sie für wahrheitsgetreu hielte, sondern weil so ihre
Tendenz am besten zum Ausdruck kommt. Diese wird verständlich, wenn
man sich folgendes vergegenwärtigt. Die Strafe für den Einbruch in
das Kleidergeschäft hat für Sch... keine Bedeutung mehr, die hat er
abgebüßt; diese Straftat kommt deshalb in Sch...s Erklärung
überhaupt nicht vor. Aber für die Sprengung des Geldschrankes, die
er nicht leugnen kann, hat er noch mehrere Jahre abzumachen. Die
einzige Möglichkeit, auf legalem Wege um diese Strafe
herumzukommen, läge also in dem Nachweis, daß er zur Zeit der Tat
geisteskrank gewesen sei. Da er es bis zu seiner ersten Verhaftung,
wie zweifellos durch Zeugen zu beweisen, nicht gewesen ist, so muß
die Behandlung, die ihm auf der Wache bei einem fast gelungenen
[bookmark: page85]
Fluchtversuch nach seiner ersten Verhaftung zuteil geworden sein
soll, dazu herhalten, als Ursache seiner Geisteskrankheit
hingestellt zu werden. Die Begründung ist nicht ungeschickt: daß
schwere Schläge auf den Kopf eine Geisteskrankheit herbeiführen
können, wird jedem einleuchten. Fehlt allerdings jede Spur eines
Nachweises, daß er die Schläge auf den Kopf tatsächlich erhalten
hätte, ganz abgesehen davon, daß, wenn er wirklich bei der
Gelegenheit nicht besonders sanft angefaßt worden sein sollte, wohl
sein Verhalten dazu Veranlassung gegeben haben wird; einen
fliehenden Verbrecher kann man natürlich nicht mit Komplimenten
zurückhalten und daß Sch... nicht zu den Harmlosen gehört, hat sich
ja zur Genüge gezeigt. Die Geisteskrankheit Sch...s durfte sich
aber nicht nur auf die Zeit der Tat beschränken, sie mußte längere
Zeit darüber hinaus dauern, denn sein wunderliches Verhalten
während der Untersuchung bedurfte, wenn er es nicht als Simulation
bekennen wollte, unbedingt derselben Begründung.

		Soweit ist alles logisch ganz gut durchdacht; aber die Sache ist
psychiatrisch nicht einwandsfrei. Daß die von Sch... gezeigten
Symptome sich nicht in den Rahmen einer klinischen Krankheitsform,
insbesondere der einer traumatischen Erkrankung des
Zentralnervensystems einfügen wollen, darf ihm nicht zu schwer
angerechnet werden, das konnte er nicht so genau beurteilen. Wie
aber will er die plötzliche Genesung nach dem Urteil erklären? Ich
glaube nicht, daß sie einem Laien als Gegenstück zu der plötzlichen
Erkrankung wahrscheinlich vorkommen wird; wissenschaftlich ist sie
unmöglich.

		Daß Sch... in jedem einzelnen Punkte so, wie oben angeführt,
seine Schlüsse gezogen hätte, will ich natürlich nicht behaupten,
wer ihm aber im Ganzen ein derartiges Räsonnement nicht zutraut,
der unterschätzt, glaube ich, sein Urteilsvermögen, das, wie sich
später herausstellte, recht gut ist. Es wird ihn auch instand
gesetzt haben, einzusehen, daß er mit seinen Erklärungen doch wohl
nicht die Freiheit erreichen würde, und so ist ihm als das
Nächtsbegehrenswerte die Irrenanstalt erschienen.

		Das eigenartige Verhalten, das er im Fuhlsbütteler Lazarett auch
fernerhin zeigte, gab Veranlassung, ihn Ende Mai in die
Irrenanstalt Langenhorn zu verlegen. So erhielt ich doch noch
ausgiebige Gelegenheit, die früher geplante Nachuntersuchung
auszuführen. Es lag mir einerseits daran zu erfahren, wie sich
Sch ... zu seinem Verhalten während der Untersuchungs- und
Strafhaft stellen würde, sodann auch besonders daran, sein
allgemeines geistiges Niveau festzustellen. [bookmark: page86]

		Ersteres erschwerte er mir durch die oft wiederholte Behauptung,
er könne sich an nichts erinnern, der Gedächtnismangel war aber
sehr ungleichmäßig, bald war ihm ganz Wesentliches entschwunden,
bald zeigte er sich genau bekannt mit allerhand Nebensächlichem,
überhaupt verwickelte er sich in Widersprüche. Er beteuerte, keine
Ahnung davon zu haben, daß er schon einmal in Langenhorn gewesen
sei und Ref. nicht zu erkennen, fragte aber ganz unvermittelt
darnach, ob sein früherer Komplize, den er hier gesehen hatte, noch
da sei und erkundigte sich auch nach anderen Gefangenen, die
inzwischen hier in der Irrenanstalt gewesen waren. Er wollte seine
Kenntnisse über alle nur aus Erzählungen in Fuhlsbüttel haben. Daß
dies sicher nicht die einzige Quelle seines Wissens über Langenhorn
war, ging daraus hervor, daß er mit einem über die Zelle, in der
sie nacheinander gelegen hatten, gesprochen haben wollte, er
bezeichnete sie ganz richtig als die neben der Badestube. Er war
jetzt wieder darin und gab auch zu, er »könne sich denken«, daß er
sich an sie erinnere.

		Von den Hauptverhandlungen, in denen er verurteilt war, wußte er
angeblich gar nichts, bei anderer Gelegenheit erzählte er
unbefangen, es sei schon lange her, daß er verurteilt sei, im Juni
und im Mai habe er Termin gehabt. Den Namen der Garderobenfirma,
bei der, angeblich ohne sein Wissen, eingebrochen worden war, die
aus dem Geldschrank erbeutete Summe (um einige Mark
abgerundet) und andere Dinge, die sich dem Gedächtnis doch
verhältnismäßig schwerer einprägen, als der Aufenthalt in
Langenhorn und die Hauptverhandlungen, wußte er ohne weiteres
anzugeben. Setzte man ihm mit unerwünschten Fragen zu, so nahm
Sch ... eine zusammengekauerte Haltung an, zitterte, rieb sich
wie frierend die Hände, zog die Stirne kraus, kniff die Augen zu
und stotterte beim Sprechen. Der Affekt, den er dabei zeigte, war
nur mäßig und machte einen unnatürlichen Eindruck. Ganz anders gab
er sich, wenn er sich unbeobachtet glaubte, oder durch angeregtes
Gespräch abgelenkt wurde. Dann verschwand alles Gezwungene, er
sprach frei von der Leber weg, übrigens mit vielen Amerikanismen,
seine Augen wurden groß und leuchtend, sein ganzes Aussehen und
Benehmen war, man kann nicht anders sagen, durchaus sympathisch.
Auf meine Frage, wann er nach Amerika ausgewandert sei, machte er
erst Einwände: »... Das kann ja alles nachgeforscht werden, da
kriegen Sie aber auch nicht die Wahrheit zu wissen, aber jedenfalls
bin ich nicht in dem Maße mit Ihnen verwandt, Sie werden mir auch
nicht Ihre ganze Vergangenheit erzählen, wenn ich Sie frage.« Dann
aber berichtete er doch. Mit [bookmark: page87] 19 Jahren (das stimmt ungefähr
mit den früheren Angaben seiner Mutter) sei er als Trimmer von
Deutschland fortgefahren, habe ungefähr in der Mitte zwischen
Valparaiso und St. Francisco Malaria bekommen und sei in
St. Francisco weggelaufen. Hier habe er 7 Wochen in
einem Kupferbergwerk gearbeitet und sei dann wieder krank geworden
bei dem schlechten »Quecksilberwasser«. Er sei nun nach Redding
gefahren, wo er wieder in einer Mine war, dann zurück über
Sacramento nach Reno. Von da nach Elko, wo er an einem Tunnel
arbeitete, weiter nach Ogden, Cheyenne, Denver. Dort habe er am
Bahnhof an einem großen Restaurant gearbeitet, aber keine Ruhe mehr
gehabt, sei bald wieder krank geworden von dem schlechten Wasser
und zurück ins Lazarett nach St. Francisco gegangen. Später
sei er wieder nordwärts nach Portland (Oregon) gezogen, wo er
Bäume fällte, dann nach Seattle, wo er wieder Minenarbeiter war und
ein ganzes Jahr aushielt. Von Seattle sei er nach Spocane gefahren,
habe dort aber nicht gearbeitet, da er noch Geld,
ca. 30 Dollar, hatte. Er fuhr deshalb nur durch. Gewaltig
hat ihm auf der Weiterreise Helena imponiert, das sei keine
»gemeine« Stadt, dort wohnten all die Millionäre, er sei nur einen
Tag dortgeblieben, da er keine Arbeit fand. So ging die Reise
weiter nach Butte und über Bismarck nach Minneapolis und
St. Paul. Cleveland und Buffalo (N. Y.) waren
weitere Stationen für Sch..., dann kam er schließlich nach New
York, von wo er 1908 nach Deutschland zurückgekehrt sein
will. Die Städte die er nannte, konnte er ohne Schwierigkeiten auf
dem Atlas auffinden, folgt man seinen Spuren, so sieht man, daß es
ihm auf ein paar Meilen nicht angekommen ist. Das sei so Mode
drüben, er habe auch keine Ruhe gehabt, weil er krank war, übrigens
sei das nicht teuer gewesen, da er viel als blinder Passagier
gereist sei, oft mit allerlei Lebensgefahren. Über seinen
Arbeitsverdienst drüben sprach er sich lobend aus. Als
Minenarbeiter habe er 2½ Dollar täglich verdient, als
Essenträger für »sporting girls«
sogar 5 bis 6. Auf den Einwurf, in Amerika
seien die Bedarfsartikel auch teuer, meinte er: »Ach, das kann man
nicht sagen, für 2 Dollar und ½ kauft man drüben
Stiefel, die hier 14 Mark kosten. Die Zigarren sind ja
teurer als hier; Eier sind wieder billig; Bier kostet drüben
nur 5 Cent, hier 10 Pf., also doppelt soviel;
Arbeitshosen kann ich drüben für 50 Cent kaufen, kriege
also für 2 Dollar und ½ fünf Paar.« Er gab freilich
zu, daß, wenn er viel Geld verdient habe, er auch viel verjubelt
habe und rühmte im Anschluß daran die Prohibitivgesetze einiger
Staaten. Z. B. daß in manchen der Alkoholverkauf verboten
wäre, sei sehr gut, dadurch werde manche [bookmark: page88] Familie vor Not und Elend
bewahrt. Selbst der Verkauf von Zigarrettenpapier sei in einzelnen
Staaten verboten. Meine Vermutung, daß derartige rigorose Verbote
doch nicht durchzuführen seien und nur die Heuchelei großzüchteten,
wollte er nicht gelten lassen. Die Heuchelei sei hier schlimmer als
drüben; dort sei der Mensch überhaupt freier und werde besser
behandelt. Sogar die Behandlung in den Zuchthäusern sei – wie
er nur gehört habe – weit besser. Während der Gefangene hier
vor jedem Beamten stramm stehen müsse, habe er das dort nicht nötig
und in Sing-Sing gäbe es z. B. früh, statt des hier üblichen
Schwarzbrotes, gebratene Eier oder Steak. Die Frage, ob er in
Amerika nicht selbst im Gefängnis gewesen sei, verneinte er, und
als ich ihm den in seiner Hose in Fuhlsbüttel gefundenen
Abschiedsbrief vorzeigte, in dem er sich brüstet, sechsmal aus
zehnmal schwereren Zuchthäusern ausgebrochen zu sein, erklärte er:
»Nee, das habe ich nicht geschrieben, da weiß ich nichts von und
denn ... ach Donnerwetter noch mal, ordentlich Frank S...
unterschrieben! ... Nee, da weiß ich nichts von.«

		Die nochmalige eindringliche Frage, ob er wirklich in Amerika
nicht bestraft sei, beantwortete er etwas bitter: »Herr Dr.,
ich bin drüben immer ehrlich gewesen; man glaubt es mir natürlich
nicht, und wenn es anders wäre, würde ich es auch nicht sagen, das
kann mir wohl kein Mensch verdenken.« Man wird ihm darin rechtgeben
müssen.

		Auf die amerikanische Freiheit, die oft unser Gesprächsthema
bildete, ließ Sch... nichts kommen: »Das ist egal, ich bleibe
dabei, drüben ist es besser, der arme Mann hat dort mehr Rechte.«
Daran erinnert, daß amerikanische Millionäre, welche zu Mördern
wurden, nach den Zeitungsberichten durchweg straffrei geblieben
seien, äußerte er:

		»Dann konnten sie auch wohl nicht in dem Maße
verantwortlich gemacht werden, es gibt doch Fälle, wo z. B.
bei einem Diebstahl der Dieb, im Vergleich zu dem Bestohlenen, viel
zu sehr leiden muß. Während der Bestohlene seinen Schaden schon
bald vergißt, muß der Dieb vielleicht Jahre im Gefängnis
schmachten. Der Bestohlene hat doch keine Ahnung von den
Seelenqualen, die der Dieb für seinen Diebstahl durchmachen muß.
Ich will mal annehmen, da ist Vater und Sohn, der Vater ist alt und
will nichts rausrücken, der Sohn kann aber ohne das Geld nicht
weiter kommen und findet nun Leute, die seinen Vater ins Irrenhaus
einsperren lassen. Der Sohn meint nun, er ist in seinem Recht
gewesen, er weiß aber nicht, welche Seelenqualen sein Vater
erdulden muß. Es gibt überhaupt [bookmark: page89] Menschen, die gar nicht Recht und
Unrecht unterscheiden können, sie sehen immer bei anderen Leuten
das Verkehrte, aber nicht ihre eigenen Fehler. Wenn ich z. B.
Schach oder Dame spiele, sehe ich die Fehler, die ich mache, auch
nicht so leicht, als wenn ich hinter andere Spiele stehe und
zugucke, die Fehler, die die dann machen, die sehe ich aber gleich.
Und so ist es auch im Leben, man sieht immer die Fehler der anderen
gleich, aber nicht seine eigenen. In Chicago ist es interessant, da
hat sich ein Verein gegründet, University Brotherhood, die glauben
an Seelenwanderung, sie behaupten, was als Mensch lebte, kommt auch
nach dem Tode wieder zurück, wenn auch in anderer Form. Und an eine
gerechte Vergeltung; wenn ich Gutes tue, kriege ich auch Gutes
wieder, wenn ich Böses tue, werde ich auch wieder schlecht
behandelt. Die Leute sagen aber auch, daß viel zu hart bestraft
wird, ich habe da einer Versammlung beigewohnt.«

		»Daß Millionäre zu Mördern werden, kommt wohl
nicht oft vor, die Reichen halten aber mehr zusammen, ich liebe
deshalb den armen Mann auch nicht; wenn er Vorteile hat, wird er
immer seinen Genossen verraten. Die Reichen halten aber zusammen
und denn hat das Kapital ja auch überall die Macht, das ist hier ja
doch ebenso. Der Reiche verratet aber seinesgleichen nicht; sehen
wir z. B. die Freimaurer ... Die Richter haben drüben
aber weniger zu sagen, als wie hier, sie stecken nicht wie hier mit
Rechtsanwälten und alles unter einer Decke.«

		»›Haben Sie schon von den Nightriders gehört?‹« fragte ich ihn,
um seine Aufmerksamkeit auf eine Nachtseite des amerikanischen
Rechtslebens zu lenken: »Das sind ungebildete Menschen, die Leute
runterschießen, solche Menschen gibts in Deutschland auch, solche
Leute nenne ich Briten.«

		»›Die allgemeine Sicherheit ist aber doch größer in
Deutschland‹«, wendete ich ein:

		»Das sehe ich noch nicht ein.«

		»›Eine Gewissensfrage, Herr Sch...: Ein Dieb erbricht einen
Geldschrank, der Besitzer wird durch den Lärm aufgeweckt und kommt
mit der Nachtlampe in der Hand dazu, der Dieb, der einen Revolver
hat, schießt auf den Besitzer, halten Sie das für richtig?‹«

		»Nein, das ist nicht gut. Das war bei mir ja auch das Schlimme,
daß man bei mir den Revolver fand. Aber erstens war ich es gewohnt,
einen Revolver zu tragen, und dann bin ich ein Mensch, wenn ich
z. B. an einem Schaufenster stehe und ich sehe da was liegen,
was mir gefällt, das muß ich mir kaufen und wenn ich es auch gar
[bookmark: page90] nicht
gebrauchen kann, das ist so 'ne Neugier. Aber einen Menschen
erschießen, nee, das möchte ich nie tun, denn, ob man Gutes oder
Böses tut, es kommt immer wieder auf einem zurück.«

		»›In Ihrem Falle glaubte man sich zu dem Mißtrauen
berechtigt.‹«

		»Ja, mich hat man auch ungerecht behandelt, weil ich mich nicht
verteidigen konnte als Geisteskranker. Sie haben mich auch noch für
geistesgesund erklärt, das durften Sie auch nicht tun, denn ein
Irrenarzt kann wohl sagen, ob einer geisteskrank ist, aber nicht,
ob einer nicht geisteskrank ist.«

		»›Ich spreche nach meiner Überzeugung.‹«

		»Ich behaupte, ich war geisteskrank, sonst hätte ich mich
verteidigen können; dann hätte man mich auch nicht ins Zuchthaus
bringen können, wozu ich nicht verurteilt bin.«

		»›Waren Sie damals wirklich so schief und lahm?‹«

		»Ach (ärgerlich), da weiß ich nichts mehr von, ich bleibe
aber bei meinen Gedanken, Sie haben mich für geistesgesund erklärt
und mich mit Ihr Urteil festgesetzt. Ihre Interessen galten Ihnen
mehr als meine Interessen. Ich behaupte, ich war krank.«

		Wenn wir auf dieses Thema kamen, konnten Sch ... und ich
uns nicht einigen. Sonst war ganz gut mit ihm auszukommen. Er
wollte zwar von den Patienten des gesicherten Hauses nicht viel
wissen, vermutlich um sich nicht ihnen gegenüber eine Blöße zu
geben, sondern er blieb lieber in seiner Zelle, hier aber verhielt
er sich so ruhig und geordnet, daß er Anfang Juli zur
Weiterverbüßung seiner Strafe wieder in das Zentralgefängnis
überführt werden konnte. –

		Ich glaube nur wenige epikritische Bemerkungen hinzufügen zu
sollen, denn der Fall spricht meines Erachtens durch seinen ganzen
Verlauf, welcher gerade deshalb bis ins Einzelne hinein beschrieben
wurde, für sich selber.

		Daß ein Fall einer sehr energischen, über mehr
als 9 Monate sich erstreckenden und in dieser Zeit nicht
ohne einen gewissen Achtungserfolg betätigten Simulation vorliegt,
ist zweifellos. Daß mit dieser Simulation erhebliche psychische
Abnormitäten, die Simulation und Geisteskrankheit annehmen ließen,
nicht verbunden sind, wird ebenfalls kaum bestritten werden.
Verschieden wird vielleicht nur beurteilt werden, ob nicht schon
ein derartig langer und tatkräftig durchgeführter Versuch,
Geisteskrankheit vorzutäuschen, ein Zeichen einer beträchtlich
gestörten Geistesverfassung sei. Ich glaube, auch auf Grund
anderweitiger Erfahrungen, diese Frage verneinen zu dürfen. Daß
nicht einzelne psychische Defekte, wie sie ja die meisten
Abenteurer und Verbrecher aufweisen, auch bei Sch ... sich
vielleicht, was besonders unter dem Einfluß [bookmark: page91] der Haft möglich wäre, noch
herausstellen sollten oder jetzt schon zu finden wären, will ich
nicht behaupten, dies aber ändert nichts an der Tatsache, daß diese
psychischen Schwächen nicht entfernt ausreichen würden, um der
Gesamtpersönlichkeit des Sch ... den Stempel des Krankhaften
aufzudrücken. Ich bin deshalb der Meinung, daß wir einen nicht nur
äußerst hartnäckigen, sondern auch verhältnismäßig reinen Fall von
Simulation vor uns haben, wie er nicht gerade häufig ist.

		Möge hierin eine Berechtigung, ihn zu veröffentlichen, gefunden
werden.

		[bookmark: page92]

	
		
		XVI.

Wider die Todesstrafe.

		Zur Abwehr gegen Prof. Dr. Schüle

Von Ernst Lohsing.

		Es ist Schüle nur zuzustimmen, wenn er sagt: »So lange
noch über die Berechtigung der Todesstrafe verschiedene Meinungen
herrschen, soll eine tunlichst gründliche Diskussion dieser
wichtigen Frage möglich sein.« Es wäre nur zu wünschen, daß er
selbst in seiner meine Ausführungen [bookmark: text108]F108 bekämpfenden
Abhandlung [bookmark: text109]F109 diese seine eigenen Worte
beherzigt hätte. Er zweifelt zwar nicht daran, dies getan zu haben,
sonst hätte er sich nicht zu dem Satz verstiegen: »Man wird aber
verlangen dürfen, daß die Gründe für und wider etwas gewichtiger
fundiert seien, als die in der Abhandlung von Ernst Lohsing«
[bookmark: text110]F110.
Diese Worte sind aber hier gar nicht am Platz. Denn nicht um »eine
tunlichst gründliche Diskussion« war es mir zu tun; vielmehr fand
ich mich lediglich zu einigen »Bemerkungen zur Juristentagsdebatte«
veranlaßt, was ich schon im Untertitel meines Aufsatzes
[bookmark: text111]F111
hervorhob und was auch Schüle, wie die einleitenden Worte
seines Aufsatzes beweisen, nicht übersehen hat. Und dafür, daß ich
mich mit einigen Bemerkungen zur Juristentagsdebatte begnügen
wollte, habe ich ja den Grund klar angegeben, indem ich beifügte,
daß ich dieses Thema »zu wiederholten Malen in diesem Archiv und
auch anderwärts erörtert habe, so daß ich [bookmark: page93] mich, um Wiederholungen zu
vermeiden, mit einem Hinweis auf meine früheren Ausführungen
begnügen möchte«; welche meiner früheren Ausführungen ich meinte,
habe ich in den Fußnoten gesagt. Damit wollte ich angedeutet haben,
daß mein letzter Aufsatz nur als eine Ergänzung zu meinen
früheren (vorwiegend in diesem Archiv erschienenen)
Abhandlungen über die Todesstrafe angesehen werden möge. Und ich
dachte mir dabei: wem das zu wenig ist, der möge eben auch das
andere lesen; geschieht dies, dann wird das angesichts bloßer
»Bemerkungen« immerhin begreifliche Verlangen, »daß die Gründe für
und wider etwas gewichtiger fundiert seien«, vielleicht seine
Erfüllung finden. Das war ein Rat des Autors an den Leser; einen
Rat zu befolgen, ist nach allgemeinen juristischen Begriffen
niemand verpflichtet. Wer sich aber auf das Gebiet der Polemik
begibt, und noch dazu einer Polemik, welche den Vorwurf der
Oberflächlichkeit erhebt, täte immerhin gut daran, einen derartigen
Rat zu befolgen, und zwar in seinem allereigensten Interesse. Denn
sonst kann es ihm passieren, daß er Neuigkeiten entdeckt, die
bereits vor ihm entdeckt sind. Das ist dann eine recht unangenehme
Sache; daß eine solche Schüle passiert ist, will ich im
folgenden kurz (d. h. unter Festhaltung meines in der
bekämpften Abhandlung eingenommenen Standpunkts, »daß ich mich, um
Wiederholungen zu vermeiden, mit einem Hinweis auf meine früheren
Ausführungen begnügen möchte«) dartun.

		Bereits die im ersten Absatz der Abhandlung von Schüle
vorkommenden Worte, es »möge auch einmal einem Mediziner gestattet
sein, sich zu einem vorwiegend juristischen Thema zu äußern«,
erbringen diesen Beweis zur Gänze. Denn hätte Schüle mit
jener tunlichsten Gründlichkeit, die er mir abspricht, gearbeitet,
dann hätte er zunächst meine in diesem Archiv erschienenen
Abhandlungen, auf welche ich mit nicht mißzuverstehender
Deutlichkeit hingewiesen habe, lesen müssen, eine Behauptung, die
nicht als Unbescheidenheit, sondern nur als Ausdruck der Meinung
aufgefaßt werden möge, daß derjenige, der unter den vielen Gegnern
der Todesstrafe gerade meine Wenigkeit zum Zweck der Polemik
ausgesucht hat, auch verpflichtet war, eben diejenigen meiner
Abhandlungen, auf die ich Bezug genommen hatte, einer freundlichen
Durchsicht zu würdigen. Dies ist aber seitens meines Gegners nicht
geschehen. Denn hätte er es getan, dann hätte er bemerkt, daß meine
Abhandlung »Todesstrafe und Standrecht« [bookmark: text112]F112 eine
Replik gegen die Abhandlung von Näcke [bookmark: page94] »Gedanken eines Mediziners über
die Todesstrafe« [bookmark: text113]F113 ist, und diese Wahrnehmung hätte
Schüle abhalten müssen, sich solcher Worte zu bedienen,
welche den Eindruck hervorrufen müssen, daß er sich für den ersten
Mediziner hält, der in dieser Frage das Wort ergreift.

		Diese Feststellung will ich aber nicht um ihrer selbst willen
vornehmen, sondern mit Rücksicht auf den weiteren Inhalt der
Ausführungen meines Gegners. Denn es werden gegen mich vier
Behauptungen ins Treffen geführt, mit denen ich mich bereits in
meinen früheren Abhandlungen über dieses Thema befaßt habe. Wer
»eine tunlichst gründliche Diskussion« wünscht, täte gut daran,
einem Gegner nicht Argumente vorzuhalten, ohne auf dessen
Gegenargumente [bookmark: text114]F114
einzugehen; bei tunlichst gründlicher Diskussion sollte so etwas
nicht vorkommen, damit nicht der Wunsch rege werde, »daß die Gründe
für und wider etwas gewichtiger fundiert seien«.

		I. Behauptung: »In vielen Ländern, so z. B. Baden,
herrscht die Gewohnheit, einen Verurteilten nur dann hinzurichten,
wenn er gestanden hat oder in absolut unwiderleglicher Weise
überführt worden ist« [bookmark: text115]F115. Hätte Schüle meine früheren
Abhandlungen gelesen, so hätte er auch auf drei Fragen eingehen
müssen, nämlich 1. ob es zu rechtfertigen sei, daß der
verstockte Missetäter, der kein Geständnis abgelegt hat, besser
daran sein dürfe als der reumütig geständige Sünder [bookmark: text116]F116, 2. ob ein
Geständnis ausnahmslos das Non plus ultra von materieller Wahrheit
sei [bookmark: text117]F117
Und 3. unter welchen Bedingungen man behaupten kann, ein
Verurteilter sei in absolut unwiderleglicher Weise überführt
[bookmark: text118]F118.

		II. Behauptung: »Unschuldig lebenslänglich eingesperrt zu
sein, nachdem jede Aussicht auf Revision des Verfahrens
ausgeschlossen, das erscheint mir fast schlimmer als ein schneller
Tod. Also auch dieses Argument Lohsings entbehrt der
tieferen Beweiskraft« [bookmark: text119]F119. Allein auch mit diesem Argument habe ich mich
befaßt [bookmark: text120]F120 und gelangte zu
folgendem Ergebnis: »Wie wäre es, wenn man alle, die unschuldig
verurteilt zu sein behaupten, einfach köpfen würde? Denn das Eine
ist vollkommen richtig: Der Geköpfte [bookmark: page95] empfindet keine nagende Pein über
erlittenes Unrecht. Wenn aber die Todesstrafe minder schwer ist als
die langjährige Zuchthausstrafe, sollte doch einmal mit dem
himmelschreienden Unrecht gebrochen werden, die minder
schweren (weil mit Freiheitsstrafen bedrohten) Verbrechen
strenger zu bestrafen als jene schwersten, auf welche «nur» die
Todesstrafe gesetzt ist.« Wohl niemand als Schüle ist mehr
berufen, dieses Argument zu entkräften. Nur möchte ich ihm raten,
dabei vorsichtig zu Werke zu gehen. Denn wenn lebenslange Strafhaft
fast schlimmer ist als ein schneller Tod, dieser jedoch nur
Geständigen oder in absolut unwiderleglicher Weise Überführten
beschieden wird, dann könnte es geschehen, daß diese »besser« daran
sind als die in nicht absolut unwiderleglicher Weise Überführten.
Doch dürfte »eine tunlichst gründliche Diskussion« auch hier einen
Ausweg finden.

		III. Behauptung: »Zweifellos ist die Guillotine ...
das sicherste und beste Instrument, um eine Exekution zu
vollziehen. Ein Verfehlen, wie beim Enthaupten mit dem Beil oder
beim Strangulieren ist ausgeschlossen« [bookmark: text121]F121. Dieser Behauptung gegenüber erlaube
ich mir, auf das im 10. Band dieses Archivs auf
Seite 313 Gesagte zu verweisen. Ich halte alle
Hinrichtungsmethoden für gleich verwerflich, und deshalb ist mir
die Einsprache, die mein Gegner dagegen erhebt, daß ich gerade
diejenige Form herausgreife, welche besonders unästhetisch und
unsicher ist, ein Windprotest.

		IV. Behauptung: »Triftige Gründe für die Abschaffung der
Todesstrafe können nur durch genaue statistische Erhebungen
gefunden werden. Wenn einwandsfrei festgestellt würde, daß in den
Ländern, welche die Todesstrafe verhängen, häufiger Morde begangen
werden, als in anderen religiös und kulturell völlig gleichartigen,
dann würde ich aus Utilitätsgründen für die Abschaffung der
Todesstrafe stimmen« [bookmark: text122]F122. Ich will davon absehen, daß Schüle hier
von einer unmöglichen Bedingung ausgeht; denn religiös und
kulturell völlig gleichartige Länder sind schwer zu finden. Ich
will auch davon absehen, daß die Statistik uns keinen Aufschluß
über begangene Straftaten, sondern lediglich Aufschluß über
gefällte Urteile gibt. Allein ich muß nach wie vor daran
festhalten, daß, wie ich schon im 10. Band dieses Archivs
auf Seite 306 betont habe, »das Rechnen mit Zahlen m. E.
hier nicht am Platze ist. Denn wenn mit der Todesstrafe bedrohte
Verbrechen von x Personen begangen werden, [bookmark: page96] so ist damit nur gesagt, daß
x Personen sich durch die Todesstrafe nicht abschrecken ließen;
... allein die Frage, ob eine Strafe abschreckend wirkt, ist
doch nicht beantwortet, wenn man sagt, wieviel Personen sich durch
sie nicht abschrecken ließen. Beantwortet wäre sie nur dann,
wenn man die Zahl derjenigen, die durch das Bestehen der
Todesstrafe von der Begehung gewisser Delikte abgehalten, mit
anderen Worten durch den Gedanken an die Todesstrafe abgeschreckt
werden, erheben ließe; dazu versagt natürlich die Statistik ihre
Dienste« [bookmark: text123]F123. Weiters
führte ich a. a. O. aus, daß jede Strafandrohung
für manche eine abschreckende Wirkung hat, für andere nicht, und
daß man bei konsequenter Durchführung dieses Gedankens überhaupt
zur Negierung des Strafrechts käme. Wenn aber Schüle
trotzdem das Um und Auf dieser Frage in der Statistik erblickt,
dann kann er sich aus § 8 der Schrift von
C. J.  Mittermaier »Die Todesstrafe« (1862)
überzeugen, daß er Anlaß hätte, für die Abschaffung der Todesstrafe
zu stimmen.

		Mit diesen Hinweisen könnte ich meine Ausführungen schließen, da
sie wohl zur Genüge dartun, daß nicht nur »über die Berechtigung
der Todesstrafe verschiedene Meinungen herrschen«, sondern auch
darüber, was man »eine tunlichst gründliche Diskussion dieser
wichtigen Frage« nennt. Allein die Argumente, die Schüle
vorbringt, mögen doch nicht ganz unerörtert bleiben. Ich habe
u. a. die Bedachtnahme auf die Angehörigen eines zum Tode
Verurteilten als Argument gegen die Todesstrafe angeführt, und dies
benutzt Schüle, um mit der Bedachtnahme auf die Angehörigen
des Opfers zu erwidern; da wäre es wohl empfehlenswert und
vielleicht sogar recht interessant gewesen, wenn Schüle zu
meiner Behauptung Stellung genommen hätte, »daß es denn doch nicht
angeht, den Kampf des Staates gegen den Verbrecher als den Kampf
zweier anerkannter Mächte zu behandeln und an den Staat die seiner
unwürdige Zumutung zu richten, er habe sich auf den von ihm
bekämpften Standpunkt der Verbrecher zu stellen«.

		Schüle hat es ferner für gut befunden, dem Katholizismus
Argumente für die Beibehaltung der Todesstrafe zu entnehmen. Auf
die Gefahr hin, mich bei meinem Gegner dem Verdacht auszusetzen, in
diesem Punkt den Kampf nicht wagen zu können, erkläre ich, auf
dieses Argument deshalb nicht einzugehen, weil ich ein Gegner davon
bin, daß an den Grenzen von Glauben und Wissen irgendwie gerüttelt
[bookmark: page97] werde.
Soll dieses Argument von Schüle jedoch dazu dienen, Politik
und Kriminalpolitik zu verquicken, dann wird es ihn interessieren,
daß im Herbst 1910 in Innsbruck die Hinrichtung eines
wegen Raubmords zum Tode verurteilten Soldaten hauptsächlich
deshalb unterblieb, weil der Landeshauptmann von Tirol, Dr. 
Kathrein, sich für die Begnadigung des Delinquenten in
letzter Stunde einsetzte; und Dr.  Kathrein ist ein
Mann, dessen katholische Gesinnung der des deutschen Zentrums in
nichts nachsteht.

		Und nun die Möglichkeit eines Justizirrtums. Schüle
meint: »Justizirrtum – ärztlicher Irrtum. Ich sehe keinen
Unterschied.« Dies ist zu bedauern. Aber ein Unterschied besteht
doch. Denn die Strafe ist ein dem Verbrecher zugedachtes Übel, die
ärztliche Behandlung jedoch nicht. Wenn der Arzt, den der Zustand
des Patienten zu einem raschen Handeln zwingt, sich irrt, so ist
das eben ein durch die Umstände aufgezwungener Irrtum; denn die
Situation war so, daß er nach bestem Wissen und Können handelte und
hierbei das Gegenteil von dem erreichte, was er anstrebte. Anders
der Richter, der ein Strafurteil fällt, eine Strafe ausspricht und
damit ein malum passionis ob malum actionis zufügt. Wer dies tut
und kraft seines Amtes tun muß, der tut eben etwas anderes als der
Arzt. Und so wie der Arzt keine Mittel anwenden wird, von denen er
schon von vornherein weiß, daß sie die Gefahr einer
Verschlimmerung in sich bergen, so soll auch die Gesetzgebung den
Richter nicht zwingen, mit Mitteln solcher Art zu arbeiten. Der
Arzt handelt einzig und allein nach seinem ärztlichen Gewissen und
in der Absicht, dem Kranken zu helfen. Wenn nun bei der Betätigung
dieser Absicht ihm ein Irrtum, den er nicht voraussehen konnte,
unterläuft, so ist das doch etwas anderes, als wenn der Staat eine
irreparable Strafe anzuwenden gebietet in einer Zeit, in der alle
Systematiker des Strafprozesses sich darüber klar sind, daß der
Beweis im Gerichtssaal kein mathematischer, sondern nur ein
historischer, d. h. ein Wahrscheinlichkeitsbeweis ist. In
einer Zeit, zu der das Problem der Zeugenaussage, des Gegensatzes
zwischen Wahrnehmung und Reproduktion und dergl. eine lebhafte
Erörterung findet und die Fehlbarkeit der Zeugenaussagen allgemein
anerkannt ist, darf nicht eine von vornherein irreparable Strafe
durch das Gesetz dekretiert werden. Der behandelnde Arzt, dem ein
Fehler unterläuft, sagt nicht von vornherein, wo das
Obduktionsmesser anzusetzen sein wird. Das geltende Gesetz aber
befiehlt die Verwirkung eines Menschenlebens und trifft zugleich
Bestimmungen über die Wiederaufnahme des Strafverfahrens zugunsten
des Verurteilten, also auch des Hingerichteten. Ich glaube, das
sind schon Unterschiede, [bookmark: page98] die man sehen kann. Es mag ja sein, daß ein
Arzt auch ausruft: »Rizinusöl – Opium. Ich sehe keinen
Unterschied.« Ob man aber solch einen Arzt ernst nehmen wird, ist
eine andere Frage. Daß man übrigens auch vom ärztlichen Standpunkt
zu einer anderen Beantwortung der Frage der Todesstrafe gelangen
kann, lehren nicht nur die Ausführungen von Frey Swenson
[bookmark: text124]F124,
sondern in dieser Richtung kann auch auf Leppmann verwiesen
werden, der von der bedingten Entlassung auch die Mörder nicht
ausschließen will [bookmark: text125]F125.

		Schließlich der Fall Francesconi, von dessen Schicksal
ich angeblich vollständig gerührt bin. »Über Gefühle läßt sich
schwer streiten, so sei denn die Entscheidung dem Leser
überlassen.« Diese meine Worte zitiert Schüle, um mich
sozusagen mit meinen eigenen Waffen zu schlagen. Ja, wozu denn das?
Habe ich denn irgendwie etwas beschönigt? Ich habe eine
Anklageschrift und einen Bericht zitiert; ich tat dies nicht, um
Rührseligkeit zu erregen, sondern um entgegen den Ausführungen von
Kahl darzutun, daß es – wenigstens 1876 –
noch Leute gab, die bei einer Hinrichtung etwas anderes empfunden
haben als das höchste Walten der Gerechtigkeit [bookmark: text126]F126. Diese eine Tatsache
festzustellen, habe ich mir erlaubt, »um darzutun, daß auch andere
Gefühle als das des höchsten Waltens der Gerechtigkeit bei einer
Hinrichtung aufkommen können«. Wenn nun Schüle, der selbst
seine Eindrücke über Hinrichtungen mitteilt, daran Anstoß nimmt,
daß die Eindrücke anderer in Erinnerung gebracht werden, so
bestätigt dies nur eine alte Erfahrung, nämlich die, daß es Leute
gibt, die mit Mitteln arbeiten, deren Anwendung sie ihren Gegnern
nicht gestatten wollen; die Art und Weise, in welcher Schüle
zu Felde zieht, trägt dieses Symptom eines Kampfes um eine
verlorene Sache an sich. Und wenn er meint, daß meine Argumente
wohl wenige Anhänger der Todesstrafe zu bekehren imstande sein
werden, so glaube ich die Frage aufwerfen zu dürfen, wer, sei er
Anhänger oder Gegner der Todesstrafe, durch die gewichtig
fundierten Gründe von Schüle in seiner Ansicht bestärkt,
beziehungsweise wankend gemacht wurde.

		[bookmark: page99]
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		XVII.

Aus den Erinnerungen eines Zuchthaus-Predigers.

		Konferenzvortrag von weil. Hermann Schulz,
Prediger und Seelsorger am Zuchthause, und geistlichem Pfleger an
den Kreisgerichtsgefängnissen zu Weimar. 1852-1873.

		Herausgegeben durch stud. jur. Schulz,
Dresden-Gruna.

		(Schluß.)

		Zu den bisher genannten Ausrüstungen kommen glücklicherweise
auch äußerliche Hilfsmittel, welche den Dienst insofern
erleichtern, als sie einen Einblick in das Leben des Gefangenen
gewähren. Hierher gehört der, wenn auch meist sehr dürftige

		Auszug aus den Akten,

		der mit jedem Delinquenten übergeben wird, der aber auch durch
einen Einblick in die geschlossenen Akten vervollständigt werden
kann.

		Der Geistliche muß bemüht sein, sich durch Fragen einen Einblick
in den religiösen Zustand des Deliquenten, seine häusliche
Erziehung und häuslichen Verhältnisse, sowie in die besonderen
Umstände zu verschaffen, welche zu der Übertretung und dem
Verbrechen geführt haben. Dazu hat der Geistliche die Pflicht, über
jeden Pflegling ein Tagebuch zu führen, damit er zu jeder Zeit
imstande ist, gewissenhaftes Zeugnis zu geben.

		Viele Sträflinge freilich gehen wieder, wie sie gekommen sind.
Das sind die Rückfälligen, denen der Weg zum Zuchthause mit guten
Vorsätzen gepflastert ist. Für solche fehlt uns ein Asyl, wo sie
zwangsweise in halber Freiheit aufbewahrt werden, weil eine bloße
Polizeiaufsicht oder Beaufsichtigung entlassener Sträflinge nichts
hilft. Andere wieder verlassen das Haus, und man hört nichts wieder
von ihnen. Immerhin ein gutes Zeichen, daß sie sich keine strafbare
Handlung haben zu schulden kommen lassen. Lassen Sie mich noch
einige Beispiele erwähnen:

		Die B. aus F., 29 Jahre alt, war wegen Mordes zu
lebenslänglichem Zuchthause verurteilt. Ihr vierjähriges Kind war
plötzlich verschwunden, und auf Befragen erklärte sie, sie habe es
an eine [bookmark: page100]
Schauspielergesellschaft verkauft. Nachdem aber die Leiche des
Kindes in der Elster aufgefunden worden war, gestand sie, daß sie
den Knaben ins Wasser geworfen habe, und wurde wegen dieses Mordes
zu lebenslänglichem Zuchthause verurteilt. Mit verletzender Ruhe
und Fühllosigkeit hatte sie ihr Verbrechen gestanden. Sie war ein
widerwärtiges Frauenzimmer, das mit seinen Mitgefangenen im
Unfrieden lebte und die Gefangenschaft nur mit Widerstreben trug.
Sie bestürmte alle, ihr zur Begnadigung zu verhelfen. »Lieber den
Kopf vor die Füße, als gefangen sein!« das war ihr ständiges Wort.
Nach drei Jahren wurde sie kränklich, ging aber meistens noch in
die Kirche. Am 1. Dezember 1857 ließ sie mich
gegen Abend zu sich rufen, denn sie wäre sehr krank. So fand ich
sie auch recht schwach, daß sie kaum ein lautes Wort sprechen
konnte. Sie verlangte, mit mir allein zu sein, denn sie wollte
beichten, und ich mußte mich zu ihr aufs Bett setzen, damit ich sie
nur verstehen konnte.

		Sie sagte: »Ich kann das Kind nicht aus den Gedanken kriegen.
Des Nachts habe ich keine Ruhe, denn da steht mir der Knabe immer
vor Augen. Sie wolle mir die ganze Geschichte erzählen.« Nachdem
sie darauf ihre Not geschildert hatte, die sie zu dem entsetzlichen
Entschlusse geführt habe, fuhr sie fort:

		»Ich ging mit dem Kinde fort und sagte ihm: ich muß dich ins
Wasser werfen, denn ich habe kein Brot für dich. Das Kind bat, wirf
mich nicht ins Wasser, ich will mir Brot betteln! Darauf suchte es
Blumen, gab mir den Strauß und bat: wirf mich nicht ins Wasser! Als
wir aber auf dem Stege angekommen waren, faßte ich den Knaben und
warf ihn in die Elster.«

		Sie sagte weiter: »jetzt, da sie sterben werde, läge ihr die
Untat schwer auf dem Herzen, und sie wäre in Angst, ob sie wohl von
Gott in Gnaden aufgenommen werden würde.« – – Ich
tröstete sie und fragte: »Soll ich morgen in der Betstunde für dich
beten?« Aber sie meinte, dann sei es dazu zu spät. Als ich sie
verließ, schlug es sechs Uhr, und um acht kam der Wärter und
meldete mir den Tod der B.

		Ein trauriges Gegenstück ist folgendes: Der
sechsundsiebzigjährige Schneider H. aus W. wurde wegen Unzucht mit
Kindern unter vierzehn Jahren zur Verbüßung einer dreijährigen
Zuchthausstrafe eingeliefert. Schon bei seinem ersten Vortritt
machte der alte Sünder einen widerlichen Eindruck. Er hatte keine
Tränen, keine Reue, denn, sagte er – »es war nur eine
Spielerei!« Er litt an Altersschwäche, war meist in der
Krankenstube und ging seinem Ende allmählich entgegen. [bookmark: page101]

		Da, nach einem Jahre ließ er mich gegen Abend rufen, daß ich ihm
das Abendmahl reichen solle. Ich ging vorher in seine Zelle, um
mich erst von seinem Seelenzustande zu überzeugen. Ich redete ihm
wegen seines Verbrechens ins Gewissen, aber er erwiderte dreist:
»Ich weiß gar nicht, was Sie für Umstände machen! In meiner Jugend
haben wir jungen Leute das öfters getan, und wenn es herauskam,
wurden wir mit drei bis vier Wochen Gefängnis bestraft. Hätte ich
gewußt, daß das jetzt anders ist, so hätte ichs nicht getan.«

		Ich ermahnte ihn zu einer besseren Erkenntnis, aber es war zu
spät, denn am nächsten Morgen schon war er tot.

		Daß Shakespeare die Blutphantasien der Lady Macbeth nach dem
Leben gezeichnet hat, beweist mir der Sträfling D. aus K. Dieser
zwanzigjährige Sohn eines dortigen Bauern und Gutsbesitzers, war
ein der Fleischeslust ergebener Mensch, vor dem sich die Mädchen
des Dorfes zu hüten hatten. Da machte er sich an ein
sechzehnjähriges, unerfahrenes und gutgeartetes Mädchen, welches
sich seine Aufmerksamkeiten gefallen ließ, sich aber zu nichts
weiter hergab.

		Einst brachte er sie vom Pfingstballe nach der Mühle, wo sie
diente, und sie ging, nichts Böses ahnend, mit ihm auf den
Scheunenboden. Hier warf er sie nieder, stopfte ihr den Mund und,
da sie sich mit allen Kräften wehrte, stieß er ihr sein
Taschenmesser in die Brust. Während sie durch ein leises Zucken der
Beine noch die letzten Lebenszeichen von sich gab, befriedigte er
an ihr seine Lust.

		D. wurde wegen Notzucht und Tötung zu zwanzig Jahren Zuchthaus
verurteilt. Nachdem er fünf Jahre verbüßt hatte, wurde er
bettlägerig und fing manchmal an zu phantasieren. Der Krankenwärter
berichtete einmal, daß er gerufen habe: »Bring' mir den
Wasserstotz, daß ich mir das Blut abwasche!« Der Krankenwärter
antwortete ihm, daß kein Blut da sei, doch D. erwiderte: »Ja, hier
an meiner Hand und dem Hemde!«

		Um ihn zu beruhigen, brachte der Wärter endlich das Wassergefäß,
und der Gefangene begann sich die Hände und das Hemd eifrig zu
waschen. In der folgenden Nacht begann er wieder zu toben und rief,
daß er fort müsse. »Ich muß zu meinem Vater, zum Pfingsttanze! Ich
bin nicht wieder dort gewesen!«

		Er wollte sich durchaus nicht halten lassen, so daß die anderen
Gefangenen ihn gewaltsam ins Bett bringen mußten, wo er ganz
erschöpft niederfiel.

		Am anderen Morgen sagte er zum Wärter: »Ich war zu Hause. Es war
noch alles so wie sonst. Es war Pfingsttanz!« Und dann begann er zu
lachen, daß der Wärter von Entsetzen geschüttelt ward. [bookmark: page102] Acht Tage
darauf reichte ich ihm das Abendmahl, und am Tage darauf starb er
infolge der Auszehrung.

		Vielleicht entsinnt sich mancher der älteren Herren noch des in
der Gartenlaube veröffentlichten, Aufsehen erregenden Artikels,
überschrieben:

		Frau Werther.

		Er betraf die wegen Mordes zum Tode verurteilte, aber zu
lebenslänglichem Zuchthaus begnadigte Frau A. W. aus O. Sie war
beschuldigt, ihr sechzehn Tage altes, drittes uneheliches Kind,
welches sie im Trierschen Institut zu Leipzig geboren hatte,
ermordet, beziehentlich in der Saale ertränkt zu haben, da einige
Zeit später eine Kindesleiche in dem Flusse aufgefunden worden war.
Sie hatte hartnäckig geleugnet und behauptet, sie habe das Kind
nach ihrem Weggange aus dem Institut einer Frau Werther in Leipzig
übergeben, die aber nirgends zu finden war und durch jenen, vom
Advokaten Sommer in Sondershausen eingesandten Aufsatz ausfindig
gemacht werden sollte. Frau Werther fand sich nicht, und die W.,
welche am 13. September 1865 ins Zuchthaus
eingeliefert wurde, blieb hartnäckig bei der Beteuerung ihrer
Unschuld. Man sah ihr aber bald an, daß etwas in ihr vorging, daß
sie sich vielleicht mit Selbstmordgedanken herumtrug oder sich
Gewissensbisse machte. Schon im Januar 1866, als sie durch die
Nachricht, daß ihr Großvater aus Gram über sie gestorben sei,
gerührt war, war sie nahe am Geständnis, aber die Eisrinde wollte
noch nicht brechen. Acht Tage benutzte ich die Predigt, um die
Lebensgeschichte der Verbrecherin mit zu verweben, und schon
nachmittags bat sie um Vorlaß und gestand mir nicht nur die Tat,
sondern erzählte auch ausführlich die Einzelheiten, wie sie im
Morgengrauen des 12. Mai 1864 das Kind in Halle
von der Brücke herab in die Saale geworfen habe. Dieses Geständnis
aber war nicht nur für die Verbrecherin eine Beruhigung, sondern
auch, wie mir auf meinen Bericht mitgeteilt wurde, für die
damaligen Mitglieder des Gerichtshofes. Im Jahre 1885 ist
die W. aus dem Zuchthause in Tonna begnadigt entlassen worden.

		Ein anderer Fall: H. aus W. hatte am Charfreitag
nachmittags 4 Uhr den Landwirt S. aus I. auf der Erfurter
Chaussee, kaum 300 Schritte vor der Stadt, erschossen und
ihn berauben wollen, jedoch fliehen müssen. Am Tage nach der Tat
wurde er ergriffen. Trotz Leugnens wurde er, da damals die
Todesstrafe aufgehoben war, zu lebenslänglichem Zuchthause
verurteilt. Aber obwohl alle, auch sein Verteidiger, von seiner
Schuld überzeugt waren, hat er nie ein Geständnis abgelegt. Ich
verkehrte viel mit ihm, auch geschäftlich in [bookmark: page103] meiner Behausung. Er betrug
sich immer gut, ließ sich aber auch da zu keinem Geständnis herbei.
Nach zehnjähriger Haft ist er im Zuchthause gestorben.

		S. aus G., welcher aus Eifersucht einen Rivalen von der Straße
aus erschossen hatte und lebenslang verurteilt war, ist ebenfalls
ohne Geständnis im Zuchthause gestorben.

		S. ein wohlhabender Landwirt aus I., welcher wegen Giftmordes an
seiner Frau lebenslänglich büßen sollte, beteuerte zehn Jahre
hindurch seine Unschuld, hat sich, wenigstens bis zu seiner
Überführung nach Tonna, trotz jahrelanger Bettlägerigkeit und
geistlichen Zuspruchs zu keinem Geständnis bewegen
lassen. –

		Die allerschwerste Aufgabe eines Gefängnisgeistlichen ist die
Todesvorbereitung und Begleitung eines Delinquenten zum
Schaffot. –

		Schließlich möchte ich noch einen Zweig meiner Tätigkeit im
Verkehr mit Gefangenen berühren, welche zwar keine Verbrecher
waren, aber doch gefangen saßen. Das waren die

		Militärstrafgefangenen.

		Die meisten, es waren manchmal zehn bis sechzehn Gefangene,
hatten wegen Diebstahls, Insubordination und Desertion manchmal bis
zu fünf Jahren Festungshaft. Zu ihnen gehörte ein gewisser Sch. aus
E., der schon zweimal den Versuch gemacht hatte, zu desertieren.
Endlich desertierte er als Gefangener zum dritten Male, wurde aber
schon nach einigen Stunden wieder aufgegriffen. Wohl wissend, was
ihm bevorstand, stieß er sich das Taschenmesser in die Brust,
glücklicher- oder unglücklicherweise aber nicht tödlich. Sch. war
ein rabiater Kerl und suchte sich nach diesem mißglückten
Selbstmordversuch durch Verhungern umzubringen. Schon hatte er vier
Tage keine Nahrung zu sich genommen, da kam am Abend der
Oberstabsarzt Dr. H. zu mir und sagte:

		»Pastor! Sch. ist soeben zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt
worden. Du bist der Einzige, der etwas für Sch. tun kann. Geh
morgen früh zum Herrn Minister v. W. und lege eine Fürbitte ein.«
Das tat ich denn auch. Bei meinem Vortrage sagte ich: »es geht
einem doch nahe, daß ein Mensch, der nur seinem Freiheitsdrange
gefolgt ist, zehn Jahre lang unter Mördern und Spitzbuben zubringen
soll.« Se. Exzellenz antwortete: »Sie haben recht, es geht einem
nahe, und es ist mir lieb, daß Sie gekommen sind, ehe ich dem
gnädigsten Herrn Vortrag halte. Was meinen Sie mit drei Jahren
Arbeitshaus? Sind Sie damit zufrieden?« [bookmark: page104]

		Ich war es, und er fuhr fort: »Aber ich knüpfe das an eine
Bedingung, Sie müssen dafür sorgen, daß Sch. wieder Nahrung zu sich
nimmt, denn ich will keinen Skandal in der Presse. Können Sie mir
das versprechen?«

		Ich versprach es, und dann kehrte ich in die Kaserne zurück, wo
ich bei dem Lazarettverwalter die thüringische Lieblingsspeise,
eine gut gebratene Bratwurst und einen feinen Kartoffelsalat,
bestellte. Dann begab ich mich zu Sch., der schon ziemlich schwach
war, und stellte ihm das Törichte seines Selbstmordversuches vor.
Er werde bei seiner kräftigen Natur nach vierzehn Tagen auch noch
nicht tot sein. Er aber antwortete mir, daß er lieber sterben
wolle, ehe er ins Zuchthaus ginge. Nun hatte ich ihn auf dem
Punkte, wo ich ihn haben wollte, und sagte:

		»Ich verspreche Ihnen, daß Sie nicht ins Zuchthaus kommen
sollen, wenn Sie in meiner Gegenwart essen; sondern nur drei Jahre
nach Eisenach ins Arbeitshaus, was, wie Sie wissen, nur eine
leichte, nicht entehrende Strafe ist.«

		Er schaute mich ungläubig an, aber als ich ihm mein Ehrenwort
gab, und als nun das wohlriechende Gericht kam, gab er seinen
Widerstand auf, aß und war gerettet. Leider mußte er schon nach
einem Jahre in eine Irrenanstalt in Jena eingeliefert werden, wo er
auch gestorben ist.
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		XVIII.

Die Strafe als Arzt.

		Mitgeteilt von Staatsanwalt Dr. 
Bercio in Insterburg.

		Der nachstehend mitgeteilte Kriminalfall bietet psychologisch
nach zwei Richtungen hin Interesse. Einmal zeigt er, wie sich aus
nicht erkennbaren Gründen Mutterliebe in Bestialität verwandeln
kann, und zweitens, daß eine aus Furcht vor Todesstrafe im
Entstehen begriffene Psychose durch Verurteilung zu einer
Freiheitsstrafe wieder zum Abklingen gebracht worden ist. In
letzterer Beziehung wiederhole ich damit lediglich die Ansicht von
Ärzten, mit denen ich über diesen Fall gesprochen habe.

		Im Jahre 1888 gebar die damals 29 Jahre
alte, noch unverehelichte Kätnerfrau Migge eine Tochter, deren
Erzeuger der spätere Mann der Migge war. Das Kind wurde im
Herzogtum Lauenburg geboren und bald nach seiner Geburt zu den in
Ostpreußen wohnenden Eltern der Migge gebracht. Hier wuchs es bis
zum Herbst 1891 auf. Nachdem die Migge zu dieser selben
Zeit geheiratet hatte, kehrte sie mit ihrem Manne ebenfalls zu
ihren Eltern zurück. Der Ehemann arbeitete außerhalb des Dorfes und
kehrte meist nur zum Sonntag nach Hause zurück. Gleich beim ersten
Wiedersehen ihres Kindes begrüßte es die Migge mit den Worten: »Das
Beest hat sich gut ausgewachsen.« Auch in der Folge nannte sie das
Kind stets nie anders als Beest, Tierstück, Plaester, faules Tier,
und äußerte wiederholt, daß sie das Kind nicht leiden könnte, und
daß sie es tot stechen könnte. Einen Grund hierfür gab sie niemals
an.

		Indessen blieb es nicht bei dieser wörtlichen lieblosen
Behandlung und gleich am Tage nach ihrer Rückkehr ins Elternhaus
schlug die Migge das damals dreijährige Kind ohne jeden
ersichtlichen Grund mit der Faust, und seitdem verging selten ein
Tag, an dem das Kind nicht Schläge bekam. Zu diesen Mißhandlungen
benutzte die Migge nicht nur die Hand, die Faust, sondern sie
schlug auch mit einem Riemen, an dessen Ende sich eine eiserne
Schnalle befand, mit einem [bookmark: page106] starken Stock, mit dem Besen, mit einem Stück
Holz und mit einem hölzernen Besenstiel. Diese Mißhandlungen ließen
am Körper des Kindes Spuren zurück in Form von Striemen und Beulen;
mehrfach war das Gesicht aufgeschwollen und blutig, das Blut war
bis auf die Schürze gelaufen. Als einmal eine Frau zum Weben von
der Migge angenommen war, sollte das damals 5 Jahre alte
Kind das Garn vom Spinnrocken auf Spulen bringen. Als es sich dabei
ungeschickt anstellte, wurde es von der Mutter wiederholt gegen den
Kopf geschlagen und zwar so heftig und roh, daß die webende Frau
der Migge drohte, die Arbeit zu verlassen, wenn sie die
Mißhandlungen nicht einstellte.

		Das Kind durfte nicht am Tische mitessen, sondern mußte an der
Ofenbank seine Mahlzeiten einnehmen und wurde auch während des
Essens häufig ohne jeden Grund mit der Faust an den Kopf geschlagen
und ihm das Essen dann fortgenommen. Die Ernährung des Mädchens war
überhaupt eine äußerst mangelhafte, so daß es, um seinen Hunger zu
stillen, rohe Wrukenschalen und öfters sogar rohe Kartoffeln
aß. Als die Migge zu Ostern Kuchen gebacken hatte, gab sie dem
Kinde davon nichts, sondern reichte ihm ein Stück grobes Brot dar.
Eine Nachbarsfrau, der das leid tat, nahm das Mädchen in ihre Stube
und gab ihm ein Stück Kuchen; als die Mutter dies bemerkte, nahm
sie ihm den Kuchen fort. Nachdem das Kind das fünfte Lebensjahr
vollendet hatte, starben die beiden Großeltern. Der Großvater
äußerte vor seinem Tode noch: »Wenn ich sterbe, wird auch die
Kleine durch die Züchtigungen und den Hunger bald tot sein; die
Migge wird noch den Galgen zieren, weil sie das Kind tot schlägt
und tot hungert.«

		In der Tat nahmen die Mißhandlungen nach dem Tode der Großeltern
noch zu, so daß die Nachbarn sich beim Pfarrer beschwerten. Die
Migge wußte indessen einer Untersuchung vorzubeugen und ließ ihre
Tochter in der Folge kaum noch aus dem Hause heraus. Einer
Nachbarin, welche ihr Vorhaltungen machte, sagte sie: »Weißt Du,
wenn ich auf das Tierstück sehe, könnte ich es gleich mit dem
Messer durchspicken.« Im Sommer 1893 begab sich die Migge
mit ihrem Mann für 14 Tage auf ein Gut zur Erntearbeit
und übergab die Tochter ihrer Schwägerin. Diese bemerkte, außer
vielen anderen Spuren von Gewalttätigkeiten, auch auf dem Kopfe des
Kindes kahle Stellen. Auf Befragen erzählte es, daß die Mutter es,
wenn sie es mit dem Stocke schlage, bei den Haaren festhalte und
ihm so die Haare büschelweise ausgerissen habe. In den ersten drei
Nächten konnte das Mädchen wenig schlafen, sondern wimmerte
fortwährend, weil es im ganzen Körper Schmerzen verspürte. [bookmark: page107]

		Bald nachdem die Eltern von der Erntearbeit zurückgekehrt waren,
nahm eine Bauerfrau das Mädchen zur Aufwartung ihres kleinen Kindes
zu sich in Dienst. Die Migge führte ihre Tochter nicht durch das
Dorf zu der genannten Frau, sondern querfeldein, offenbar damit die
Leute die Verletzungen nicht sehen sollten, die sie ihr im Gesicht
durch Schläge mit einem Besen beigebracht hatte. Die neue
Dienstherrin nahm wahr, daß das Kind nicht nur im Gesicht, sondern
auch auf dem Rücken verletzt war, daß sich hier sogar noch frisch
geronnenes Blut zeigte. Auf dem Kopfe hatte es fast gar keine
Haare, da ihm die Mutter diese in der schon oben angedeuteten Weise
ausgerissen hatte. Der Ernährungszustand des Kindes war ein überaus
dürftiger.

		Die Bauerfrau schilderte das Mädchen als durchaus artig, fleißig
und willig und gab an, daß es nicht andere Unarten gezeigt habe,
wie sie Kinder in diesem Alter auch sonst zu haben pflegen.

		Etwa 14 Tage vor Weihnachten 1893 brachte
die Bauerfrau das Kind auf Veranlassung der Mutter wieder nach
Hause. Es befand sich in wohlgenährtem und gesunden Zustande, auch
die Haare waren wieder gewachsen, so daß man einen kleinen Zopf
flechten konnte.

		Nunmehr begann für das bedauernswerte Geschöpf das Ende seiner
Leidenszeit, bis zu seinem
am 22. Januar 1894 erfolgten Tode. Die
Mißhandlungen wiederholten sich in verstärktem Maße; im Januar
mußte es bei großer Kälte, notdürftig bekleidet und barfuß, den
Hausflur ausfegen. Als eine Nachbarin um dieselbe Zeit die Migge
besuchte, sah sie, daß eine Seite des Gesichts des zu Bett
liegenden Mädchens mit einem Tuche bedeckt war. Die Frau hob das
Tuch auf und erschrak, da sie verschiedene blutige Verletzungen auf
der bedeckten Gesichtshälfte bemerkte. Die gröbste Mißhandlung hat
die Migge ihrer Tochter dadurch zugefügt, daß sie einmal beim
Kämmen den Kamm in den Haaren umdrehte und einen größeren Wisch
Haare vom Kopfe losriß. Seit dem 14. Januar war das Kind
dauernd bettlägerig, und den Leuten fiel es nun auf, daß die Migge
seit dieser Zeit ihre Tür stets verschlossen hielt. Wie schon
erwähnt, endete der Tod die Leiden
am 22. Januar 1894 kurz vor Vollendung des
sechsten Lebensjahres.

		Die Leichenöffnung ergab folgenden Befund: Der Körper war mit
Wunden geradezu bedeckt, insbesondere wies das Gesicht, der Rücken,
das Gesäß, der Kopf, die Schultern und die Schenkel, massenhafte
Spuren von Mißhandlungen auf. Diese Spuren bestanden hauptsächlich
in von der Oberhaut entblößten, braunroten, pergamentartig
anzufühlenden Stellen von Linsen- bis Talergröße, die zum Teil
Eiter [bookmark: page108]
enthielten. Es wurde ferner festgestellt, daß sich das Kind in
einem außerordentlich schlechten Ernährungszustande befunden hatte,
daß es nahezu zum Skelet abgemagert war. Die Leichenöffnung ergab
endlich aber noch folgenden auffallenden Tatbestand: Die Zehen an
beiden Füßen, die Fingerspitzen der linken Hand und die Spitze des
kleinen Fingers der rechten Hand waren erfroren und infolge davon
brandig geworden. Das Gutachten ging dahin, daß diese Erfrierungen
durch zeitweiligen Aufenthalt im Hausflur nicht entstanden sein
konnten, daß das Kind vielmehr längere Zeit der Kälte ausgesetzt
gewesen sein mußte. Die Migge gab an, daß ihre Tochter während
ihrer letzten Krankheit stets in der gemeinschaftlichen Wohnstube
auf Stroh unter einem Zudeck geschlafen habe; allerdings habe sich
der Ofen in dieser Stube schlecht geheizt. Die Feststellungen
ergaben jedoch, daß diese Angaben der Migge unrichtig waren, daß
das Kind vielmehr während seiner letzten Krankheit, bis auf die
letzten drei oder vier Tage, in einer ungeheizten Kammer, auf Stroh
und nur mit einer Bettdecke bedeckt, hatte liegen müssen. Das
Gutachten der Obduzenten lautete dahin, daß die so massenhaft über
den ganzen Körper verbreiteten brandigen Zerstörungen der Haut und
der darunter liegenden Gewebe, die mit heftigen Schmerzen, hohem
Fieber sowie mit Eiterung und hochgradigem Säfteverlust verbunden
waren, notwendigerweise zum Verfall der Kräfte und schließlich zum
Tode führen mußten, daß ferner das Kind an Erschöpfung gestorben,
und daß die festgestellten Zerstörungen der Haut und des Gewebes
durch Mißhandlungen und durch Erfrieren herbeigeführt waren.

		Am 26. Januar 1894 wurde die Migge zum
ersten Male gerichtlich vernommen. Von ihrer Verhaftung wurde
Abstand genommen, weil sie hoch schwanger war. Nachdem
am 24. Februar 1894 ihre Entbindung erfolgt
war, wurde sie am 30. März 1894 verhaftet.
Am 23. Mai 1894 meldete der Gefängnisinspektor
des Amtsgerichts, in dessen Gefängnis die Migge zunächst
eingeliefert war, daß sie bereits kurze Zeit nach der Einlieferung
angefangen habe, viel zu weinen und zu jammern. Dann nahm sie wenig
Speise zu sich und zwar nur dann, wenn der Gefangenaufseher dabei
stand und ihr zum Essen zuredete. Während sie in der ersten Zeit
sich dem Lesen von Büchern aus der Gefängnisbibliothek hingab,
erlosch sehr bald auch dieses Interesse. Ihr Schlaf war vielfach
gestört und unruhig; oftmals ging sie nachts jammernd in der Zelle
umher. Ihr Zustand änderte sich auch nicht, als ihr zur Zerstreuung
leichte Arbeit gegeben wurde und trotzdem andere weibliche
Gefangene mit ihr zusammengelegt wurden; im Gegenteil
verschlimmerte sich ihr Befinden zusehends und nahm [bookmark: page109] schließlich einen so
bedenklichen Charakter an, daß ihre Überführung in das
Landgerichtsgefängnis angeordnet werden mußte. Hier wurde sie vom
Gefängnisarzt dauernd beobachtet. Dieser kam zu der Ansicht, daß
sie unter dem Drucke ihrer Schuld und der ihr drohenden Strafe in
Melancholie verfallen sei. Da der Gefängnisarzt bezüglich des
Zeitpunktes des Beginnes ihrer Psychose Bedenken hatte, so wurde
ihre Überführung in die Landesirrenanstalt zwecks Beobachtung
angeordnet. Nach sechswöchigem Aufenthalt daselbst wurde sie aus
der Untersuchungshaft entlassen, nachdem der Anstaltsdirektor
begutachtet hatte, daß die Migge an melancholischer Geistesstörung
leide, die sie sich vermutlich im Gefängnis zugezogen habe.
Am 8. September 1894 wurde das Verfahren
vorläufig eingestellt. Eine Anfrage bei dem Amtsvorsteher ihres
Wohnortes im Dezember 1894 wurde dahin beantwortet, daß
der geistige Zustand der Migge sich nicht gebessert habe, daß sie
sich vielmehr in steter Schweigsamkeit, Niedergeschlagenheit und
Ängstlichkeit befinde. Zugleich berichtete der Amtsvorsteher, daß
die Migge vor ihrer Verhaftung einen durchaus normalen
Geisteszustand gezeigt habe und eine sehr freche und ausgelassene
Person gewesen sei. Auf eine gleiche Anfrage vom
Juni 1895 wurde geantwortet, daß die Migge, nachdem sie
ihre Betten und Kleider verkauft habe, unter Hinterlassung ihres
Mannes und Kindes, unbekannt verzogen sei. Nunmehr wurde sie
steckbrieflich verfolgt und erst
am 5. September 1895 in Eisleben, wo sie sich
unter ihrem Mädchennamen aufhielt und arbeitete, verhaftet. Sie
wurde wieder in das hiesige Landgerichtsgefängnis gebracht, nachdem
sie auf dem Transport einen Fluchtversuch gemacht hatte. Der
Gefängnisarzt, der sie bereits früher beobachtet hatte, setzte mit
seiner Beobachtung sofort wieder ein und hatte nach kurzer Zeit den
Eindruck, als ob sie jetzt ihren früheren krankhaften Zustand
simuliere. Sie war völlig einsilbig und zu Antworten gar nicht zu
bewegen, verhielt sich im Übrigen aber still und beschäftigte sich
mit Federn reißen. Wiederholt sprach sie die Befürchtung aus, daß
sie hingerichtet werden würde.

		Nunmehr wurde das Hauptverfahren wegen Körperverletzung mit
Todesfolge eröffnet und am 13. Februar 1896 zur
Hauptverhandlung geschritten. Zu dieser Hauptverhandlung waren
sowohl der Gefängnisarzt als auch der Direktor der
Provinzialirrenanstalt zugezogen. Die Erklärungen, welche die Migge
in der Hauptverhandlung abgegeben, beschränken sich auf die
Äußerung: »Ja, ich habe es gemacht.« Im Übrigen antwortete sie mit
ja und nein und zeigte einen völlig apathischen Zustand. Die nach
der Zeugen-Beweisaufnahme vernommenen Sachverständigen erklärten,
daß die Migge gegenwärtig [bookmark: page110] zwar nicht als geisteskrank anzusehen sei, daß
sich indessen bei ihr die von den Sachverständigen vor zwei Jahren
beobachtete Psychose wieder zu entwickeln beginne. Auf die Frage
des Vorsitzenden, ob die Sachverständigen glaubten, daß der
Geisteszustand der Migge gegenwärtig ein derartiger sei, daß sie
der Verhandlung nicht zu folgen und sich nicht sachgemäß zu
verteidigen vermöge, gaben die Sachverständigen eine bestimmte
Erklärung nicht ab. Demgemäß beantragte der Verteidiger, das
Verfahren gegen die Migge wegen zeitiger Geistesstörung vorläufig
einzustellen. Diesem Antrage widersprach der Staatsanwalt, und der
Gerichtshof beschloß, in der Verhandlung fortzufahren, da nach
deren Gange anzunehmen sei, daß die Angeklagte zurzeit nicht
geisteskrank und auch verhandlungsfähig sei.

		Die Verhandlung endete mit der Verurteilung der Migge zu zwölf
Jahren Zuchthaus. Sie wurde alsbald in die Strafanstalt überführt.
Eine Anfrage vom Dezember über den zeitigen Geisteszustand der
Migge wurde von der Strafanstaltsdirektion dahin beantwortet, daß
die Verurteilte auch jetzt noch eine, allerdings wenig
ausgesprochene Melancholie an den Tag lege und immer noch bisweilen
die Befürchtung ausspreche, für ihre Straftaten hingerichtet zu
werden. Dieser Zustand hatte sich jedoch im
Jahre 1899 vollständig verloren. Sie korrespondierte
vielfach mit ihren Angehörigen und schrieb ihnen ausführliche und
durchaus verständige Briefe, bat ihren Bruder auch, sich für ihre
Begnadigung zu verwenden und führte sich zur Zufriedenheit des
Direktors. Kurz vor ihrer Entlassung wurde der Anstaltsarzt
nochmals zu einer Äußerung über den Geisteszustand der Migge
veranlaßt.

		Er teilte mit, daß die Migge in den letzten Jahren ihrer Haft
Zeichen einer geistigen Depression nicht dargeboten habe; in den
Gebärden und Handlungen sowie im Verstandesgebrauche seien
Störungen gleichfalls nicht zutage getreten, so daß die Migge als
völlig geistig gesund bezeichnet werden müsse.

		Hiernach scheint mir dargetan zu sein, daß die in der
Hauptverhandlung noch vorhandene melancholische Depression, die in
der Hauptsache wohl auf die – vielleicht nicht ganz
unbegründete – Furcht vor der Todesstrafe zurückzuführen war,
in dem Momente wieder allmählich wich, wo die Verurteilte die
Gewißheit hatte, daß ihre Straftat mit einer zeitigen
Freiheitsstrafe abgegolten war.
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		XIX.

Zur Kasuistik der zufälligen Erhängungen.

		Von Dr.  K. S. Baltar, Odessa.

		Aus dem Russischen übersetzt und bearbeitet von
Curt von Dehn, Riga.

		Es ist eine unbestreitbare Tatsache, daß die Arbeiten und
Erfahrungen der Rettungsgesellschaften mitunter für den
Kriminalisten von größtem Interesse sein können. Ich entnehme
folgenden Fall, der entschieden kriminalistisches Interesse in
hohem Grade verdient, dem 7. Jahresbericht der Odessaer
»Station für schnelle ärztliche Hilfe«:

		Am 3. Mai 1910, um 5 Uhr nachmittags,
wurde zur »Station für schnelle ärztliche Hilfe« in Odessa, von
seiner Mutter ein Kind im Alter von 1 Jahr
und 4 Monaten, L. S., zur Erweisung ärztlicher Hilfe
gebracht. Nach den Worten der Mutter hatte diese es aus einer
Schlinge befreit, die zweimal um den Hals desselben geschlungen
war. Bei der Besichtigung fand ich zwischen dem oberen Teil der
Gurgel und dem Zungenbein eine tiefe dünne Strangulationsfurche,
Das Kind war bewußtlos, die Atmung unregelmäßig, der Puls schwach;
die Pupillen waren stark erweitert, die Farbe des Gesichtes
blaßbläulich und die Lippen blau. Sofort wurden
Wiederbelebungsversuche angestellt: künstliche Atmung nach
Silvester, Einatmung von ammonium liquidum, Einspritzung von
Camphora aetherea (1 Spr. 10 Proz.) unter die
Haut. Hierauf setzte die Atmung wieder regelmäßig ein, der Puls
wurde besser, die blauen Flecken begannen zu verschwinden und
allmählich kehrte die Besinnung wieder. Ich schlug der Mutter vor,
das Kind zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus überführen zu
lassen. Diese lehnte den Vorschlag ab, mit der Motivierung, der
Mann würde sie schlagen, wenn er etwas vom Vorgefallenen
erführe. –

		Da mich das weitere Schicksal, wie die näheren Umstände dieses
Falles interessierten, begab ich mich zwei Wochen später,
am 17. Mai, in die Wohnung des S., wo ich den Vater mit
den Kindern [bookmark: page112]
vorfand. S., seiner Profession nach Schuhmacher, bewohnte eine
Kellerwohnung, bestehend aus Zimmer und Küche. Er hat vier Kinder:
einen Knaben (7 Jahre), ein Mädchen (5 Jahre),
ein Mädchen (3 Jahr 8 Monate) und ein
Mädchen (1 Jahr 4 Monate). Nach dem Bericht des
Vaters hatte seine Frau eine dünne Schnur von einer Wand des
Zimmers zur anderen gespannt, um Wäsche zu trocknen. Die Höhe der
Schnur über der Diele
betrug 1 Arschin 2 Werschok (80 cm),
die Länge 1½ Arschin (106 cm); die Schnur war
nicht straff angezogen, so daß sich der mittlere Teil ca.
¾ Arschin (53 cm) über dem Fußboden befand. Zu Hause
befanden sich am 3. Mai nur die Mutter und die beiden
jüngsten Kinder. Die Mutter verließ auf kurze Zeit die Wohnung, um
ihre auf der anderen Straßenseite wohnende Schwester aufzusuchen.
Nach mehreren Minuten zurückgekehrt, fand sie das Kind in der
Schnur hängend vor, wobei Letzteres die Hände vorgestreckt hielt
und sich mit den Knien auf den Boden aufstützte. Die Mutter
befreite sofort das Kind aus der Schlinge und brachte es zur
Rettungswache. Zu meinem Bedauern war es mir nicht möglich, etwas
Positives über den Hergang der Sache festzustellen, da die einzige
Zeugin, die 3 Jahr 8 Monate alte Schwester, an
einem Sprachfehler litt, der ihre Aussagen unverständlich machte.
Die von mir vorgenommene Untersuchung des verunglückten Kindes
ergab, daß dieses normalen Körperbau hatte. Es war schlecht ernährt
und sehr blaß; am äußeren Winkel der Hornhaut des rechten Auges
fand ich eine Ecchimose von ½ cm Länge und ½ cm Breite.
Das Kind hatte ein normal entwickeltes Skelett; Anzeichen von
Rhachitis fehlten; Kehle und Luftröhre waren in Ordnung, ebenso die
inneren Organe. Auf dem Halse war an Stelle der
Strangulationsfurche nur noch eine schwache gelbe Stelle zu sehen.
Harnblase und Darm waren intakt; Krämpfe sind nicht beobachtet
worden. Der Vater berichtete, daß das Kind mehrere Nächte nach dem
Unglücksfall sehr schlecht geschlafen habe und dazwischen mit einem
Schrei aus dem Schlafe gefahren sei. –

		Wenn wir uns darüber klar werden wollen,-wie diese Erhängung vor
sich gegangen ist, können wir folgendes voraussetzen:

		In Abwesenheit der Mutter, nimmt das Mädchen
M. S. (3 Jahr 8 Monate), von gesundem und
kräftigem Körperbau, 1 Arschin (71 cm) hoch,
ihre Schwester L. S. auf dem Arm und läßt sie dann fallen. Das
fallende Kind schlägt mit dem Kinn auf die ausgespannte Schnur. Die
Schnur ringelt sich, (sei es durch den Aufschlag, sei es durch
die Bemühungen der Schwester, das Kind zu befreien), zweimal um den
Hals desselben. [bookmark: page113]

		Eine andere Erklärung wäre folgende:

		Das Kind ist von selbst gestolpert, oder von der Schwester
gestoßen worden, ob mit oder ohne Absicht; nach vorn fallend,
verwickelt es sich in die Schnur, sich mit den Füßen auf den Boden
stemmend. Die Schwester bestrebt, das Kind zu befreien, verwickelt
dieses noch mehr in die Schnur. – Bei Durchsicht der mir
zugänglichen Literatur habe ich einen analogen Fall nicht finden
können. Das Erhängen von Kindern, auch durch Erwachsene, kommt
außerordentlich selten vor. So werden in der gerichtlichen Medizin
von Hofmann folgende Fälle erwähnt:

		1875 erhängte ein Schneider in Wien seine Kinder im Alter
von 8 Monaten
und 2, 6, 8 und 9 Jahren und dann
sich selbst. 1878 überfiel ein geisteskranker Beamter
seine Töchter im Alter von 6 und 12 Jahren und
erhängte sie. – Vor zwei Jahren berichteten die Zeitungen von
einem Fall, der in Kischinew passierte:

		Ein Knabe im Alter von 12 Jahren war beim Räuberspiel
von seinen Kameraden aufgehängt worden. In Kursk spielten drei
Kinder, von denen das älteste 12 Jahre alt war, Gericht
und verurteilten einen 5 Jahre alten Knaben zum Tode. Sie
schleppten ihn auf den Hausboden und hängten ihn auf. Durch Zufall
sah es die Mutter. Dieser Umstand rettete das Kind. In Woronesh
wollten drei Kadetten ihren Kameraden aufhängen, wurden aber dabei
gestört. –

		Die Erhängung resp. Erstickung kann auch eine zufällige
sein:

		Taylor erwähnt einen Fall, in dem ein Knabe beim Spiel
zufällig in eine Schlinge geriet und sich dabei erhängte. In einem
anderen Fall erhängte sich ein Knabe, nachdem er einer Hinrichtung
beigewohnt hatte und den Vorgang beschreiben wollte. Ein Mann, der
in seinem Zimmer Gymnastik zu treiben pflegte, wurde erhängt
vorgefunden, wobei die Schnur seinen Körper mehrmals umschlang.

		Zülch berichtet von zwei Fällen zufälliger Erhängung. Ein
Knabe glitt auf der Treppe aus und erhängte sich in seinem
Halstuch, das an einem Nagel hängen geblieben war. Ein anderer Fall
betrifft einen Stallknecht, der in betrunkenem Zustande von einer
steilen Treppe fiel und sich in einer Wäscheleine erhängte.
Dr.  Gorecki in Paris erzählt von einem Arzt, der sich
im Apparat Sayre erhängt hatte. –

		Die Erscheinungen, die bei der Wiederbelebung Erhängter resp.
Erstickter beobachtet werden, teilt man in lokale und allgemeine.
Die Strangulationsfurche erscheint in Form eines geröteten und
aufgeschwollenen Streifens. Die Potenz und die Dauer dieser
Erscheinungen ist proportional dem Grade des Druckes und der Tiefe
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Einschnittes der Schnur. Je weicher die Schnur, desto schneller
verschwinden die Strangulationsfurchen.

		Pellier hat bei einem erhängten Manne die
Strangulationsfurchen 15 Tage lang beobachtet. Bei
manchen Erhängten kann die Bewußtlosigkeit Stunden und Tage dauern.
Ähnliche Fälle können letalen Ausgang haben. In Raab kam ein
Erhängter nach 10 Minuten zu sich und starb erst am
andern Tage. In der Meinertschen Klinik starb ein Mann
nach 30tägiger ununterbrochener Bewußtlosigkeit.
Tardieu beobachtete bei einem Erhängten und ins Leben
zurückgerufenen Manne nach zweitägiger Bewußtlosigkeit, Paralyse
der Harnblase und des Darmes, sowie Krämpfe und Schmerzen in den
unteren Extremitäten. Petrina fand einen 50jährigen
Mann, der sich bemüht hatte, sich mittelst einer Schnur zu
erhängen, in bewußtlosem Zustande, mit scharf ausgeprägter
Strangulationsfurche und einer Ecchimose in der Bindehaut der
Augen. Die Bewußtlosigkeit dauerte bis zum Morgen und wurde von
klonischen Krämpfen unterbrochen. Darauf trat Paralyse des
Gesichtsnervs der rechten Seite ein, auf der linken Paralyse und
Anästhesie, ebenso Störung der gleichmäßigen Bewegungen und
Bluterguß in der Gegend des Pons Varoli.

		Naville Hart beschreibt in seiner Arbeit über »Die
nervösen Symptome nach einem mißglückten Versuche des Erhängens«,
eigenartige Symptome, die bei einem ins Leben zurückgerufenen
Erhängten beobachtet wurden:

		Bei 40 Stunden währender tiefer Bewußtlosigkeit,
Verengung und Unbeweglichkeit der Pupillen, mit nachfolgendem
Wahnsinn und Blutzirkulationsstörungen im Gehirn.

		Stubenrath, aus Würzburg, beschreibt in seiner Arbeit
»Über Ohrenblutungen bei Erhängten«, die ungewöhnlich starken und
noch nach dem Tode beobachteten Ohrenblutungen, welche durch das
Platzen der hinteren unteren Quadranten beider Trommelfelle,
infolge erhöhten Blut- und Luftdruckes bewirkt werden.

		Puppe berichtet in seiner Arbeit »Die Diagnose der
gewaltsamen Erstickung durch weiche Bedeckung« über beim Leben und
auch bei der Obduktion beobachtete Erscheinungen. Leers, aus
Berlin, berichtet über akute alveoläre und intersticielle
Lungenblähung, infolge eines Alveolärrisses durch
Erstickung. –

		Unser, oben beschriebener Fall, ist auch in sozialer Beziehung
interessant, da die offenbar Schuldige ein kleines Mädchen ist, das
noch nicht das 4. Lebensjahr erreicht hat. Dann muß man
die ungewöhnliche Lage der Ecchimose auf der Hornhaut hervorheben,
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diese bei Erhängungen resp. Erstickungen sich gewöhnlich auf der
Bindehaut der Augen befindet; die Strangulationsfurche hat eine
Spur in Form eines trockenen Streifens von blaßgelber Farbe
hinterlassen, noch zwei Wochen nach der Erhängung; andere ernste
Folgeerscheinungen, außer unruhigem Schlaf in den ersten Tagen,
sind in unserem Falle nicht beobachtet worden.

		Auf diese Weise ist der Unglücksfall mit dem Kinde durch die
mangelnde Aufsicht der Erwachsenen herbeigeführt worden. Die der
Literatur entnommenen Fälle konnten meist auch nur durch den bei
Kindern stark entwickelten Nachahmungstrieb möglich
werden. –

		— — —
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		XX.

Über die Wassermannsche Luesreaktion und ihre forensische
Bedeutung.

		(Aus der Reihe von Vorträgen, veranstaltet vom
Ausschuß der lokalen Vereinigung für das ärztliche
Fortbildungswesen im Regierungsbezirk Oppeln [W.-S. 1911/12]).
Von Dr.  Otto Leers, Kgl. Gerichtsarzt in Gleiwitz.

		I.

		M. H. Die Wassermannsche Reaktion beruht bekanntlich
auf der sinnfälligen Erscheinung der Hämolyse, auf dem Austritt des
Blutfarbstoffes aus den roten Blutkörperchen. Wenn durch
irgendwelche Einflüsse das Blutkörperchen zerstört, seine Membran,
sein Stroma durchlässig wird, so geht der Blutfarbstoff in das
Serum über, die deckfarbene Blutlösung wird lackfarben. Außer dem
bekanntesten Stoff, dem destillierten Wasser, besitzen zahlreiche
chemische Substanzen und Gifte, sowie auch Bakterien, die
Eigenschaft, zu hämolysieren. Nicht nur das Normalserum vieler
Tierarten hat hämolytische Wirkung auf die roten Blutkörperchen
anderer Arten, sondern es lassen sich auch künstlich durch
Immunisierung von Tieren Hämolysine erzeugen.

		Belfanti und Carbone waren die Ersten,
die 1898 durch Injektion fremden Tierblutes ein
hämolysierendes Immunserum vom Pferd erhielten, welches für die zur
Immunisierung benutzte Blutart (Kaninchen) spezifisch war, nur
die Blutkörperchen von Kaninchen löste.

		Bordet vom Pasteurschen Institut und Ehrlich
stellten dann 1899 fest, daß die Wirkung der
Immunhämolysine auf zwei verschiedenen Komponenten beruhe, die sie
Komplement und Ambozeptor nannten. Beide müssen wir uns als
chemische Kräfte vorstellen. Ersteres, das Komplement, ist auch in
jedem Normalserum vorhanden und thermolabil, d. h. durch
halbstündiges Erwärmen auf 55° zu zerstören; der Ambozeptor
jedoch, der nach der Ehrlichschen Seitenkettentheorie von
den Zellen in die Blutbahn abgestoßene Immunkörper, ist nur im
Immunserum enthalten, ist thermostabil und überdauert [bookmark: page117] die
Erwärmung. Durch die Zerstörung des Komplementes geht das
hämolytische Immunserum aus dem aktiven in den inaktiven Zustand
über, ein Beweis, daß das Komplement die hämolysierende chemische
Kraft ist. Durch Zusatz von komplementhaltigem Normalserum kann es
jedoch wieder reaktiviert werden, so daß es wieder hämolytisch
wirkt. Dem Ambozeptor dagegen fällt bei dem Vorgang der Hämolyse
nur die Rolle des Zwischenkörpers, der Substance sensibilisatrice
zu, eines Zwischengliedes zwischen Blutkörperchen und
Komplement (Alexin), welches letzterem erst die Möglichkeit
gibt, die Auflösung des Blutkörperchens zu bewirken. Demgemäß hat
der Ambozeptor eine cytophile Gruppe, an die sich das
Blutkörperchen – und zwar schon in der Kälte – festsetzt,
und eine komplementophile Gruppe für das Komplement, die dieses
aber erst bei Bruttemperatur, bei 37°, in Beschlag nimmt.

		Diese theoretischen Erörterungen mußte ich vorausschicken, denn
sie bilden die Grundlage für den Komplementbindungsversuch bei der
Wassermannschen Reaktion.

		Ich gehe jetzt zu dieser selbst über, darf auch diese historisch
entwickeln.

		Aus Versuchen von Bordet und
Gengou 1902 und von
Moreschi 1905 hatte sich das Gesetz ergeben, daß
das Eiweißantigen einer Tierart durch Vermittelung seines
spezifischen Antikörpers, des Ambozeptors, die, Fähigkeit erhält,
beliebiges Komplement an sich zu reißen, zu binden; daß dagegen,
wenn der Ambozeptor nicht spezifisch, der Eiweißart nicht homolog
ist, die Verankerung der drei Körper oder Kräfte ausbleibt, das
Komplement also freibleibt.

		Ob das Komplement gebunden oder freigeblieben war, ließ sich
erweisen durch Zusatz eines hämolytischen Systems, bestehend aus
Blutkörperchen und dem auf sie hämolytisch wirkenden Ambozeptor.
Lösten sich die Blutkörperchen auf, wurde die Mischung lackfarben,
so war das Komplement freigeblieben und mit dem hämolytischen
System Verbindung eingegangen; das Antigen war dem Antikörper nicht
homolog. Blieb die Auflösung der Blutkörperchen aus, blieb die
Mischung deckfarben, so war das Komplement gebunden worden an
Antikörper und Antigen; Antikörper und Antigen waren gleichartig,
homolog.

		Diese Komplementbindung hat uns nicht nur durch Neißer
und Sachs 1905 eine Methode der forensischen
Blutdifferenzierung gebracht, sie ist auch die Grundlage der
Serodiagnose der Lues, die Wassermann 1906 auf den Plan
brachte. [bookmark: page118]

		Das Antigen ist hier bakterielles Eiweiß; da es nicht aus
Reinkulturen des Syphiliserregers zu erhalten war, extrahierte
Wassermann es aus sicher luetischen Organen, die
erfahrungsgemäß reichlich Spirochäten enthalten, aus
Primäraffekten, Papeln, Lebern hereditär-luetischer Föten oder
Kinder. In diesen konnte reichlich bakterielles Antigen vermutet
werden. Der zugehörige spezifische Antikörper aber kreist nach der
Ehrlichschen Seitenkettentheorie als von den Zellen
abgestoßener Ambozeptor in dem Blute des infizierten Patienten. Das
hämolytische System bilden Hammelblutkörperchen mit dem auf sie
hämolytisch wirkenden Ambozeptor – durch Injektion von
Hammelblut vom Kaninchen gewonnen. Das Komplement liefert das
Meerschweinchenserum, welches besonders reich an diesem Stoff
ist.

		So war die ursprüngliche Versuchsanordnung Wassermanns,
und die Reaktion galt ihm als eine Antigen-Antikörperbindung im
Sinne der biologischen Immunitätsreaktionen. Das schien um so
wahrscheinlicher, als dabei auch Eiweißfällung, Präzipitation
eintritt, wie mit dem Ultramikroskop und auch makroskopisch durch
eine besondere Versuchsanordnung von Bruck bewiesen werden
konnte. Somit wäre also die Reaktion wie alle Immunitätsreaktionen
als der sichtbare Ausdruck einer Reaktion des Organismus gegenüber
den zur Resorption gelangten
Stoffwechselprodukten (Endotoxinen) der Spirochäten
aufzufassen.

		Nun wissen wir aber heute aus zahlreichen Versuchen, daß nicht
nur luetischer Organextrakt, sondern auch der Extrakt aus normalen
menschlichen und tierischen Organen und Tumoren, ja, daß sogar
Lipoidlösungen – Lezithin, ölsaures Natron, gallensaure Salze,
Cholestearin, Vaselin – in derselben Weise mit luetischen
Seren reagieren und Komplement verankern, wenn auch nicht mit der
Sicherheit und Stärke wie der luetische Leberextrakt. Es ist daher
die Frage, ob nicht Bindungen physikalisch-chemischer Natur nach
Art der Kolloidreaktionen bei der Wassermannschen
Luesreaktion mit im Spiele sind.

		Wahrscheinlich – man neigt heute dieser Ansicht zu –
gehen beide Arten von Bindungen, die biologische und die
physikalisch-chemische, bei der Wassermannschen Reaktion
Hand in Hand und nebeneinanderher. Und das Antigen ist nicht
nur eine spezifische vom Syphiliserreger abstammende Substanz,
sondern, zum Teil wenigstens, auch eine bisher nicht genau
erforschte – wahrscheinlich lipoide – alkohollösliche
Substanz, welch letztere unter dem Einfluß des Syphiliserregers im
infizierten Organismus eine Steigerung erfährt, die aber auch schon
im normalen Organismus vorhanden ist und auch [bookmark: page119] für sich allein schon zur
Antigen-Antikörperbindung mit syphilitischem Serum geeignet
ist.

		Wie dem auch sei und wiewohl wir heute noch nicht zu einer
einheitlichen und befriedigenden Erklärung des Wesens der
Wassermannschen Reaktion gelangt sind, die ursprüngliche
Versuchsanordnung Wassermanns mit luetischem Extrakt
übertrifft an Zuverlässigkeit alle Ersatzmittel und sie bleibt für
uns die maßgebende. Ob dabei der Leberauszug ein wässeriger oder
alkoholischer ist, ist nach meinen Erfahrungen völlig gleichgültig.
Der wässerige trübt sich beim Stehen bald, ohne daß er dadurch an
Brauchbarkeit einbüßt. Man darf ihn nur nicht aufrütteln. Der
alkoholische ist einfacher herzustellen, zeigt diese Veränderung
nicht, soll nach einigen an spezifischer Wirkung noch überlegen
sein und wird daher jetzt fast allgemein als Stammlösung bevorzugt.
Bei ihm muß aber die Verdünnung mit Kochsalzlösung sehr sorgfältig,
rasch und gleichmäßig hergestellt werden, sonst erhält man eine
trübe, milchige Emulsion, die schon an und für sich hemmend wirken
kann.

		Auf die Anstellung der Reaktion, auf die verschiedenen
Modifikationen und Surrogate, die vorgeschlagen worden sind, um die
Wassermannsche Reaktion zu vereinfachen, will ich hier nicht näher
eingehen. Man glaubte, auf den Hammelblutambozeptor verzichten zu
können, weil dieser schon im Patientenserum vorhanden
sei (Bauer, Tschernogubow); man schaltete das Komplement des
Meerschweinchens aus, da genügend Komplement in jedem menschlichen
Normalserum vorhanden sei (Stern); man begnügte sich mit dem
menschlichen hämolytischen Ambozeptor und dem menschlichen
Komplement (Hecht). Keine von diesen Methoden konnte die
ursprüngliche Wassermannsche ersetzen und hat sich Bürgerrecht
erworben. Besondere Vorsicht ist geboten gegenüber der Verwendung
des jetzt vielfach von Apotheken und Drogenhandlungen auf Papier
angetrockneten Komplements und Ambozeptors, da deren Wirksamkeit
nicht immer außer Frage steht.

		Ganz gleichgültig dagegen ist, ob man 5 ccm
oder 1 ccm oder noch weniger ansetzt, wenn nur alle
Komponenten in entsprechender genau austitrierter Menge in dem
Gemisch enthalten sind.

		II.

		Die Bedeutung der Wassermannschen Reaktion hängt so sehr von der
Spezifität der Reaktion ab, daß wir uns hiermit etwas eingehender
beschäftigen müssen. [bookmark: page120]

		Daß ein positiver Ausfall der Reaktion bei sicher Syphilitischen
so gut wie regelmäßig zu erwarten ist, wird fast allgemein
bestätigt. Bei manifester Lues reagierten nach der bisherigen
Statistik über 95 Proz. der Fälle positiv. Nur 59mal
fand umgekehrt Bruck
unter 5028 Kontrolluntersuchungen eine positive Reaktion,
ohne daß klinisch oder anamnestisch Anhaltspunkte für Lues
vorlagen. Was diese sogen. Fehlreaktionen betrifft, so ist zu
bedenken, daß die Wassermannsche Reaktion doch in erster Linie eine
biologische Reaktion ist, und daß sie also, abgesehen von den
Schwierigkeiten, die komplizierte Versuchsanordnung in tausenden
von Versuchen exakt gleich zu gestalten, wie alle biologischen
Methoden mit einem gewissen Prozentsatz von Fehlerquellen arbeitet,
die wir nicht in jedem Falle befriedigend zu erklären vermögen.

		Wir sehen aber dasselbe auch bei anderen Reaktionen, die
trotzdem das Vertrauen des Arztes genießen, z. B. bei der
Widalschen Typhusreaktion, bei der Pirquetschen
kutanen Tuberkulinreaktion. Auch diese können ausbleiben, obwohl
Typhus bezw. Tuberkulose klinisch festgestellt ist.

		Weniger bestimmt können wir die Frage beantworten, ob die
Wassermannsche Reaktion spezifisch für Lues ist, ausschließlich bei
ihr vorkommt, oder ob nicht auch Gesunde oder mit anderen
Krankheiten behaftete Personen die Reaktion geben können. Eine
biologische Spezifität im Sinne der Immunitätsforschung ist zwar,
wie ich schon sagte, sicher nicht vorhanden, trotzdem kann die
Reaktion als in hohem Maße charakteristisch für Syphilis bezw. die
von ihr ätiologisch abhängigen Krankheiten angesehen werden.

		Bei Gesunden, die niemals eine syphilitische Infektion
nachweislich durchgemacht haben, erhält man mit verschwindenden
Ausnahmen stets einen negativen Ausfall der Reaktion. Wo keine
klinischen Anzeichen von Lues sich finden, die Anamnese nichts
davon meldet und trotzdem die Reaktion positiv ausfällt, handelt es
sich in 80-90 Proz. der Fälle um eine latente Lues der
sekundären oder tertiären Periode – oder aber um Krankheiten,
bei denen nach unseren heutigen Erfahrungen die Syphilis
ätiologisch eine so große Rolle spielt, daß wir sie unbedenklich
als Nachkrankheiten der Lues bezeichnen können: Paralyse, Tabes,
Arteriosklerose mit Klappenfehlern und Aneurysmen, Keratitis
parenchymatosa u. a. m.

		Der positive Ausfall einer regelrecht angestellten
Wassermannschen Reaktion darf also wohl heute, wenn sie komplette
Hemmung ergibt, als ein sicheres Zeichen dafür angesehen werden,
daß die betreffende Person einmal in ihrem Leben syphilitisch
infiziert gewesen ist. [bookmark: page121]

		Nur ein kleiner Rest von positiven Ausfällen bleibt einer Anzahl
von Erkrankungen vorbehalten, die nichts mit Syphilis zu tun haben,
nämlich Tropenkrankheiten, wie die Framboësie, Beriberi,
Filariasis. Für die tropische Framboësie ist es übrigens noch
zweifelhaft, ob sie nicht doch eine durch Rasseneigentümlichkeiten
modifizierte Form der syphilitischen Hautaffektionen ist.

		Ferner Trypanosomenkrankheiten, Rekurrenzerkrankungen, Malaria
in frischen Fällen, Lepra und Lyssa, Scharlach, aber nur im Beginn
der Erkrankung, Typhus, Tuberkulose und Lupus erythematodes
discoides, Pneumonie, Sepsis, Diabetes, Nerven- und
Geisteskrankheiten auf nicht luetischer Basis (Epilepsie,
multiple Sklerose) und endlich Tumoren und den durch sie
verursachten Kachexien (Carcinom).

		Endlich wäre noch zu erwähnen, daß auch das Blut
Chloroformierter und gewisser Tierarten, z. B. Kaninchenblut,
eine positive Reaktion zeigen kann. Dagegen hat sich die
Behauptung, daß das Blut Nichtsyphilitischer im Verdauungszustande
positiv reagiere, nicht bestätigt.

		Man sieht also jedenfalls eine ganze Reihe von
nichtsyphilitischen Krankheiten mit gelegentlichem positiven
Ausschlag, die der Praktiker kennen muß.

		Und doch ist ihre Gefahr nicht groß, denn bei fast allen läßt
sich unschwer und einwandfrei die klinische Diagnose stellen,
lassen sich Irrtümer dadurch ausschließen.

		Lediglich die Tumoren und der Diabetes machen der
Differentialdiagnose zuweilen Schwierigkeiten; vor allem läßt sich
freilich nicht immer mit Bestimmtheit ausschließen, daß nicht doch
einmal eine luetische Infektion stattgefunden und den positiven
Wassermann bei diesen Krankheiten verursacht. Alter und Beruf
sprechen manchmal dafür.

		Auch hier ist wieder der Mangel einheitlicher
Versuchsanordnungen und einheitlicher Reagentien sehr zu beklagen,
und es machen sich Stimmen geltend, daß alle diese Angaben
vorläufig mit Vorsicht aufzunehmen und zu bewerten sind, da sie
wahrscheinlich zum Teil nur den Mängeln Ausdruck geben, die durch
das Abweichen von der klassischen Technik Wassermanns
bedingt sind.

		Die Wassermannsche Reaktion ist keine Organdiagnose, sondern
eine konstitutionelle; sie sagt uns nur, daß der Körper zu irgend
einer Zeit Syphilis ererbt oder erworben hat und von diesem Virus
noch beherbergt, nicht aber wann, wo und ob überhaupt dadurch ein
Organ noch erkrankt ist.

		Sie gestattet auch keinen sicheren Schluß auf das jeweilige
Stadium, in dem sich die Syphilisinfektion befindet, obwohl gewisse
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Wechselbeziehungen zwischen dem Ausfall der Reaktion und den
klinischen Stadien der Lues nicht zu leugnen sind.

		So ist eine positive Reaktion gewöhnlich nicht vor
der 4. Woche nach der Infektion, also vor völliger
Durchseuchung des Körpers mit dem Virus zu erwarten. In
der 4.-6. Woche reagiert nur ein
Teil (etwa 30 Proz.) positiv. Dann aber, nach
der 6. Woche, steigt die positive Kurve rapid an
auf 90-95 Proz. und erreicht ihren Gipfel im manifesten
Sekundärstadium mit 95-99 Proz. positiven Reaktionen. Das
tertiäre Stadium zeigt einen Abfall auf 70-80 Proz. der
Fälle, das quartäre Stadium, eine Bezeichnung, die bekanntlich
Erb und Wassermann für die Tabes und Paralyse
eingeführt haben und deren volle Berechtigung die Wassermannsche
Reaktion beweist, hat noch durchschnittlich 70-75 Proz.
positive Reaktionen. Und es ist für die Differentialdiagnose von
Wert, daß sie sich serodiagnostisch vom Hirntumor abgrenzen lassen.
Bei der Paralyse finden sich im Blute und im Liquor spinalis
Hemmungskörper, bei der Tabes im Blute, während sie im Liquor
fehlen können, beim nichtsyphilitischen Hirntumor gibt sowohl
Blutserum wie Liquor eine negative Reaktion.

		Je nachdem die Wassermannsche Reaktion im Blute und im Liquor
oder nur in ersterem positiv ausfällt, ist sie also verschieden zu
bewerten. Wertvoller in differentialdiagnostischer Bedeutung ist
zweifellos die Liquor-Reaktion. Ihr positiver Ausfall ist ziemlich
beweisend für, ihr negativer spricht sehr gegen Paralyse.
Andererseits ist bei raumbeengenden Prozessen in der Schädelhöhle,
die den Verdacht auf Lues oder Metalues aufsteigen lassen, eine
positive Blutreaktion eine starke Stütze dieses Verdachts, auch
wenn der Liquor negativ reagiert.

		Bei Lues cerebrospinalis findet sich auffallend selten eine
positive Liquorreaktion, selten auch bei den chronisch verlaufenden
syphilitischen Nerven- und Gehirnkrankheiten. Es ist anzunehmen,
daß bei dem chronischen oder remittierenden Verlauf des Leidens die
spezifisch bindenden Körper zeitweise oder dauernd aus der
Spinalflüssigkeit verschwinden oder so sehr an Konzentration
einbüßen, daß sie sich dem Nachweis mit der Methode in der
ursprünglichen Anordnung entziehen. Ein Beweis dafür ist die
Möglichkeit der »höheren Auswertung des Antikörpers«, also des
Blutserums oder des Liquors, die Hauptmann und Zeißl
in derselben Weise bei der Anstellung der Wassermannschen Reaktion
gefunden und vorgeschlagen haben, wie ich sie bereits früher bei
der biologischen Blutdifferenzierung mittelst der
Präzipitinreaktion (vermehrten Antiserumzusatz bei
Blutartgemischen) erprobt und angeregt habe (Bakt.
Zentralblatt, 54. Bd., [bookmark: page123] 1910, S. 477 und Forens.
Blutuntersuchung, 1910, Jul. Springer, Berlin,
Seite 153). Wenn sie – natürlich unter Anwendung der
erforderlichen Kontrollen – größere Mengen des Liquors oder
Blutserums zur Reaktion benutzten, so erhielten sie noch eine
positive Reaktion bei syphilitischen und metasyphilitischen
Patienten, deren Blut und Liquor nach der Originalmethode
Wassermanns keinen positiven Ausfall mehr gegeben hatte.

		Kurz, die Wassermannsche Reaktion ist für die Abtrennung der
syphilogenen von den andersartigen organischen und funktionellen
Störungen ein unentbehrliches Hilfsmittel geworden, mehr als ein
wichtiges differentialdiagnostisches Hilfsmittel ist sie allerdings
nicht.

		Das Latenzstadium endlich hat noch 50-60 Proz.
positive Fälle. Hier, wo keine oder nicht eindeutige Symptome
vorhanden sind, tritt die Wassermannsche Reaktion ganz besonders in
ihre Rechte, indem sie dem Urteil des Arztes bezüglich der Prognose
und der einzuschlagenden Therapie den Weg zeigen kann.

		Ich habe schwere Kachexien gesehen, die auf Carcinomatose
zurückgeführt worden waren, lange Zeit, bis endlich einer auf den
Gedanken kam, eine Seradiagnose zu veranlassen; wo dann die
Wassermannsche Reaktion positiv ausfiel und eine energische
antiluetische Behandlung in kurzer Zeit das Bild änderte und, ich
will nicht sagen Gesundheit, aber doch Arbeitsfähigkeit und
Wohlbefinden zurückbrachte.

		Natürlich braucht das nicht immer so zu sein. Die maligne
Geschwulst oder Gelenkerkrankung nicht syphilitischer Ätiologie
kann sich bei einem zufällig syphilitischen Individuum finden und
die Reaktion weist uns auf einen falschen Weg. Die spezifische
Therapie ist im Sinne des vorherrschenden Leidens zwecklos. Die
Wassermannsche Reaktion gestattet eben keine Organdiagnose.

		Aber das sind doch gewiß Ausnahmefälle. Gerade dem Chirurgen
leistet die Reaktion sonst wertvolles zur Abgrenzung
hereditär-luetischer bzw. erworbener syphilitischer Knochen- und
Gelenkaffektionen von denen der tuberkulösen eitrigen Periostitis
und Osteomyelitis. Dem Frauenarzt zeigt sie bei spontanen
Fehlgeburten vielfach den Weg der Therapie, sie entscheidet bei der
Ammenauswahl. Eine positiv reagierende Amme wird man, auch wenn sie
keine manifesten Erscheinungen bietet, ablehnen müssen.

		Unser Grundsatz sollte sein: für den gesunden Säugling nur eine
gesunde Amme; die syphilitische Amme für den syphilitischen
Säugling.

		Dann werden die Syphilisübertragungen von einer Amme auf das
Kind, wie sie jetzt vorkommen und öfters zu gerichtlichen Klagen
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führen, immer seltener werden. Allerdings kann die Amme den
gleichen Schutz beanspruchen, d. h. auch jeder anzulegende
Säugling müßte vorher mit der Wassermannschen Reaktion
untersucht werden. Das wird freilich alles erst möglich sein und
vollen Erfolg haben, wenn das Ammenvermittelungswesen, wie in
Frankreich bereits, verstaatlicht wird. Denn der einzelne Arzt kann
diese Forderungen gar nicht immer stellen und erst recht nicht
immer durchdrücken.

		Es ist auch noch von Interesse, daß die Milch luetischer
Frauen kurz vor und dauernd nach der Entbindung schon mit ganz
geringen Antigenmengen positiv reagieren kann, und daß diese
Reaktion im Gegensatz zu der Blutreaktion durch
Quecksilberbehandlung fast gar nicht beeinflußt wird.

		Wie bei der Ammenauswahl wäre die Durchführung der Untersuchung
mittels der Wassermannschen Reaktion auch bei der Anstellung
von sogenannten Erstlingspflegerinnen, von Kindermädchen und
Kinderwärterinnen, erwünscht. Auch von dieser Seite sind
Ansteckungen zu befürchten und wiederholt vorgekommen, wozu die
Unsitte des Küssens, des Ins Bett nehmen der Kinder nicht wenig
beiträgt.

		III.

		In dem nunmehr folgenden dritten Teil wollen wir uns mit dem
Anwendungsgebiet der Wassermannschen Reaktion in meinem
Spezialfach der gerichtlichen und sozialen Medizin
beschäftigen.

		Gerichtsärztlich findet sie hauptsächlich Anwendung bei
strafrechtlichen Entscheidungen über Körperverletzung, über
kriminelle Abtreibung und Sittlichkeitsverbrechen; bei
zivilrechtlichen Entscheidungen über Fragen des Ehe- und
Familienrechts (Schadensersatzklagen, Ehescheidungsklagen,
Alimentationsprozessen).

		Wer mit übertragbarer Syphilis behaftet den Beischlaf ausübt und
die Krankheit überträgt, macht sich der fahrlässigen
Körperverletzung bzw. Gesundheitsbeschädigung nach
§ 230 StGB. schuldig. Dasselbe gilt natürlich für die
Übertragung durch Küssen oder auf andere Weise.

		War ihm seine Ansteckungsgefahr bekannt, so liegt der
erschwerende Umstand der Körperverletzung gemäß den
§§ 223, 223a StGB. vor. Das wird meistens der Fall sein,
wenn es auch nicht immer nachzuweisen ist. Wie dem auch sei, die
Wassermannsche Reaktion wird den Beschuldigten be- oder
entlasten oder aus einer Anzahl Verdächtiger den Schuldigen
herausfinden. Ob aber die Krankheit sich im übertragbaren Zustand
befand, wird nicht allein ein positiver Ausfall [bookmark: page125] der
Wassermannschen Reaktion entscheiden; dazu bedarf es noch
klinischer Beweise.

		Hat jemand fahrlässig durch Unachtsamkeit seine Lues übertragen,
obwohl er durch Amt, Beruf oder Gewerbe zu besonderer
Aufmerksamkeit verpflichtet war, wie es bei Ärzten, Hebammen
z. B. der Fall sein kann, so erhöht dies die Schuld nach
§ 230 Abs. 1 StGB. Hutchinson berichtet
einen solchen Fall, wo sieben kleine Kinder nach der Beschneidung
mit ein und demselben Messer an Lues erkrankten.

		Unter Umständen kann die Frage gestellt werden, ob Siechtum,
Lähmung oder Verfall in Geistesstörung durch die Infektion
vorliegt (§ 224 StGB.). Und sie wird, wenn die
angesteckte Person die Infektion nicht rechtzeitig bemerkt und hat
behandeln lassen, wenn sie schwere Erscheinungen der Lues bietet,
nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Dresden schon bejaht
werden müssen, da die Aussicht auf Heilung dann, auch bei
ärztlicher Hilfe, durchaus fraglich ist. Sicher aber muß sie bejaht
werden, wenn schwere Zerstörungen wichtiger Organe, Verlust des
Seh- oder Hörvermögens, wenn erhebliche Entstellungen, schwere
Lähmungen und geistige Störungen bei Tabes oder Paralyse u. ä.
als Folge der Infektion sich eingestellt haben.

		Ist die Ansteckung durch den ersten ehelichen Beischlaf erfolgt,
so können die §§ 1333 und 1334 des Zivilrechts
in Anwendung kommen. 1333 besagt, daß die Ehe angefochten
werden kann, wenn der eine Teil sich über persönliche Eigenschaften
des anderen geirrt hat, die ihn bei Kenntnis der Sachlage und
verständiger Würdigung des Wesens der Ehe von der Eingehung der Ehe
abgehalten haben würden; der § 1334 benennt als
Anfechtungsgrund die arglistige Täuschung über solche Umstände, die
den anderen von der Ehe abgehalten hätten.

		Daß eine verheimlichte oder geleugnete syphilitische Erkrankung
zur Zeit der Eheschließung zu den Irrtümern gehört, welche die
Einwilligung des anderen Teils zur Ehe aufheben, in diesem Sinne
ist ebenfalls bereits eine Entscheidung, und zwar des
Reichsgerichts, ergangen.

		Unter der Annahme eines ehrlosen und unsittlichen Verhaltens des
infizierenden Ehegatten kann auch der
Ehescheidungsparagraph 1568 des BGB. Anwendung
finden.

		In allen diesen Fällen kann die Wassermannsche Reaktion zur
Aufklärung der Sachlage beitragen und zur Unterlage der
Entscheidung dienen.

		Daß die Wassermannsche Reaktion aber auch einmal imstande ist,
das drohende eheliche Zerwürfnis und die Scheidungsklage zu [bookmark: page126] verhüten, die
Ehegatten wieder zu versöhnen, beweist ein kürzlich von
Ledermann berichteter Fall. Eine Frau hatte in dem
Schreibtisch ihres Mannes alte Quecksilbersalbenrezepte gefunden
und wollte auf Grund der daraus bei ihrem Gatten vermuteten Lues
die Ehe anfechten. Dieser ließ sich serologisch untersuchen: die
Reaktion fiel positiv aus. Nunmehr machte er schleunigst – von
seinem Hausarzt gut beraten – eine Injektionskur hinter dem
Rücken der Gattin durch, nach deren Beendigung die Reaktion negativ
wurde. Die Bescheinigung der negativen Reaktion, die er dann der
Gattin präsentierte, bewog diese zur Zurückziehung der
Anfechtungsklage und zur ehelichen Versöhnung.

		Eine schwerwiegende Entscheidung, vor die sich der Arzt gestellt
sehen kann, ist die des Ehekonsenses bei Syphilitikern. –
Liegt die Infektion jahrelang zurück, hat eine gehörige Behandlung
stattgefunden, fehlen manifeste Erscheinungen und finden sich bei
der Wassermannschen Reaktion keine Hemmungskörper mehr im Blute, so
wird man die Heirat wohl zulassen können, wenn man auch nicht
garantieren kann, daß der Kandidat nunmehr ganz gesund ist.

		Finden sich aber noch Hemmungskörper, fällt die Reaktion positiv
aus, so ist unbedingt Aufklärung und Warnung Pflicht. Man wird in
diesem Falle zu einer – u. U. mehrfach
wiederholten – energischen Behandlung raten; aber die Heirat
schließlich abhängig zu machen von dem negativen Ausfall der
Wassermannschen Reaktion, dürfte über das Ziel hinausgeschossen, zu
viel verlangt sein. Denn einmal beweist ein negativer Ausfall der
Reaktionen nicht absolut sicher die Abwesenheit von noch
ansteckungsfähigem Virus im Körper, und zweitens können Personen
mit positiver Wassermannscher Reaktion gesunde Kinder zeugen. Mit
Aufklärung, Warnung und Kur würde man sich also begnügen
können.

		Als Ideal anzustreben wäre zweifellos das gesetzliche Eheverbot,
wie es übrigens in Amerika, im Staate Michigan, schon besteht. Dort
können Syphilitiker und Gonorrhoiker, die trotz ihrer Krankheit
eine Ehe eingehen, mit Geldstrafen bis 1000 Dollar und
Gefängnis bis zu 5 Jahren bestraft werden. Bei
chronischer unheilbarer Syphilis käme als gesetzliche Maßregel zur
Verhütung der Degeneration der Rasse durch Vererbung die
Sterilisation in Frage, zuerst die von Reid Rentoul, jetzt
auch von deutschen Psychiatern (Aschaffenburg, Näcke, Rüdin)
lebhaft befürwortet wird.

		Auch darin ist Amerika unserem mit so viel Beharrungsvermögen
ausgestatteten Erdteil vorausgeeilt. Wenn wir aber für so
eingreifende gesetzliche Maßregeln noch nicht reif sind, wieviel
Nutzen wäre schon [bookmark: page127] gestiftet, wieviel Familienunglück, wieviel
degenerierte Nachkommenschaft würde schon verhütet, wenn nur erst
die obligatorische Beibringung eines Gesundheitszeugnisses für die
Ehekandidaten Sitte und Gesetz würde.

		Vermutet ein Ehekandidat eine frische luetische Infektion bei
sich, so wird man die Inkubationszeit, die ersten sechs Wochen,
abwarten müssen, ehe man auf Grund der serologischen Untersuchung
nach Wassermann eine Entscheidung darüber fällen kann, ob
eine Infektion stattgefunden hat. Nach dieser Zeit würde die
positive Reaktion Lues beweisen, die negative, besonders die
einmalige negative, aber nichts besagen.

		Infiziert sich der eine Teil während der Verlobungszeit, so kann
der andere das Verhältnis lösen nach § 1298, 2
BGB., ohne ersatzpflichtig zu sein, da ein wichtiger Grund für den
Rücktritt vorliegt. Der erstere aber ist nach § 1299 zum
Schadensersatz verpflichtet.

		Welche Bedeutung bei fraglicher Vaterschaft die serologische
Untersuchung haben kann, haben zwei von Hochsinger in Wien
kürzlich veröffentlichte Fälle gelehrt. In dem einen befand sich
bei Mutter und Kind positive Reaktion, beim Ehegatten nicht; in dem
anderen war die Reaktion bei der Mutter und bei dem Gatten negativ,
beim Kind jedoch positiv. In beiden Fällen war ein anderer, ein
Luetiker, Erzeuger des Kindes.

		Bei Attentaten auf Kinder und weibliche Personen
unter 16 Jahren (§§ 176, 177, 182 StGB.)
ist der Nachweis der frischen geschlechtlichen Infektion des Opfers
bei gleichzeitigem Bestehen einer Geschlechtskrankheit des Täters,
ein gerichtsärztlich überaus wichtiger und beweisender Befund.
Herrscht doch der Aberglaube, daß die Erkrankung durch den
Beischlaf mit einem noch unberührten Mädchen geheilt werde.

		Neben der Untersuchung auf Verletzungen, auf Spermatozoen, auf
Gonokokken, auf Spirochäten in frischesten Fällen, die aber selten
zur Untersuchung kommen, kann, in älteren Fällen, die serologische
Untersuchung ein wichtiges Glied in der Kette der Beweise sein, die
den Täter überführen.

		Schwieriger wird die Entscheidung bei Vergewaltigung einer
erwachsenen Person, die u. U. schon vorher syphilitisch
gewesen sein kann.

		Übrigens wäre auch bei kleinen Kindern an Lues congenita zu
denken.

		Es gibt aber, wie ich schon sagte, auch Fälle von Ansteckung,
die mit dem Beischlaf nichts zu tun haben: die Übertragung
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beim Zusammenschlafen von Kindern oder von Erwachsenen mit Kindern,
welche die Gerichte infolge Schadensersatzklagen beschäftigen
können. Viele dieser Fälle klärt erst die serologische Untersuchung
auf, nämlich die, wo die Übertragung im Latenzstadium erfolgt ist.
Ein sehr lehrreicher Fall wird in der Gaz. hebd. berichtet. Ein
hereditär luetischer Pflegling, der äußerlich keine Anzeichen von
Lues bot, hatte die Pflegemutter und ihr Kind angesteckt. Beide
Kinder starben, die Mutter beging Selbstmord. Der Mann, der sich an
seiner Frau infiziert hatte, verklagte die Eltern des Pflegekindes
auf Schadenersatz. Da die klinische Untersuchung derselben aber
keine Beweise für Syphilis ergab, wurde er abgewiesen. Die
serologische Untersuchung hätte den Fall zweifellos besser
aufgeklärt und dem Manne zu seinem Recht verholfen.

		Nicht so selten sind auch die Fälle, wo anderweitig infizierte
Personen sich an einen wohlhabenden Beischläfer halten, ihn
beschuldigen, um Erpressungen an ihm auszuüben. Nicht nur vom
weiblichen Geschlecht werden diese Versuche gemacht, auch vom
männlichen, wenn im Sinne des § 175 Verkehr stattgefunden
hat.

		Der fälschlich Beschuldigte wird sich gern der serologischen
Untersuchung unterziehen und fällt diese negativ aus, und finden
sich auch sonst keine Anzeichen der Lues, so wird das, auch wenn
die negative Reaktion nur bedingten Wert hat, genügen, um den
Verdacht zu entkräften.

		Bei fraglich kriminellem Abort kann andererseits die positive
Reaktion entlasten, indem sie die luetische Ursache beweist.

		Mit der gerichtlichen Medizin eng verwandt ist die soziale und
versicherungsrechtliche Medizin. Auch hier hat sich die
Wassermannsche Reaktion bereits eingebürgert, z. B. bei der
Untersuchung der Prostituierten, bei Entscheidungen über
Rentenansprüche aus Unfällen, bei der Alters- und
Invalidenversicherung, bei der Lebensversicherung.

		Und sie begrenzt sich hier nicht immer auf die Untersuchung
Lebender, auch an der Leiche lassen sich noch Feststellungen
erhoffen, die zur Unterlage gutachtlicher Entscheidungen dienen.
Allerdings muß die Blutentnahme von der Leiche so frühzeitig
erfolgen können, daß nicht schon die Fäulnishämolyse sich
eingestellt hat, denn mit rötlich gefärbtem Serum ist kein Versuch
mehr anzustellen, und die Fäulnisveränderungen des Blutes bewirken
schon an sich Hemmung.

		Bei den Rentenverfahren sind die Fälle rein traumatischer Tabes
oder Paralyse, seit wir die Wassermannsche Reaktion haben, sehr
selten geworden; es empfiehlt sich daher in jedem solchen Falle,
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wenn, wie gewöhnlich, die Anamnese im Stich läßt, eine Infektion
geleugnet wird, die Serodiagnose, zu beantragen.

		Findet sich dann eine positive Reaktion, so ist die Erkrankung,
mindestens aber die Disposition zur Erkrankung, in den meisten
Fällen sichergestellt und es fragt sich nur noch, inwieweit dem
Unfall, dem Trauma die Rolle des auslösenden Momentens zukommt.

		»Es scheint fast, als ob die auf dem Gebiete der Diagnostik so
überaus bedeutungsvolle Wassermannsche Reaktion auch eine Umwälzung
mit sich brächte in bezug auf die Gewährung von Unfallrenten« sagt
Hoffmann (Ztschr. f. Med. Beamte, 1911,
S. 637), der folgenden Fall zu begutachten hatte.

		Ein Eisenbahnbremser X. erlitt 1899 einen
Betriebsunfall, er wurde mit dem Kopfe gegen die Wand des
Bremserhäuschens geworfen und war kurze Zeit bewußtlos.
Dienstunfähig wurde er nicht, litt aber seitdem viel an
Kopfschmerzen und Mattigkeit. 1903 wird bei ihm
Rückenmarksschwindsucht festgestellt; er erblindet völlig und ist
völlig dienst- und erwerbsunfähig und hilflos. Beweise für
überstandene Syphilis ließen sich zunächst nicht erbringen; sie
wurde auch geleugnet. X. erhielt daraufhin
Unfallpension. 1910 wird eine Nachuntersuchung und auch
die Wassermannsche Reaktion ausgeführt. Letztere fällt positiv aus
und dem X. wird daraufhin die Unfallpension entzogen. X. klagte
gegen ihre Entziehung gerichtlich. Das Gutachten Hoffmanns spricht
sich dahin aus, daß der positive Ausfall der Wassermannschen
Reaktion, eine Fehlgeburt und frühes Dahinsterben mehrerer Kinder
mit großer Wahrscheinlichkeit erweise, daß X. Syphilis durchgemacht
habe, daß aber der Zustand der Hilflosigkeit, in welchem sich der
Kläger jetzt befinde, wahrscheinlich ohne das Dazwischentreten des
Betriebsunfalles nicht eingetreten wäre, daß vielmehr noch ein
weiteres schädliches Agens außer der Syphilis hinzutreten mußte, um
die jetzt bestehende Tabes mit ihren Folgezuständen auszulösen.
Seine Dienstunfähigkeit sei durch die Verletzungen, die er sich bei
dem Betriebsunfall zugezogen habe, zum mindesten wesentlich
beschleunigt worden. –

		Auch die Fälle traumatischer Pseudotabes und Pseudoparalyse, bei
denen Hemmungskörper fehlen, können von der Serodiagnose nach
Wassermann differentialdiagnostisch aufgedeckt werden.

		Allgemein stimmt man darin überein, daß der positive Ausfall der
Wassermannschen Reaktion von Bedeutung und von Wert für die
Diagnose Lues ist, daß der negative, zumal der einmalige negative,
zu keinen sicheren Schlüssen berechtigt. Die positive Reaktion,
d. h. die vollständige Hemmung, spricht für aktive Lues, oder
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vorhandenes Luesvirus; die negative kann durch Fehlen des
syphilitischen Virus, durch Heilung oder Latenz verursacht sein,
schließt aber niemals bestehende und sogar aktive Lues völlig aus.
Es kommen tatsächlich Fälle vor, z. B. bei syphilitischen
Knochenerkrankungen, wo die Reaktion trotz nachgewiesener Lues
ausbleibt. Der einmalige negative Ausfall beweist also gar nichts,
der wiederholte spricht nur mit großer Wahrscheinlichkeit gegen
Lues. Das ist recht bedauerlich. Es kommen oft Personen mit einer
früheren Infektion, die seitdem durch Jahre gesund gewesen sind,
vor Abschluß der Ehe oder eines Lebensversicherungsvertrages, um
sich untersuchen zu lassen; auch zahlreiche Syphilophoben,
Hypochonder und Neurastheniker wollen ihr Gewissen entlasten und
Ruhe haben. Wir untersuchen sie einmal, mehrmals serodiagnostisch,
finden stets eine negative Reaktion und es gehört aller ärztliche
Takt dazu, ihnen zu sagen, daß wir die Hoffnungen, die sie in die
Untersuchung gesetzt haben, nicht voll erfüllen können, daß nur
eine große Wahrscheinlichkeit dafür spricht, daß ihre Lues
ausgeheilt ist. Prognostisch ist die Wassermannsche Reaktion also
nur mit Vorsicht zu verwerten. Während der spezifischen Behandlung
zu untersuchen, hat keinen Zweck, da hier infolge mehr oder weniger
starker Einwirkung der Gegenmittel häufige Schwankungen des
Ausfalles beobachtet werden. Auch kurz nach Beendigung einer Kur
soll man nicht untersuchen. Mindestens drei Wochen sollten
abgewartet werden.

		Der Einfluß der spezifischen Therapie auf den Ausfall der
Reaktion ist jedoch unverkennbar und unbestritten. Die Zahl der
positiven Reaktionen ist um so geringer, je energischer behandelt
wurde. Wahrscheinlich beruht diese Erscheinung auf der direkten
Schädigung des syphilitischen Virus durch die spezifische Therapie,
sei es mit Quecksilber oder Jod oder Salvarsan, und den dadurch
verursachten Fortfall der hemmenden Stoffwechselprodukte des
Virus.

		Ich stehe aber nicht auf dem Standpunkt, und ich glaube, die
Herren Spezialkollegen werden ihn teilen, daß nun jeder positiv
reagierende Fall unter allen Umständen behandelt werden muß, bis er
negativ reagiert, weil ihm sonst vielleicht die Gefahr einer
zukünftigen Tabes oder Paralyse droht.

		Die spezifische Therapie wird in erster Linie durch die
klinische Untersuchung geleitet; so war es früher, so wird es auch
heute noch sein müssen.

		Auf Grund des negativen Ausfalls der Wassermannschen Reaktion
eine klinisch erforderlich scheinende spezifische Kur zu
unterlassen, würde indes m. E. einen Kunstfehler bedeuten.
[bookmark: page131]

		Es ist also klar, daß der Wert der Wassermannschen Reaktion
durchaus kein universeller ist, daß sie noch manche Lücken offen
läßt, auf manche Fragen auch keine bestimmte Antwort gibt.
Unbestritten dagegen bleibt ihr diagnostischer, ihr
differentialdiagnostischer Wert, besonders im Latenzstadium der
Lues und auf diesem Gebiet ist sie, wie allen anderen Disziplinen,
auch der gerichtlichen und sozialen Medizin, in der Hand des mit
ihr vertrauten Arztes ein wertvolles, unentbehrliches Hilfsmittel
geworden.

		[bookmark: page132]

	
		
		XXI.

Zur Psychologie der Strafanzeige.

		Von Staatsanwalt Dr.  Haldy in
Altona.

		Folgender der Praxis entnommene Fall mag dartun, mit welcher
Vorsicht zuweilen Beschuldigungen aufgenommen werden müssen, auch
wenn sie von gebildeten und anscheinend völlig zuverlässigen
Anzeigenden erhoben werden.

		Vor etwa sieben Jahren fahren mehrere Herren mit dem Nachtzug
von der benachbarten Großstadt nach ihrem gemeinsamen
Wohnort X. zurück. Ein Staatsanwalt, ein Rechtsanwalt, ein
Brauereidirektor. Zu ihnen ins Abteil steigt ein Pfarrer, der bald
in die angeregte Unterhaltung verwickelt wird. »Denken Sie sich,
meine Herren,« – so erzählt plötzlich der Pfarrer – »was
mir vor vierzehn Tagen in diesem Nachtzug passiert ist! Da ist in
meiner Gegenwart Päderastie getrieben worden.« Und nun schildert
er, ein verheirateter Mann in Amt und Würden und in den besten
Jahren, wie sich der Vorfall im einzelnen zugetragen habe.

		Er sei vor vierzehn Tagen mit demselben Nachtzug von der
Großstadt nach seinem Heimatort zurückgefahren. In sein Abteil sei
ein Mann gestiegen, anscheinend ein »Arbeiter« und nach ihm ein
anderer, anscheinend ein »jüdischer Herr«. (Das Äußere beider
wurde genau beschrieben.) Er selbst habe langausgestreckt gelegen
und zu schlafen versucht. Nach kurzer Zeit habe der eine der beiden
Hinzugekommenen, der »Arbeiter«, den Sitz des Abteils mehr
herausgeschoben, dann hätten die beiden den Kragen abgelegt. Der
»Arbeiter« habe sich die Hosen herabgelassen, das Hemd
hinaufgezogen und mit nach oben gerichtetem entblößten Hinterteil
auf den Sitz gelegt, wobei er den andern gefragt habe: »Na, wie
wär's denn? Es wird gehen, vielleicht schon bis T. (die
nächste Zwischenstation). Legen Sie sich nicht auch hin?« Der
andere, der »jüdische Herr«, habe darauf geantwortet: »Noch nicht,
vielleicht später.« Bald darauf sei die Lampe [bookmark: page133] verdunkelt worden und
er (der Pfarrer) habe alsdann, trotzdem er sich umgedreht
habe, um nichts zu sehen, wahrgenommen, daß sich der »jüdische
Herr« zu dem »Arbeiter« gelegt und, wie er aus dem Geräusch
deutlich gemerkt habe, mit diesem Päderastie getrieben habe. Er
habe auf diesem beischlafsähnliche Bewegungen gemacht. Es sei auch
ein »Quieken« zu hören gewesen.

		In X. seien beide ausgestiegen; er habe noch gesehen, wie der
»jüdische Herr« dem »Arbeiter« ein Geldstück, aller
Wahrscheinlichkeit nach ein Zehnmarkstück, in die Hand gedrückt
habe.

		Die anwesenden Herren äußerten eine gewisse Verwunderung, warum
er (der Pfarrer) denn nicht das anstößige Treiben verhindert
oder sich doch wenigstens durch das Klosett in das Nebenabteil
begeben habe. Der Pfarrer entgegnete, es sei kein Klosett im Abteil
gewesen, im übrigen werde man doch nicht an seinen Worten zweifeln,
er sei Pfarrer!

		Nach der Beschreibung hatten die Herren in dem »jüdischen Herrn«
sofort einen in X. domizilierten Referendar jüdischer Rasse
erkannt, Z., der zufällig an jenem Abend gleichfalls in der
Großstadt in den Zug eingestiegen war. Der Rechtsanwalt äußerte,
eine solche Sache müsse verfolgt werden, worauf der Pfarrer meinte,
der Staatsanwalt möge von seiner Mitteilung jeden Gebrauch machen,
was er gesagt, sei Wort für Wort wahr. Als dann der Staatsanwalt zu
erkennen gab, er werde die Sache wohl verfolgen müssen, äußerte der
Pfarrer noch, damit wäre ihm sehr gedient.

		Mittlerweile lief der Zug in X. ein. Die Herren zeigten dem
Pfarrer den bewußten Referendar, der aus einem anderen Abteil
ausstieg, worauf der Pfarrer ihn bestimmt als den einen der beiden
Täter rekognoszierte und hinzufügte: »Ich leiste tausend Eide, das
ist der Mann, der das in meiner Gegenwart verübt hat!« Die Herren
stiegen aus, der Pfarrer fuhr weiter. –

		Am andern Tage wurde gegen den beschuldigten Referendar Z. ein
Verfahren wegen § 175 StGBs. eingeleitet.

		Der Pfarrer sagte nunmehr als Zeuge vor dem Richter aus:

		»... Ich hatte mich auf das Polster gelegt mit dem Kopf
nach dem Eingang und den Füßen nach dem Abort. Da stiegen
in ... zwei Passagiere ein. (Der Zeuge beschrieb sie
genau, wie früher.) Als die beiden einstiegen, zog der kleinere,
weniger gut gekleidete die blauen Vorhänge vor der Lampe zu. Er zog
die Hälfte des andern Polsters aus und zwar diejenige gegenüber der
Aborttür und sagte: »Wird's hier gehen? Es wird wohl gehen.« Er
nahm den Kragen [bookmark: page134] ab und legte sich auf die Seite auf das Polster
und zwar so, daß er die Kniee stark anzog und, wie mir schien, auf
der ausgezogenen Seite des Polsters blieb. Dabei spannte sich sein
Hinterteil in einer mir unanständig vorkommenden Art und Weise. Ich
hörte, wie der Größere davon sprach, daß der Kleinere auf der
nächsten Station T. aussteigen könne. Der Kleinere sagte zum
Größeren: »Schlafen Sie noch nicht? Legen Sie sich noch nicht hin?«
Der Größere antwortete: »Nein, später.« Ich hatte mich, weil der
Gegenstand auf der letzten Synode verhandelt wurde, – Thema:
Was kann die Kirche im Kampf gegen die Unzucht tun? – mit
einigen Schriften über Unzucht beschäftigt und kam auf den
Verdacht, die beiden könnten widernatürliche Unzucht im Sinne
haben. Ich drehte mich deshalb auf die andere Seite mit dem Gesicht
nach dem Polster zu, um nichts zu sehen und habe auch nichts
gesehen. Es war aber auf der gegenüberliegenden Bank viel Unruhe,
ich kann aber nicht sagen, daß ich gerade Geräusche wahrgenommen
habe wie von beischlafsähnlichen Stößen. Ich hatte nur den
Eindruck, als ob es mit den beiden nicht richtig wäre, als ob sie
widernatürliche Unzucht vorhätten und auch getrieben hätten. Ich
habe nicht geschlafen, wenn ich auch ein wenig »gedusselt« habe.
Ich will bemerken, daß ich vorher auf der Korpskneipe gewesen bin
und dort vielleicht 6-8 Glas Bier getrunken habe. Ich war
recht ermüdet und mag durch den ungewohnten Biergenuß in meiner
Beobachtungsfähigkeit etwas beeinträchtigt gewesen sein, verwahre
mich aber dagegen, daß dieser Umstand meine Beobachtungsfähigkeit
ernstlich beeinflußt hätte. Ich habe noch niemals nach gemütlichen
Zusammensein etwas zu bedauern gehabt, was unter dem Einfluß des
Alkohols geschehen wäre. Ich muß allerdings zugeben, daß ich nur
den Eindruck, nicht aber den klaren Beweis dafür habe daß es
zwischen den beiden zu widernatürlicher Unzucht gekommen ist. Ich
habe insbesondere nicht gesehen, daß einer Körperteile entblößt
hätte ... In X. verließen sie das Abteil, ich richtete mich
auf, sah ihnen nach und bemerkte, daß der Größere dem Kleineren
etwas aus seinem Portemonnaie gab, was er ihn aber gegeben hat,
weiß ich nicht ... Ich kann nicht sagen, daß ich einen
bestimmten Augenblick die Empfindung gehabt hätte, daß der Akt
gerade jetzt vor sich ging ... Die schlaffe Haltung des
Größeren und der gewöhnliche Typus des Kleineren erweckten von
Anfang an in mir den Eindruck, als ob die beiden in
widernatürlicher Unzucht ihre Befriedigung suchten ...«

		Der Beschuldigte Z., der den Verdacht entrüstet zurückwies, gab
über die Vorgänge im Abteil an: [bookmark: page135]

		»... Ich stieg zusammen mit Referendar Y. in ein Abteil, in
dem nur ein Herr war. Meines Wissens stand dieser, als wir
hineinkamen, legte sich dann aber hin. Y. kam erst im letzten
Augenblick in den Zug. Ich glaubte, er habe sich, da wir beide sehr
ermüdet waren und wie gewöhnlich auf der Rückfahrt nach X. schlafen
wollten, bis zuletzt nach einem leeren Abteil umgesehen, und sagte
zu ihm, er solle nur hereinkommen, er könne ja in T. aussteigen und
sich ein anderes suchen ... Y. machte den Vorhang von der
Lampe nach unserer Seite herunter, ... zog die Hälfte des
Polsters aus und legte sich hin. Ich blieb in meiner Ecke sitzen
und zwar dem Fremden gegenüber. Y. hatte mir den Vorschlag gemacht,
wir sollten uns, um uns ausstrecken zu können, jeder mit dem Kopf
nach seinem Fenster hinlegen, so daß die Beine nebeneinander lägen.
Ich lehnte dies ab ... Ich habe wahrscheinlich die ganze Fahrt
hindurch gesessen, ein Bein über das andere gelegt ... Ich
weiß mich zu entsinnen, daß Y. sich während der Fahrt den Kragen
abgenommen hat ... Als wir in X. ausstiegen, habe ich
jedenfalls das Portemonnaie vorgenommen, weil ich meine Monatskarte
darin aufbewahre ...«

		Y. sagte aus:

		»... Ich zog das Polster auf meiner Seite aus und legte
mich hin, während der Beschuldigte Z. wohl sitzen blieb. Ich zog
die Beine an, um Z. nicht zu beschmutzen ... Ich hatte den
Vorschlag gemacht, daß wir uns mit den Köpfen jeder nach seinem
Fenster zu legen und dann lang ausstrecken sollten, so daß unsere
Beine nebeneinander liegen könnten. Z. lehnte dies ab. Ich pflege
bei solchen Nachtfahrten den Kragen abzubinden und werde es auch
diesmal getan haben ... Beim Aussteigen werden wir wohl unsere
Portemonnaies gezogen haben, da wir beide darin unsere Monatskarten
zu verwahren pflegen. Gegeben hat mir Z. nichts ...«

		Dies der einfache aktenmäßige Tatbestand. Daß der Pfarrer bei
jener Fahrt mit den drei Herren, von denen er nur einen flüchtig
kannte, genau und bestimmt so, wie eingangs berichtet, bekundet
hat, wurde durch die übereinstimmenden Aussagen der Zeugen,
darunter ein Staatsanwalt und ein Rechtsanwalt, erwiesen. Es muß
auch angenommen werden, daß er damals nichts bewußt Unwahres
behaupten, eine wissentlich falsche Beschuldigung nicht erheben
wollte. Bleibt also nur die Annahme übrig, daß er seine ersten
positiven Angaben soweit er sie nachher bei der richterlichen
Vernehmung abschwächte oder richtig stellte, unter dem Einfluß
einer gewissen unbewußten pseudologia phantastica, eines
gefährlichen »amour du merveilleux« [bookmark: page136] machte. Sein Verdacht im übrigen und die
übereilten Schlüsse, die er aus einzelnen, an sich unverfänglichen
Wahrnehmungen zog, erklären sich wohl aus Suggestionen, denen er
auf Grund reger Phantasie und eingehender Beschäftigung mit den
Gegenstand (Synode, Schriften), vielleicht auch mit unter dem
Einfluß des Alkohols und der Müdigkeit unterlag.

		Daß die Beschuldigung eines Mannes vom Stande des Zeugen und
seine Schilderung eines von ihm wahrgenommenen Vorgangs derart
irreführend und trüglich sein kann, scheint mir das Lehrreiche an
diesem Fall aus der Praxis.

		[bookmark: page137]

	
		
		XXII.

Ein Himmelsbrief.

		Von Dr.  W. Schütze, Amtsrichter.

		Gewöhnlich versteht man unter diesem Namen Briefe, welche von
Verstorbenen im Himmel geschrieben sind und von der Mittelsperson
deren Verwandten überbracht werden, damit sie Geld herausrücken, um
die Tote vor dem Fegefeuer zu schützen, um ihre Hochzeit mit Gottes
Sohn auszustatten, ja um Mutter Maria einen Ofen für ihre gute
Stube zu verschaffen. Man lese nur die ausführliche Darstellung
solches Falles vom Ersten Staatsanwalt Walch im Pitaval der
Gegenwart, Bd. 1, Heft 1, S. 59-92, vgl. auch
Hellwig in diesem Archiv, Bd. 31, S. 67-73.

		Mir ist dieser Tage bei einem landfahrenden Schneidergesellen
eine andere Art davon in die Hände gefallen, ein Brief, der
angeblich weit verbreitet ist und zunächst für sich selbst sprechen
möge. Ich gebe ihn genau in der mir vorliegenden krausen Fassung,
in der mein Schneidergeselle ihn von einer alten Waschfrau in
Gadebusch erhalten hat.

		»Ein Graf hatte einen Diener, der wollte
C. K. S. H. V. Vater das Haupt abschlagen
lassen, worum solches geschehen war. So hatte ihn der Scharfrichter
denselben nicht abschlagen können, wie nun solches der Graf gesehen
hatte, meinte der Graf wie es wohl eigentlich zuginge, das er durch
die Berührung des scharfen Schwertes nicht verletzt würde. Zur
bessern Erklärung hat nun der Diener ihn den Brief gezeigt mit
folgenden Buchstaben. K. J.
T. H. K. S. H. S. Wie nun der Graf
demselben, gesehen, befahl er daß einjeder den Brief bei sich
tragen solle; wen einem die Strafe blutet, oder du hast blutige
Wunden, und man kann daß Blut nicht stillen, so nim diesen Brief
und lege ihn darauf so soll er daß Blut stillen, und wer dies nicht
glauben will, der schreibe diese Buchstaben auf einen Degen, oder
auf eine Seite des Gewehrs oder schreibe es ab und hänge es eine
Katze oder einem Hund um den Hals und stelle sie auf einen Platz
und steche oder schieße danach, so wirst Du es treffen können und
sehen daß es wahr ist und nicht getötet werden kann. Wer diesenn
Brief bei sich [bookmark: page138] trägt der kann nicht bezaubert werden, und seine
Feinde können ihm keinen Schaden zufügen, daß sind die fünf
heiligen Wunden; K. H. T. J. K. so bist Du
sicher daß Dir kein falsches Unheil geschehen kann.
H. H. S. S. wer diesen Brief bei sich trägt, den kam
Blitz und Donner, kein Feuer oder Wasser Schaden thun, und wenn
eine Frau gebären soll und die Geburt will nicht von Ihr, so gebe
man Ihr diesen Brief in die Hand so wird sie bald gebären können
und daß Kind wird sehr sehr glücklig werden und alles leicht
begreifen können. Wer diesen Brief bei sich trägt ist besser als
Gold oder Silber Haus und Schätze. Im Namen Gottes des Sohnes und
des heiligen Geistes, sowie unser Herr Christus am Ölberge viel,
standt so soll alles Geschütz und Waffen stille stehen und daßselbe
will Gott entkräftigen, das Geschütz und Diebe und Mörder sollen
Dir nicht schaden, fürchtet euch nicht vor Pistolen alle Gewehre
und Waffen müssen stille stehen, alle sichtbaren und unsichtbaren
Gewehre sollen stille stehen durch den Befehl und Tod Jesus
Christus und durch den Befehl des Engels Michel im Namen des Vaters
des Sohnes und des heiligen Geistes Gott sei mit mir. Wer diesen
Segen bei sich trägt der wird nicht durch Feuergefahr oder durch
daß Gewehr umkommen, wer diesen Brief bei sich hat der wird nicht
gefangen werden, von deß Feindes Waffen verletzt werden Amen. So
wahr es ist daß Christus geboren ist und gen Himmel gefahren ist,
so wahr Gott und sobald uns Gott Erschaffen hat so geschwinde kann
er uns wieder zerschmettern, Fleisch und Gedirme und alles soll
unbeschädigt bleiben durch den Befehl Gottes; Ich beschwöre alle
Gewehre und Waffen, bei dem lebendigen Gott, rede kein Falsch
Zeugnis wieder den Nächsten. Alle Gewehre und Waffen müssen stille
stehen bei dem lebendigen Gott im Namen Gottes des Sohnes und des
heiligen Geistes; Christus Blut das uns Kugel treffen thun; Sie sei
von Gold Silber oder Blei Gott im Himmel mache ihn fon allen Sünden
frei, im Namen deß Vaters, deß Sohnes und deß heiligen Geistes.
Dieser Brief ist vom Himmel gesandt und in Holstein gefunden
worden. 1744. Er war mit goldenen Buchstaben geschrieben
und schwebte über der Taufe Jahrelang und wenn mann ihn ergreifen
wolte wich er zurück, bis 1787. und bis sich jemand mit
dem Gedanken fand Ihn abzuschreiben und ihn die Welt zu offenbahren
zu diesem wich der Brief heran! Ich gebiete Euch Ihr sollt am
Sonntag nicht arbeiten, sondern zur Kirche gehen mit Andacht beten.
Von eurem Reichtum sollt Ihr den Armen abgeben. Ihr Menschen sollt
nicht sein wie die unvernünftigen [bookmark: page139] Thiere. Ich gebite euch sechs Tage zu
arbeiten, und am siebenten tag sollt Ihr Gottes Wort hören und mit
theuren Herzen darnach handeln, Wenn Ihr daß nicht thut so will ich
euch strafen mit theure Zeit, Pestilenz und Krieg. Ich gebiete euch
allen daß Ihr am Sabbattage nicht sehr arbeitet denn es ist Sünde,
sonst will ich euch strafen Jung und Alt, und Gott sollt ihr bitten
daß Ihr einen andern sein Hab und Gut nicht begehrt und Ihn sein
Gold und Silber nicht beneidet und nicht der menschligen Lust und
Begierde gehöret, wenn Ihr danach thut so will ich euch strafen, so
geschwindt ich euch erschaffen habe, so geschwindt kann ich euch
wieder zerschmettern. Ihr sollt nicht falsch Zeugnis reden wieder
euren Nächsten so wie Gegen Vater und Mutter den gebe Ich
Gesundheit und Frieden; Wer dies nicht glaubt, der ist von mir
Verflucht und soll keine Hülfe bekommen, wer diesen Brief hat und
ihn nicht offenbahrt der ist von mir Verflucht und von der
Christlichen Kirche, diesen Brief soll man sich mit hartem Gelde
kaufen und wenn Ihr so viel Sünde habt; Wie Sand am Meer und
wie Laub auf den Bäumen so sollen Sie Euch vergeben werden, glaubt
Ihr dann, daß Sie Euch vergeben werden! Wer das nicht glaubt der
soll des Todes sterben. Bekehret euch, sonst will ich euch richten,
am jüngsten Tage werdet Ihr keine Antwort geben können über eure
Sünden, so seidt Ihr verflucht, wer diesen Brief im Hause hat, dem
soll kein Donnerwetter treffen sobald ein Mann oder Frau diesen
Brief bei sich hat so soll Ihnen alles Glück auf der Welt, den der
ist besser als vieles Geld und Gold. Es ist wahr. Amen in Jesu
Namen. Wer diesen Brief bei sich im kommenden Krieg hat, der wird
der Glückliche sein und wieder heimkehren.«

		Wann mag nun dieser Brief entstanden sein, wer schuf ihn, und
was bezweckt er?

		Ich möchte annehmen, daß das obengenannte
Jahr 1787 tatsächlich etwa sein Geburtsjahr wiedergibt.
Die ganze Geheimnistuerei mit den wohl ziemlich sicher sinnlosen
und keine Abkürzungen darstellenden Wunderbuchstaben, die
Erinnerung an gräfliche Macht, das Schutzversprechen gegen Zauberei
und Gefangennahme, die Berufung auf den bei uns im Norden längst
recht verschollenen Erzengel Michael, das alles atmet den Geist
jener Zeit. Wenn es auch heute noch hier und da auftaucht, in
dieser Gedrängtheit weist es auf jene Tage, zumal im Zusammenhang
mit den kräftigen Verwünschungen und Drohungen, mit denen man
besonders damals die Zweifler und die Flauen der Religion der Liebe
wieder zuzuführen suchte. Schon [bookmark: page140] das Übermaß an Kirchlichem überhaupt
spricht dafür, daß eine Zeit in Frage kommt, in der weder Zeitungen
und Bücher noch leichte Verkehrsmöglichkeiten das Interesse
ablenkten, sondern die Kirche und ihre Lehren das ganze Denken und
Empfinden der ländlichen Bevölkerung so unbedingt beherrschten, daß
ihre Anschauungen und Bezugnahme des beabsichtigten Einflusses so
sicher waren, wie ihre Ausdrucksweise allen Beteiligten geläufig
war.

		Daß das Schriftstück aber ländlichen Ursprungs ist, scheint mir
sicher, schon die religiöse Tonart bürgt dafür. Auch konnten unsere
Landleute damaliger Zeit einen Trost gegen gewalttätige Schädiger
aller Art wohl brauchen, und Teuerung, Krieg und Pestilenz in
schneller Folge oder engem Verein sorgten schon dafür, daß sie
ihrer nicht vergaßen. Gewiß waren alle diese Nöte auch dem
damaligen Städter nicht fremd, aber sie berührten ihn doch lange
nicht so wie den Landmann, der all dies Ungemach aus erster Hand
bekam und ihm am wehrlosesten gegenüberstand. Für ihn hatten auch
Wassers- und Feuersnot, wie das mehrfach erwähnte Gewitter
wesentlich erhöhte Bedeutung.

		Wir dürften sonach einen alten Festbrief vor uns haben, wie sie
bereits die Landsknechte besaßen. Er kehrt Gewehr und Waffen noch
genugsam hervor und erwähnt ja auch noch ausdrücklich den uralten
Aberglauben des Festens, das eigentlich nur gegen die gewöhnliche
bleierne Kugel neben Hieb- und Stichwaffen schützen sollte. Von wie
manchem Kriegsmann, der für fest galt, aber schließlich doch
erschossen war, wurde nicht erzählt, sein Gegner habe einen der
damals viel getragenen silbernen Knöpfe oder gar einen Dukaten ins
Gewehr geladen und ihn damit niedergestreckt. Unser Brief verheißt
deshalb auch Schutz gegen Kugeln von Gold und Silber und zeigt sich
auch sonst von neuerem Geist erfüllt, indem er als Gegenleistung
christlichen Lebenswandel verlangt, so daß ein Mißerfolg nicht ihm
zur Last zu legen ist, sondern der Sündhaftigkeit des Besitzers.
Auch das weist, meine ich, auf die Zeit, in der selbst bei unserem
Landvolk eine gewisse Frühdämmerung des selbständigen Denkens
begann, also etwa das Ende des achtzehnten Jahrhunderts.

		Die in ihrer engen Verbindung mit der beliebigen Sündenvergebung
allerdings stark an den seligen Tetzel erinnernde Betonung: »Diesen
Brief soll man sich mit hartem Gelde kaufen,« gibt wohl ohne
weiteres den Beweis für seinen ersten und nächsten Zweck, die
Tasche seines Schreibers zu füllen.

		Für uns aber liegt seine größte Bedeutung darin, daß er uns
überhaupt noch im praktischen Gebrauch begegnet. Man sieht daran,
welchen Geistes noch heute unsere niederen Stände sind, und in
[bookmark: page141] welch
dunkles Mittelalter wir vielfach zurückgreifen müssen, wenn wir den
richtigen Schlüssel zu ihrem Verständnis finden wollen. Meinem
Gewährsmann hat der Brief gewiß nicht viel genützt, er hat die
Schwindsucht und ist bettelnd auf der winterlichen Landstraße
aufgegriffen. Aber obgleich der Brief ihm das verheißene Glück
nicht gebracht hat, beweist doch sein verlegenes Lächeln und
zaghaftes Bestreiten, daß er ihn wohl doch mit »hartem Geld
gekauft« hat und trotz allem noch verstohlen an ihn glaubt. Und ob
nicht das Vertrauen auf seinen Schutz schon manche härtere Natur zu
schwererem Tun bestärkt hat als zu harmlosem Betteln?

		Ich meine, geistig steht er ganz auf einer Linie mit dem
Leichenfinger und dem Diebeslicht aus Menschenfett, die noch heute
manchem gewalttätigen Einbrecher den Mut stählen. So unglaubliche
Frechheit oder Sorglosigkeit der Ausführung, daß Zweifel an der
Zurechnungsfähigkeit des Täters oder der Glaubwürdigkeit des sie
schildernden Zeugen entstehen könnten, dürften sich bei einem
abergläubischen Verbrecher zuweilen heute noch durch den Besitz
eines Schutzbriefes oder eines andern Amuletts erklären.

		Die vom Ratsarchiv-Sekretär Krause jüngst mitgeteilten
Fälle aus Rostocker Akten vom Ende des 16. Jahrhunderts
geben dafür schlagende Beweise für die damalige Zeit. Der
Aberglaube ist aber, wie wir sehen, an kein Jahrhundert
gebunden.

		— — —

		Nach Abschluß dieser Mitteilung spielt mir der Zufall noch zwei
Schutzbriefe in die Hand, die unzweifelhaft auf dieselbe Quelle
zurückgehen wie der obige und meine Vermutung über dessen Herkunft,
Alter und Verbreitung erheblich bestärken. Da die drei Briefe sich
außerdem höchst interessant ergänzen, teile ich auch diese beiden
im Wortlaut mit. Der erste hat sich 1903 im Nachlaß eines
Herrn gefunden, der lange Jahre Stadtsekretär im mecklenburgischen
Landstädchen Kröpelin war, seine genauere Herkunft ist nicht zu
ermitteln. Er lautet:

		»Haus und Schutzbrief.

Im Namen des Vaters und Sohnes u des heiligen Geistes

Amen

		
L J F K H B K N K

die Buchstaben der Gnade

		In Namen Gottes des Vaters des Sohnes und des
heiligen Geistes – So wie Christus im Ölgarten stille stand so
soll alles Geschützt stille stehen – Wer diesen Brief bei sich
trägt dem wird nichts treffen von des Feindes Geschütz und er wird
vor Dieben [bookmark: page142]
und Mördern gesichert sein. Er darf sich nicht fürchten vor Degen
Geweren Pistolen denn so wie mann auf ihn anschlägt, so müssen
durch den Todt und Befehl Jusu Christi alle Geschütze stille stehen
ob sichbar oder unsichbar alles durch den Befehl des Engels
Michaelis in Namen Gottes des Vaters des Sohnes u des heiligen
Geistes Gott sei mit uns Wer diesen Segen gegen die Feinde bei sich
trägt der wird vor feindlichen Kugel geschützt bleiben Wer dieses
nicht glauben will der schreibe ihn ab hänge ihn einen Hunde um den
Hals und schieße auf ihn so wird er sehen das der Hund nicht
getrofen und das es war ist auch derjenige der an ihn glaubt nicht
von Feinden gefangen genomen werden. So war es ist das Jusus
Christus auf Erden gewandelt hat und gen Himel gefahren so war ist
es das Jeder der an diesen Brief glaubt von allen Geweren und
Waffen im Namen des lebendigen Gottes des Vaters des Sohnes des
heiligen Geistes unbeschädigt bleiben soll.

		Ich bitte in Namen unsers Herrn Jesu Christi
Blut das mich keine Kugel trefen möge sie sei von Gold Silber oder
blei Gott im Himel halte mich von allen frei im Namen des Vaters
des Sohnes und des heiligen Geistes. Dieser Brief ist vom Himel
gesandt und in Holstein gefunden worden im Jahre 1724 und
schwebte über die Taufe Madalena wie mann ihn aber angreifen wollte
wich er zurück bis zum Jahre 1791 bis sich Jemand den
Gedanken näherte ihn abzuschreiben Ferner gebietet er das der
Jenige welcher am Sotage arbeitet von Gott verdamt ist Ich gebe
euch sechs tage eure Arbeit fort zu setzen und am Sonntage früh in
die Kirche zu gehen die heilige Predigt und Gottes Wort zu hören
werdet ihr das nicht thun so will ich euch strafen Ich gebiete euch
das ihr des Sonntags früh in die Kirche zu gehen die heilige
Predigt und Gottes Wort zu hören werdet ihr das nicht thun so will
ich euch strafen. Ich gebiete euch das ihr des Sonntags früh in die
Kirche mit Jedermann Jung und alt andächtig für eure Sünden betet
damit Sie euch vergeben werden Schwöret nicht boshaftig bei meinen
Namen begehret nicht Silber oder Gold und sehet nicht auf
Fleischliche Lüsten und Begierden den so bald wie ich euch
erschaffen habe so bald kann ich euch wieder vernichten.

		Einer soll den andern nicht töten mit der Zunge
und sollet nicht Falsch gegen euren Nächsten hinter den Rücken sein
Freuet euch eure Güter und Reichtum nicht Ehret Vater und Mutter
Redet nich Falsch zeugniß wieder euren Nächsten so gebe ich euch
Gesundheit und Segen Wer aber diesen Brief nicht glaubet und sich
darnach nicht richtet der wird kein Glück und Segen haben diesen
[bookmark: page143] Brief soll
einer den andern gedruckt oder geschrieben zu komen lassen ...
bettet als Sand an Mere Laub auf de ... Sterne am Himel sind
sollen sie euch verg ... wenn ihr glaubet und thudt was dieser
B ... und saget wer das aber nicht glaubet der so ...
bekehret euch oder ihr werdet Ewiglich gepeiniget werden und ich
werde euch fragen am Jüngsten Tage dann werdet ihr mir Antwort
geben müssen wegen euren vielen Sünden. Wer diesen Brief in Hause
oder bei sieh trägt dem wird kein Do ... tt ... schaden
und ihr soll ... Feuer Wasser und aller Gewalt des Feindes
behütet bleiben

		Ein Bif an Jeder mann

		Ein Graf hatte einen Diener welcher sich für
seinen Vater B G H das Haupt abschlagen lassen wollte als
nun solches geschehen sollte da versagte des Scharfrichters
Schwerdt als der Graf dieses sah fragte er den Diener wie es zu
ginge das das Schwerdt ihn keinen Schaden zu füge worauf ihn der
Diener ihn diesen Brief mit den Buchstaben
L J S K H B K N K zeigte
als der Graf dieses sah. befahl er das ein Jeder diesen Brief bei
sich tragen sollte.«

		Diese Fassung dürfte eine jüngere, trotz weitgehender
Ähnlichkeit aus dem Gedächtnis aufgeschriebene Wiederholung des
vorigen Briefes sein. Sie ist im ganzen zahmer, neuzeitlicher. Es
fehlt auch der ausdrückliche Hinweis, daß der Brief für hartes Geld
gekauft werden solle, und die kirchlichen Flüche sind etwas
milder.

		Bezeichnend ist, daß das auf einen ganzen Bogen geschriebene
Schriftstück so klein zusammengefaltet war, daß es in einen
Brustbeutel ging, wie ihn z. B. die Soldaten tragen. Es ist
offenbar viel benutzt und lange herumgeschleppt, denn es ist in den
Kniffen vielfach schon ausgebrochen und unleserlich geworden, wie
die durch ... angedeuteten Stellen ergeben. Die fortgesetzt
wechselnden Heilsbuchstaben endlich dürften die Willkürlichkeit
ihrer Auswahl gewiß machen. Das wird m. E. vollends
unzweifelhaft durch den dritten Brief. Er war in
Nr. 130 der Rostocker Zeitung
vom 19. März 1898 abgedruckt unter der
Spitzmarke »Soldaten-Aberglaube« und soll in einer Kaserne gefunden
sein. Leider ist nicht gesagt, wo. Diese Lesart lautet:

		»Ein Brief mit Gott!

		Es war ein Graf von Flandern, der hatte einen
Diener, dem sollte das Haupt abgeschlagen werden, der hatte diesen
Brief bei sich mit folgenden Buchstaben:
X. H. C. H. U. H. Z. Wie der Graf
diesen Brief gesehen, hat er befohlen, daß ein Jeder am Hofe [bookmark: page144] diesen Brief bei
sich tragen sollte. Wenn einem die Nase blutet, und das Blut nicht
zu stillen war oder sonst eine Wunde bekam, der nehme diesen Brief
in die Hand und lege ihn darauf, so wird es sich bald stillen. Wes
es nicht glauben will, der schreibe diese Buchstaben auf einen
Degen und steche nach einem Hunde oder Katze, so wird er diese
nicht verwunden können. Wer diesen Brief bei sich trägt, der ist
behütet vor bösen Dingen.
X. X. A. S. P. P. So sehe, daß kein falsch
Urtheil über Dir gesprochen werde. S. A. Sanct. Und wer diesen
Brief bei sich trägt, ist behütet, daß ihm kein Feind Schaden thun
kann, ihn sollen keine Menschen und Gewehre nicht verwunden, kein
Feuer und Wasser, kein Blitz und Donner nichts thun.
H. B. E. Badebran Sanctus. H. X. Mablus.
Laruns. H. Johannes. X. X. X. Anunela. Feilium. Sabaetal.
Amen.«

		Man sieht sofort, daß auch dieser Brief aus derselben Quelle
geflossen ist wie die beiden andern. Offenbar ist diese Fassung die
jüngste. Das beweist schon der richtige Gebrauch der Satzzeichen
und die Rechtschreibung, ferner die Fortlassung aller Altertümelei
und des kirchlichen Stils. Fast scheint es, als habe der Schreiber
aber selbst den Eindruck gehabt, als ob der Brief dadurch zu
nüchtern geworden sei und habe ihm deshalb zum Schluß noch einen
tüchtigen Schwanz von Hokuspokus angehängt, damit er doch wieder
etwas geheimnisvoller ausschaue. Das wohl durch Verlesen beim
Abschreiben des ersten Briefes entstandene »wen einem die Strafe
blutet«, ist hier richtig gestellt in »wenn einem die Nase blutet«,
etwas Neues enthalten die beiden letzten Briefe sonst nicht, sie
sind nur jeder nach dem Geschmack seiner Zeit zurechtgestutzt.
Gerade dieser offensichtliche zeitliche Unterschied der drei
Fassungen ist aber wertvoll, weil er beweist, daß selbst die
gewaltigen Werke geistigen Fortschritts, welche das letzte
Jahrhundert aufgerichtet hat, zu keiner Zeit überragend genug waren
des Aberglaubens Narrenschifflein den Wind aus den straff
geschwellten Segeln zu nehmen.

		Daß mir endlich derselbe Himmelsbrief in drei verschiedenen
Fassungen begegnen konnte und nicht etwa als Museumsstück, sondern
zweimal wenigstens sicher auf gläubiger Brust getragen, läßt sich
nur dadurch erklären, daß er noch heute viel verbreitet ist, und
daß wir bei ganzen Schichten der Bevölkerung mit ihm und ähnlichen
Erzeugnissen zu rechnen haben.

		[bookmark: page145]

	
		
		XXIII.

Entgegnung

auf den Aufsatz des Herrn Prof. Dr.  Paul Dittrich in
Prag:

»Widerlegung eines Schriftexperten-Gutachtens in einem Falle von
Verleumdung durch anonyme Schriften.«

		(Archiv, Band 46, S. 146 ff.)

		Von Dr. jur. Hans Schneickert.

		Professor Dittrich hat in seinem obigen Aufsatz einen
ganz ungerechtfertigten Vorstoß gegen die
Schriftexpertise (oder besser zu sagen: gerichtliche
Schriftvergleichung) unternommen, der im Interesse dieses wichtigen
und immer mehr anerkannten Hilfsmittels abgewehrt werden muß.

		Der jenen Ausführungen zugrunde liegende Fall, nämlich die
Identifizierung anonymer, in Drucktypenschrift, nicht
Kurrentschrift, hergestellter Schmähschriften, ist durchaus nicht
geeignet, so schwerwiegende Schlußfolgerungen gegen den Wert der
gerichtlichen Schriftvergleichung zu ziehen, wie es leider
Prof.  Dittrich getan hat. Prof. D. hatte in jenem
Straffall lediglich als Gerichtsarzt, oder vielmehr als
psychiatrischer Sachverständiger mitzuwirken und versucht die
angeblich von Schreibsachverständigen verursachten Justizirrtümer
als ein gar nicht so seltenes Ereignis hinzustellen und zu
bekämpfen, als wenn nur diese Sachverständigen Irrtümern und den
Nachteilen eines blinden Eifers ausgesetzt wären.

		Da ich es mit der gerichtlichen Schriftvergleichung selbst sehr
ernst nehme und mir keine Gelegenheit entgehen lasse, unfähige
Schreibsachverständige und deren unhaltbare und unwissenschaftliche
Untersuchungsmethoden anzugreifen, billige ich es auch, daß
nachgewiesene Fehlgutachten zur Warnung und Belehrung der anderen
ins rechte Licht gesetzt werden. Liegt aber hier ein solcher Fall
vor? Durchaus nicht, da ja die Urheberschaft des Beschuldigten in
der Hauptsache als nachgewiesen gelten mußte und nur Zweifel über
die Mitwirkung eines etwaigen zweiten Schreibers entstanden,
oder [bookmark: page146]
wie sich Prof. D. ausdrückt: »da es für die Frage nach dem
Grad der Zurechenbarkeit der inkriminierten Handlungen bei der
Untersuchung des Beschuldigten auf seinen Geisteszustand
ausschlaggebend war«, »ob der Beschuldigte der alleinige Täter war
oder noch einen Mitschuldigen hatte«. Warum will aber der
Psychiater sein Gutachten über den Geisteszustand des Beschuldigten
nur auf die Voraussetzung stützen, daß die Schreibsachverständigen
erst nachweisen sollen, ob der Beschuldigte alle zehn Briefe
geschrieben hat, oder bloß neun, und ein Dritter den zehnten Brief?
Und andrerseits: Ist das vielleicht ein Justizirrtum, wenn ein
Angeklagter wegen zehn Schmähschriften, von denen er bestimmt neun
geschrieben hat, verurteilt wird, während die Urheberschaft
bezüglich eines Briefes, der ihm wegen des übereinstimmenden
Inhalts ebenfalls zur Last gelegt wurde, zweifelhaft blieb, oder
von den Sachverständigen irrtümlich identifiziert worden ist?

		Für die Beweisführung des Prof. D. vom psychiatrischen
Standpunkte aus wäre es erwünschter oder zweckmäßiger gewesen, wenn
die Schriftverständigen begutachtet hätten, daß nicht alle
Briefe von dem Beschuldigten herrühren, oder wenn zum wenigsten
hierüber eine gewisse Meinungsverschiedenheit herrschte; denn mit
einer »Meinungsverschiedenheit« der Sachverständigen kann man in
einem Strafprozeß allemal was anfangen und beweisen. So aber lag
dieser Fall nicht vor, so daß Prof. D. in die Beweisführung
des Schriftsachverständigen selbst eingriff und das Ergebnis der
Schriftvergleichung gewissermaßen korrigierte. Das durfte nicht
sein! Prof. D. hätte vielmehr, wenn er glaubt, unbedingt auf
das Ergebnis der Schriftvergleichung angewiesen zu sein, wenigstens
die Alternative berücksichtigen müssen: »Rühren alle Briefe
von dem Beschuldigten her, so muß ich als Psychiater folgende
Schlüsse ziehen; rühren dagegen nicht alle Briefe von dem
Beschuldigten her, zu welcher Ansicht ich aus diesen und
jenen ( psychologischen, nicht aber graphologischen!)
Gründen neige, so lautet mein Gutachten so und so« ... Nur
eine solche Beweisführung des psychiatrischen Gutachtens könnte ich
für einwandfrei halten! – Prof. D. hat nun auch
graphologische Schlüsse gezogen, und darin hat er sich
geirrt; das ist aber entschuldbar, da er ja im Schriftfach
selbst Laie ist und S. 148 eingesteht, daß er bezüglich
der Bedeutung der Graphologie nicht genug Erfahrung habe, als daß
er hier mitreden könnte.

		Wenn Herr Prof. D. als Psychiater eine andere Meinung über
die Urheberschaft eines oder einiger der inkriminierten Briefe hat,
so ist das eine ganz irrelevante Sache, aber von einem
»überzeugenden [bookmark: page147] Resultate« seiner Schriftvergleichung kann
keineswegs die Rede sein. Dazu kommt leider noch die Tatsache, daß
Prof. D. als Gerichtsarzt seine Sachverständigenkompetenz
überschritten hat, dessen er sich wohl bewußt sein mußte, wie
zwischen den Zeilen einer diesbezüglichen Rechtfertigung,
S. 160, zu lesen ist. Prof. D. hat sich in eine
Schriftenvergleichung eingelassen, für die ihm aber niemand danken
wird.

		Es liegt hier gerade einer der schwierigsten Fälle von
Handschriftenvergleichung vor, da es sich um eine äußerst
geschickte Schriftverstellung handelt, nämlich um eine fließend
geschriebene Majuskel-Antiquaschrift. Die dem Aufsatz
beigegebenen Schriftproben, deren äußere Abweichungen voneinander
jeder Laie schnell feststellen kann, wurden
von 3 Schreibsachverständigen als identisch
erklärt. Professor D. will aber das Gegenteil festgestellt
haben. Wenn auch dieses Ergebnis gar nicht einmal so aufregend ist,
könnte es doch leicht verwirren und die Bilanz des
Graphologenkontos etwas ungünstig verschieben, weshalb ich mich der
Angelegenheit angenommen habe.

		Auf S. 161 erwähnt Professor Dittrich eine ihm
auffallend erscheinende Abweichung beim G, insbesondere des
G-Schlußstriches, der in der einen Handschrift (Tafel II)
winkelförmig, in der anderen Handschrift (Tafel III) dagegen
bogenförmig sei. Das ist übrigens das einzige in seinen
Ausführungen besonders zitierte Schriftmerkmal, das aber so typisch
ist, daß es, im Gegensatz zu Professor D.s Ansicht, gerade eines
der wichtigsten übereinstimmenden Schrifteigenheiten im
vorliegenden Falle ist. Dieses »G« beweist sogar viel mehr als
Professor D. glaubt: Es beweist nämlich, daß die in
Tafel I-III wiedergegebenen Antiquaschriftproben identisch
sind, d. h. von demselben Urheber herrühren. Die eckige oder
winkelige Form des G-Schlußstriches, die Professor D. nur in
der »festeren Schrift« (Tafel I, 1 und 2,
sowie Tafel II) entdeckt hat, kommt aber auch in der »zarten«,
mehr abgerundeten Schrift (Tafel III) vor, was eben
Professor D. einfach übersehen hat. Man vergleiche in Tafel
III, Schriftprobe 3, das G im Wort »Rechtfertigung« (in
Zeile 7) und im Wort »gestatten« (Zeile 8), ferner
in Zeile 10 und 11. Ich will Herrn
Professor D. auch das Cur? Quomodo? Quando? erklären:

		Als der anonyme Schreiber mit der Anfertigung seiner
Schmähschriften begann, war er bemüht, die ungewohnte
Antiquaschrift streng und konsequent durchzuführen, mußte mangels
Übung sehr langsam schreiben, mit Überlegung und Vorsicht,
um – einmal – nicht in seine normale Kurrentschrift
zurückzufallen, weshalb er mit einer gewissen [bookmark: page148] Folgerichtigkeit nur die
Majuskelschrift wählte, sodann, um die Buchstaben in ihrer
Druckform überhaupt richtig zu bilden. So erscheinen diese
Buchstaben der ersten Briefe mehr gemalt, als geschrieben,
eckiger und mit größerem Druck geschrieben, eine ganz natürliche
Folgeerscheinung solcher ungewohnten Schriftverstellungen. Je mehr
und je länger der Anonymus schrieb, eine desto größere Übung und
Geschicklichkeit bekam er im Nachbilden der ihm bisher ungewohnten
Schriftformen. Die sonst gewohnte Schreibschnelligkeit machte sich
alsbald geltend, so daß wir in den späteren Briefen auf
einmal ein ganz anderes Bild dieser Antiquaschrift zu sehen
bekommen. Mit der Schreibschnelligkeit nimmt aber die
Aufmerksamkeit ab und es kommen Ausdrucksformen in die Schrift, die
jetzt nur noch hinsichtlich der Schriftart (d. h. als
Antiquaschrift) von der Normalschrift abweicht, aber schon eine
ganze Reihe individueller Merkmale aufweist, so vor allem in
unserem Falle die Abrundung der sonst eckigen Formen. So ist es zu
verstehen, wie die Briefe aus der ersten Zeit ganz anders aussehen,
wie die späteren Briefe, daß die ursprüngliche eckige Form neben
der abgerundeten vorkommt, und daß Herr Professor Dittrich auf
einem ihm gar nicht geläufigen Gebiet Ursache und Wirkung
mißverstanden hat.

		Für die Richtigkeit dieser Feststellungen führe ich folgende
Punkte an:

		1. Die Schriftstücke 1 und 2 (Tafel I)
sind vermutlich die Adressen der ersten Schmähbriefe, die
nach dem Poststempel anfangs Oktober 1909 geschrieben
worden sind, während die Adressen 3 und 5 vom
November, Adresse 4 von Ende
Oktober 1909 herrühren.

		2. Man versuche, Briefe in Antiquaschrift zu schreiben und
wird dabei entdecken, welche unglaubliche Mühe es kostet, ohne
Übung auch nur eine Briefseite zu vollenden. Schließlich wird man
aber doch nach tagelanger Übung eine viel fließender geschriebene
Schrift hervorbringen, die mit den ersten Versuchen
selbstverständlich ganz erheblich abweichen kann. Die
Schriftgewandtheit, sowie zeichnerisches Talent werden die Versuche
nicht unerheblich beeinflussen.

		3. Diese Erfahrungen habe ich aber auch in der Praxis
gesammelt. Ich erwähne nur den Fall Kracht-Lemgo, dargestellt im
»Archiv für gerichtliche Schriftuntersuchungen« (Verlag
J. A. Barth, Leipzig, S. 121-195), ferner den Fall
des Erpressers und Raubmörders Koppius, Leipzig, in einer
Broschüre: »Argus R...!«, von einem Journalisten dargestellt.

		[bookmark: page149]

	
		
		XXIV.

Erwiderung.

		Von Prof. Dittrich in Prag.

		Es ist richtig, daß ich in meinem obzitierten Aufsatz einen
Vorstoß gegen die Schriftexpertise, zu welcher auch die
gerichtliche Schriftvergleichung gehört, unternommen habe. Ob in
diesem Falle ungerechtfertigt? das möchte ich bezweifeln. Ich habe
mich gegen den Vorgang ausgesprochen, daß man die Vergleichung von
Schriftzeichen allein zur Entscheidung der Frage nach dem
Schreiber anonymer Schreiben heranzieht, wo noch andere
schwerwiegende Momente mit Erfolg in Betracht gezogen werden
können. Wie ich zu dem – trotz der gegenteiligen Meinung des
Herrn Dr.  Schneickert – meines Erachtens
berechtigten Schlusse gekommen bin, daß es sich in dem in Rede
stehenden Falle nicht um bloß einen, sondern um zwei
Verfasser der anonymen Schreiben gehandelt hat, habe ich in meinem
Aufsatze auseinandergesetzt und betont, daß meine Aufmerksamkeit
auf diese Möglichkeit zunächst dadurch gelenkt wurde, daß bei uns
noch übliche Titulaturen, wie: »Hochwohlgeboren« u. ä. sich
bloß auf jenen Adressen fanden, welche meiner Ansicht nach der eine
der beiden Schreiber mit leichterer Handschrift geschrieben hatte,
welch letztere Herr Dr.  Schneickert als durch Übung
erzielte Schrift eines und desselben Schreibers sämtlicher anonymen
Schreiben ansieht.

		Herr Dr.  Schneickert meint, ich sei der Ansicht,
nur Schreibsachverständige seien Irrtümern und den Nachteilen eines
blinden Eifers ausgesetzt. Es wäre gut, wenn dem so wäre! Es ist
aber nicht der Fall und ich habe dies auch nirgends behauptet.
Leider habe ich nur zu oft Gelegenheit, mich in Fällen von Ober-
und Fakultätsgutachten von Fehlgutachten ärztlicher
Sachverständiger zu überzeugen. Gerade in dieser Richtung ist es
aber doch ein gewaltiger Unterschied, von welcher Gruppe von
Sachverständigen ein Gutachten abgegeben worden ist. Gutachten
ärztlicher Sachverständiger werden sehr häufig einer Überprüfung
unterzogen, da beschäftigte Gerichtsfunktionäre sich gerade auf
medizinischem Gebiete [bookmark: page150] allmählich einen gewissen kritischen Blick
aneignen, so daß es ihnen von Fall zu Fall nicht schwer fällt,
etwaige Momente herauszufinden, welche an der Richtigkeit dieses
oder jenes ärztlichen Gutachtens zweifeln lassen. Anders steht es
mit jenen Gebieten, auf denen Sachverständige selten herangezogen
werden, wie z. B. auf dem Gebiete der Schriftexpertise. Hier
fehlt dem Richter meist die nötige Übung und er wird deshalb
mögliche Fehler in Gutachten von Schreibsachverständigen eher
übersehen können; daher wird auch meistens auf das Gutachten der
erstbegutachtenden Schreibsachverständigen gebaut und dasselbe
nicht von gerichtswegen überprüfen gelassen [bookmark: text127]F127.

		Herr Dr.  Schneickert wirft zwei Fragen auf: »Warum
will aber der Psychiater ... und ein Dritter den zehnten
Brief?« und weiter: »Ist das vielleicht ein Justizirrtum ...
oder von den Sachverständigen irrtümlich identifiziert worden ist?«
Meines Erachtens liegt ein Justizirrtum nicht etwa bloß im Falle
der Verurteilung eines Menschen, welcher eine inkriminierte Tat
nicht begangen hat, vor, sondern auch dann, wenn ein Täter
verurteilt wird unter Verhältnissen, welche eine Strafausschließung
beinhalten, was z. B. vorkommen kann, wenn bei der
Untersuchung eines Beschuldigten hinsichtlich seines
Geisteszustandes von Vorbegutachtern derartige auf die Psyche sich
beziehende Verhältnisse übersehen oder nicht richtig eingeschätzt
worden sind. Es war deshalb auch keineswegs gleichgültig, ob der
Beschuldigte der alleinige Schreiber war oder ob er noch
einen Komplizen hatte. In meinem Falle fiel ein Umstand wesentlich
in die Wagschale, nämlich der, ob der Beschuldigte, falls die
anonymen Schreiben von zwei Schreibern stammten, der
originäre Täter war oder nicht, da in letzterem Falle bei
einem Schwachsinnigen, wie es der Beschuldigte war, der Grad der
Zurechenbarkeit der inkriminierten Handlung und daher auch deren
Strafbarkeit in einem für ihn günstigen Sinne beeinflußt werden
kann.

		Herr Dr.  Schneickert macht mir den Vorwurf, ich
hätte meine Kompetenz als Sachverständiger überschritten. Ich hatte
dieses Gefühl selbst und habe dies auch in meinem Aufsatze
angedeutet. Ich werde dies jedoch immer tun, wenn meiner
Überzeugung nach ein Gutachten von Sachverständigen, welchen
Gebietes immer, welches meiner Überzeugung nach ein Fehlgutachten
ist [bookmark: text128]F128, für jenes Gutachten, welches ich
[bookmark: page151] als
Gerichtsarzt oder als Gerichtspsychiater abzugeben habe, von solch
einschneidender Bedeutung ist, wie in meinem Falle, weil ich sonst
auf einer falschen Basis arbeiten würde. So engherzig darf man
meines Erachtens die Tätigkeit gerichtlicher Sachverständiger nicht
abgrenzen. Wir Sachverständige sind bestimmt, zur Feststellung des
Tatbestandes mit beizutragen. Gebe ich ein Fehlgutachten ab, so
werde ich einem jeden dankbar sein, der durch vorgebrachte
überzeugende Gründe mein Gutachten zu Falle bringt, werde, wenn der
Betreffende, mag er wer immer sein, mich überzeugt, mich beugen und
meinen Irrtum eingestehen. Kompetenzstreitigkeiten und
Eifersüchteleien unter Sachverständigen verschiedener Gruppen sind
in meinen Augen eine Lächerlichkeit, besonders dann, wenn es sich
um Gutachten handelt, welche, trotzdem sie verschiedene Gebiete
berühren, doch ineinandergreifen.

		Die » äußeren Abweichungen« der meinem Aufsatze
beigegebenen Schriftproben sind so exorbitant, daß Herr Dr. 
Schneickert mich durch seine fachmännischen
Auseinandersetzungen, welche die Identität der Schrift in den von
mir wiedergegebenen Schriftproben beweisen sollen, keineswegs von
der Richtigkeit seiner Ansicht über die Identität der Schrift in
allen diesen Schriftproben überzeugt hat. Die verschiedene
Beschaffenheit des Buchstabens G in den einzelnen Schriftproben
habe ich bloß als Beispiel, welches mir unter anderen aufgefallen
ist, angeführt. Andere Schrifttypen, als die beiden von mir
wiedergegebenen, fanden sich in den verschiedenen Schreiben nicht
vor. Sagt nun Herr Dr.  Schneickert selbst, der seiner
Meinung nach alleinige Schreiber hätte zunächst mit Anfängerschrift
und nach tagelanger Übung mit der Schrift eines Vorgeschrittenen
geschrieben, so gibt er damit zu, daß irgendwo zwischen diesen
beiden Stadien noch Übergänge sein müßten, und man müßte somit
annehmen, daß der Täter mittlerweile auf anderen Blättern
Schreibübungen angestellt hätte [bookmark: text129]F129 – eine etwas
gezwungene Annahme, ganz abgesehen davon, daß sich irgendwelche
Schriftproben, welche als Übergänge angesehen werden könnten, nicht
vorgefunden haben.

		Eine Schriftprobe, welcher ich eine ganz besondere Bedeutung
beigelegt habe, hat Herr Dr.  Schneickert
unberücksichtigt gelassen, nämlich die auf Tafel I,
Fig. 5 reproduzierte Adresse: »Se. Gnaden! An
Herrn ...«. Soll man sich etwa vorstellen, der nach Ansicht
des Herrn Dr.  Schneickert alleinige Schreiber [bookmark: page152] hätte den zweiten
Teil der Adresse im Anfangsstadium seiner Schreibkunst geschrieben,
die Worte »Se. Gnaden!« aber erst nach tagelanger Übung?!
[bookmark: text130]F130) Das erschiene mir denn
doch allzusehr gekünstelt und gezwungen. Ich habe keinen Grund, von
der Deutung, welche ich dieser Adresse gegeben habe, abzugehen.

		Von meiner Seite erachte ich diese Angelegenheit hiermit für
abgeschlossen.

		[bookmark: page153]

			[bookmark: foot127]Das trifft jedenfalls nicht auf die deutschen
Gerichtsverhältnisse zu; es werden in Berlin z. B.
sicher nicht weniger Schriftgutachten von Amtswegen eingefordert,
als z. B. medizinische! (Dr. Sch.)
	[bookmark: foot128]Wie wenig empfehlenswert aber dieses
Verfahren ist, zeigt ja gerade der vorliegende
Fall! (Dr. Sch.)
	[bookmark: foot129]Solche
»Übungen« sind gar nicht gemeint, sondern die fortschreitende Übung
beim Schreiben von Serien-Briefen mit verstellter
Handschrift. (Dr. Sch.)
	[bookmark: foot130]Wären die auf einem Schriftstück
vereinten eckigen und runden Schriftformen nicht auf der aus
der letzten Zeit (9. XI. 09) herrührenden Adresse,
sondern aus der ersten Zeit (8. X. 09), wäre Prof.
D.s Verwunderung eher am Platze; so aber beweist das
Zusammentreffen beider Schriftformen auf einem der
letzten Schriftstücke ja gerade die Identität des
Schreibers! (Dr. Sch.)


	
		
		Kleinere Mitteilungen.

		Von Dr.  Hans Schneickert.

		1.

		Polizeilaboratorien. Der Direktor des Lyoner
Erkennungsdienstes, Dr. Edmond Locard, berichtet in den
»Archives Internationales de Médicine Légale« (1911,
Bd. 2, S. 105 ff.) über die Notwendigkeit,
Polizeilaboratorien einzurichten; er hat inzwischen auch in Lyon
ein solches bereits eingerichtet. Der Zweck liegt klar vor Augen,
man will so die modernen Hilfsmittel des Erkennungsdienstes bei
Erforschung strafbarer Handlungen systematisch anwenden,
fortentwickeln und damit auch die Kriminalpolizei leistungsfähiger
machen. Während in Belgien, England, Schweiz und Deutschland die
Überführung und Verurteilung von Verbrechen schon auf Grund der am
Tatort hinterlassenen Fingerabdrücke gelungen sei, wäre durch
gleiche daktyloskopische Beweise die erste Verurteilung in
Christiania im Oktober 1910 und in Frankreich im
November 1910 erfolgt. Die wichtigste Aufgabe des
Polizeilaboratoriums ergebe sich aus solchen daktyloskopischen
Identifizierungen. Sodann falle in sein Arbeitsgebiet: Sicherung
und Prüfung anderer Spuren, wie Fußabdrücke, Einbruchsspuren,
Zahnabdrücke, Untersuchung von Blutspritzern, Flecken jeder Art,
Schriftuntersuchungen, Behandlung verbrannten oder zerrissenen
Papiers, Fälschungen jeder Art – außer
Nahrungsmittelfälschungen – Geheimschriftentzifferungen und
dergl. mehr.

		Eigentliche Laboratorien für kriminalpolizeiliche Zwecke in
diesem Sinne haben wir allerdings noch nicht und müssen die
einschlägigen Arbeiten entweder den Gerichtschemikern überlassen
oder, in leichteren Fällen, Beamten des Erkennungsdienstes oder
photographischen Ateliers, ohne jedoch immer die gewünschten
Erfolge so zu erzielen. In einer Denkschrift
vom 12. Juni 1910 habe ich ebenfalls auf die
Notwendigkeit eines Polizeilaboratoriums bei der Berliner
Kriminalpolizei hingewiesen und außer den von Locard oben erwähnten
Aufgaben insbesondere noch auf folgende drei weitere hingewiesen:
Versuche mit den in der Fachliteratur vorgeschlagenen neuen
Identifizierungsmitteln, einschließlich der hierfür allenfalls
notwendigen Vorrichtungen und Apparate. (Empfehlung und
Einführung nach Bewährung.) Ferner Anfertigung von
Demonstrationsmaterial für Gerichtsverhandlungen, wissenschaftliche
Vorträge und Lehrmaterialsammlungen (Kriminalmuseum).
Schließlich Ausarbeitung dienstlicher Anweisungen zur Sicherung von
Beweisspuren und Überwachung ihrer Befolgung.

		Man darf wohl hoffen, daß die offizielle Einführung solcher
Polizeilaboratorien auch bei deutschen Polizeibehörden nicht mehr
allzu lange auf sich warten läßt.

		[bookmark: page154]

		2.

		Presse und Berichterstattung über Gerichtsverhandlungen.
In der Sitzung vom 11. April 1912 des deutschen
Reichstages wurde von verschiedenen Rednern wieder Klage geführt
über die Gerichtssaal-Berichterstattung, wie sie ist und wie sie
sein sollte. Vor allem wurde bemängelt: die Reklame der
Verteidiger, die Tendenzberichte und die Sensationslüsternheit der
Presse. Daß die Presse ein zweischneidiges Schwert ist, wissen wir
alle. Hier möchte ich eine treffende Stelle aus Schopenhauers
»Parerga und Paralipomena« zitieren (Kapitel IX. Zur
Rechtslehre und Politik): »... Andererseits ist jedoch die
Pressefreiheit anzusehen als die Erlaubnis, Gift zu
verkaufen: Gift für Geist und Gemüt. Denn was läßt sich nicht dem
kenntnis- und urteilslosen großen Haufen in den Kopf setzen, zumal
wenn man ihm Vorteil und Gewinn vorspiegelt? Und zu welcher Untat
ist der Mensch nicht fähig, dem man etwas in den Kopf gesetzt hat?
Ich fürchte daher sehr, daß die Gefahren der Preßfreiheit ihren
Nutzen überwiegen, zumal wo gesetzliche Wege jeder Beschwerde offen
stehen ...« [bookmark: text131]F131

		Dabei muß aber eine Ausnahme der Gerichtsberichterstattung
hervorgehoben werden: Der berufsmäßige Berichterstatter über
Gerichtsverhandlungen, der nicht für eine bekannte Tageszeitung,
sondern für seine Verlegerabonnenten die Berichte verfaßt, bemüht
sich, möglichst objektiv, also ohne tendenziöse Färbung, die von
den jugendlichen Reportern gewisser Zeitungen beliebt ist, den
Verlauf der Gerichtsverhandlungen darzustellen. Er ist den Richtern
persönlich bekannt, sie nehmen Rücksicht auf ihn, er auf die
Richter; sein täglicher Gang zum Gericht ist sein Brot, und so
entwickelt sich eine tendenzlose, oft rücksichtsvolle
Berichterstattung, mit der man im großen und ganzen recht zufrieden
sein kann. Schließlich können auch die Kriminalisten auf den
Gerichts-Chronisten nicht ganz verzichten, da einmal nicht alle
großen Prozesse in Fachzeitschriften dargestellt werden, zweitens
dort auch nicht immer in der ausführlicheren protokollarischen
Frage- und Antwortform, die für das Studium doch gewisse Vorteile
hat, drittens entgehen ihm viele Prozeßberichte, da sein Lokalblatt
zu wenig oder gar nichts von auswärtigen Kriminalprozessen
bringt.

		Einer unserer bekanntesten Prozeßberichterstatter, Hugo
Friedländer, hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine fortlaufende
Sammlung von allgemein interessierenden Kriminalprozessen der
Neuzeit, wie er sie im Gerichtssaal miterlebt hat, herauszugeben,
auf die hier besonders aufmerksam zu machen ist. [bookmark: text132]F132 Sie
bieten in kriminalistischer Hinsicht ein Lehrmaterial für angehende
Polizei- und Strafrechtspraktiker, in psychologischer Hinsicht
willkommenes Material für die Aussageforschung, da der größte Teil
der Darstellungen in Frage- und Antwortform geboten wird; und
[bookmark: page155]
schließlich in historischer Hinsicht manches Kulturgeschichtliche;
daher auch für die von manchen Polizeibehörden bereits begonnene
»Kriminalarchivsammlungen« geeignet.

		— — —

		3.

		Die wissenschaftliche Handschriftenkunde hat auf dem
V.  Kongreß für experimentelle Psychologie in
Berlin (11.–19. April 1912) insofern wieder eine
besondere Anerkennung gefunden, als gelegentlich der damit
verbundenen Ausstellung eine Reihe handschriftlicher Dokumente
einem größeren Interessentenkreis vorgeführt wurde. Ein ganz
vorzügliches Ausstellungsmaterial hatte der bekannte Münchner
Graphologe Dr.  Ludwig Klages zur Verfügung
gestellt (108 Einzeltafeln), zum größten Teil in seinem
Werke »Die Probleme der Graphologie« (Leipzig 1910,
Barth), wissenschaftlich verarbeitet.

		Ferner waren 4 vom Verfasser zusammengestellte Mappen
des Berliner Kriminalmuseums mit selbstverfaßten und geschriebenen
Lebensläufen von Mördern und Mörderinnen ausgestellt; außerdem
Handschriften verschiedener Geisteskranken, gesammelt von der
Klinik für psychologische und nervöse Krankheiten, Gießen.
Versuchsresultate von Levy-Suhl, betr. die Veränderung der
Handschrift unter dem Einflusse verschiedener Suggestionen;
medizinische Schriftproben, Spiegelschriften von Kindern und
primitiven Menschen. Es wurde auch die Kraepelinsche
Schriftwage, zur Messung des beim Schreiben erzeugten individuellen
Druckes, gezeigt.

		Schließlich sei hier noch erwähnt, daß bereits beim
III. internationalen Kongreß für Psychologie in
München 1896 die wissenschaftliche Graphologie in
gleichem Sinne in das Arbeitsprogramm aufgenommen war und dadurch
eine Art offizieller Anerkennung durch die Gelehrten erlebt hat.
Näheres hierüber ist in den »Berichten« jenes Kongresses,
erschienen im Verlag von J.  Lehmann,
München 1897, zu finden.

		— — —

		4.

		Der deutsche Polizeikongreß, dessen Nutzen und
Notwendigkeit schon von verschiedenen Autoren in diesem Archiv
dargestellt worden ist, hat jetzt auch im preußischen Landtag seine
Beachtung gefunden. In der Sitzung
vom 30. April 1912 führte der Abgeordnete
Dr.  Bell (Rechtsanwalt und Notar in Trier) über
eine durchgreifend zu gestaltende Reform der Kriminalpolizei
ungefähr folgendes aus: »Die technischen Fortschritte auch im
Verkehrswesen haben sich die Verbrecher in raffinierter Weise
zunutze gemacht. Die Kriminalpolizei muß dieser Entwicklung
Rechnung tragen. Eine Zentralisierung und einheitliche
Organisation der Kriminalpolizei wird sich nicht vermeiden lassen,
wenn die Polizei auch dem Treiben der internationalen Gaunerbanden
gewachsen sein soll. Die württembergische Regierung hat sich auch
in diesem Sinne ausgesprochen. In Preußen ist die Kriminalpolizei
schon gut organisiert, es muß aber für ganz Deutschland eine
einheitliche Organisation geschaffen werden. Die preußische
Regierung würde sich ein großes Verdienst erwerben, wenn sie dazu
die Anregung geben wollte. Es wäre zu wünschen, wenn ein
allgemeiner deutscher Polizeikongreß zustande käme. Dieser
Kongreß würde sich auch mit der Vorbildung unserer
Kriminalpolizisten [bookmark: page156] zu beschäftigen haben. Es ist doch
zweifelhaft, ob die sonst vorzüglichen Polizeischulen auch zur
Vorbildung der Kriminalkommissare ausreichen. Vielleicht könnte man
polizeiliche Fachakademien für diese Zwecke einrichten. Die
Fortbildungskurse auf dem Berliner Polizeipräsidium sind
außerordentlich schätzenswert, sie sollten aber von den
provinzialen Polizeibehörden mehr in Anspruch genommen werden.«

		Darauf erwiderte der preußische Minister des Innern: Die
Wünsche des Vorredners bewegen sich in einer Richtung, in der
bereits die ersten Schritte getan sind. Es sind bereits
Verhandlungen mit anderen Bundesstaaten über das
Identifizierungsverfahren, Fahndungswesen u. a. eingeleitet.
Ferner wird die Frage des zeitweiligen Austausches von
Polizeibeamten zwischen einzelnen Bundesstaaten besprochen, um eine
möglichst vielseitige Ausbildung der Beamten herbeizuführen.

		— — —

		Von Dr. W. Schütze.

		5.

		» Ärztliche Zwangsuntersuchungen.« Unter diesem Stichwort
teilte Prof. Dr.  Näcke Bd. 37 dieses Archivs
S. 182 f. mit, daß nach einer Nachricht des »Leipziger
Kampf« etwa 1909 in den Aborträumen eines Leipziger
Großbetriebes die Leiche eines neugeborenen Kindes gefunden sei. Um
den naheliegenden Verdacht einer Kindestötung zu klären, seien
sämtliche etwa 200 weibliche Angestellte zwangsweise
ärztlich untersucht und 68, d. h. 34 Proz.,
seien geschlechtskrank befunden.

		Bd. 43 S. 119 ff. dieses Archivs hat
Dr.  Metzger aus Stuttgart berichtet, daß dort »vor
einigen Monaten,« d. h. Ende 1910 oder
Anfang 1911, ganz genau derselbe Fall von einem Stuttgarter
Großbetrieb allgemein erzählt sei, versehen mit einigen weiteren
pikanten Ausschmückungen. Die ganze Sache habe sich aber nach
Erkundigungen an zuständiger Stelle als völlig aus der Luft
gegriffen herausgestellt. Er bezweifle danach auch die Richtigkeit
der Leipziger Erzählung.

		Anfang Februar 1912 ereignete sich in Rostock genau
das Gleiche. In der ganzen Stadt und Umgegend wurde plötzlich mit
großer Bestimmtheit erzählt, in dem Wertheimschen Warenhaus sei auf
dem Frauenabort die Leiche eines neugeborenen Kindes gefunden
worden. Die Polizei habe sofort dem gesamten Personal das Verlassen
des Hauses verboten und habe alle weiblichen Angestellten
zwangsweise untersuchen lassen. Da habe man zwar nicht die Mutter
des toten Kindes entdeckt, wohl aber, daß fast die Hälfte der
etwa 200 Mädchen geschlechtskrank gewesen sei,
davon 14 so schlimm, daß sie sofort ins Krankenhaus
geschafft werden mußten.

		Daß keine zwangsweise Massenuntersuchung der behaupteten Art von
der Polizei bewirkt sei, war mir schon aus den von Metzger
a. a. O. dargelegten rechtlichen Gründen sicher, mich
interessierte daher die psychologische Frage: Wie entsteht solch
Gerede von dieser allgemeinen Verbreitung, von dieser bis auf
genaue Zahlenangabe einmütigen Übereinstimmung und von so
verblüffender Bestimmtheit?

		Daß der Leipziger und der Stuttgarter Fall hier bekannt geworden
seien und dem Gerede ein festes Gepräge gegeben hätten, halte ich
bei der zeitlichen und räumlichen Entfernung für ausgeschlossen,
zumal die [bookmark: page157] Rostocker Tagesblätter nicht darüber
berichtet haben. Auch haben diese nicht unmittelbar, etwa auf einen
falschen Bericht hin, die Sache aufgebracht, da sie alle nur die
kurze Mitteilung von der Unwahrheit des Gerüchtes aufgenommen
haben. Um Klarheit zu bekommen, wandte ich mich deshalb an die sehr
entgegenkommende und rührige Rostocker Polizeibehörde, die darauf
Ermittelungen anstellen ließ. Deren Ergebnis war höchst
eigenartig.

		In dem Warenhaus ist weder eine Kindesleiche gefunden, noch ist
auch nur eine der Angestellten amtsärztlich untersucht worden. In
dem mit Wasserspülung versehenen Abort war aber das Abflußrohr
verstopft, so daß der Klempner benachrichtigt wurde, der die
Leitung erst kürzlich angelegt hatte. Dessen Geselle holte ein
großes verschnürtes Paket mit Zuckerwaren aus dem verstopften Rohr,
legte es neben die Öffnung und holte den Geschäftsführer und die
Leiterin, um ihnen den Sachverhalt zu zeigen und zu beweisen, daß
seinen Meister keine Schuld treffe. Inzwischen war aber eine
größere Anzahl von Angestellten hinzugekommen, unter denen gleich
die Rede ging, das mit den Zuckerwaren stimme wohl nicht, das Paket
sehe doch höchst verdächtig aus, das mache doch ganz den Eindruck,
als ob eine Kindesleiche darin sei. Die Sache solle wohl nur
vertuscht werden. Daß diese interessante Lesart sich mit Windeseile
durch das ganze riesige Gebäude verbreitet hat, ist naturgemäß,
ebenso daß die Mädchen Befürchtungen geäußert haben, nun würde man
sie wohl alle untersuchen wollen. Was Wunder, daß mancher dabei
nicht ganz heimlich war, daß die erregte Phantasie die Folgen
ausmalte, und daß die Unterhaltung mit den vielen längst aufmerksam
gewordenen Käuferinnen und unter diesen der Schauermär bald feste
Gestalt gab. So konnte, was eben noch unsicher geraunte
Möglichkeitsvermutung war, in wenigen Stunden schon als feste
Tatsache die Stadt durcheilen, zur größeren Glaubwürdigkeit mit
bestimmten Zahlen ausgeschmückt. Der meist von schwatzender
Weiblichkeit aus der ganzen Stadt erfüllte Erfrischungsraum des
Warenhauses dürfte zur Bildung solch unheimlich bestimmten
Gerüchtes der denkbar beste Nährboden sein.

		Wir sehen also wieder mal, daß selbst die größte Sicherheit und
Einheitlichkeit, mit der ein Gerede auftritt, die »Volksstimme« um
nichts zuverlässiger macht. Und wie selten läßt sich so eine in die
Massen geworfene Anklage mit so hoher Wahrscheinlichkeit auf ihren
wahren Ursprung zurückführen! Die diebische Angestellte, die ihr
schlechtes Gewissen trieb, ihre Beute in den Abort zu stopfen,
statt den Durchgang durch die Aufsicht damit zu wagen, hat sich
gewiß nicht die Möglichkeit solcher Folgen klar gemacht und hätte
sich sicher wohlweislich gehütet, das Rätsel zu lösen, auch wenn
das Packet zunächst ununtersucht beseitigt wäre und der »Verdacht
des Kindesmords« sich erst später gebildet und mit Zufallshilfe
gegen eine einzelne Unglückliche gerichtet hätte. Ein bischen
unselige Verkettung von Umständen und so ein Fall führt vor das
gegenüber solchem bestimmten Volksgerede doppelt unberechenbare
Schwurgericht oder vernichtet wenigstens eine Mädchenehre. Semper
aliquid haeret.

		Aufklärung des wahren Hergangs und dessen Mitteilung an die
Öffentlichkeit scheint mir in solchen Fällen immer geboten.

		[bookmark: page158]

		Zeitschriftenschau.

		Von Hermann Pfeiffer, Graz.

		Kindesmord (ungewöhnliche Verletzungen).

		Marmetschke: Ungewöhnliche Verletzungen bei
Kindesmord.

		I. An einer 2680 g schweren Kindesleiche finden sich
bei der äußeren Besichtigung umfängliche Zerreißungen der weichen
Schädeldecken von dem knöchernen Schädeldach (wobei dieses
unverletzt), Zerreißung des linken Mundwinkels und des Mundbodens,
die bis zur Wirbelsäule reicht, Würgespuren am Halse, Kratzeffekte
am Brustbein und Unterschenkel. Die Verletzungen zeigten vitale
Reaktion, die Lunge und der Magen, nicht aber der Darm waren
lufthältig, das Epicard war mit Blutpunkten bedeckt. Die
Nabelschnur war abgerissen. Die Kindesmutter, eine 18jährige
Erstgeschwängerte, gibt an, des nachts von der Geburt überrascht
worden zu sein. Als sie sich dessen bewußt wurde, daß sie gebäre
und den Kopf austreten fühlte, habe sie mit Hilfe einer starken
Haarnadel »das Netz«, das man, wie sie meinte, durchtrennen muß,
durchgerissen, den Kindeskopf vorgezogen, auch am Halse gezogen.
Ein anderes Werkzeug habe sie nicht benützt und nicht die Absicht
gehabt, das Kind, welches weder geatmet, noch sich bewegt habe, zu
töten. Verletzungsversuche, teils mit der in Frage kommenden
Haarnadel, teils durch manuelle Einwirkung auf Kindesleichen haben
dem Verfasser ergeben, daß nur mit großer Gewalt bei völlig
fixiertem Kopf und bei mehrmaligem Hineingreifen in die Wunde die
Kopf- und Gesichtsverletzungen mit der Haarnadel, bezw. mit der
Hand erzeugt werden können. Im Gutachten kommt er zu dem Schlusse,
daß das Kind nach der Geburt gelebt hat, der Tod nach der Geburt
eingetreten sei, und zwar komme als Todesursache Verblutung in
Betracht, wobei aber (Ecchymosen!), und zwar wahrscheinlich
vor Setzung der Kopf- und Gesichtsverletzungen, Würgeversuche bis
zur Einstellung der Atmungstätigkeit vorausgegangen seien. Die
Angriffe haben sich demnach gegen das schon geborene und lebende
Kind gerichtet. Durch ein zufälliges Hineingeraten der Finger in
den Mund und ein einmaliges Zugreifen können diese schweren
Verletzungen nicht bewirkt worden sein. Trotz dieses Gutachtens
Freispruch der Angeklagten.

		II. Eine 20jährige uneheliche Erstgeschwängerte faßt
eingestandenermaßen, wegen Vorwürfen von seite der Mutter, schon
Monate vor der Geburt den Plan, das Kind zu töten. Sie führt diese
Absicht dann auch aus, indem sie mit einem groben Scheit einen Hieb
gegen das Gesicht des Kindes führt und noch den Versuch macht, die
Halsorgane herauszureißen. Der Effekt ist eine umfängliche
Zerreißung der Kiefer- und Halsgegend mit Durchtrennung [bookmark: page159] mehrerer Arterien,
bei lufthaltigen, keine Aspiration von Blut zeigenden Lungen.
Todesursache: Verblutung.

		(Vierteljahrschr. f. gerichtl.
Medizin, 1911, 3. F.
XLII. Bd., 1.Heft.)

		— — —

		Leichenöffnung.

		Richter: Über gerichtliche Leichenöffnungen.

		In der 8. Hauptversammlung des Deutschen
Medizinal-Beamtenvereins spricht der Vortragende in ausführlicher
und ausgezeichneter Weise über die gerichtsärztliche
Leichenöffnung, weist auf die Schwierigkeiten einer solchen hin,
die eine besondere Untersuchungstechnik voraussetze, weniger aber
in äußeren Verhältnissen – ungenügende Sezierräume, Assistenz
usw. – begründet sei. Ein Teil von Irrtümern bei Obduktionen
basiert offenbar auf diesen Umständen. Eine zweite Gruppe sei
bedingt durch Irrtümer in der Diagnose, in der Auffassung von
Leichenbefunden. Auch in der Befundaufnahme, in einer richtigen
Protokollierung, die große Übung erfordere, sind nicht mehr
gutzumachende Fehler nicht selten. Insbesondere wendet er sich mit
Recht gegen den Vorschlag einer nachträglichen Protokollierung.
Besondere Schwierigkeiten erwachsen bei der Verarbeitung des
Gesehenen zum Gutachten. Von den Kautelen gegen derartige Versehen
schlägt er den Wert der sogenannten Regulative, da sie sich dem
Einzelfalle nicht anpassen können, nicht hoch an, tritt energisch
gegen die Durchführung gerichtsärztlicher Leichenöffnungen durch
den pathologischen Anatomen auf, der mit den forensischen Zielen zu
wenig vertraut sei, um mit Erfolg fungieren zu können und weist
endlich darauf hin, daß eine radikale Besserung bestehender Mängel
nur dadurch zu erzielen sei, wenn, wie in allen übrigen
Kulturstaaten, auch in Deutschland die gerichtliche Medizin
Prüfungsgegenstand werde, für eine spezielle Ausbildung zu
Gerichtsärzten, für Fortbildungskurse Vorsorge getroffen und
endlich die Überprüfung der Sektionsberichte durch ein »beratendes
Kollegium« vorgenommen würde.

		(Berichte üb. Versammlg. Beilage zur Zeitschr. f.
Medizinalbeamte.)

		— — —

		Melancholiker (forensische Bedeutung).

		Rodiet: Les actes des mélancoliques et leur étude
médico-légale.

		Die Arbeit bringt unter Anführung von Eigenbeobachtungen eine
Zusammenstellung der kriminellen, in der Art der Psychose
begründeten Handlungen Melancholischer.

		(Annales d'Hygiène Publ. T. XVI,
Décembre 1911.)

		— — —

		Mord (Hammelstich).

		Finger: Mord durch Hammelstich.

		Bei der Obduktion einer, durch Abtragen des Kopfes, der Arme,
der Unterschenkel und Füße hochgradig verstümmelten Frauenleiche
wurden am Auffindungsorte und an den Kleidern der Getöteten nur
minimale Blutbesudelungen vorgefunden. Bei hochgradiger innerer
Anämie ergab es sich, daß die zahlreichen Verletzungen an den
Trennungsflächen, von kleinen Blutungen an der Rückseite des
Kehlkopfes abgesehen, völlig reaktionslos waren. Geschlechtsapparat
unverletzt. Außerdem fanden sich an der Leiche deutliche Anzeichen
von Würgeakten und Zeichen [bookmark: page160] stattgehabter Gegenwehr an den Händen.
Trotz des Fehlens vitaler Reaktionen im Gewebe geben die Obduzenten
auf Grund der hochgradigen Anämie, die wohl durch postmortales
Zerstückeln einer Leiche nicht erreicht werden kann, ihr
vorläufiges Gutachten dahin ab, daß die Verstorbene einer
Verblutung durch die Halsverletzung erlegen sei, die Abtrennung der
Extremitäten und des Kopfes erst nach dem Tode erfolgte und dem
Verblutungstode starkes Würgen vorangegangen sei. Dieses Gutachten
wurde von der wissenschaftlichen Deputation in Anbetracht des
Fehlens von Blutungen im Gewebe umgestoßen. Es wurde als
höchstwahrscheinlich angenommen, daß der Tod durch Erwürgen, die
Schnittverletzungen aber alle erst nach dem Tode gesetzt worden
seien. Weitere Untersuchungen lenkten nun den Verdacht auf einen
geübten Schlächter als den Mörder. Sachverständige Fleischer
erklärten bei Vorweisung der exhumierten Leichenteile, daß sich
hier typische Verletzungen finden, wie sie bei Ausführung des
sogenannten »Hammelstiches« – ein vorsichtiges Durchstechen
des Vorderhalses dicht unter dem Unterkiefer hinter dem Kehlkopf
mit einem sehr schmalen Messer, Verblutung aus einer kleinen
Halswunde – gesetzt werden. Bei dieser Schlachtungsart sei
eine vollständige Ausblutung des Kadavers bei recht spärlicher
vitaler Reaktion die Regel. Auf Grund von Schlachthofstudien durch
die wissenschaftliche Deputation schließt sie sich der eingangs
wiedergegebenen Meinung der ersten Gutachter an. Verurteilung des
Beschuldigten trotz seines Leugnens zu 16 Jahren
Zuchthaus.

		(Vierteljahrschr. f. gerichtl.
Medizin, 1911, 3. Folge, XLII.
Bd., 1. Heft).

		— — —

		Mißhandlung.

		Keferstein: Eine Kindermißhandlung mit tödlichem
Ausgange.

		An der Leiche eines dreijährigen Mädchens finden sich über den
ganzen Körper zerstreut die Residuen grausamer Mißhandlungen in
Form zahlreicher Striemen, Blutunterlaufungen der allgemeinen
Hautdecken, der weichen Schädeldecken, Einreißung der Ohrläppchen,
Bluterguß um ein Oberarmgelenk. Verletzungen von Knochen, Blutungen
in die Schädelhöhle konnten nicht aufgefunden werden. Die
Sachverständigen erklären, daß die vielfachen äußeren Verletzungen
die Todesursache gewesen sind. Das verletzende Werkzeug hat im
Sinne einer stumpfen Gewalt gewirkt, ohne daß diese selbst aus der
Form der Verletzungen mit Sicherheit sich bestimmen läßt. Die
Geschworenen verneinen die Frage, ob der Tod infolge der
Mißhandlungen eingetreten sei, bejahen aber die Frage betreffs
Körperverletzung.

		(Zeitschr. f.
Medizinalbeamte, 24. Jahrgg.,
Nr. 22, 1911.)

		— — —

		Psychopathen (gegenseitige Anziehung).

		Meyer und Puppe: Über gegenseitige Anziehung und
Beeinflussung psychopathischer Persönlichkeiten.

		Ausführliche Bearbeitung des Allensteiner Prozesses im Sinne des
Titels. Zu kurzem Referate leider ungeeignet.

		(Vierteljahrsschr. f. gerichtl.
Medizin, 3. Folge, XVIII. Band,
Jahrgang 1912, 1.  Heft.)

		

[bookmark: page161]

		Radiographie (forens. Bedeutung).

		Paul et Menard: De l'utilité de la radiographie dans les
affaires relevant du criminel.

		Die Verfasser berichten über einen Fall, in dem es wichtig war,
festzustellen, ob ein mit Revolverschüssen angegriffener Mann
von 2 oder 3 Projektilen getroffen wurde. An
seinem Körper finden sich 4 Narben, in seinen Kleidern
zwei Projektile. Der röntgenologische Nachweis eines dritten
Projektiles in der Nähe der Wirbelsäule gestattet, die Frage zu
entscheiden. In einem anderen Falle hatte eine Frau ihren Geliebten
ermordet und nach ihren Angaben daraufhin einen Selbstmordversuch
durch Schuß in die Schläfe ausgeführt. Das letztere war
zweifelhaft, man vermutete, daß sie den Selbstmordversuch nur
simuliert habe. Das Radiogramm führte – die Frau wies gar
keine krankhaften Störungen auf – zur Feststellung eines
Projektils in der Gegend des rechten Schläfenlappens. Endlich wird
die Frage geprüft, ob es mit der röntgenologischen Untersuchung
gelingt, Mantelgeschosse von solchen, welche keinen Metallmantel
haben, zu unterscheiden. Die Schatten beider Projektile
unterscheiden sich nicht, wohl aber gestattet die Tatsache, daß
Mantelgeschosse immer im Verhältnis zu ihrem Kaliber eine größere
Länge haben, was bei den anderen Geschossen nicht der Fall ist,
eine richtige Einstellung des Projektiles im Körper voraussetzt,
sie an dieser Verhältniszahl zu unterscheiden.

		(Annales d'Hygiène Publ. T.
XVI. Décembre 1911.)

		— — —

		Ruptur (Herz).

		Corin: Ruptures traumatiques du coeur.

		Verf. betont auf Grund von drei Eigenbeobachtungen für das
Zustandekommen der Herzruptur bei, den Thorax betreffenden,
stumpfen Gewalten die große Bedeutung des nachfolgenden
Mechanismus: Durch die einwirkende Gewalt wird das mit Blut
erfüllte linke Herz gegen die Wirbelsäule, das darin enthaltene
Blut gegen die Herzspitze gedrückt. So bilde sich in dieser eine
mit Blut erfüllte Tasche, welche am locus minoris resistentiae
einreiße.

		(Arch. intern, de Méd. légale, Vol. II,
Fasc. IV. Novembre 1911.)

		— — —

		Scheidenruptur.

		Klix und Schlüter: Violente oder spontane
Scheidenruptur.

		Eine Frau mit engem Becken und normal entwickelter Frucht wird
während der Geburt zuerst von einer Nachbarin, Stunden später von
einer Hebeamme und später von einem Arzte untersucht. Der Arzt
entbindet nach Herabholen eines Fußes die Frau, wobei die
Entwicklung des Kopfes Schwierigkeiten bereitet. Die Frau stirbt
nach einigen Tagen an einer Peritonitis, die, wie die Obduktion
ergibt, von einem queren Einriß des oberen Scheidengewölbes ihren
Ausgang genommen hat. Dem Gutachten nach kann die Möglichkeit, daß
der Riß durch die Untersuchung seitens der Nachbarin entstanden
ist, nicht ausgeschlossen werden. Doch spricht die Enge des
Beckens, die Tatsache, daß zur Entbindung ein Fuß herabgeholt
werden mußte, für eine spontane Zerreißung der Scheide als Folge
einer abnormen Kindeslage.

		(Zeitschr. f.
Medizinalbeamte, 25. Jahrgg., 1912, Nr. 4.)
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		Schundfilms.

		Hellwig: Die Schädlichkeit von Schundfilms für die
kindliche Psyche. Zu kurzem Referate leider ungeeignet.

		— — —

		Schußverletzungen.

		Gody Lebrun et Heger-Gilbert: Sur le diagnostic
différentiel du crime et du suicide dans les plaies par armes à feu
chargées à balles.

		Aus Anlaß zweier Ernstfälle, die im Originale nachgelesen werden
müssen, haben die Autoren ausgedehnte Schießversuche auf
Papierschildchen und auf Leichen unternommen, die insbesondere über
die Schußverletzung bei aufgelegter Waffe (Revolver
von 5-7 mm Kaliber, Ladung mit Schwarzpulver) Aufschluß
geben. Sie kommen zu folgenden Resultaten:

		1. Bei aufgelegter Waffe entsteht im allgemeinen eine runde
Hautwunde, ohne Pulvereinsprengung oder Spuren von Verbrennungen
nach dem Abwaschen. Manchmal ist die Verletzung sternförmig und das
dann, wenn die Waffe nicht genügend fest aufgesetzt wird.

		2. Unter der Haut findet sich ein reichliches Depot von
schwarzer Farbe im umgebenden Gewebe.

		3. In manchen Fällen finden sich streifenförmige Spuren von
Verbrennungen im Gewebe. Man kann annehmen, daß die Durchtränkung
der Gewebe mit Gewebsfeuchtigkeit im allgemeinen das Zustandekommen
einer so hohen Temperatur verhindert, um wirkliche Verbrennungen zu
erzeugen und das umsomehr, als die Temperaturerhöhung ja nur einen
Moment andauert.

		4. Unter der Haut bildet sich eine taschenförmige
Verletzung.

		Diese Verhältnisse gelten nur für Schüsse mit Schwarzpulver,
nicht aber mit rauchlosem Pulver. Man muß ferner daran denken, daß
beim Austritt das Projektil mit der Spitze vorausfliegt und infolge
davon eine kreisförmige oder sternförmige Einschußöffnung setzt.
Wird aber aus größerer Entfernung geschossen, sucht das Geschoß
eine Querstellung einzunehmen. Es ist deshalb eine längliche Wunde
ein Anhaltspunkt für Schüsse aus großer Distanz. – Eine Frage,
die ferner noch beantwortet werden müßte, ist die, über das
allmähliche Verschwinden der feinen Pulverniederschläge und der
Verbrennung infolge von Überleben. Schließlich wird noch darauf
hingewiesen, daß in der Wunde sich Niederschläge von Pulver bei
größerer Distanz vorfinden können, als innerhalb welcher es zu
festhaftenden Inkrustationen auf der Oberfläche der Haut kommt.

		(Arch. internat. de Médicine légale,
Vol. II, Fasc. IV, Novembre 1911.)

		— — —

		Sarggeburt.

		v. Ingersleben: Ein Fall von Sarggeburt.

		Eine 29jährige schwangere Frau fällt von der Treppe,
erleidet dadurch einen Schädelbruch, der nach kurzer Zeit den Tod
zur Folge hat. Während bei der Aufbahrung der Leiche die Frucht
noch im Mutterleibe sich befand, zeigte es sich bei der vier Tage
später vorgenommenen gerichtlichen Obduktion, daß
die 3 kg schwere und 50 cm lange Frucht
zwischen den Beinen der Leiche lag. Der Uterus war vollkommen
invertiert und zwischen die Oberschenkel gelagert. An seiner
Innenfläche haftete noch die Plazenta. Die Leiche befand sich, wie
immer in solchen Fällen, im Zustande hochgradigster Fäulnis.

		(Zeitschr. f.
Medizinalbeamte, 25. Jahrg. 1912, Nr. 3.)
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		Selbstbeschuldigung (falsche).

		Leppmann: Ein eigenartiger Fall von falscher
Selbstbezichtigung.

		Der Verf. berichtet über einen jetzt 37jährigen Mann, der
vor Jahren auf eine Selbstbeschuldigung hin zu 15 Monaten
Gefängnis wegen Unterschlagung ihm anvertrauter Vereinsgelder und
Vernichtung von Urkunden rechtskräftig verurteilt worden war und
seine Strafe auch abgesessen hat. Nach Verbüßung der Strafe trat er
mit der Behauptung auf, er sei geisteskrank, die
Selbstbeschuldigung beruhe nicht auf Wahrheit, er sei ungerecht
verurteilt worden. Eine Revision des Verfahrens führt zu einer
gerichtsärztlichen Untersuchung seines Geisteszustandes. L.
schildert den Betreffenden als schwer nervenkrank im Sinne einer
konstitutionellen Verstimmung, vielleicht handle es sich auch um
eine beginnende Hebephrenie. Die weiteren Erhebungen ergaben, daß
die Selbstbeschuldigung ganz ohne äußeres Motiv erfolgt ist, daß
bei der Geldgebahrung der betreffenden Kasse und der Höhe ihrer
Einnahmen unmöglich durch Jahre hindurch die vom Verurteilten
behaupteten Beträge entwendet werden können, ferner, daß die
objektiven Handhaben, die er zur Feststellung seiner Unterschleife
damals der richterlichen Behörde in die Hand gab, tatsächlich nicht
existiert haben. Als typische psychopathische Züge werden
hervorgehoben, daß X. nach seiner Verurteilung wegen zu geringen
Strafmaßes eine Wiederaufnahme des Verfahrens verlangte und sich
als Urheber eines Kirchenbrandes bezeichnete, der
nachgewiesenermaßen mit seiner Person in gar keinem Zusammenhange
stand. Das Gutachten führt aus, daß X. zur Zeit seiner
Selbstbeschuldigung jedenfalls geisteskrank war; sollte er wirklich
die angegebenen Verbrechen begangen haben, so sei ihm jedenfalls
der Schutz des § 51 zuzubilligen. Freisprach wegen
nachgewiesener Unschuld.

		(Ärztliche Sachverst.-Ztg., XVII. Jahrgg.
Nr. 22, 1911.)

		— — —

		Selbstmord.

		Keferstein: Mord oder Selbstmord?

		Nach dem Inhalt der vorliegenden Arbeit ein typischer
komplizierter Selbstmord eines Zahntechnikers, indem der
Selbstmörder zuerst nach Anwendung verschiedener lokaler
Betäubungsmittel mit Meißel und Hammer Angriffe gegen seinen Kopf
ausführte, dann sich eine oberflächliche Halsschnittwunde
beibrachte, ohne den gewünschten Erfolg zu erzielen, sich vier
Stiche in die Herzgegend zufügte, und endlich beiderseits doppelt
die Radialarterien durchtrennte, was den Eintritt des Todes an
Verblutung herbeiführte. Möglicherweise wurde auch noch eine
Quecksilber-Sublimatlösung getrunken, doch ist dies aus dem
Obduktionsbefunde mit Bestimmtheit wohl nicht zu entnehmen.

		(Vierteljahrsschr. f. ger.
Med. 1911, 3. F.,
XLII. Bd., 1. H.)

		— — —

		Selbstmord (oder Mord).

		De Rechter: Suicide ou homicide.

		Auf einem Eisenbahngeleise wird ein Leichnam aufgefunden, von
dem der Kopf abgerissen und einige Meter weit fortgeschleudert ist.
Zwischen den Geleisen findet sich ferner ein Revolver, von dem eine
Patrone abgefeuert ist. Die Besichtigung und Obduktion der Leiche
ergibt einen Schuß in die rechte Schläfe mit allen Symptomen des
Nahschusses. Das Projektil [bookmark: page164] führte, von einer Kontusion des rechten
Schläfenlappens abgesehen, nur zur Entwicklung eines Hämatoms. Die
umfängliche Zerreißung und Verletzung des Kadavers zeigt durchweg
intravitale Reaktion. R. spricht sich für Selbstmord aus und meint,
daß der Mann in selbstmörderischer Absicht den Schuß gegen sich
abgefeuert habe. Als er sich bei noch erhaltenem Bewußtsein
aufrichten wollte, hat er sich auf die Schienen gelegt und ist von
einem Zug noch lebend überfahren worden. Es liegt wohl
unzweifelhaft hier ein kombinierter Selbstmord vor.

		(Arch. intern. de Méd. lég., Vol. III.
Fasc. I., Janvier 1912.)

		— — —

		Simulation (Verdauungsorgane).

		Glücksmann: Die Simulation und Übertreibung von
Krankheiten der Verdauungsorgane.

		Bei den Krankheiten der Verdauungsorgane ist Simulation
verhältnismäßig selten, Übertreibung unendlich häufig. Mittel zur
Entlarvung gibt es nicht. Die ärztliche Handhabe beschränkt sich
auf einen genauen Vergleich der subjektiven Angaben mit dem
objektiv festzustellenden Befunde, und den Erfolg oder Mißerfolg
therapeutischer Maßnahmen. Niemals zu vergessen ist aber, daß der
begutachtende Arzt auch Gefahr läuft, mangels objektiv
nachweisbarer Symptome die Angaben des Patienten zu gering
einzuschätzen.

		— — —

		Spermaflecke (Nachweis).

		Baecchi: Über eine Methode zur direkten Untersuchung der
Spermatozoen auf Zeugflecken.

		Nach vielfältigen einschlägigen Versuchen schlägt der Verfasser
neben früher schon veröffentlichten einfachen Färbungen in saurem
Fuchsin oder Methylblau die nachfolgende Doppelfärbung vor:

		Färbung des verdächtigen Zeugstückes in einer Farbflüssigkeit,
die aus einem Teil 1 proz. sauren
Fuchsins, 1 Teil 1 proz. Methylblaus
und 40 Teilen salzsauren Wassers (1: 100)
besteht. Einfaches Abwaschen in 1 proz. salzsaurem
Wasser. Dann läßt man das Zeugstück lufttrocken werden, legt es mit
der stärker gefärbten (spermahältigen) Fläche nach oben auf
einen Objektträger und hellt mit Xylol auf. Auf ungefärbtem Grunde
erscheinen die Köpfe der Spermatozoen rot, die Schwänze blau. Bei
alten Flecken ist vorher eine Mazeration in 20-30 Proz.
Ammoniak durch 1-24 Stunden vorzunehmen. Vor der
nachfolgenden Färbung müssen sie in Wasser gebracht werden.

		(Vierteljahrsschr. f. gerichtl.
Medizin, 3. Folge, XLIII. Bd,
Jahrg. 1912, 1. Heft.)

		— — —

		Spermanachweis.

		De Dominicis: Una modificazione per effetto del tempo
nella reazione del tribromure d'oro.

		Die Mitteilung enthält weitere Angaben über die Ausführung des
von dem Verfasser vorgeschlagenen mikrokristallinischen Nachweises
von Samen durch Goldbromid und den Einfluß, den verschiedene
Faktoren (Zeit, Hitze, Licht usw.), auf diese Verfahren
ausüben. Einzelheiten müssen im Originale nachgelesen werden.

		(Arch. intern. de Méd. lég. Vol. III,
Fasc. I, Janvier 1912.)
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		Spermatozoennachweis.

		Welsch: Recherche sur la résistance au lavage de
spermazoides.

		Verf. prüft in Konsequenz der Versuche von Marique nach
den Methoden von Florence, Barberio, dann mit Hilfe des
einfachen mikroskopischen Nachweises von Samenfäden auf isolierten
Fasern und des Mariqueschen Verfahrens (Zerstörung des
Gewebes durch Schwefelsäure) den Einfluß, den das Waschen auf die
Nachweisbarkeit von Sperma auf Zeugflecken ausübt. Dabei ergibt
sich zunächst wieder die große Überlegenheit der letztgenannten
Methode. Läßt man ein mit Samen beflecktes Zeugstückchen einfach im
Wasser quellen, so werden schon nach wenigen Minuten dadurch die
Reaktionen von Barberio und Florenceunmöglich
gemacht, während der mikroskopische Nachweis auch nach längerer
Zeit gut gelingt. Einigermaßen gründliches Waschen bringt fast die
Gesamtheit der Spermatozoen zum Verschwinden oder verändert sie
derart, daß sie nur schwer oder nicht mehr nachweisbar sind. Hat
man mit Seife und warmem Wasser gewaschen, so kann man die
Florencesche Probe nicht mehr ausführen, dennoch finden sich
bei Anwendung der Schwefelsäure auf einen größeren Fleck
vereinzelte erhaltene Samenfäden. Ein derartiges Verhalten kann im
Ernstfalle den Verdacht erwecken, der Fleck sei gewaschen worden,
was noch wahrscheinlicher wird, wenn man mit derselben Methodik
zahlreiche Trümmer von Zelleibern nachweisen kann.

		(Arch. intern. de Méd. légale, Vol. III,
Fasc. I, Janvier 1912.)

		— — —

		Stichspuren (Kleider).

		Klare: Über Stichspuren in Kleidern.

		Es wird die Leiche eines erschlagenen Bergarbeiters aufgefunden.
Bei der Obduktion ergibt es sich, daß der Schädel durch drei, mit
einem beilartigen Instrumente zugefügte Verletzungen umfänglich
zertrümmert war. Die drei Hiebe trafen den Schädel am rechten
Scheitelbein, auf dem linken Scheitelbein und auf dem linken Stirn-
und Schläfenbein. Ein der Tat Verdächtiger gesteht seine
Täterschaft, behauptet aber, nach vorausgegangenem Kampfe in
Notwehr und, indem er dem Erschlagenen gegenüber stand, gehandelt
zu haben. Die Mütze des Getöteten weist nur eine Zerreißung auf,
welche ihrer Lage nach der Verletzung des rechten Scheitelbeines
entspricht. Diese war demnach die erste, dann ist die Mütze
herabgefallen. Da der Getötete viel größer als der Täter war, ist
in Anbetracht dieser Umstände nach dem Verfasser anzunehmen, daß
dieser erste Schlag entweder von rückwärts oder auf den tief
gebeugten Kopf von vorne her erfolgte. Die Verantwortung des Täters
sei jedenfalls unrichtig.

		(Zeitschr. f.
Medizinalbeamte, 25. Jahrgang,
Nr. 1, 1912.)

		— — —

		Strafjustiz (Irrtümer durch Sachverständige).

		Moll: Irrtümer der Strafjustiz und ärztliche
Sachverständige.

		Der Verf. bringt aus dem Werke von Sello »Die Irrtümer
der Strafjustiz und ihre Ursachen« einige lehrreiche Beispiele, in
denen ein Justizirrtum teils auf unbegründete Gutachten von
ärztlichen Sachverständigen, teils auf ein zu spätes Eingreifen
dieser in den Gang des Prozesses zurückgeführt werden muß. Zu
kurzem Referate ungeeignet.

		(Ärztl. Sachverständigen-Ztg.,
XVIII. Jahrgg., 1912, Nr. 1.)
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		Trinkerpsychologie.

		Schenk: Psychologie des Trinkers.

		Nach dem Verf. charakterisiert sich die Psyche des
Trinkers 1. durch ihre Impulsivität, durch die Lockerung
des geistigen Zusammenhaltes (geistige Ataxie) und durch die
Desequilibrierung. Diese Eigenschaften sind aber nicht durch den
Alkohol neu geschaffen, sondern werden bei geistig minderwertigen
Menschen, denen sie ja auch ohne Alkohol eigentümlich sind, durch
das Gift noch weiter entwickelt. Nicht der Alkohol ist das
ursprünglich formgebende, sondern die Anlage.

		(Ärztliche Sachverständigen-Zeitg.,
XVII. Jahrgg., Nr. 24, 1911.)

		— — —

		Unfall (Arteriosklerose).

		Bloch: Arteriosklerose und Unfall.

		Ein an der Schwelle des Greisenalters stehender und voll
arbeitsfähiger Arbeiter erleidet einen Unfall, der den Kopf
betrifft und aktenmäßig feststeht. Stellen sich nun nach einiger
Zeit, die man nicht zu kurz bemessen darf, subjektive und objektive
Erscheinungen ein, die man auf Arteriosklerose beziehen muß und die
vor allen Dingen die Arbeitsfähigkeit des Verletzten herabsetzen,
so ist der Unfall als indirekte Ursache der Einbuße an
Arbeitsfähigkeit aufzufassen. Nach der bisherigen Spruchpraxis des
Reichsversicherungsamtes ist der Unfall also ebenso zu
entschädigen, als ob er die Arteriosklerose erst hervorgerufen
hätte.

		(Ärztliche Sachverständigen-Zeitg.,
XVII. Jahrgg., 1911, Nr. 24).

		— — —

		Unfall (gynäkologische Folgen).

		Martin: Gynäkologische Unfallsfolgen.

		Die vorzügliche, auf ausgedehnter persönlicher Erfahrung
aufgebaute Arbeit fordert von dem Gutachter zuerst die
Berücksichtigung einer möglichst zuverlässigen Anamnese der dem
Unfalle folgenden Symptome und eine gewissenhafte örtliche
Untersuchung. Die äußeren Verletzungen durch Pfählung, Auffallen,
haben relativ geringe Bedeutung, ebenso die Coccygodynie. Von
großer praktischer Wichtigkeit hingegen sind die Verlagerungen der
Genitalien durch Unfälle. Was die durch einen Unfall entstandenen
Prolapse anlangt – Verf. bringt dafür zwei Beispiele –
verlangt er, indem er die Möglichkeit einer traumatischen
Entstehung zugibt, für Nulliparen außer dem Nachweis eines präzisen
Unfallmomentes auch noch den bestimmten Befund am Genitale in Form
von Spuren subkutaner Zerreißungen. Bei der traumatischen
Entstehung einer Retroflexion – Verf. hat bisher noch keinen
einwandfreien Fall von Nulliparen gesehen – handelt es sich
wohl meist um Verschlimmerung schon bestehender Lageveränderungen
oder um ihr Manifestwerden durch den Unfall. Bei Nulliparen muß
jedenfalls ein vor dem Unfalle autoritativ sichergestellter
Genitalbefund vorliegen. Weiter kommen praktisch in Betracht
Verschlimmerung von Neubildungen, Stieldrehung von
Ovarialgeschwülsten (häufig und typisch!), Bersten von
Ovarialzystomen, Blutergüsse in solche Tumoren, Störungen der
Schwangerschaft oder des Wochenbettverlaufes durch einen Unfall.
Hier muß insbesondere auch die Eventualität von kriminellen
Störungen berücksichtigt werden. Die Unterbrechung der
extrauterinen Eieinbettung durch den Unfall scheidet derzeit bei
Erörterung der Unfallfolgen aus. Die Beantwortung [bookmark: page167] der Frage nach der
prozentuarischen Normierung der Unfallrente lehnt Martin
nicht prinzipiell ab, warnt aber gerade hier vor einem
Schematisieren, da bei der Frau in jedem Einzelfalle eine Fülle
individueller Momente in Betracht kommt.

		(Ärztl. Sachverst-Zeitg., XVII. Jahrgg.,
Nr. 19, 2, 1911).

		— — —

		Unfall (Tetanie nach elektr. Trauma).

		Eulenburg: Tetanie nach elektrischem Trauma?

		Ein Sägearbeiter fährt, ohne daß ein Übergehen von Strom auf
seinen Körper mit Sicherheit nachweisbar wäre, bei einem heftigen
Blitz von seinem Arbeitsplatz zurück, erkrankt zwei Tage später
unter lebhaft gesteigerter mechanischer Erregbarkeit seiner Nerven
bei klarem Bewußtsein und normaler Temperatur und verscheidet
einige Tage später. Der behandelnde Arzt faßt die Steigerung der
mechanischen Nervenerregbarkeit als Trousseausches Phänomen auf,
stellt, ohne auf die Anwesenheit anderer Symptome dieser Erkrankung
zu suchen, die Diagnose Tetanie und führt sie, sowie den Tod auf
den elektrischen Unfall zurück. Verf. stellt in seiner Mitteilung
dar, wie die Diagnose Tetanie keineswegs feststeht, da das
Erbsche und Chvostecksche Phänomen nicht
sichergestellt worden sind, auch das Auftreten von Tetanie nach
elektrischen Insulten noch niemals beobachtet worden ist und hält
eher dafür, daß die tödliche Erkrankung eine Meningitis gewesen
sei, wie eine solche nach Starkstromeinwirkungen ja vorkomme. Der
ganze Hergang läßt mit Sicherheit das Vorhandensein eines
elektrischen Unfalles überhaupt nicht annehmen. Wie der Fall liegt,
ist ein ursächlicher Zusammenhang zwischen den Vorgängen während
des Gewitters, der Erkrankung und dem Tode nicht erwiesen, und auch
nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit anzunehmen.

		(Ärztl. Sachverständigen-Zeitg.,
XVIII. Jahrgg. 1912, Nr. 1.)

		— — —

		Untersuchung (funktionelle).

		Müller: Die funktionelle Untersuchung des
Vorhof-Bogengang-Apparates. Zu kurzem Referate ungeeignet.

		(Ärztl. Sachverständigen-Zeitg.,
XVIII. Jahrgg. 1912, Nr. 1.)

		— — —

		Vaginalepithelien.

		Lenger: Recherches sur les moyens de caractériser
l'épithélium vaginal par la richesse de ses cellules en
glycogène.

		Wiegmann hat zur Erkennung der Vaginalepithelien die
Anwendung einer dünnen Lugolschen Lösung vorgeschlagen. Ihr
Reichtum an Glykogen, welches sich darin mahagonibraun färbt,
gestattet es, die Herkunft dieser Zellverbände sicher zu stellen.
Lenger konnte diese Tatsache experimentell bestätigen. Die Reaktion
läßt nicht einmal bei hohem Alter, noch unter verschiedenen
pathologischen Umständen im Stich.

		(Arch. internat. de Méd. légale Vol. II,
Fasc. IV., Nov. 1911.)

		— — —

		Verblutung (bei der Geburt).

		Nieszytka: Über Verblutung unter und gleich nach der
Geburt vom gerichtsärztlichen Standpunkt.

		Nachdem Verf. die Ursachen und die Diagnose des Verblutungstodes
an der Leiche besprochen hat, geht er über auf die Erörterung der
Verblutungsursachen [bookmark: page168] zunächst für die Frucht. Solche
können gegeben sein in der Nabelschnur (insertio velamentosa,
abnorm kurze Nabelschnur, schlechte oder mangelnde Unterbindung,
Spätblutung bei der Demarkation), Placenta praevia, in der
geleisteten Kunsthilfe (Zerreißung der Nabelschnur bei
Wendung, Perforation, Rupturen innerer Organe, bei roher oder
ungeschickter Kunsthilfe), aus dem ductus venosus Arantii, aus
absichtlichen Verletzungen, bei Hämatomen an und im Schädel. Alle
diese Vorkommnisse sind in der Praxis äußerst selten. Indem N. es
als allgemein bekannt voraussetzt, warum gewöhnlich hier ein
Verblutungstod nicht erfolgt, führt er dann die Ursachen dafür an,
warum unter Umständen aus einer nicht unterbundenen Nabelschnur
Verblutung eintreten kann: 1. Der Druckabfall in der
Aorta kommt nicht zustande. 2. Der Aortendruck steigt
infolge Atmungsbehinderung wieder an. 3. Die
Nabelarterien kontrahieren sich schlecht, oder haben einen abnormen
Verlauf. 4. Der Nabelstrang reißt aus dem Nabelring aus.
Folgen die Ursachen für eine Verblutung aus unterbundener
Nabelschnur. Sieht man von den selteneren Fällen von Verblutung
der Gebärenden aus Milz- und Aortenrupturen und Varixknoten
ab, so kommen weiterhin als Ursachen häufig in Betracht: Rupturen
des Uterus oder der Vagina, vorzeitige Plazentalösung, Placenta
praevia, aus retinierten Plazentaresten, bei Atonie und Inversion
des Uterus. Die Aufgabe des Gerichtsarztes in allen diesen Fällen
wird ausführlich erörtert.

		(Friedreichs Blätter f. gerichtl.
Med., 62. Jahrgg., H. VI.)

		— — —

		Vergiftung (Arsen).

		Corin: Sur la répartition des toxiques dans l'économie, à
propos de deux cas d'empoisonnement par l'arsenic.

		Verf. teilt zwei Fälle von Arsenvergiftung mit, die nach der
ganzen Sachlage äußerst schwierig und mit Bestimmtheit überhaupt
nicht mehr zu beurteilen sind. Ein 18- und ein 12jähriges
Mädchen – Geschwister – erhalten von einem Apotheker
gegen Schnupfen Pillen, von denen
sie 1 bzw. 2 Stück nehmen. Daraufhin
Erscheinungen von Gastroenteritis, die nach 4, in dem anderen
Falle nach 17 Tagen zum Tode führten. Die recht
summarische Autopsie der Leichen führte zu der Annahme (die
Nieren waren angeblich krankhaft nicht verändert!), die Kinder
seien an den Folgen einer Arsenikvergiftung gestorben, und das
Arsenik in den Pillen durch Verwechselung des Apothekers enthalten
gewesen. Die hinsichtlich der angewandten Technik leider nicht
beschriebene chemische Untersuchung förderte in dem einem Falle
für 340 g untersuchter Leichenteile 0,0013 g,
in dem anderen für 952 g der Leichenteile
ca. 0,0101 g arseniger Säure zutage. Obwohl in dem einem
Falle die Leichenteile zusammen in einem Gefäß aufbewahrt worden
waren, wird doch eine quantitative Analyse einzelner Organe auf
Arsen vorgenommen. Die verdächtigen Pillen werden überhaupt nicht
untersucht. Nach dem erwähnten Resultate wird das endgültige
Gutachten dahin abgegeben, daß die
Vergiftung 4 bzw. 17 Tage vor dem Tode durch
die Pillen stattgehabt und den Tod zur Folge gehabt hat.
Verurteilung der Apotheker. Über Antrag des Verteidigers, der es
nicht für möglich hält, daß durch Verwechselung so kolossale Mengen
von Arsen (mindestens 1 g in dem einem Falle!) in
diesen Pillen enthalten sein konnten, wird Corin um sein
Gutachten ersucht. Der Verf. führt [bookmark: page169] aus, daß bei einer Krankheitsdauer
von 4 bzw. 17 Tagen, da doch die Ausscheidung
des Arsens eine kontinuierliche ist, der Reichtum der Organe an
Arsen mit der Annahme, die Kinder seien zu der genannten Zeit durch
die Pillen vergiftet worden, überhaupt nicht in Übereinstimmung
gebracht werden könne. Auch die Mengenverhältnisse, die bei den
einzelnen Analysen gefunden wurden – es überwiegt die im Blut
enthaltene Arsenmenge jene der Leber in einem Falle um das
Zehnfache! – der Reichtum der ersten Giftwege an Arsen, die
geringe Menge davon in den zweiten Giftwegen, machen den Fall noch
verwickelter. Die bestimmt ausgesprochene Ansicht Corins,
daß nach einem 17tägigen Krankenlager solche Mengen von Arsen
bei Vergiftung durch die Pillen nicht mehr hätten aufgefunden
werden können, bewirkt die Freisprechung der Angeklagten.

		(Arch. intern, de Méd. lég. Vol. II., Fasc
. IV, Novembre 1911.)

		 

		Vergiftung  (Kohlenoxyd ).

		Lesieur et Rebattu: Sur un cas d'intoxication aigue par
le gaz d'éclairage.

		Die Verfasser glauben aus ihren Beobachtungen und Versuchen an
Kaninchen, ferner aus älteren Experimenten Richets über die
Asphyxie die nachfolgenden Schlußfolgerungen ziehen zu dürfen:

		1. Die Kohlenoxydvergiftung kann manchmal von abweichenden
Krankheitserscheinungen begleitet sein, als es jene sind, die man
gewöhnlich sieht. Zu diesen gehören insbesondere Krämpfe.

		2. Die Erklärung für diese Ausnahmefälle kann man in einer
Vergiftung finden, die vor der Intoxikation mit dem Gas
stattgefunden hat und z. B. in einer infektiösen oder
toxischen Schädigung des Individuums besteht. Das Serum von durch
Kohlenoxyd Vergifteten kann mehr oder minder giftig wirken. Wenn
man es Tieren (Kaninchen) injiziert, kann man damit Krämpfe
erzeugen oder auch nicht, je nachdem der Serumspender von Krämpfen
befallen war oder nicht.

		3. Daher scheint es, daß in dem durch Kohlenoxyd erzeugten
Erkrankungsbilde nicht nur die »Anoxhämie«, der Sauerstoffmangel,
eine Rolle spielt. Man muß vielmehr sekundäre Giftkörper annehmen,
die von den Körperzellen unter dem Einfluß dieses Sauerstoffmangels
sich bilden und echte Produkte der Asphyxie sind.

		4. Diese Anschauung hat gewisse therapeutische
Konsequenzen, indem sie dazu führt, die Vergiftung wie eine
Autotoxikose zu behandeln und einen Aderlaß vorzunehmen.

		(Ann. d'Hyg. Publ. T. XVI, 4. Série,
Novembre 1911.)

		— — —

		Vergiftung (Kohlenoxyd).

		Balthazard et Nicloux: Coefficient d'empoisonnement dans
l'intoxication mortelle oxycarbonique chez l'homme.

		Die Autoren verstehen unter dem »Vergiftungs-Koeffizienten« bei
der Kohlenoxydvergiftung das Verhältnis der Menge des Kohlenoxyds,
welche eine Probe Leichenblut tatsächlich fixiert enthält, zu jener
Menge, welche dasselbe Leichenblut bei Weiterbehandlung von
Kohlenoxydgas überhaupt binden kann. Dieser Koeffizient ist kleiner
als 1, nähert sich aber in Fällen schwerer Vergiftung und
besonders bei größerer Toleranz gegen das [bookmark: page170] Gift dieser Zahl
beträchtlich. Mit 100 multipliziert drückt er die
Prozentmenge des Hämoglobins aus, welche in einem bestimmten Falle
an Kohlenoxyd gebunden ist. Auf Grund dieser Voraussetzung haben
die Verfasser in mehreren Fällen gefunden, daß dann, wenn der
Koeffizient größer als 0,65 Proz. wird, der Tod eintritt.
Das bedeutet, daß ein Drittel des gesamten Blutes, welches intakt
geblieben ist, nicht mehr genügt, das Leben zu erhalten.

		(Arch. intern. de Méd. légale, Vol. II,
Fasc. IV, Nov. 1911.)

		— — —

		Vergiftung (Phosphor).

		Wagner: Gangrän der Nase und Zehen bei
Phosphorvergiftung.

		Eine 24jährige Frau nimmt, ohne daß die Absicht einer
Fruchtabtreibung nachgewiesen werden könnte, eingestandenermaßen
eine Emulsion von Phosphorzündhölzchen zu sich. Während der
sechstägigen Krankheit tritt an der Nasenspitze und an beiden Zehen
Gangrän auf, die zu vollständiger Nekrose dieser Körperteile führt.
Daneben finden sich in cadavere die anderen charakteristischen
Erscheinungen der Phosphorvergiftung. Besprechung der
Differentialdiagnose solcher gegenüber der Mutterkornvergiftung im
allgemeinen seltener Fälle.

		(Zeitschr. f.
Medizinalbeamte, 24. Jahrgg.,
Nr. 24, 1911.)

		— — —

		Vergiftung? (Quecksilber).

		Göhlich, W.: Ein Gattenmord?

		Ein 36jähriger Mann stirbt unter gastroenteritischen
Erscheinungen. Es erwacht der Verdacht, daß er durch seine Frau
vergiftet worden sei. Bei der Hausdurchsuchung
werden 10 cm 3 Kognak säsiert, von welchem die
Frau ihrem verstorbenen Manne eingegeben hat. Die chemische
Untersuchung beweist die Anwesenheit von
Quecksilber (0,0085 dargestellt als Quecksilberchlorid).
Die nachfolgende Exhumierung und chemische Untersuchung der
Leichenteile ergibt geringe Mengen von Wismuth, dessen Anwesenheit
aus einer therapeutischen Darreichung sich erklärt, und reichliche
Mengen von Quecksilber. Das Gutachten läßt die Verwendung einer
therapeutischen Verwendung offen.

		(Vierteljahrschr. f. ger.
Med. 1911, 3. F., XLII. Bd
., 1. H.)

		— — —

		Zentralnervensystem (pathol. Anatomie).

		Weber: Die Bedeutung der pathologischen Anatomie des
Zentralnervensystems für den Gerichtsarzt.

		Insbesondere nach vierfacher Richtung kann man im
Zentralnervensystem durch die anatomische und mikroskopische
Untersuchung Befunde erheben, die forensisch bedeutungsvoll
sind:

		1. Ältere, meist chronische, oft angeborene Veränderungen,
die es erklären können, warum gerade dieses Gehirn von jenem –
uns vielfach in seinem Wesen noch unbekannten – Prozesse
befallen wurde. Dahin gehören hereditär luetische, meningitische
und enzephalitische Prozesse aus der Kindheit und Jugend. Diese
Veränderungen stellen also die Prädisposition dar und sind
gelegentlich der anatomische Ausdruck für den noch recht wenig
faßbaren »endogenen« Faktor. [bookmark: page171]

		2. Akute Veränderungen, welche als die direkt auslösende
Ursache der akuten, tödlich verlaufenden Gehirnerkrankungen gelten
können, z. B. frische Verlegungen der Zirkulationswege,
traumatische Einwirkungen usw. Wenn diese Veränderungen für sich
allein unbedeutend sind, so können sie doch auf dem Boden der
sub 1 erwähnten Prädisposition ihre deletären Wirkungen
entfalten.

		Sind die unter 1 und 2 aufgezählten
Veränderungen als wirklich ursächlich im pathogenetischen Sinne
aufzufassen, so sind die beiden folgenden Gruppen mehr der
anatomische Ausdruck von der Wirkung der krankhaften Prozesse auf
das Gehirn, und wenn wir das Wesen dieser Prozesse noch nicht genau
kennen, so können wir doch aus diesen Wirkungen gewisse Einblicke
in ihre spezifische Art und die Intensität gewinnen. Das sind

		3. wiederum mehr chronische Veränderungen, wie allmählicher
Schwund der nervösen Substanz (relative Gewichtsabnahme, Zell-
und Faseratrophie), reaktive chronische Wucherung der faserigen
Glia und chronische, degenerative oder produktive Vorgänge am
Blutgefäßbindegewebsapparat und an den Hirnhäuten. Sie weisen
darauf hin, daß wir es mit einer Psychose von langer Dauer, die zu
Defekten der geistigen Leistungsfähigkeit führte, zu tun haben.

		4. Endlich akute Veränderungen, die als der Ausdruck und
als Wirkung des letzten letal verlaufenden Prozesses aufzufassen
sind: akute Zellerkrankungen, Abbauvorgänge, ferner Prozesse im
Bereich der Blutgefäße (Blutungen, Entzündungen), Zunahme und
Zerfall protoplasmatischer Gliastrukturen, akute
Hirnschwellung.

		Wenn man in jedem Falle nach diesen 4 Gruppen von
Veränderungen fahndet, so wird es doch sehr häufig gelingen, einige
davon festzustellen, und daraus Schlüsse auf die vitalen Vorgänge
in diesem erkrankten Gehirn zu ziehen.

		(Vierteljahrschr. f. ger. Med., 3. F.,
XLIII. Bd. 1912, 1. Heft.)

		— — —

		Züchtigung (hysterische Lähmung).

		Boldt: Schwere hysterische Lähmung eine
Züchtigungsfolge?

		Ein Knabe erkrankt nach einer, das gewöhnliche Maß – eine
Ohrfeige, einige Rutenhiebe ad nates – nicht überschreitenden,
durch den Lehrer vorgenommenen Züchtigung an einer hysterischen
Lähmung. Das Gutachten führt zunächst die Gründe für diese Diagnose
aus und zeigt dann, daß der Zustand allerdings auf die Züchtigung
zurückgeführt werden muß. Diese hat sich aber innerhalb der
erlaubten Grenzen bewegt und den schweren Erfolg nur deshalb nach
sich gezogen, weil der Knabe als hysterisches Kind in abnormer
Weise darauf reagiert hat. Gerade bei solchen hysterischen
Erkrankungen ist die Schwere eines Traumas in gar keinem
Verhältnisse zur Schwere der Folgeerscheinungen. Die Züchtigung
könne auch nicht als vorsätzliche Körperverletzung angesehen
werden. Einstellung des Strafverfahrens gegen den Lehrer und
Zurückweisung der zivilrechtlichen Forderung der Eltern.

		(Ärztliche Sachverständigen-Zeitung, 1911,
Nr. 14.)
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			[bookmark: foot131]Heute übernimmt manche
Presse die frühere Prangerstrafe; doch während diese
seinerzeit auf Grund bestimmter Gesetzesregeln verhängt wurde, ist
die heutige Schändung am Prangerpfahl der öffentlichen Presse von
sehr subjektiven und willkürlichen Entschließungen abhängig, was
auch mancher Zeitung den Namen »Revolverpresse« eingetragen
hat.
	[bookmark: foot132]»Interessante Kriminalprozesse von kulturhistorischer
Bedeutung.« Verlag von Herm. Barsdorf, Berlin W 30. Bis
jetzt sind 6 Bände,
à 3 M. (geb. 4 M.), erschienen.


	